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1 Einleitung

Alles Soziale spielt sich in der Zeit ab, entfaltet sich mit der Zeit

und wird in und mit ihr sich selber ähnlicher. Was wir heute se-

hen, können wir nur verstehen, wenn wir wissen, wie es gestern

ausgesehen hat und auf welchem Weg es sich be�ndet. (Streeck

2014, S. 12)

Institutionalisiertes Strafen begleitet die Menschen in Europa spätestens seit

der Antike: Sokrates wurde 399 v. Chr. von einem attischen Geschworenenge-

richt zum Tode verurteilt. Bereits davor enthielten das Alte Testament oder

das römische Zwöl�afelgesetz Hinweise auf Strafvorschri�en, die zum Teil

vom maßlosen Racheprinzip, zum Teil vom begrenzenden Talionsprinzip, je-

doch auch von Instrumenten gütlicher Einigung geprägt waren (Meder 2014,

S. 43 �.). Es ist bemerkenswert, dass es dennoch fast 2.500 weitere Jahre dau-

erte, bis die Strafgewalt in Deutschlandmit Verabschiedung des Reichsstrafge-

setzbuches im Jahr 1871 demGesetzlichkeitsprinzip verp�ichtet wurde (Vorm-

baum 2011, S. 86). Während das Zivilrecht in den vielen Jahren in Entwick-

lung blieb, brauchte das Strafrecht die Philosophie der Aufklärung, um diese

allererste Stufe aus der Inhumanität zu nehmen. Im Vergleich erscheinen die

seit 1949 in nur 70 Jahren deutscher Demokratie etablierten rechtsstaatlichen

Kontrollen, formalisiertenVerfahrensgarantien undVerteidigungsrechte, aber

auch Arten und Durchführung der gesetzlichen Strafen geradezu atemberau-

bend. Gleichwohl zielt es neben Abschreckung, Sicherung und Resozialisie-

rung ausdrücklich auch auf die Vergeltung persönlich oder gesellscha�lich er-

fahrenen Unrechts durch gewaltsame Ahndung.

Bis heute ist das Strafrecht nicht nur in autoritären Staaten, sondern auch in

demokratisch und rechtsstaatlich verfassten Gesellscha�en als besonders ein-

gri�sintensives Herrscha�sinstrument wie selbstverständlich verfügbar. Kri-

minalität und Strafverfolgung sind emotional besetzte�emen und deshalb

bisweilen Gegenstand populistischer Debattenbeiträge. In diesem Zusammen-

hang werden aus neuerer Zeit gerne die erfolgreiche Kampagne des ehemali-

gen hanseatischenAmtsrichters und kurzzeitigen Innensenators Ronald Schill

im Jahr 2001 und der erfolglose Wahlkampf von Roland Koch im Jahr 2008
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genannt. Doch es sind nicht nur konservative Akteure, die nach neuen Tatbe-

ständen, angehobenen Höchststrafen und neuen Ermittlungsbefugnissen ru-

fen. Die Forderung nach neuer Kriminalisierung kann aus jedem politischen

Lager stammen: So trat die FraktionDie Linke im Deutschen Bundestag für ei-

ne Ausweitung des Strafrechts ein, als sie am 19. Februar 2014 die Abscha�ung

der strafbefreienden Selbstanzeige im Steuerrecht forderte (BT-Drs. 18/556).

Ein halbes Jahr zuvor hatte die Grüne Bundestagsfraktion die Einführung der

Strafbarkeit von Unternehmen und juristischen Personen beantragt (BT-Drs.

17/13916). Dass diese Ausdehnung auf Korporationen einer Explosion des bis-

lang in Deutschland auf Individuen beschränkten Anwendungsbereichs des

Strafrechts gleichkommt und zudem weitreichende prozessuale Folgen haben

kann, wie zum Beispiel Ermittlungsmaßnahmen, die sich verfahrensrechtlich

gegen das Unternehmen richten, aber tatsächlich auch in Grundrechte von

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eingreifen, wird in der kurzen Antragsbe-

gründung allerdings nicht thematisiert.

Wegen der massiven Einschränkung, die Kriminalstrafen für die Verurteil-

ten bedeuten, sind, zumindest in der Dogmatik des deutschen Grundgesetzes,

die Anforderungen an ihre verfassungsrechtliche Rechtfertigung besonders

hoch. Der Gesetzgeber darf auf das Strafrecht nur als ultima ratio zurückgrei-

fen. Ein strafbewehrtesVerbotmuss den Schutz hochwertiger Individual- oder

Gemeinscha�srechtsgüter bezwecken und dazu geeignet, erforderlich und an-

gemessen sein. Diese Grundsätze werden durch die gesetzgeberische Praxis

jedoch immer wieder strapaziert, zum Beispiel wenn abstrakte Gefährdungs-

delikte die Strafbarkeit weit vorverlagern und so die Grenze zur Gefahren-

abwehr verwischen (Puschke 2017, S. 30 �.; Hassemer 2006, S. 134 �.) oder

wenn stoisch an dem gescheitertenVersuch festgehalten wird, denDrogenkon-

sum von Erwachsenen mit Hilfe des Strafrechts zu kontrollieren. Die verfehl-

te Drogenpolitik brachte mehr als 120 Strafrechtswissenscha�lerinnen und -

wissenscha�ler im Schildower Kreis dazu, im Herbst 2013 ihre Kritik in einem

o�enen Brief an den Gesetzgeber zu adressieren (vgl. http://www.schildower-

kreis.de).

Jedoch, um es gleich vorwegzunehmen: Diese Arbeit diskutiert nicht das

Für und Wider einzelner Verbote. Es geht auch nicht um die generelle Frage,

ob die staatliche Sanktionierung von Jugendlichen undHeranwachsendenmit

Kriminalstrafen überhaupt zulässig sein soll. Auch die Besonderheiten sozia-

ler und institutioneller Machtausübung, die hinter der Verabschiedung und

Durchsetzung von Strafgesetzen vermutet werden, behandelt diese Untersu-

chung eher am Rande.
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Stattdessen wird der empirischen Frage nachgegangen, ob die Verfolgung

und Bestrafung von Menschen durch staatliche Organe tatsächlich die gesetz-

lich intendierte Reduktion von strafbaren (Gewalt-)Handlungen erreichen

kann. Schließlich ist die Verhaltenswirksamkeit ein zentrales, in vielen krimi-

nalpolitischen Debatten leider sehr pauschal angeführtes Argument für die

rechtsstaatliche Rechtfertigung von formeller Sozialkontrolle. Neben Vergel-

tung und unmittelbarer physischer Sicherung sollen Sanktionen gerade auch

die Resozialisierung und die Abschreckung von kün�igen Taten, also eine

positive Verhaltensänderung, bewirken. Die Strafe zielt heute auch auf die

Verbesserung des Status quo: Legalbewährung, das heißt weniger Stra�aten,

sollen möglichst die general- und spezialpräventive Folge sein, für die der

Delinquent zu Geld-, Freiheits- und Nebenstrafen herangezogen wird. Neben

dem metaphysischen Argument, Gerechtigkeit durch Vergeltung herstellen

zu wollen, stützt sich die Rechtfertigung staatlicher Strafe somit auch auf die

postulierte Verhaltenswirksamkeit des Instruments. Im Kern geht es dann

um die empirische Begutachtung des Strafrechts als Instrument zur gezielten

Verhaltensbeein�ussung.

Die Kriminologie betrachtet das Strafrecht und seine potentiellen kollektiven

und individuellen Auswirkung aus zwei Richtungen. Aus der Perspektive der

Labeling-�eoretiker steht formelle Kontrolle im Zusammenhang mit negati-

ver Zuschreibung, (Selbst-)Abwertung, sozialer Benachteiligung und fortge-

setzter Delinquenz (Becker 1963; Lemert 1951). Durch die Kriminalisierung

von Verhaltensweisen und durch die justizielle Ahndung sei keine Abnahme,

sondern im Ergebnis eher die Verfestigung und Steigerung der delinquenten

Aktivität zu erwarten. Demgegenüber wird die Annahme strafrechtlicher Ab-

schreckungswirkung auf die Argumentation rationaler Abwägungstheorien

gestützt. Danach berücksichtige der Mensch als rational abwägender Akteur

die möglichen strafrechtlichen Reaktionen bei einem Gesetzesverstoß als Kos-

tenfaktor im handlungsbestimmenden Entscheidungsprozess zwischen Delin-

quenz und Konformität (Apel 2013, S. 69 �.), so dass die Drohung mit Krimi-

nalstrafen zu einer Verringerung der unerwünschten Stra�aten beitrage.

Die im Ergebnis gegensätzlichen Labeling- und Abschreckungsmodelle las-

sen sich empirisch nur überprüfen, wenn die vermuteten Nettojustize�ekte

von anderen möglichen Ein�ussfaktoren isoliert werden. Dies stellt hohe me-

thodische Anforderungen an das Untersuchungsdesign, da unerkannte struk-

turelle oder persönliche Selektionse�ekte ohne Daten zur selbstberichteten

Dunkelfelddelinquenz nicht statistisch kontrolliert werden können. Ein allein
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auf behördlichen Hellfelddaten basierender Vergleich von Folgeregistrierun-

gen nach unterschiedlichen justiziellen Maßnahmen hil� für die Ermittlung

von absoluten und relativen Kontrolle�ekten also nicht weiter. Erst die Kombi-

nation von behördlichen Hell- und selbstberichteten Dunkelfelddaten erlaubt

die Modellierung der theoretischen Kausalannahmen, wenn dabei ein Panel-

design die zeitliche Trennung von vermuteterUrsache undWirkung übermeh-

rere Zeitpunkte hinweg sicherstellt und auch Daten zur Entwicklung von so-

zialen Bindungen sowie persönlichen Einstellungs- undWertkonzepten liefert.

International existieren mittlerweile einige kriminologische Studien, die diese

Vorgaben für unterschiedlich lange Erhebungszeiträume umsetzen (vgl. dazu

im Überblick Huizinga und Henry 2008; McAra und McVie 2007; Wiley und

Esbensen 2016). Für Deutschland waren jedoch bislang nur die Daten der im

Jahr 1989 begonnenen und bis zum Jahr 2000 in fünf Erhebungswellen durch-

geführten Bremer Längsschnittstudie verfügbar (vgl. Schumann 2003).

Die vorliegende Analyse trägt zur Erweiterung des Forschungsstands bei,

indem sie, ähnlich wie schon bei Wiley und Esbensen (2016), neben gericht-

lichen Sanktionen auch rechtlich folgenlose Polizeikontakte als potentiell be-

deutsame Kontrollinterventionen einbezieht. Bei der Modellierung der theo-

retischen Annahmen werden außerdem jeweils die soziale Bindungs- und ko-

gnitive Einstellungsebene berücksichtigt. Die Untersuchung basiert auf dem

integrierten Hell- und Dunkelfelddatensatz, der im Rahmen der von der Deut-

schenForschungsgemeinscha� gefördertenPanelstudieKriminalität in dermo-

dernen Stadt entstanden ist. Die Studie wurde im Jahr 2002 als Schulbefragung

mit 3.411 Siebtklässlern in Duisburg im Alter von damals durchschnittlich et-

wa 13 Jahren begonnen und im Frühjahr 2019 mit denselben, mittlerweile

30-jährigen Probanden zum zwöl�en Mal wiederholt. Neben selbstberichte-

ten Angaben zur eigenen Delinquenz imDunkelfeld beinhaltet der integrierte

Datensatz auch die behördlichen Registerinformationen aus dem Hellfeld für

den Alterszeitraum zwischen 13 und 20 Jahren. Dadurch liefert die Studie eine

in diesem Umfang in Deutschland einmalige Datenbasis, um die Auswirkun-

gen von formellen Kontrollinterventionen bei Jugendlichen und Heranwach-

senden empirisch untersuchen zu können.

Mit Hilfe von Strukturgleichungsmodellen sollen nicht nur die Kontroll-

und Verhaltensebene, sondern auch theoretisch bedeutsame Vermittlungs-

ebenen wie die Bindung an delinquente Freundeskreise, die Herausbildung

delinquenzbezogener Normorientierungen oder das subjektiv empfundene

Entdeckungsrisiko berücksichtigt werden. Dies bedeutet im Vergleich zu

den sonst häu�g verwendeten multivariaten Regressionsmodellen wichtige
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methodische Vorteile, insbesondere weil Messfehler durch die Schätzung

latenter Variablen kontrolliert werden und die wechselseitigen Beziehungen

im Zeitverlauf zwischen den verschiedenen Modellelementen in die Analyse

eingehen können.

Diese Untersuchung gliedert sich in elf Kapitel. Zunächst wird das konstrukti-

vistische Paradigma und seine Bedeutung für die Kriminologie anhand der Be-

gri�e Kriminalität und Delinquenz erörtert (Kapitel 2). Die daraus resultieren-

de analytische Trennung von Hell- und Dunkelfeld ist mit dem Labeling Ap-

proach inhaltlich so eng verknüp�, dass sich die Darstellung dieser�eorie un-

mittelbar anschließend in Kapitel 3 anbietet. Mit Hilfe der von Lemert (1982)

getro�enen Unterscheidung zwischen primärer und sekundärer Abweichung

lassen sich die Befunde zu justizieller Stigmatisierung und sozialer Exklusi-

on in ein kausales Längsschnittmodell einordnen. Lerntheoretischen Argu-

menten kommt in demModell eine herausgehobene Vermittlungsfunktion zu.

Gleichzeitig prägen sie seit jeher auch für sich genommen viele soziologisch-

ätiologische Untersuchungen. Deshalb werden einzelne Grundbefunde zum

delinquenten Lernprozess in Kapitel 4 separat dargestellt. Diese erlangen auch

für präventive Abschreckungsmodelle Bedeutung, dem zweiten Schwerpunkt

dieserArbeit. DieDarstellung desAbschreckungsprozesses inKapitel 5berück-

sichtigt die analytische Trennung von Wahrnehmungs- und rationaler Ent-

scheidungsebene. Aus den theoretischen Erörterungen werden inKapitel 6 for-

schungsleitende Hypothesen extrahiert, die anhand von drei Längsschnittmo-

dellen empirisch überprü� werden. Im Anschluss behandelt Kapitel 7 die Se-

lektionsstufen formeller Kontrolle, die Anforderungen an das empirische Un-

tersuchungskonzept und diemethodischenGrundlagen derKausalanalysemit

den in dieser Arbeit verwendeten Strukturgleichungsmodellen. In Kapitel 8

wird die Studie Kriminalität in der modernen Stadtmit ihrem Erhebungs- und

Datendesign vorgestellt. Daran schließt sich in Kapitel 9 die Darstellung der

deskriptiven Befunde zum Dunkel- und Hellfeld sowie zu den eingesetzten

Messmodellen an. Die Untersuchungsfragen werden mit Längsschnittmodel-

len in Kapitel 10 empirisch überprü�.



2 Formelle soziale Kontrolle – ein Phänomen aus
zwei Blickwinkeln

Für die Untersuchung des staatlichen Strafregimes bieten symbolischer Inter-

aktionismus mit dem Individuum und seinemUmfeld einerseits sowie soziale

Kon�ikttheoriemit denAkteuren undMechanismen sozialerMachtausübung

andererseits zwei auf den ersten Blick sehr unterschiedliche, womöglich unver-

söhnliche Perspektiven an.

Innerhalb des LabelingApproachwurde deshalb langeüber die Frage gestrit-

ten, ob auch individuelles Verhalten und persönliche Einstellungen als Folgen

kriminalrechtlicher Intervention Teil der Analysen werden können, wie es die

interaktionistischen Wurzeln nahelegen, oder ob sich, so die kon�ikttheoreti-

sche Position, der Blick allein auf die Institutionen der Kriminalisierung und

auf dahinter vermutete Machtstrukturen richten muss. Diese Debatte ist heu-

te jedoch weitgehend beigelegt (vgl. Dellwing 2009, S. 171 f.) und soll deshalb

nur soweit nachvollzogen werden, als sie helfen kann, den mit dieser Arbeit

verfolgten Untersuchungsansatz herauszuarbeiten.

2.1 Untersuchungsperspektiven

Keckeisen und Sack gelten als prominente Vertreter einer marxistisch ge-

prägten Rezeption der kon�ikttheoretischen Seite des Labeling-Ansatzes in

Deutschland (Ehret 2007, S. 36). Für Sack stellt sich bei der Untersuchung des

Stra9ustizsystems in erster Linie die Frage nach demProzess und denMotiven

der De�nitionssetzung sowie denMechanismen und Funktionen institutionel-

ler Zuschreibung. Er kritisiert die ätiologische Perspektive der Kriminologie,

wenn sie »Beziehungen zwischen kriminellem Verhalten und anderen Merk-

malen und Eigenscha�en der Täter oder seiner sozialen Umwelt« (Sack 1972,

S. 22) analysiert. Aus seiner Sicht können die aus dieser Perspektive ermittel-

ten empirischen Zusammenhänge nicht über die Eintrittswahrscheinlichkeit

von Normverletzungen Aufschluss geben, sondern sind ausschließlich »Aus-

sagen über das Entscheidungsverhalten der an der Entscheidung beteiligten

Personen und Institutionen« (ebd., S. 23). »Entscheidung« meint in diesem

Zusammenhang den institutionellen (zweiten) Teil des weiter unten erörterten

Kriminalisierungsprozesses, also die Subsumtion unter den Tatbestand einer

Strafnorm und die damit einhergehende Verhaltensbewertung durch die zu-

ständigen staatlichen Institutionen (vgl. Abschnitt 2.2.1). Allein die justizielle
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Subsumtion des »physikalischen Ereignisses« unter ein Strafgesetz mache Kri-

minalität aus und sei deshalb einzig legitimes Analyseobjekt der Kriminologie.

Sack möchte durch seine Eingrenzung die wissenscha�liche Analyse nur auf

die Institutionen und die hinter ihnen vermutetenMachtstrukturen fokussiert

wissen:

Eine Wissenscha�, die sich dafür interessiert, wie Kriminalität

entsteht, wie sie verteilt ist, welchen Schwankungen sie unterliegt,

welche Veränderungen sie nimmt, hat zu allererst das Verhalten

derjenigen Leute zu untersuchen, zu deren Disposition die Eigen-

scha� Kriminalität gestellt ist. (ebd., S. 25)

Paternoster und Iovanni haben in einer Zusammenfassung des theoretischen

Diskurses aus drei Jahrzehnten die drei Untersuchungsebenen für die Analyse

von Kriminalstrafen dargestellt (Paternoster und Iovanni 1989, S. 361 f.). Da-

nach lassen sich erstens die Makroebene der »kollektiven Regelsetzung«, zwei-

tens die Mesoebene der »institutionellen Regeldurchsetzung« und drittens die

Mikroebene »zwischenmenschlicher Beziehung« unterscheiden.

Im Kriminalisierungsprozess kommt der zweiten Ebene besondere Bedeu-

tung zu, denn sie ist diejenige, auf der staatliche Institution und Individuum

aufeinandertre�en. ImGegensatz zur kollektiven und zur interpersonalen Ebe-

ne wurde dieser Bereich umfassend diskutiert und untersucht (Paternoster

und Iovanni 1989, S. 363, 369 f.; Huizinga und Henry 2008). Erst auf der zwei-

ten, institutionell-personalen Ebene werden die zunächst nur abstrakt formu-

lierten Normen konkretisiert und im Zuge ihrer hoheitlichen Durchsetzung

Teil der Lebenswirklichkeit einzelner Menschen. Die kon�ikttheoretische An-

nahme der Ungleichbehandlung von Personengruppen im Zuge der Norman-

wendung gewinnt dabei nicht nur als eigene Forschungsfrage, sondern auch ge-

nerell als methodisches Selektionsargument bei der Ermittlung der Wirkung

institutionellen Handelns besondere Bedeutung. Ein Beispiel für solche Dis-

kriminierung ist Racial Pro�ling, dessen Einsatz als Ermittlungskonzept von

Polizisten in Deutschland sogar o�en eingeräumt und von dem Verwaltungs-

gericht Koblenz (Urteil vom 28.02.2012, AZ: 5 K 1026/11) in erster Instanz,

unter Verletzung des verfassungsrechtlichenDiskriminierungsverbots aus Art.

3 Grundgesetz (GG), gebilligt wurde (vgl. Cremer 2017). Methodisch bedeu-

ten diese rassistisch diskriminierenden Kontrollen eine erhöhte Entdeckungs-

wahrscheinlichkeit für die betro�enen Menschen und damit auch eine syste-

matische Verzerrung der Stichprobe, wenn die Analyse nur auf Daten beruht,
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die allein behördliches Handeln und damit auch die in der Auswahl latent ent-

haltenen, sozialen Faktoren widerspiegeln (Schumann 2003, S. 11).

Eine solche Selektion kann natürlich auch beiläu�g und non-�nal erfolgen,

so dass sie, anders als von Sack vermutet, nicht zwingend Ausdruck einer so-

zial diskriminierenden Klassenjustiz wäre. Sie könnte dann zum Beispiel auf

der Bewertung von Stadtvierteln als »Gefahrengebieten« beruhen, mit der Fol-

ge intensiverer polizeilicher Beobachtung, einem dadurch gesteigerten Entde-

ckungsrisiko, das wiederum einen Anstieg der polizeilich registrierten Straf-

taten bedingen kann und so als zirkuläres Argument für die Einordnung als

»Problemviertel« dienen mag. Oder sie geht zurück auf die verbreitete Ein-

schätzung von wohlhabenden Familien als einem sozialen Empfangsraummit

höherer erzieherischer Kompetenz, mit der Folge, dass in diesem Fall ein Ju-

gendgericht eher bereit ist, von der Anordnung erzieherischer Maßnahmen

abzusehen und das Verfahren einzustellen. Solche Erwägungen eines Gerichts

ändern gleichwohl nichts an der objektiven Ungleichbehandlung und mögen

zu der Vermutung führen, dass es für die Sanktionsentscheidung durchaus da-

rauf ankommen kann, wer eine Stra�at begeht (Becker 1963, S. 12). In jedem

Fall basiert die wissenscha�liche Re�exion des selektiven Entstehungsprozes-

ses eines Hellfelds auf dieser kon�ikttheoretischen Perspektive. Das daraus er-

wachsene Bewusstsein hinsichtlich der dabei maßgeblichen Rolle staatlicher

Institutionen ist heute wohl kriminologisches Allgemeinwissen (Singelnstein

2009, S. 32).

Folgt man der marxistischen�ese von einer Klassenjustiz und ihrem, wie

es Kunz (2011, S. 169) charakterisiert, »Interesse an Aufrechterhaltung und

Festigung der asymmetrischen gesellscha�lichen Machtverteilung«, so müss-

te sich eine kriminologische Untersuchung auf das Hellfeld und dessen Entste-

hung durch die Entscheidungen derNormsetzungs- undZuschreibungsinstan-

zen beschränken. Für die Untersuchungmenschlichen Verhaltens bliebe dann

kein Raum, denn dieses kann für eine willkürlich entscheidende Klassenjustiz

keine Bedeutung haben.

Becker und andere Labeling-�eoretiker lassen jedoch individuelles

menschliches Verhalten als Untersuchungsgegenstand zu, wenn sie in ih-

re Überlegungen auch die interaktionistische Perspektive individueller

Stigmatisierung einbeziehen. Becker bringt zwar ebenfalls immer wieder

makrostrukturell-kon�ikttheoretische (»whose rules?«, Becker 1963, S. 15 f.)

und institutionenkritische (»rule enforcers«, ebd., S. 155 f.) Perspektiven ein.

Er vertritt jedoch nicht den Anspruch, damit den einzig zulässigen Unter-

suchungsgegenstand vorzulegen. Denn während Sack verhaltensbezogene
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Analysen, besonders hinsichtlich sozialer und psychologischer Ein�ussfak-

toren auf Delinquenz, pauschal ablehnt (Sack 1972, S. 22), formuliert Becker

durchaus neutral gegenüber anderen theoretischen Konzepten: »Since devian-

ce is, among other things, a consequence of the responses of others to a person’s

act [...]« (Becker 1963, S. 9, Hervorhebung P. S.).

Aus heutiger Sicht wird eine ausschließlich kon�ikttheoretische Fokussie-

rung des Labeling-Ansatzes zunehmend kritisch bewertet: Die einseitige Aus-

richtung und die daraus resultierende Ablehnung jeder Form der sozialen

Kontrolle sei ideologisch (Wellford und Triplett 1993, S. 5; in Bezug auf die

deutsche Rezeption: Dellwing 2009, S. 163; Ehret 2007, S. 36 f.; Schneider

1999, S. 203). Die praktizierte Art der �eoriebildung und Argumentation

nur entlang des vermuteten gesellscha�lichen Machtgefälles auf der Makro-

ebene blende das Individuum und damit auch die Frage nachWirkungen und

Folgen von Kriminalsanktionen in der persönlichen und biographischen Ent-

wicklung der stets individuell Betro�enen zuUnrecht aus (vgl. Schneider 1999,

S. 206).

Will man jedoch untersuchen, ob neben abstrakter metaphysischer Schuld-

vergeltung die durch Strafen ebenfalls erwarteten, spezialpräventiven Zwecke

erreicht werden können, muss sich der Blick schließlich doch auf die Men-

schen und deren Verhalten richten, denn sie sind die Adressaten der justiziel-

len Entscheidungen und ihrHandeln ist das Kriterium der präventiven Zielset-

zung. Ohne Zweifel handelt es sich bei der von Sack so vehement thematisier-

ten Frage, wie Institutionen entscheiden, ob sie nachHerkun�, Aussehen, poli-

tischer Überzeugung, ökonomischer Stellung oder Geschlecht diskriminieren,

um wichtige und legitime Aspekte. Jedoch müssen diese Fragen nicht alleine

stehen, vielmehr können und sollten sie verhaltensbezogene Ansätze ergän-

zen:

Wie gerade die Untersuchung der Machtlosen mit der Untersu-

chung der Devianten zusammenfällt, fällt die ätiologische For-

schung mit der Zuschreibung von Abweichung zusammen. (Dell-

wing 2009, S. 174)

Insbesondere das Jugendstrafrecht räumt dem Erziehungsgedanken mit der

Regelung in § 2Abs. 1 Jugendgerichtsgesetz (JGG) eine Vorrangstellung gegen-

über Vergeltungs-, Abschreckungs- und Sicherungsaspekten bei der Sanktio-

nierung ein. Gleichzeitig bestimmt die Norm, dass durch das Jugendstrafver-

fahren in erster Linie der erneuten Begehung von weiteren Stra�aten durch

den Betro�enen entgegengewirkt werden soll. Die Rechtfertigung der gesetz-
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lichen Regelung gründet auf dem Ziel, normkonformes Verhalten zu fördern

bzw. delinquentes Verhalten verringern zu helfen.

Der Kriminologie fällt auch die Aufgabe zu, kriminalpolitische und justizi-

elle Entscheidungen und Maßnahmen im Hinblick auf ihre Folgen und ihre

Wirksamkeit zur Erreichung der verfassungsrechtlich begründeten und vom

Gesetzgeber verfolgten relativen Strafzwecke zu überprüfen. Diese Arbeit soll

dazu einen Beitrag leisten und verfolgt deshalb einen verhaltensbezogenen

Analyseansatz. Dennoch �nden sich auch zentrale kon�ikttheoretische Argu-

mente wieder: Sie bilden die Grundlage für methodische Leitentscheidungen

bei Stichprobenbildung und Variablenauswahl.

2.2 Begri�sbestimmungen

Die zuvor diskutierte Untersuchungsperspektive soll anhand der folgenden be-

gri�ichen und erkenntnistheoretischenÜberlegungen zumUntersuchungsge-

genstand »Kriminalität« weiter eingegrenzt werden. Es geht dabei an dieser

Stelle nicht darum, Ausführungen zu einzelnen Operationalisierungen oder

theoretischen Zusammenhängen vorwegzunehmen. Zunächst soll die allge-

meine Betrachtung des Kriminalisierungsprozesses und seiner Akteure das

Verständnis der besonderen Anforderungen an eine Analyse erleichtern, de-

ren wesentlicher Inhalt die Interaktion zwischen institutionell-bürokratischen

und individuell-menschlichen Handlungen ist.

2.2.1 Kriminalität: Ein konstruiertes Phänomen

Was ist Kriminalität? Diese Frage wurde bis zur Mitte des vergangenen Jahr-

hunderts stets aus einer positivistischen, moralischen oder religiösen Perspek-

tive beantwortet: Kriminalität sei demnach bereits in der biologischen oder

sozialen Natur der Menschen angelegt und die strafrechtlichen Tatbestän-

de dienten lediglich dazu, das a priori feststehende Unrecht zu beschreiben

und gesellscha�licheMissbilligung auszudrücken. Erst die konstruktivistische

Analyse des Strafrechts ist diesemVerständnis entgegengetreten, als sie die Be-

deutung und Funktionsweise von strafrechtlicher Regelsetzung und Regelan-

wendung für die soziale Existenz von Kriminalität o�engelegt hat (Becker

1963, S. 9). Dabei wird nicht bestritten, dass es diverse soziale Regeln gibt, die

denmeistenMenschen so selbstverständlich vorkommen, dass sie deren Über-

tretung als natürlich gegebene Kriminalität ansehen mögen. Wer einem ande-

ren dessen bewegliche Sache in Zueignungsabsicht wegnimmt oder wer einen
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anderen Menschen tötet, verstößt gegen weithin anerkannte Regeln, doch kri-

minell ist das Verhalten erst deshalb, weil § 242 StGB bzw. § 211 �. StGB dies

so bestimmen. Solche Beispiele mögen vielleicht noch Schulterzucken hervor-

rufen, aber wie verhält es sich mit dem einvernehmlichen homosexuellen Ge-

schlechtsverkehr zwischen Erwachsenen? Heute würde keine verständige Per-

son dieses Verhalten als Kriminalität bezeichnen, dennoch war es in der Bun-

desrepublik bis zum Jahr 1994 durch § 175 StGB kriminalisiert. Andersherum

ist für dasVerständnis von sozialenMachtstrukturen auch vonBedeutung,wel-

che Verhaltensweisen in einem Gemeinwesen nicht kriminalisiert sind: Noch

bis Mai 1997 war der gewaltsam erzwungene Geschlechtsverkehr in Deutsch-

land dann keine Stra�at, wenn die Vergewaltigung durch den Ehepartner ge-

schah. Durch die konstruktivistische Analyse wurde der Blick auf die hinter

dem Recht liegenden sozialen Macht- und Entscheidungsstrukturen geö�net.

Schon in der Mitte des 19. Jahrhunderts berichtet der junge Marx (1842)

als Redakteur der Rheinischen Zeitung ein Beispiel dafür, wie sich das, was

Kriminalität ist (oder sein soll), in kürzester Zeit durch eine gesetzliche Be-

stimmung ändert. Er beschreibt die Folgen, die sich aus der Neufassung des

Holzdiebstahlsgesetzes durch den Rheinischen Landtag im Jahr 1842 ergaben:

Durch die Überschri� des neuen Gesetzes wurde auch das Sammeln von Ra�-

holz, bis dahin ein tolerierterHolzfrevel, als dann strafbewehrterHolzdiebstahl

unter Strafe gestellt. Zuvor war das Holzsammeln gestattet, legal, nicht krimi-

nell. Mit Verabschiedung des Gesetzes wurde das bis dahin legale Handeln

über Nacht zu Kriminalität. Marx Kritik illustriert tre�end die konstituieren-

de Bedeutung des Strafgesetzes für das Aufkommen von Kriminalität:

Vor Allem aber wird es der sittliche Gesetzgeber als die ernsteste,

schmerzlichste und gefährlichste Arbeit betrachten, eine bisher

unbescholtene Handlung unter die Sphäre der verbrecherischen

Handlungen zu subsumiren. (ebd., S. 211)

Es zeigt sich also, dass es nichtmöglich ist, einen abstraktenMaßstab zu liefern,

dem zu Folge spezi�sche Verhaltensweisen kriminell sein müssen. Es mag ge-

sellscha�liche Übereinkün�e und über lange Zeit etablierteWertungen geben,

eine logisch, moralisch oder gar physisch zwingendeNotwendigkeit, bestimm-

te Verhaltensweisen in der Natur als kriminell vorgegeben anzusehen, gibt es

o�enkundig nicht (Lemert 1951, S. 30 f.; Sessar 2013). Es handelt sich bei Kri-

minalität gerade nicht um »rohe Tatsachen«, die »selbst existieren ganz unab-

hängig von Sprache oder jeder anderen Institution« (Searle 2011, S. 37).



12 2 Formelle soziale Kontrolle – ein Phänomen aus zwei Blickwinkeln

Diese Erkenntnis setzte sich in derKriminologie erst in derMitte des vergan-

genen Jahrhunderts durch, nachdem Becker sie inOutsiders in der berühmten

und vielzitierten Passage so zusammengefasst hatte:

From this point of view, deviance is not a quality of the act the

person commits, but rather a consequence of the application by

others of rules and sanctions to an »o�ender«.�e deviant is one

towhom that label has successfully been applied; deviant behavior

is behavior that people so labeled. (Becker 1963, S. 9)

Sack stellt in Anlehnung an Becker (ebd.) die�ese auf, kriminelles Verhalten

sei zunächst lediglich ein »physikalisches Ereignis« (Sack 1972, S. 18), dessen

Quali�kation als Kriminalität allein auf der von Menschen vorgenommenen

Bewertung beruht. Da keine Handlung per se Kriminalität sein und dem Phä-

nomen somit kein universeller Maßstab zukommen kann, handelt es sich da-

bei um ein »›ontologisches‹ Nichts« (Keckeisen 1976, S. 28).

Davon ausgehend können wir eine Handlung also (nur) dann als Kriminali-

tät verstehen, wenn sie als solche quali�ziert oder, anders ausgedrückt, etiket-

tiert worden ist. Die Voraussetzungen einer erfolgreichen Etikettierung spie-

geln gleichzeitig die beiden Untersuchungsebenen des Labeling-Ansatzes wi-

der: Erstens die Ebene abstrakter strafrechtlicher Normsetzung und zweitens

die der konkreten institutionellen Normanwendung im Einzelfall. Davon zu

unterscheiden sind die verschiedenen Untersuchungsperspektiven (siehe Ab-

schnitt 2.1).

2.2.1.1 Normsetzung

DieNormsetzung erfolgt in Deutschland gemäßArt. 103 Abs. 2 GG durch Par-

lamentsgesetz in denVolksvertretungen. DazuwirdVerhalten oder dieHerbei-

führung eines Zustands auf der Tatbestandsseite einer Verbotsnorm generell-

abstrakt beschrieben und mit der Rechtsfolge Strafe verknüp�. Damit wird

deutlich, dass je nach Rechtsordnung unterschiedlicheHandlungen unter Stra-

fe gestellt oder wieder legalisiert werden können.

In den Fällen neuer Kriminalisierungwerden o�mals bereits etablierte Straf-

motive auf neue (technische) Phänomene übertragen, deren Einbezug in die

bestehenden Verbotsde�nitionen wegen des Analogieverbots gemäß Art. 103

Abs. 2 GG nicht möglich ist. So konnte zum Beispiel die unerlaubte »Entwen-

dung« von elektrischer Energiemangels Körperlichkeit des Stroms nicht unter
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den Diebstahltatbestand subsumiert werden. Eine im Jahr 1900 eigens für die-

seHandlung gescha�ene Regelung, die sich hinsichtlich Struktur und Strafrah-

men nicht von § 242 StGB unterscheidet, �ndet sich in § 248c StGB (Fischer

2019). Ähnlich verhält es sichmit denVorschri�en zumComputerbetrug, wel-

che das für den klassischen Betrugstatbestand prägende Täuschen eines Men-

schen in die Sphäre der automatischen intelligenzlosen Datenverarbeitung

übertragen. Ein Beispiel für die Möglichkeit, Stra�atbestände noch im Rah-

men der bestehenden Dogmatik auf eine neue Formmenschlicher Kommuni-

kation anzuwenden, �ndet sich in der Kommentierung von Inhalten mit Hil-

fe der nonverbalen Like-Funktion im sozialen Netzwerk Facebook (vgl. Schul-

te und Kanz 2013). Die vermeintliche Notwendigkeit neuer Kriminalisierung

wird durch denGesetzgeber o�mals unter Verweis auf die bereits bestehenden

Verbote zum »Schließen einer Strafbarkeitslücke« hergeleitet und erfolgt häu-

�g geradezu beiläu�g. Seltener zeigt sich neue Kriminalisierung als Ausdruck

von verändertenMoralvorstellungen und als Ergebnis einer fokussierten gesell-

scha�lichen Debatte, wie zum Beispiel am 15. Mai 1997, als mit der Krimina-

lisierung von Vergewaltigungen durch den Ehepartner ein besonders brutaler

Teil patriarchaler Machtausübung pönalisiert wurde (BT-Drs. 13/7324).

Aber auch die neu gescha�enen Gefährdungsdelikte im Bereich des Wirt-

scha�sstrafrechts1 können hier als Beispiel angesehen werden, da sie, zumin-

dest zum Teil, Ausdruck einer durch die globale Banken- und Wirtscha�skri-

se der vergangenen Jahre veränderten Risikobewertung von ökonomischem

Missmanagement sind.

Singelnstein und Stolle (2012, S. 114 �.) kritisieren die »Anti-Terror«-

Gesetzgebung seit den Anschlägen vom 11. September 2001, vor allem die

Kriminalisierung von Vorfelddelikten, als Schritte in eine »Sicherheitsgesell-

scha�«. Die Vorverlagerung der Strafbarkeit durch abstrakte Gefährdungstat-

bestände vernachlässige die notwendige Abwägung zwischen demokratischen

Freiheitsrechten und Sicherheitsbelangen. Das Motiv, jedes Risiko vermeint-

lich zu kontrollieren, diene als universelle Rechtfertigung für die massive Er-

weiterung strafprozessualer Ermittlungsbefugnisse. Ob eine solche Ausdeh-

nung von Befugnissen, unabhängig vom Vorwurf übermäßiger Grundrecht-

seinschränkung, überhaupt zielführend ist, kann mit Blick auf das vollständi-

ge Versagen aller deutschen Sicherheits- und Ermittlungsbehörden im Fall der

1 Hier zum Beispiel die Einfügung des § 54a Kreditwesengesetz, der das Versäumnis pönalisiert,

als Geschä�sleiter eines Kreditinstituts angemessene Risikostrategien für die ordnungsgemä-

ße Geschä�sorganisation aufzustellen.
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rechtsterroristischen Gruppierung Nationalsozialistischer Untergrund durch-

aus bezweifelt werden (Förster 2014; Siri 2013).

Die seltenen Entkriminalisierungen stehen hingegen immer in Zusammen-

hang mit gesellscha�lichen Diskursen und sind Bestandteil sozialer Entwick-

lungsprozesse, denn ein einmal strafrechtlich erfasster Regelungsgegenstand

fällt nicht einfach weg, so dass die Gesetzesänderung nur eine »Anpassung«

darstellen könnte. Eines der wenigen Beispiele ist die bereits erwähnte Legali-

sierung homosexuellen Geschlechtsverkehrs zwischen Männern, der bis 1994

durch § 175 StGB gegenüber heterosexuellem Geschlechtsverkehr strafrecht-

lich diskriminiert worden ist. Damals reichten die Forderungen nach einem

diskriminierungsfreien Sexualstrafrecht, ebenso wie die bis heute andauernde

feministische Auseinandersetzung mit patriarchalen Strafnormen, schon etli-

che Jahre zurück. Entkriminalisierung erfolgt somit nicht spontan oder beiläu-

�g, sondern ist o�mals das Ergebnis langwährender politischer und gerichtli-

cher Auseinandersetzung.2

Die von Labeling �eoretikern vorgebrachte Kritik an einem positivisti-

schen Kriminalitätsverständnis wendet sich gegen eine Forschungspraxis, die

die konstitutive Bedeutung des menschlichen Gesetzgebungsaktes (oder all-

gemeiner: der Regelsetzung) für das Analyseobjekt übersieht (Hulsman 1986,

S. 66; Becker 1963, S. 9). Sack geht an dieser Stelle noch einen Schritt weiter,

wenn er in der Auswahl der als strafbar de�nierten Verhaltensweisen einen Be-

leg für die systematische Diskriminierung sozial schwacher Gesellscha�steile

sieht (Sack 1972, S. 12; Kunz 2011, S. 168). Ähnlich kritisiert Marx eine Ge-

setzgebung, die sich ihrer staatlichen Autorität bedient, aber dabei nicht am

Gemeinwohl ausgerichtet ist:

Diese Anmaßung des Privatinteresses, dessen dür�ige Seele nie

von einem Staatsgedanken erleuchtet und durchzuckt worden, ist

eine gründliche Lektion für den Staat. Wenn der Staat sich auch

nur in einemPunkte so weit herabläßt, statt in seiner eigenenWei-

se, in der Weise des Privateigenthums thätig zu sein, so folgt un-

mittelbar, daß er sich in der Form seiner Mittel den Schranken

des Privateigenthums accomodiren muß. (Marx 1842, S. 215)

Neben der herausgehobenen Bedeutung gesetzgeberischer De�nitionshoheit

muss die kriminologische Analyse auch das breite Spektrum der als straf-

2 Wichtige Beispiele sind in diesem Zusammenhang die Diskurse über die Kriminalisierung

des Schwangerscha�sabbruchs (§ 218 StGB und zuletzt auch § 219a StGB) oder über die straf-

rechtliche Verfolgung des Drogenkonsums (vgl. Herschinger 2019, S. 406 �.).
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bar normiertenVerhaltensweisen bei der Re�exion ihresUntersuchungsgegen-

standes »Kriminalität« berücksichtigen. Der Auswahlprozess bei der Normset-

zung und seine Akteure sind also die erste makrostrukturelle Analyseebene,

die der Labeling-Ansatz anbietet.

2.2.1.2 Normanwendung

Schließlich ist die bloße Existenz der abstrakten De�nition durch eine Straf-

norm noch nicht ausreichend für das Aufkommen von Kriminalität. Erst die

Anwendung derDe�nition auf einen konkreten Sachverhalt, das heißt die Fest-

stellung, dass das abstrakte Verbot durch eine bestimmte Person verletzt wor-

den ist, quali�ziert letztlich ein beobachtbares Ereignis als Kriminalität.

In diesem Zusammenhang sollte man sich bewusst sein, dass die mit der

Bezeichnung »kriminell«, »Diebstahl«, »Sabotage« etc. verbundene negative

Bewertung der jeweiligen Handlung und Person nicht objektiv sein kann, da

sie stets durch Menschen im Rahmen oder als Ausdruck einer Kon�iktsituati-

on getätigt wird. Kunz fasst es so zusammen: »Was sich für den Polizisten als

beschädigende Eigentumsverletzung darstellt, versteht der Sprayer als subver-

sive Kunst.« (Kunz 2011, S. 10 f.) Auch die Überlieferung zum Holzdiebstahl-

gesetz lässt erahnen, wie unterschiedlich ein und dieselbe Situation einerseits

aus Sicht der Menschen, die seit jeher in besagtem Wald Ra�holz sammelten,

und andererseits aus Sicht des Eigentümers bewertet werden kann, der dieses

Holz wie den gesamtenWald für sich allein beanspruchte. Während die einen

darin eine notwendige, möglicherweise lästige, aber keinesfalls unrechtmäßi-

ge Alltagshandlung sahen, empfand sich der Eigentümer des Waldes wohl als

Opfer bandenmäßiger Diebstähle.

Spätestens seit Etablierung des (rechts-)staatlichen Gewaltmonopols bean-

spruchen hoheitliche Institutionen diese Bewertungskompetenz und ist sie

der privaten Sphäre entzogen. In der Verfassungsordnung der Bundesrepublik

Deutschland sind dafür gemäß Art. 92 GG die Strafgerichte zuständig. Durch

ihr Urteil wird, neben der förmlichen, rechtlich verbindlichen Aufklärung des

Sachverhalts (»Tatsachenfeststellung«), die Anordnung über die konkret ver-

wirkte Strafe getro�en. Erst dann ist die Unschuldsvermutung widerlegt und

die in Rede stehende Handlung als »kriminell« klassi�ziert.

Searle (2011, S. 59) grei� das Strafrecht als ein Beispiel für die Konstruktion

sozialer Phänomene durch die Anwendung von Regeln auf. Weil er allein auf

die von der Verbotsnorm beschriebene Handlungsebene abstellt, bezeichnet

er das Strafrecht zunächst als rein »regulative« Kodi�kation:
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Entscheidend am Strafrecht ist, daß es regulativ, nicht konstitutiv

ist. Es geht darum, zum Beispiel bestimmte früher existierende

Formen des Verhaltens, wie etwa das Töten zu verbieten. Um aber

diese Regelungen wirksam zumachen, muß es Sanktionen geben,

und das erfordert die Zuweisung eines neuen Status an die Person,

die das Gesetz übertritt. (Searle 2011, S. 59)

Ob diese von Searle unterstellte abschreckend-regulative Wirkung dem Straf-

recht und seiner behördlichen Durchsetzung jedoch tatsächlich zukommt

(»Um [...] wirksam zu machen, muß«), ist freilich keine philosophische, son-

dern eine empirische Frage und soll auch im Verlauf dieser Arbeit untersucht

werden. Als Sammlung abstrakter strafbewehrter Verhaltensde�nitionen ist

das Strafrecht wertend, und es ist als gesetzliche Bewertungsgrundlage einer

rechtsstaatlichen Justiz (auch) konstitutiv für die gesellscha�liche Konstrukti-

on von Kriminalität. Ein regulativer Charakter des Strafrechts lässt sich hinge-

gen mit den Argumenten Searles nicht begründen.

Direkt daran anschließend behandelt der Autor die soziale Konstruktion

von Kriminalität durch das Strafrecht, ist aber in seiner Analyse nicht konse-

quent und fällt in eine positivistische Deutung zurück:

Infolgedessen wird der Person, die unter bestimmten Bedingun-

gen (K-Terminus) eine andere Person tötet (X-Terminus) und für

schuldig befunden wird, dies getan zu haben, jetzt der Status »we-

gen Mord verurteilt« zugewiesen (Y-Terminus und deshalb eine

institutionelle Tatsache); und mit diesem neuen Status gehen die

angemessenen Strafen einher. (ebd., S. 59)

Im Hinblick auf die institutionelle (neue) Statuszuschreibung (in Searles Bei-

spiel: »wegenMord verurteilt«) und damit in Bezug auf das soziale Phänomen,

die »institutionelle Tatsache« Kriminalität, sieht er den gesetzlichen Stra�at-

bestand und dessen Verwirklichung durch den Täter als »konstitutiv« an. Mit

dem Verweis auf das Handeln des Täters stellt er sich jedoch in Widerspruch

zu der von ihm zuvor postulierten Hierarchie roher und institutioneller Tat-

sachen. Denn der im Beispiel bezeichnete »X-Terminus« (die tatbestandsmä-

ßige Handlung) ist gerade nicht conditio sine qua non für die Statuszuschrei-

bung: Dies kann vielmehr nur das strafgerichtliche Urteil selbst sein. Es gilt

nämlich auch die Person als kriminell, die eine ihr vorgeworfene Handlung in

Wahrheit nicht begangen hat und trotzdem (zu Unrecht) verurteilt wird. Die
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Zuschreibung »kriminell« durch ein Fehlurteil ist schließlich identischmit der-

jenigen, die zu Recht ergangen ist. Das tatsächliche Vorliegen der vomGericht

angenommenen tatbestandsverwirklichenden Umstände ist, mit Blick auf ei-

ne gerechte Urteils�ndung, zwar wünschenswert, jedoch keineswegs eine not-

wendige Voraussetzung für die Konstruktion von Kriminalität. Die Statusän-

derung und damit die soziale Konstruktion von Kriminalität basiert gerade

nicht auf der Handlung des schuldigen oder unschuldigen Täters, sondern al-

lein auf dem Urteil des Gerichts. Folglich stellen kriminalisierbare Handlun-

gen, die zwar einen Stra�atbestand verwirklichen könnten, aber den Behörden

nicht bekannt wurden, mangels institutioneller Zuschreibung keine Krimina-

lität dar.

Mit dieser Festlegung korrespondieren die Begri�eHellfeld und Dunkelfeld.

Dementsprechend umfasst das Hellfeld alles, was förmlich kriminalisiert wor-

den ist, während sich das Dunkelfeld auf Handlungen bezieht, die zwar bei

Strafe verboten sind, aber unentdeckt geblieben sind und somit keine formel-

le Klassi�zierung erfahren haben.

2.2.2 Delinquenz

In dieserUntersuchungwerden diejenigenHandlungen alsDelinquenz zusam-

mengefasst, die zwar den Tatbestand einer Strafnorm verwirklichen könnten,

jedoch nicht kriminalisiert worden, also nicht Gegenstand der zweiten Ebe-

ne des Zuschreibungsprozesses geworden sind. Es handelt sich somit um Ver-

halten, das, wenn man die Verbotsvorschri�en des Strafrechts als Norm oder

Maßstab zugrunde legt, zwar abweicht, als Stra�at von den Behörden jedoch

nicht als solche ausgemacht und zugeschrieben wurde. Becker bezeichnet dies

mit dem Begri� »rule-breaking behavior« (Becker 1963, S. 14).

Die begri�iche Unterscheidung soll die Trennung von Zuschreibungs- und

Handlungsebene deutlichmachen und so helfen, die oben skizzierten erkennt-

nistheoretischen Probleme bei der Analyse sozialer Konstruktionen zu redu-

zieren (Schumann 2003, S. 11). Der Rückgri� auf die Handlungsebene gestat-

tet eine Auswahl zu analysierender Verhaltensweisen nach eigenen qualitati-

ven Kriterien und damit unabhängig von der Kategorienbildung und Kon-

struktion durch forschungsfremde Instanzen zu tre�en. Dellwing nimmt in

diesem Zusammenhang eine pragmatische Position ein, wenn er mit Blick auf

die sozialwissenscha�liche Analyse und die daraus resultierenden Erkenntnis-

se schreibt:
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Es ist nicht Aufgabe der (interaktionistischen) Wissenscha� fest-

zustellen, was entgegen der Vorurteile der Bevölkerung (oder der

Reaktionsinstanzen) wirklich falsch oder schlecht ist, sondern

die Prozesse nachzuzeichnen, in denen diese Zuschreibungen ge-

macht werden. (Dellwing 2009, S. 173)

Um den dazu nötigen Maßstab zu etablieren, wird auch in dieser Untersu-

chung, wie von Schumann (2003) vorgeschlagen, auf Angaben zur Dunkel-

felddelinquenz zurückgegri�en.

Der Ausdruck Delinquenz bezieht sich somit auf das Dunkelfeld und wird

mit dem Begri� Dunkelfelddelinquenz synonym gebraucht. Als empirischer

Analyseschwerpunkt steht mit Gewaltdelinquenz zudem ein spezi�scher Teil

des Dunkelfelds im Zentrum dieser Arbeit.

2.3 Zusammenfassung

In der konstruktivistisch-interaktionistischen Perspektive ist Kriminalität das

Ergebnis eines zweidimensionalen Prozesses aus abstrakter Normsetzung und

konkreter Normanwendung (Kriminalisierung). Folglich beschreibt der Be-

gri� »Kriminalität« Einzelhandlungen, die im Strafgesetz bezeichnet und von

den zuständigen Behörden formell kriminalisiert worden sind. Der Labeling

Approach erö�net mit dem Kriminalisierungsprozess eine neue Perspektive

auf dieses gesellscha�liche Phänomen. Es wird deutlich, dass De�nitionsset-

zung und -anwendung eigene Analysebereiche bilden und durch Akteursin-

teressen, soziale Kon�ikte und systemische Eigenlogik an vielen Stellen Poten-

tial für systematische Verzerrungen bieten. Durch die Trennung vonHell- und

Dunkelfeld können diese Verzerrungen berücksichtigt und analysiert werden.

Daneben existieren Verhaltensweisen (wie körperliche Gewalt), die, unab-

hängig von rechtlicher oder moralischer Bewertung, einen erheblichen so-

zialen Kon�ikt ausdrücken oder hervorrufen. Für die sozialwissenscha�liche

Analyse kann es deshalb kaum ausreichend sein, allein den Prozess und die

Akteure der Kriminalisierung zu betrachten. Da sich die Rechtfertigung von

Strafe in vielen Rechtsstaaten besonders auf präventive und resozialisierende

Zielsetzungen stützt, ist es sinnvoll auch diese postulierte Verhaltenswirksam-

keit zu untersuchen. Dabei kommt es entscheidend darauf an, Zuschreibungs-

und Handlungsebene zu trennen.
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3.1 Einführung

Seit Mitte des vergangenen Jahrhunderts hat der symbolische Interaktionis-

mus auch die Kriminologie wesentlich geprägt und in Teilen zu einer dau-

erha�en Neuausrichtung geführt. Seine Argumentation zielt im Kern darauf,

menschliches Verhalten nicht allein mit Blick auf den Akteur und dessen Ei-

genscha�en zu deuten, sondern Interaktionen, also soziale Reaktionen, Zu-

schreibungen und Bewertungen von Dritten nach abweichendem Verhalten

als zentrale Erklärungskomponenten in die Analyse miteinzubeziehen (vgl.

Abschnitt 2.1).

Der handlungsbezogene Labeling Approach formuliert die Erwartung, dass

soziale Kontrollinterventionen die Entwicklung normkonformer Verhaltens-

weisen hindern oder sogar eine Steigerung von Delinquenz im Hinblick auf

Frequenz oder Qualität bewirken (Becker 1963, S. 35; Lemert 1982, S. 437).

Durch die »dramatization of evil« (Tannenbaum 1938) werde ein Prozess in

Gang gesetzt, der am Ende das Gegenteil der eigentlich gewünschten Konfor-

mität hervorbringe. Obwohl das Strafrecht und seine Durchsetzung die zen-

tralen theoretischen Anknüpfungspunkte bilden, beschränken sich die Argu-

mente nicht auf staatliche (formelle) Sanktionen, sondern können ebenso auf

nicht staatliche (informelle) Reaktionen und auf das Zusammenwirken der

beiden Ebenen bezogen werden. Wegen der erwarteten Delinquenzzunahme

nach Kriminalstrafen wird der Labeling Approach o� als Gegenentwurf zu Ab-

schreckungstheorien charakterisiert:

It may be noted that by highlighting o�cial labeling as a salient

source of criminal labeling, labeling theory contradicts the clas-

sic notion of speci�c deterrence, namely the notion that the pain

of apprehension and punishment should deter the o�ender from

deviation in the future. (Bernburg 2009, S. 189)

Betrachtetman allein die jeweils prognostizierteDelinquenzentwicklung nach

strafrechtlichen Interventionen, mag diese gegensätzliche Positionierung zu-

tre�en. Inhaltlich teilen Labeling- und Abschreckungstheorie jedoch keine

gemeinsame Erklärungsebene und sind die Ausgangspunkte so verschieden,

dass sich die jeweiligen Argumente kaum gegenüberstellen lassen und sich da-

mit auch nicht »widersprechen« können, wie es Bernburg formuliert.
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Lemert (1951) hat ein dynamisches Prozessmodell formuliert, in dem er

zwischen primärer Devianz und sekundärer Devianz di�erenziert. Hierbei be-

zeichnet er abweichendes Verhalten erst dann als sekundäre Devianz, wenn

es sich als kausale Folge sozialer Kontrollinterventionen nach (beliebig vie-

len) primären Abweichungen darstellt.3 Becker formuliert in seinem Karriere-

modell ähnliche Folgen bei der Zuschreibung eines stigmatisierenden Master-

Status, dessen Wirksamkeit als »self-ful�lling prophecy« den Ausschluss der

betro�enen Person aus »konventionellen Gruppen« voraussetze (Becker 1963,

S. 33). In der analytischen Berücksichtigung der gesellscha�lichen Reaktion

drückt sich der interaktionistische Paradigmenwechsel in der Sozialwissen-

scha� aus.

Zwar behandeln viele von Lemerts Beispielen wie auch die deutsche Rezep-

tion durch Sack und Keckeisen (siehe Abschnitt 2.1) in erster Linie Verhaltens-

weisen, die mit Strafe bedroht sind. Die interaktionistische Argumentation be-

zieht sich jedoch nicht allein auf strafbare Handlungen, sondern beinhaltet

einen allgemeinen Ansatz zur Erklärung menschlichen Verhaltens. Devianz

meint sowohl strafbare als auch andere von »der« Norm abweichende, aber

nicht strafbare Handlungen. Als Beispiele für Devianz führt Lemert (1982,

S. 439, 445) Alkoholismus, Betäubungsmittelkonsum und -abhängigkeit, Pro-

stitution, aber auch psychische Erkrankungen oder Stottern an.

Die mit dem zentralen Konzept des Stigmas beschriebenen Mechanismen

lassen sich beliebig auf Situationen sozialer Diskriminierung übertragen. So

konnte Link (1982) die negativen Folgen der Statuszuschreibung »psychisch

krank« für das Einkommen und die spätere Beschä�igungssituation nachwei-

sen. Bei den Stigmata »psychisch krank« und »kriminell« handelt es sich wohl

um die schärfsten institutionellen Ausgrenzungsmechanismen moderner Ge-

sellscha�en.

Ähnlich ist dieAnalyse vonBecker (1963) ausgerichtet, der jedochnicht von

primärer und sekundärer Abweichung, sondern von einer »devianten Karrie-

re« spricht, die durch die gesellscha�liche Zuschreibung negativer Attribute

(»Master-Status«) begründet oder befördert werde.4 Da sich die wesentlichen

Grundannahme in beiden Ansätzen ähnlich wieder�nden, werden beide Va-

3 Eine deutschsprachige Zusammenfassung �ndet sich bei Lemert (1982, S. 433 �.).

4 Gegen die Verwendung des Begri�s »Karriere« wendet Lemert (ebd., S. 452) ein, dass Abwei-

chung nur selten, einer Ausbildung gleich, wie geplant verlaufe: »Der Wandel und der Plura-

lismus der modernen Gesellscha� verleihen Begri�en wie Tendenz, Zufall und Risiko eine

größere Bedeutung für die Devianz als den Begri�en Unausweichlichkeit und geradlinige Ent-

wicklung.«



3.2 Sekundäre Devianz durch Stigma und Exklusion 21

rianten hier gemeinsam besprochen. Dies ist auch deshalb sinnvoll, weil Le-

merts Unterscheidung zwischen primärer und sekundärer Abweichung einen

leichteren Zugang zumVerhältnis zwischenAusgangshandlung, Reaktion und

»Reaktion auf die Reaktion« bietet, während Becker den gesellscha�lichen

Reaktions- und Zuschreibungsakt prägnant herausarbeitet. Auf diese Weise

ergänzen sich die Erklärungsansätze an maßgeblichen Stellen und helfen, ein

umfassendes Bild vom Zusammenspiel aus individueller Abweichung und ge-

sellscha�licher Reaktion zu zeichnen.

Der Labeling Approach sieht die Gründe für die Delinquenzzunahme nach

Justizkontakten im formellen Kriminalisierungsprozess, der

1. Stigmatisierung,

2. soziale Exklusion sowie

3. die Übernahme eines Selbstbildes als »Krimineller« (im Sinne einer so

genannten self-ful�lling prophecy)

zur Folge habe (Becker 1963, S. 25 f.; Paternoster und Iovanni 1989, S. 367).

In vielen Arbeiten werden diese drei Aspekte unterschieden und einzeln für

sich behandelt. Dies mag an den besonderen Herausforderungen bei der em-

pirischen Erfassung eines »Selbstbildes« liegen. Aus theoretischer Perspektive

sollten die drei eng verwobenen und sich zum Teil überschneidenden Aspekte

jedoch gemeinsam betrachtet werden, wie es Paternoster und Iovanni (1989,

S. 378) und zuletzt Boers und Reinecke (2007a, S. 42, 46 f.) vorgeschlagen ha-

ben. Im Folgenden wird zunächst anhand der zentralen Phänomene Stigma

und Exklusion ein allgemeines Modell symbolischer Interaktion skizziert, um

dann näher auf die spezi�sche Reaktionsform Kriminalisierung einzugehen.

3.2 Sekundäre Devianz durch Stigma und Exklusion

Lemert bezeichnet mit primärer Devianz solche Normverletzungen, die nicht

auf Stigmatisierung beruhen, sondern aus typisch ätiologischen Gründen er-

folgt sind (zum Beispiel Neugierde, Langeweile, Gruppendruck, Zufall, Kon-

�ikten, Sucht). Solche primäre Devianz muss also kein singulärer Akt bleiben,

sondern kann kontinuierlich und sogar über lange Zeit erfolgen (Lemert 1982,

S. 433). Solange keine soziale Reaktion erfolgt, handelt zum Beispiel ein unent-

deckt gebliebener Drogenkonsument auch nach Jahren des verbotenen Kon-

sums immer noch primär deviant.
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Sekundäre Devianz bezieht sich hingegen auf das Ergebnis eines Prozesses,

der – je nach betro�ener Person und Intensität der gesellscha�lichen Ausein-

andersetzung bzw. der erfahrenen Reaktion – unterschiedlich ablaufen kann.

Die sekundäre Devianz bezieht sich auf eine besondere Klasse ge-

sellscha�lich de�nierter Verhaltensweisen, mit denen Menschen

auf Probleme reagieren, die durch die gesellscha�liche Reaktion

auf ihr abweichendes Verhalten gescha�en werden. Dabei geht es

im Wesentlichen um moralische Probleme, die mit Stigmatisie-

rung, Bestrafung, Isolierung und sozialer Kontrolle zusammen-

hängen. Im allgemeinen bewirken sie eine Veränderung der sym-

bolischen und interaktionistischen Umgebung der betre�enden

Person, wodurch die Sozialisation des Kindes- oder Erwachsenen-

alters entscheidend beein�ußt wird. (Lemert 1982, S. 433 f.)

Die abwertende, ausgrenzende Reaktion auf Abweichung und die negative

Attribution des Einzelnen lassen sich mit den Begri�en »Stigma« und »Aus-

schluss« beschreiben (siehe Abschnitte 3.2.1 und 3.2.2). Diese Phänomene eta-

blieren ein Klima (»Umgebung«), das den Betro�enen in seiner sozialen Ent-

wicklung, seinem Au�reten und seinen direkten Teilhabemöglichkeiten be-

schränken kann. Dabei geht es nicht allein um strukturelle Ein�ussgrößen,

sondern gleichfalls um Kommunikation von und mit anderen Menschen so-

wie um die eigene psychische Integrität. Lemert betont vor allem die Reaktion

des Einzelnen auf die gesellscha�liche Abwertung. Hier vermutet er die Ursa-

che für erneutes Abweichen und eine Festigung der devianten Verhaltensmus-

ter.

Lemert versteht sekundäre Devianz erst unter einer reaktionsbedingten Ver-

haltensänderung (zum Beispiel verstärkter Konsum oder Stra�aten zur Ein-

kommensgenerierung nach einem Arbeitsplatzverlust). Das bedeutet also,

dass eine Verhaltensweise nur dann als sekundär abweichend eingeordnet wer-

den kann, wenn sie eine Folge der sozialen Reaktionen auf vorheriges devian-

tes Verhalten ist. Sekundäre Devianz stellt eine Reaktion des Einzelnen auf die

Reaktion der Anderen dar.

Die Begri�e »primär« und »sekundär« beschreiben somit keine schlichte

Chronologie von der ersten Abweichung zur zweiten, sondern einen Kausal-

zusammenhang zwischen sozialen Reaktionen und erneuter Devianz (Ehret

2007, S. 34 f.). In der schematischen Darstellung des Labeling Prozesses (vgl.

Abb. 3.1) nennen Paternoster und Iovanni (1989) wichtige Zwischenschritte
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bei der Entstehung sekundärer Devianz, auf die im Folgenden genauer einge-

gangen wird.
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Abbildung 3.1: Schema Prozessmodell »Sekundäre Devianz« nach Paternoster und Io-

vanni (1989, S. 377)

Das Modell stellt die vorhergehende primäre Devianz nicht dar sondern hat

die soziale Reaktion, das »Labeling Event«, als interaktionistischen Ausgangs-

punkt. Auf diesen folgen zwei Entwicklungspfade, die entweder zu sekundärer

Devianz (oberer Pfad) oder zu Konformität (unterer Pfad) führen. Denkbare

Neutralisierungen einer devianten Zuschreibung, die zum Beispiel aus »Inclu-

sive Social Reactions« folgen können, werden durchQuerpfeile, die vomDelin-

quenzpfad auf den unteren Pfad in die Konformität führen, symbolisiert. Oh-

ne Details zu kennen, zeigen bereits die einbezogenen Modellelemente, dass

in beiden Pfade nicht allein auf interaktionistische, sondern zu einem erhebli-

chen Teil auch auf ätiologische Erklärungsansätze zurückgegri�en wird. So be-

tre�en lern- oder bindungstheoretische Argumente zum Beispiel den im Mo-

dell reziprok dargestellten Zusammenhang zwischen »Exclusion From ›Nor-

mal Routines‹« und »Alteration of Identity« oder die Annahme,»Supportive

Deviant Others« beein�ussten die im oberen Pfad abschließend erwartete se-

kundäre Devianz. Gleichzeitig ist das Modell interaktionistisch, weil sein Aus-

gangspunkt in jener gesellscha�lichen Reaktion auf Devianz liegt, die Lemert

anhand der möglichen Folgen formeller Kontrollinterventionen beschreibt:

Degradierungsrituale wie das Heraustrommeln eines Feiglings

aus dem Regiment, die Abnahme eines O�enbarungseides, die
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Feststellung einer ansteckenden Krankheit und die Verurteilung

eines Angeklagten mögen die Tatsache der Devianz veranschauli-

chen, ihr »Erfolg« bemißt sich jedoch weniger nach der Form ih-

res Ablaufs als nach ihren üblichen Konsequenzen. Diesen Punkt

kann man im allgemeinen an Hand des ersten Au�ritts eines ge-

strauchelten Jugendlichen vor Gericht verdeutlichen. Die alter-

tümliche Zeremonie dort jagt ihm vielleicht Furcht und Schre-

cken ein, wenn aber keine weiteren Folgen eintreten, verschwin-

det die Erinnerung oderwird rückblickend rationalisiert. (Lemert

1982, S. 436)

Dies legt nahe, dass der devianten Zuschreibung als Ausgangspunkt für unter-

schiedliche soziale »Konsequenzen« maßgebliche Bedeutung zukommt. Die

sozialen Folgen können, in Kongruenzmit dem jeweils zugeschriebenen Attri-

but, sehr unterschiedlich ausfallen und erschöpfen sich nicht in formeller Kri-

minalisierung: So mag der säumige Schuldner seine Kreditwürdigkeit verlie-

ren, der Vorbestra�e seine Anstellung oder seinen konformen Freundeskreis

und der Kranke in Quarantäne genommen werden.

Ein gemeinsames, in diesem Zusammenhang wiederkehrendes Element

ist »Exklusion« (»Exclusion from ›Normal Routines‹«): Exklusion aus dem

Geschä�sleben, dem konformen Umfeld, der Schule oder dem ö�entli-

chen Raum. Auf die Ansätze zur Einordnung dieses Phänomens wird in

Abschnitt 3.2.2 näher eingegangen. Schließlich wird in einem eigenen Ab-

schnitt 3.3 die Kriminalisierung als spezi�sche Reaktion auf strafbares ab-

weichendes Verhalten diskutiert. Wie bereits in Abschnitt 2.2.1 ausgeführt,

kommen hier mit Polizei und Justiz eigene Reaktionsinstanzen im Rahmen

eines formalisierten Verfahrens zum Zuge. Die Darstellung beschränkt sich

mit delinquenter Peerbindung und Schulversagen auf zwei spezi�sche Formen

von Exklusion, nämlich solche, denen bei der Erklärung jugendlicher Delin-

quenz besondere Bedeutung zukommt. Außerdem wird vermutet, dass die

Wahrscheinlichkeit sekundärer Abweichung durch denModus der justiziellen

Zuschreibung (ö�entlich oder nicht ö�entlich), die wahrgenommene Ange-

messenheit der Reaktion und auch durch den Grad der sozialen Absicherung

des Betro�enen beein�usst sein kann (Lemert 1982, S. 437 f.; Bernburg 2009,

S. 201 f.).
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3.2.1 Stigma: Ein sozialer Master-Status

Lemert undBecker greifen das vonMead (1918) undGo�man (1963) beschrie-

bene Phänomen der Stigmatisierung als zentrale (interaktionale) Ursache von

fortgesetzter (sekundärer) Normabweichung auf.5

An individual who might have been received easily in ordinary

social intercourse possesses a trait that can obtrude itself upon at-

tention and turn those of us whom hemeets away from him, brea-

king the claim that his other attributes have on us. He possesses a

stigma, an undesired di�erentness from what we had anticipated.

(ebd., S. 5)

Stigma ist ein Begri�, der sich nicht auf die Verhängung von Kriminalstrafen

beschränkt (dies ist allerdings ein wichtiger Bereich), sondern der alle gesell-

scha�lichen »Zeremonien« umfasst, die als »ö�entliche Degradierungsrituale

die Tatsache der Devianz veranschaulichen« (Lemert 1982, S. 436). Der jewei-

lige soziale oder phänotypische Anknüpfungspunkt von Abweichung ist des-

halb für dieAnalyse desGeschehens zunächst vonuntergeordneter Bedeutung.

Go�man (1963, S. 4) benennt drei Kategorien persönlicher Merkmale, die als

Bezugspunkte stigmatisierender Reaktionen dienen:

• physiologische Faktoren (zum Beispiel körperliche Behinderungen, Ge-

schlecht, Hautfarbe),

• verhaltensbezogene Faktoren (zum Beispiel Kriminalität, Abhängigkeit,

psychische Erkrankungen),

• intergenerationale Faktoren (zum Beispiel Migrationshintergrund, so-

zialer Status des Elternhauses, religiöses Bekenntnis).

Stigma meint die Herabwürdigung einer Person, indem sie wegen eines Merk-

mals oder einer Eigenscha� als »anders« und weniger fähig, weniger intelli-

gent, weniger vertrauenswürdig oder weniger verträglich angesehen und be-

handelt wird. Diese Sicht kann vermeintlich subtil und ganz ohne den Vorsatz

zur Stigmatisierung geäußert werden. Bisweilen erfolgt die Herabwürdigung

jedoch auch direkt und unter ausdrücklichem Verweis auf die fremden Unzu-

länglichkeiten oder vermeintlichen Fehler. In beiden Fällen führt das Stigma

zur Distanz des Betro�enen gegenüber der Gemeinscha� und ihrem »ordina-

ry social intercourse«. Unabhängig von der Art und Weise der Kommunika-

tion, ob nun explizit oder subtil, hö�ich oder respektlos, ist dem Betro�enen

5 Ganz ähnlich argumentiert Becker in seinem Karrieremodell (Becker 1963).
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der in seiner Person verortete Bezugspunkt des Stigmas (also zum Beispiel die

Vorstrafe, eine Behinderung oder die Farbe der Haut) in der Regel bewusst

(Go�man 1963, S. 7). Aus diesem Bewusstsein und der Ablehnung der ande-

ren speist sich, lautGo�man, dann alsbald die re�exive Selbstabwertung,wenn

der Betro�ene das Verhalten der anderen Menschen als gerechtfertigt ansieht

(so auch: Becker 1963, S. 31). Die immer wiederkehrende und von verschiede-

nen Personen praktizierte Zurückweisung gewinnt durch ihre Wiederholung

an Legitimität. Diese Zurückweisung unddie daraus erwachsenden Selbstzwei-

fel machen Stigmatisierung aus:

�ose who have dealings with him [the stigmatized person, P. S.]

fail to accord him the respect and regard which the uncontami-

nated aspects of his social identity have led them to anticipate ex-

tending, and have led him to anticipate receiving; he echoes this

denial by �nding that some of his own attributes warrant it. (Go�-

man 1963, S. 8)

Um zu verstehen, welche Auswirkungen kriminelles Stigma auf die Selbstsicht

der Betro�enen haben kann, lohnt es sich, die negative moralische Wertung

zu bedenken, die gerade mit förmlicher Kriminalisierung einhergeht. Die um-

fassende Charakterisierung einer Person kann sich aus dieser einen Zuschrei-

bung ergeben:

In any case, being caught and branded as deviant has important

consequences for one’s further social participation and self-image.

�e most important consequence is a drastic change in the indivi-

duals’ public identity. [...] He has been revealed as a di�erent kind

of person from the kind he was supposed to be. He is labeled a

»fairy«, »dope �end«, »nut« or »lunatic«, and treated accordingly.

(Becker 1963, S. 31 f.)

Becker (ebd.) wählt, in Anlehnung an Hughes, den Begri� Master-Status zur

funktionalen Beschreibung von Stigma als gesellscha�lichem Phänomen. Je-

ner hatte für den englischen Begri� status den deutschen Ausdruck Stand (im

Sinne gesellscha�licher Stellung) synonym vorgeschlagen und ihn amBeispiel

des staatlich beförderten US-amerikanischen Rassismus vor der Bürgerrechts-

bewegung erörtert (Hughes 1945, S. 353). Danach ist einMaster-Status Grund-

lage für die vorurteilsha�e Zuschreibung weiterer (positiver wie negativer) At-

tribute (subordinate status) und damit die gängige Basis zur Einschätzung und

Einordnung einer zunächst noch unbekannten Person. Dies beschreibt einen
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ähnlichen Vorgang wie ihn Go�man unter »Antizipation von Eigenscha�en«

fasst.

Der Master-Status »deviante Person«6 ist mit dem Stigma sowohl Grundla-

ge für die präjudizierende Ad-hoc-Vergabe weiterer negativer Attribute (un-

ehrlich, gewalttätig, respektlos, unsozial etc.) als auch ein Negativkorrektiv

für Eindrücke oder Quali�kationen, die bei einer anderen Person ohne jenen

Master-Status positiv bewertet worden wären: »Some statuses, [. . . ], override

all other statuses and have a certain priority.« (Becker 1963, S. 33) Becker for-

muliert den inneren Dialog des (ab-)wertenden Gegenübers:

�e question is raised: »What kind of person would break such an

important rule?«

And the answer is given: »One who is di�erent from the rest of us,

who cannot or will not act as a moral human being and therefore

might break other important rules.« (ebd., S. 33, Hervorhebung

P. S.)

Die Verurteilung wegen einer Stra�at, das Vorbestra�sein dient vielen Men-

schen für Rückschlüsse auf den Charakter des Täters und wird so zumMaster-

Status. Crasmöller (1996, S. 28) weist in diesem Zusammenhang auch auf

die Bedeutung askriptiver Tatbestandsmerkmale im deutschen Strafrecht (wie

»schädlicheNeigungen« in § 17Abs. 2 JGG, oder »Reife« in § 3 JGG) hin, deren

strafgerichtliche Feststellung einen weiteren besonderen Bewertungsakt in Be-

zug auf die betro�ene Person darstelle und deren Bedeutungsgehalt somit über

die mit institutioneller Autorität ausgestattete Attribution »kriminell« noch-

mals mit erheblichen Konsequenzen hinausgehe. Es ist eine Besonderheit des

Strafrechts, dass die festgestellte Verletzung dieses spezi�schen Regelkatalogs,

anders als zum Beispiel die Begehung einer Ordnungswidrigkeit, mit einer so-

zialethischen Missbilligung der Tat und des schuldha� handelnden Täters ver-

bunden sein kann (vgl. ausführlich Haas 2008, S. 244 �.).

Demgegenüber beinhalten andere Stigmata, zum Beispiel wegen einer

Krankheit oder Behinderung, keine solche moralisch negative Wertung. So

können sich heute Menschen gegen die Stigmatisierung, die sie wegen einer

Behinderung oder chronischen Krankheit erfahren, zum Teil besser wehren

und dank des langjährigen und andauernden Engagements von Betro�enen

6 Becker formuliert inOutsiders allgemeiner und bezieht sich nicht nur auf strafbares Verhalten.

Er verwendet unter dem Stichwort »Devianz« u.a. Beispiele rassistischer und homophober

Ausgrenzung, freilich ohne dass er sich damit die damals wie zum Teil heute noch verbreitete

diskriminierende Bewertung als vermeintlich »nicht normal« selbst zu eigen machen will.
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selbstbewusst und o�en die ihnen zustehenden Teilhaberechte (wie einen bar-

rierefreien ö�entlichen Raum) und gleichberechtigte gesellscha�liche Berück-

sichtigung einfordern.

Entlassene Stra�äter tun dies nicht, die gesellscha�liche Erwartung ist auch

wohl eher auf ihre Reue und Zurückhaltung gerichtet. Ihr Stigma geht zurück

auf die moralisch konnotierte (»schuldha�e«) Verfehlung, so dass es auch den

Betro�enen selbst eher als gerechtfertigt und zutre�end erscheinen mag. Die-

se negative Selbstbeurteilung als zu Recht stigmatisiert könnte sich bei Stra�ä-

tern also heute noch genauso einstellen, wie es Go�man (1963, S. 9) einst für

alle Formen der Stigmatisierung vermutet hat. Lemert (1982, S. 441) geht da-

von aus, dass die Tilgung des Stigmas in diesen Fällen einer besonders hohen

Hürde unterliegt, die mehr Anpassung erfordert als nur das regelkonforme

Verhalten, das von den übrigen Mitgliedern der Gesellscha� erwartet wird.

Somit stellt sich der Prozess der Stigmatisierung zweigeteilt dar: Am An-

fang steht die Typisierung einer Person wegen eines weitgehend beliebigen,

augenfälligen oder emotional besetzten Merkmals (wie zum Beispiel krimi-

nell) (Go�man1963, S. 8).Die daraus resultierendeZurückweisungmuss nicht

zwingend körperlich oder durch explizite unhö�iche Kommunikationsverwei-

gerung erfolgen (vgl. Madera und Hebl 2013). Sie äußert sich gegenüber stig-

matisierten Personen mitunter als durchaus freundlich intonierte Anteilnah-

me bei gleichzeitiger Missachtung der Privatsphäre oder als Hilfsangebot we-

gen der von vornherein unterstellten Unfähigkeit des Betro�enen (zum Bei-

spiel durch distanzloses Ausfragen oder durch die Äußerung erstaunter Be-

wunderung für das Vorhandensein nicht erwarteter Fähigkeiten; vgl. Go�man

1963, S. 5, 16). Seine eigentliche Bedeutung erlangt das Stigma erst durch die

gesellscha�liche Reaktionen, die es nach sich zieht (Lemert 1982, S. 436).

3.2.2 Exklusion: Prozess und Zustand

Das tatsächlich wirksame Stigma geht mit einer sozialen Reaktion einher, die

Go�man (1963, S. 5) allgemein als »sich abwenden« beschreibt und derenWir-

kung durch sehr verschiedene Ausschlusspraktiken erzielt werden kann. Le-

mert konkretisiert diesen Vorgang so:

Das allgemeine Prinzip, das hier zum Zuge kommt, ist ganz ein-

fach: wenn andere Menschen beschließen, daß eine Person »non

grata«, gefährlich, nicht vertrauenswürdig oder moralisch absto-

ßend ist, dann tun sie ihr etwas an, o� etwas Unangenehmes, was
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anderen Personen nicht angetan wird. Dies kann bei zwischen-

menschlichen Kontakten die Form von verletzenden Zurückwei-

sungen und Erniedrigungen annehmen, oder es kann eine formel-

le Handlung sein, die den Betre�enden unter freiheitsbeschrän-

kende Maßnahmen bringt. (Lemert 1982, S. 440)

Paternoster und Iovanni nennen dies »Exklusion aus Alltagsroutinen«, de�nie-

ren es aber nicht weiter: »Although exclusion from the normal routines of life

is a more likely outcome of a publicly known label than of a label kept private,

it is not inevitable.« (Paternoster und Iovanni 1989, S. 376). In einer frühen

Untersuchung verwendet Paternoster (1978, S. 232 �.) die vier kontrolltheo-

retischen Bindungsdimensionen, die von Hirschi (1969, S. 16 �.) eingeführt

worden sind, um Alltagsroutinen zu operationalisieren.7 Diese Dimensionen

sind sehr abstrakt, denn die Alltagsroutinen einzelner Menschen können sich

erheblich unterscheiden und lassen sich im Detail nur bei individueller Be-

trachtung nachzeichnen. Schwierigkeiten ergeben sich einerseits im Hinblick

darauf, welche undwessenVerhaltensweisen als Norm angesehenwerden, von

der abgewichen werden könnte, und andererseits im Hinblick darauf, welche

»Alltagsroutinen« überhaupt Gegenstand sozialer Exklusion sein können. So

bleiben die Fragen:Wasmacht den sozialen Bruchmit einer Person aus?Wann

ist eine Person »anders«? Wie unterscheidet man in einer pluralistischen Ge-

sellscha� ihren (exkludierten) Rand von einer (unproblematischen) Nische?

Hinter dem Begri� Exklusion verbergen sich deshalb, je nach Untersu-

chungsgegenstand, unterschiedliche soziologische Konzepte, die von demVer-

ständnis als endgültigem Ausschluss einzelner Menschen von jeder sozialen

Teilhabe (»Schwarzes Loch«) über deren allmähliches »an den Rand drängen«

bis zu einem Verständnis als Zustand kollektiver makrostruktureller Desin-

tegration (»Bruch des ›sozialen Bandes‹«) reichen (Ludwig-Mayerhofer 2009,

S. 9–16).

Die letztgenannte gesamtgesellscha�liche Perspektive führt bei der Unter-

suchung (individueller) sekundärer Devianz und Stigmatisierung wohl nicht

weiter. Denn Abwenden und Exklusion sind hier eher auf einer persönlichen

Ebene zu vermuten, so dass eine Form gemeint sein dür�e, wie sie Ludwig-

Mayerhofer entweder mit dem absoluten gesellscha�lichen Bruch gegenüber

einer Person oder dem prozessha�en »an den Rand gedrängt werden« des

Einzelnen umschreibt. Ähnlich fassen es Cremer-Schäfer und Steinert (2000,

7 Gemeint sind »attachment to meaningful others«, »commitment to achievement«, »belief in

social rules«, »involvement in conventional activities«.
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S. 46), die Ausschließung als »[...] Abgrenzung von Zugehörigen und Berech-

tigten gegenüber denen, die ›anders‹ sind«, de�nieren.

Eine für diese Untersuchung besonders wichtige Gemeinsamkeit der ver-

schiedenen Ansätze, Exklusion zu de�nieren, stellt Millar heraus. Sie betont,

dass sich das Phänomen nicht allein an �nanziellenUnterschieden festmachen

lässt, sondern dass es gerade auch die persönlichen, zwischenmenschlichen

Bindungen betri :

However, the various de�nitions have in common an understan-

ding that social exclusion is not only about poverty and lack of

resources, but also about the processes by which some individu-

als and groups becomemarginalised in society. (Millar 2007, S. 2)

Kronauer emp�ehlt überdies die Trennung zwischen dem theoretischen Ver-

ständnis von Ausgrenzung als Prozess und der empirischen Beobachtung als

Zustand:

Aber selbst als Prozess verstanden, erhält der Ausgrenzungsbe-

gri� nur dadurch eine konkrete Bedeutung, dass er zugleich die

Fluchtpunkte bezeichnet, auf die der Prozess hinausläu�. Aus-

grenzung muss als besondere soziale Ungleichheitsqualität be-

stimmbar sein, sonst ergibt der Ausgrenzungsbegri� keinen Sinn.

(Kronauer 2010, S. 201)

Danach kann Ausgrenzung zwar prozessha� und je nach betro�ener Person

und sozialer Umgebung unterschiedlich ablaufen. Dennoch erfordert die so-

zialwissenscha�liche Analyse bestimmbare Kategorien und Kriterien, anhand

derer sich das soziale Phänomen festmachen und abgrenzen lässt.

Burchardt et al. (2002, S. 31) haben mit den Daten des British Household Pa-

nel Survey vierDimensionen abstrahiert, denen sie für dieOperationalisierung

erfolgreicher Teilhabe in der britischen Gesellscha� wesentliche Bedeutung

beimessen. Sie sind hinreichend abstrakt formuliert, um auf andere kapitalis-

tische, westlich-demokratische Gesellscha�en übertragen werden zu können.

Dabei handelt es sich um die Bereiche:

• Konsum (»the capacity to purchase goods and services«)

• Politisches Engagement (»involvement in local or national decision-

making«)
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• Produktion (»participation in economically or socially valuable activi-

ties«)

• Soziale Interaktion (»integration with family, friends, and community«)

Die Autoren gehen davon aus, dass

[...] participation in every dimension is regarded as necessary for

social inclusion; conversely, lack of participation in any one di-

mension is su�cient for social exclusion. (ebd., S. 31)

Für die Analyse von Exklusion im Zusammenhang mit sekundärer Devianz

liegt der Vorteil dieser Operationalisierung gegenüber den von Hirschi be-

nannten Bindungsdimensionen in der stärkeren Berücksichtigung des Um-

felds und dessen Reaktionen. Anders als die sozialpsychologische Fokussie-

rung auf das Individuum und dessen emotionale wie rationale Bindungsde-

�zite, bieten die strukturellen Bindungsdimensionen als thematische Bereiche

menschlicher Interaktion damit deutlich mehr konzeptionelle Nähe zur Idee

von Stigma. Denn ein exkludierenderMaster-Status zeichnet sich gerade nicht

allein durch selbstinitiierten Rückzug aus, sondern geht auch mit einem »Ab-

wenden« der anderen einher. In welchen Lebens- und Alltagsbereichen dies

für die Entstehung sekundärer Abweichung bedeutsam sein kann, bleibt bei

Hirschis persönlichkeitsbezogenen Bindungsdimensionen jedoch o�en. Diese

können deshalb besser als Komponenten von Persönlichkeitsveränderungen

durch fortgeschrittene soziale Exklusion untersucht werden.

Die von Burchardt et al. (ebd.) benannten strukturellen Dimensionen gren-

zenAnalysebereiche ein, denen besondere ökonomische oder soziale Relevanz

zukommt. Auchwenn die Au�istung nicht vollständig seinmuss undKategori-

en auch anders benannt oder inhaltlich bestimmtwerden können, beschreiben

diese vier Dimensionen potentielle Felder sozialer Exklusionmit ihren jeweils

zu berücksichtigendenAkteuren. Ihre Bedeutungwird imFolgendenmit Blick

auf den hier zu untersuchenden delinquenten Exklusionsprozess genauer erör-

tert.

3.3 Kriminalisierung und die Folgen

Der folgende Abschnitt behandelt die justizielle Stigmatisierung von Jugendli-

chen undHeranwachsenden.Dazuwerden dieVarianten sozialer Exklusion in

den vier Teilhabedimensionen von Burchardt et al. (ebd.) und ihre Dynamik

in dieser Bevölkerungsgruppe anhand empirischer Befunde diskutiert und im



32 3 Der Labeling Approach – Inhaltliche Grundlagen und empirische Befunde

Hinblick auf das stigmatisierende Potential der Akteure Polizei und Justiz un-

tersucht.

3.3.1 Strafrechtliches Stigma in der Sozialisation

Bei der Analyse justizieller Stigmatisierung gilt es zu bedenken, dass durch sie

nicht jede der vier zuvor erörterten Dimensionen sozialer Exklusion gleicher-

maßen tangiert sein muss. Unterschiede für die Bedeutsamkeit einer Dimensi-

on als normal routine können sich zudemwegen des Alters und der deshalb be-

sonderen Lebenssituation von Jugendlichen und Heranwachsenden ergeben.

Dies wird im Folgenden für alle vier Teilhabebereiche erörtert.

3.3.1.1 Teilhabedimension Konsum

In dieser Dimension lässt sich Armut, das heißt eine Lebenslage, in der je-

mand »über dieMaßen hinter dem gesellscha�lich erreichten Lebensstandard

zurückbleibt und dadurch von Teilhabemöglichkeiten ausgeschlossen wird«,

als Indikator für soziale Exklusion werten (Kronauer 2010, S. 167; vgl. auch

Millar 2007, S. 4). Allerdings sind Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Le-

bensjahres mindestens halbtags schulp�ichtig und leben in der Regel imHaus-

halt ihrer Eltern, so dass die gesellscha�liche Teilhabe im Bereich Konsum we-

sentlich von den wirtscha�lichen Ressourcen der Eltern bestimmt wird. Diese

Ressourcen sind jedoch von einer Kriminalisierung des Kindes kaum betrof-

fen.

Andersherum, also als erklärende Variable, wird die Bedeutung sozialer

und �nanzieller Mittel bei der Bewältigung der strafenden Reaktion kontro-

vers diskutiert. Wirkt sich ein strafrechtliches Stigma stärker bei wirtscha�-

lich und sozial besser gestellten Personen aus, die mehr gesellscha�liches An-

sehen zu verlieren haben (vgl. Gould 1969, S. 335; Ageton und Elliott 1974,

S. 97)? Oder kommt ihm mehr Exklusionspotential bei Angehörigen benach-

teiligter Gruppen zu, die dadurch noch weiter an den Rand gedrängt werden

(vgl. Sampson und Laub 1997)? Bernburg ermittelt mit den Daten der Roches-

ter Youth Development Study (RYDS), eine prospektive 12-Wellen-Dunkelfeld-

Paneluntersuchung mit einer Ausgangsstichprobe von 1.000 Personen im Al-

ter von 13 Jahren, Hinweise auf eine protektiveWirkung wohlhabender Eltern-

häuser im Hinblick auf die Delinquenzbelastung nach Justizkontakten. Er ver-

mutet deshalb, dass sich staatliche Sanktionen bei Personen aus wirtscha�lich

benachteiligten Gesellscha�sgruppen mit einer gegenüber dem Durchschnitt
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nochmals erhöhten nachfolgendenDunkelfeldbelastung auswirken (Bernburg

2002, S. 132 �., 141).

Freilich können auch Minderjährige wegen der prekären �nanziellen Situa-

tion im Elternhaus von Exklusion in dieser Dimension generell betro�en sein

und sind dies auch.8 Jedoch liegt bei ihnen, anders alsmöglicherweise bei sank-

tionierten Erwachsenen, eine exkludierende Ressourcenbeschränkung als spe-

zi�sche Folge ihrer eigenen Kriminalisierung eher fern.

3.3.1.2 Teilhabedimension politische Partizipation

Das Fehlen von politischen Beteiligungsmöglichkeiten erscheint ebenfalls als In-

dikator für die soziale Exklusion von Jugendlichen wenig aussagekrä�ig. Be-

trachtet man Exklusion als einen wechselseitigen Prozess, in dem der Betro�e-

ne die antizipierte Erwartung der anderen auf sich bezieht (Paternoster 1978,

S. 74 f.), dür�e, bei einem Mindestwahlalter zwischen 16 und 18 Jahren, ju-

gendliche Nichtbeteiligung in diesem Feld eher die Regel als die exkludierte

Ausnahme sein.Damit soll freilich nicht die Bedeutung politischer Beteiligung

insgesamt oder deren positives Potential für gesellscha�liche Inklusion in Fra-

ge gestellt werden; vielmehr lässt sich nur aus ihrem Fehlen nicht unbedingt

auf die exkludierte Lage eines Jugendlichen schließen.

3.3.1.3 Teilhabedimension Produktion

In der Dimension Produktion, und da im Hinblick auf die Alltagsroutine Er-

werbsarbeit, ist ein stabiles Arbeitsverhältnis (bislang) die Regel, so dass Ar-

beitslosigkeit oder prekäre (unterbezahlte, befristete) Beschä�igung einenHin-

weis auf Exklusion liefern können. Allerdings ist bei der Untersuchung kurz-

und mittelfristiger Folgen das Alter der Betro�enen bedeutsam, denn Jugend-

liche und Heranwachsende be�nden sich noch in einem Lebensabschnitt, in

dem sie im Haushalt der Eltern leben und die eigene langfristige und existenz-

sichernde Berufstätigkeit eher eine Ausnahme darstellt.

Das bedeutet nicht, dass Kriminalisierung keine exkludierenden Auswir-

kungen in dieser Dimension haben kann. So liefert die Untersuchung von

Bernburg (2002) Hinweise auf die langfristigen Folgen von krimineller Stig-

matisierung in derDimension Produktion. Unter Kontrolle der Vordelinquenz

8 Kohl (2013) berichtet in einer Erhebung für das Kinderhilfswerk der VereintenNationen, dass

im Jahr 2009 mehr als 18 Prozent der Kinder und Jugendlichen in der Bundesrepublik in rela-

tiver Armut lebten.
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im frühen Jugendalter ermittelt der Autor einen Zusammenhang zwischen for-

mellen Sanktionen derUS-amerikanischen Justiz im16. Lebensjahr und prekä-

rer Beschä�igung imAlter von 21 und 22 Jahren (Bernburg 2002, S. 95).Dieser

E�ekt wird durch schulischen Misserfolg vermittelt, so dass Bernburg die er-

folgreich abgeschlossene Schullaufbahn als »crucial life-course determinant«

(ebd., S. 157) bezeichnet. Wegen der Bedeutung im Lebensverlauf, aber auch

zur Analyse kurz- undmittelfristiger Exklusionse�ekte vor demEintritt in den

Arbeitsmarkt, bietet es sich an, die Dimension Produktion als Ausbildungs-

und Schulerfolg verstanden in die jugendliche Lebenssituation zu übertragen

(»educational attainment«, ebd.). Schulwechsel sowie problematischeVerände-

rungen des Lern- und innerschulischen Sozialverhaltens können dann (auch)

Indikatoren für Ungleichheit und Ausgrenzung sein.

Unter Berücksichtigung eines insgesamt sechsjährigen Untersuchungszeit-

raums kommen auch Kirk und Sampson (2013, S. 53 f.) für die USA zu dem

Schluss, dass polizeilicherArrest im Jugendalter Schulversagen begünstigt und

außerdem den Besuch eines Colleges hemmt. Mit Blick auf das Tätigwerden

der Justizbehörden ermittelt Bernburg (2002, S. 91), dass formelle Interventio-

nen während der Pubertät das Risiko von Schulabbrüchen, unabhängig von

persönlicher Leistungsfähigkeit, um das bis zu fün�ache erhöhen. Dieser Ef-

fekt ist jedoch bei Jugendlichen aus sozial benachteiligten Bevölkerungsteilen,

im Gegensatz zu den oben berichteten unmittelbaren Steigerungse�ekten im

Dunkelfeld, weniger stark ausgeprägt als bei sozial besser gestellten Familien

(ebd., S. 91).

Eine Erklärung dafür können die Überlegungen von Hirsch�eld (2008) lie-

fern, die er im Rahmen einer qualitativen Untersuchung zur Wirkweise von

justizieller Stigmatisierung bei sozial benachteiligten Bevölkerungsgruppen

anstellt. Hirsch�eld konnte eine deutlich reduzierte persönliche Empfänglich-

keit für stigmatisierende Erfahrungen bei Jugendlichen aus ärmeren Wohn-

vierteln und bei Angehörigen von sozialen Minderheiten ausmachen. Dies

führt er auf die Ausgrenzung zurück, die der jeweiligen Gruppe auf makro-

struktureller Ebene ohnehinwiderfahre (ebd., S. 580). Angehörige gesellscha�-

licher Gruppen, die sich bereits so von den allgemeinen Zielen in der Mehr-

heitsgesellscha� (zumBeispiel Bildungserfolg als Aufstiegsvoraussetzung) aus-

geschlossen sehen, sprechen dem stigmatisierenden Ereignis oder der befass-

ten Institution möglicherweise schon im Vorfeld die für eine persönliche Be-

tro�enheit notwendige Bedeutung oder Legitimation ab und erfahren dabei

eher Solidarität aus ihrem Nahfeld. Zudem könnte sich ein nur reduziertes

Stigmatisierungspotential von Strafe in diesem Umfeld realisieren, wenn dort
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ein höherer Anteil an Personen wegen leichter und ubiquitär au�retender Ju-

genddelikte ebenfalls sanktioniert ist: »[. . . ], a status that is stigmatizing in one

social context may be a badge of honour in another.« (ebd., S. 580) In der Folge

ließen sich Schulabbrüche bei Angehörigen dieser Gruppe seltener erwarten,

da Strafverfolgungsmaßnahmen und Strafen in den betro�enen Schulen eher

zum Alltag gehören und gegenüber anderen Problemen und Kon�ikten nicht

so sehr au�allen (ebd., S. 589, 584 f.).

Diese Befunde lassen sich jedoch nicht pauschal auf die Situation in

Deutschland übertragen. So dürfen in Nordrhein-Westfalen unmittelbar

ausschließende schulische Ordnungsmaßnahmen (Versetzung in eine andere

Klasse, Schulverweis etc.) nur als Reaktion auf solche Stra�aten erfolgen, die

einen direkten Bezug zum Schulverhältnis aufweisen (vgl. § 53 Schulgesetz

NRW). Gleichwohl können sich außerschulische Probleme wie Kriminalisie-

rung auch in Leistungsde�ziten äußern und so zu einem leistungsbegrün-

deten Schulwechsel führen. Doch stehen vor einem solchen Schulwechsel

recht hohe strukturelle und bürokratische Hürden (Nachprüfungen, Klas-

senwiederholungen), die den Prozess zeitlich strecken. Daneben können

Leistungsde�zite freilich auch durch andere, von kriminellem Stigma unbe-

ein�usste Entwicklungsprozesse oder inner- und außerschulische Kon�ikte

(zum Beispiel Mobbing) bedingt sein (vgl. Bernburg 2002, S. 157 f.). Solche

formalenMaßnahmen lassen vermuten, dassmeist auch keine vertrauensvolle

Beziehung zu einem Lehrer oder einer Lehrerin (mehr) besteht. Dann ist mit

den Befunden von �eimann (2016, S. 87 �.) davon auszugehen, dass das

besondere kriminalpräventive Potential, das aus einer guten Schüler-Lehrer-

Beziehung erwächst, nicht (mehr) zum Tragen kommt.

3.3.1.4 Teilhabedimension soziale Interaktion

In dieser Untersuchung soll der Fokus auf die Dimension soziale Interaktion

und dort besonders auf den Freundeskreis gerichtet werden. Der Umgang mit

Gleichaltrigen ist nicht nur ein wichtiger Faktor im Alltag von Jugendlichen

und Heranwachsenden, sondern bietet sich zur Operationalisierung sozialer

Exklusion wegen der individuellen Prägung, der größeren Dynamik und der

Nähe zu lerntheoretischen Erklärungsansätzen besonders an (Heckert undHe-

ckert 2011, S. 30 �.).

Anders als in den Dimensionen Konsum und Produktion, lässt sich Exklu-

sion in der Dimension soziale Interaktion kaum mit Hilfe aggregierter Durch-

schnittsmaße wie Einkommen oder Beschä�igungsdauer ermitteln, denn Teil-
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habe ist in diesem Lebensbereich in besonderer Weise von individuellen Vor-

lieben und zwischenmenschlicher Sympathie geprägt (Burchardt et al. 2002,

S. 32). In Zeit oder Geld quanti�zierbare Faktoren können sich zwar auf die

Beziehungen zu anderen Menschen auswirken, sie sind jedoch nicht geeignet,

um die Art und Qualität der Bindung selbst zu messen. Für die Bestimmung

von problematischer Exklusion kann hier allerdings die Orientierung an dem

Phänomen soziale Isolation helfen. Der Begri� Isolation wird von Paternoster

(1978, S. 232) synonymmit Exklusion gebraucht, auch Lemert (1982, S. 433 f.)

verwendet ihn bei der Erörterung sekundärer Devianz, ebenso Becker (1963,

S. 95 �.). Kronauer de�niert soziale Isolation in Anlehnung an Wilson (1987,

S. 60 f.), der den Begri� zuvor in einem sozialräumlichen Kontext verwendet

hat:

Soziale Isolation kann sich auf zweierlei Weise äußern: entwe-

der als Vereinzelung, das heißt als Verlust oder Fehlen von Be-

ziehungen zu einem Partner/einer Partnerin, Freunden oder Ver-

wandten; oder aber als Konzentration der sozialen Beziehungen

auf Menschen in gleicher, benachteiligter Lage. (Kronauer 2010,

S. 161)

Für die Analyse sekundärer Abweichung von Jugendlichen nach justizieller

Stigmatisierung und Exklusion liegt es nahe, besonders die Konzentration in

delinquenten Peergruppen als Erklärungsfaktor anstelle physischer Vereinze-

lung zu berücksichtigen. Denn es ist dieser Kontakt mit anderen in einer ver-

gleichbaren Lage, dem eine verhaltensstabilisierende Wirkung zugeschrieben

wird. So wurde bereits in zahlreichen Untersuchungen, unabhängig von Stig-

matisierung und Strafen, die herausgehobene Bedeutung eines delinquenten

Gruppenkontextes für das Au�reten von jugendlicherDelinquenz belegt (Ben-

trup 2014, S. 240;Warr 1996, S. 21 f., 2002, S. 36, 40;Matt 1995, S. 158;Wetzels

und Enzmann 1999, 122 f., sowie Abschnitt 4). Kronauer richtet seine Analy-

se zwar vorwiegend an der Integration in den Arbeitsmarkt aus, doch seine

Erwartung an soziale Isolation passt auch in dieser Teilhabedimension (und

ähnelt dabei sehr Beckers Argumentation):

Soziale Isolation hat überdies nachhaltige Auswirkungen auf die

soziale Identität. Bei Statusverlust verstärkt Vereinzelung Identi-

tätsblockierungen; Assoziation mit Seinesgleichen dagegen för-

dert Identitätswandel und subkulturelle Identi�kation. (Kronauer

2010, S. 162)
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Paternoster und Iovanni (1989, S. 376) nehmen zwar ebenfalls an, dass die

Bindung an andere delinquente Personen für das Aufkommen sekundärer De-

vianz von zentraler Bedeutung ist, sie gehen jedoch von einem Kontakt in ein

delinquentes Umfeld nach Stigmatisierung und Exklusion aus. Nach dem Ver-

ständnis von Exklusion als Isolation ist jedoch bereits der Kontakt zu ebenfalls

kriminalisierten und delinquenten Peers ein Indikator von Stigma und Aus-

grenzung: Soziale Exklusion in der Dimension soziale Interaktion wird, wenn

nicht durch Vereinzelung, durch die Konzentration auf ein Umfeld in gleicher,

benachteiligter Lage (hier also kriminelles Stigma und Delinquenz) erst wahr-

nehmbar. Die in Abbildung 3.1 an dritter Stelle (v.l.) dargestellten Komplemen-

täre »Exclusion From ›Normal Routines‹« bzw. »Inclusion Into ›Normal Rou-

tines‹« schließen nach diesem Verständnis den jeweils fün�en Punkt »Sup-

portive (Non-)Deviant Others« bereits mit ein. Worin sollte sich auch sonst

eine wirksame »Inclusive Social Reaction« ausdrücken, wenn nicht in dem un-

terstützenden Kontakt zu »Non-Deviant Others«?

Die Familie bildet die andere wichtige Beziehungsdimension. Sie geht in ih-

rer Bedeutung als Sozialisationsinstanz gerade bei Kindern und im frühen Ju-

gendalter über den Freundeskreis hinaus. Mit Beginn der Pubertät verschiebt

sich dieses Verhältnis, so dass im Ergebnis beide Bindungsdimensionen als

zentrale Ein�ussgrößen in vielen kriminologischen Lern- und Bindungstheo-

rien behandelt werden (vgl. imÜberblick: Akers und Sellers 2013, S. 92 f.; Laub

und Sampson 1993, 312–317).

Für die Analyse von sekundärer Devianz sollte zwischen Eltern und Freun-

den di�erenziert werden, denn der Kontakt zu den Eltern ist von besonderer

(emotionaler und rechtlicher) Beständigkeit und Privatheit geprägt, so dass

ein nach außen sichtbares »Abwenden«, wie es Go�man (1963) nennt, hier

weniger zu erwarten ist. O� kann die Familie einen Schutzraum bieten, in den

die ZuschreibungenDritter (zumBeispiel »kriminell«) kaum in gleicherWeise

hineinwirken wie in andere zwischenmenschliche Bereiche.

Dennoch legen die Befunde von Stewart et al. (2002, S. 52 f.) nahe, dass die

Kriminalisierung von Jugendlichen durchaus problematische, sekundäre De-

linquenz fördernde Veränderungen des Erziehungsstils der Eltern bewirken

kann. In ihrem Längsschnittmodell (n = 407 Jugendliche und deren Eltern) be-

günstigen selbstberichtete Justizkontakte zum einen unmittelbar die Zunahme

von Dunkelfelddelinquenz der betro�enen Jugendlichen, zum anderen füh-

ren sie bei deren Eltern zu ungünstigem, eher konfrontativ-autoritärem Erzie-

hungsverhalten. Letzteres steht wiederum in Zusammenhang mit gesteigerter

Delinquenz der Kinder. Die Autoren erwarteten diese Wirkung auf die Eltern,
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deuten sie jedoch weniger als Stigmatisierung des Kindes innerhalb der Fami-

lie, sondern führen sie eher auf die Belastung und Sorgen der Eltern wegen

der Strafverfolgung zurück: »We expect that sanctions have their impact by in-

creasing the social stress and personal distress of parents.« (Stewart et al. 2002,

S. 53)

Anders und eher im Sinne eines exkludierenden Master-Status können Jus-

tizinterventionen im Hinblick auf den Freundeskreis wirken. Dieser Kontakt

ist viel weniger von rechtlichen, institutionellen oder familiären Bindungen

geprägt, so dass Wechsel zwischen den Gruppen oder Annäherung an ande-

re Cliquen spontan und nach Sympathie oder Gefühl erfolgen können. Die

Wahl der Freunde fällt damit auch schon bei Jugendlichen in deren persönli-

che Sphäre und hängt etwas weniger stark von der sozialen Stellung und den

Ressourcen der Eltern ab. Gleichzeitig bestimmen die Peers als Teil des Schulle-

bens und der Freizeitgestaltung einen großen Teil der alltäglichen Rituale von

Jugendlichen undHeranwachsenden (vgl. Larson und Richards 1991, S. 284 f.;

Akers und Sellers 2013, S. 93).

In der Bindung an delinquente Peers kann sich die spezi�sche Form sozia-

ler Isolation ausdrücken, die nach der inhaltlichen Komponente »krimineller«

Stigmatisierung zu erwarten ist. Solche Konzentration auf ein Umfeld in ähnli-

cher Lage bezeichnet Becker generell als deviante Subkultur. Er vermutet, dass

die gleichförmige Umwelt einerseits helfe, das Stigma zu neutralisieren und

andererseits die Entstehung einer devianten Identität befördere: »A �nal step

in the career of a deviant is the movement into an organized deviant group.«

(Becker 1963, S. 37)

Ähnlich argumentiert Matsueda (1992, S. 1583 f.), der die Funktion von Be-

zugsgruppen bei der Herausbildung eines delinquenten Rollenverständnisses

untersucht. Er sieht, neben Eltern und Lehrern, den Freundeskreis als eine be-

deutsame Instanz für das Entstehen einer delinquenten Selbstsicht.

Um den Entstehungsprozess von sekundärer Devianz bei strafrechtlichem

Stigma und krimineller Zuschreibung zu untersuchen, wird in dieser Arbeit

die Bindung an einen delinquenten Freundeskreis als Indikator für die soziale

Exklusion von Jugendlichen und Heranwachsenden herangezogen. Die Bin-

dung an delinquente Gruppen kann unterschiedliche Intensität aufweisen, die

sich anhand der Verbindlichkeit in der delinquenten Gruppenstruktur oder

anhand der Verbreitung und Schwere der praktizierten Delinquenz näher be-

schreiben lässt. Ein Beispiel für einen besonders intensiven delinquenten Zu-

sammenschluss sind Jugendgangs in den USA.
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So zeichnen sich Gangs gegenüber anderen delinquenten Jugendgruppen

durch eine besondere Struktur aus: »Gangs are something special, something

qualitatively di�erent from other groups and from other categories of law brea-

kers.« (Klein 1995, S. 141) Diese »irgendwie andere Qualität« ist jedoch nie

eindeutig bestimmt worden (vgl.: Warr 1996, S. 14; Sarnecki 2001, S. 14 f.).

Johnstone (1982, S. 294) konnte in den 1980er Jahren für US-amerikanische

Jugendgangs zeigen, dass dort regelmäßig »recruitments« stattfanden, bei de-

nen die delinquente Vorgeschichte eines Bewerbers eine wichtige Aufnahme-

bedingung darstellte. Es dur�e somit nicht jeder mitmachen, sondern musste

sich zunächst durch eine Verurteilung quali�zieren (vgl. auch den Gedanken

bei: Hirsch�eld 2008, S. 580). Aber, auch das stellt Johnstone heraus: »Gang

membership represents a last option, not a preferred one, for most urban

youth.« (Johnstone 1982, S. 297; siehe auch: Esbensen et al. 1993, S. 101)

Klein sieht, wie andere US-Wissenscha�ler auch, in der spezi�schen Ge-

waltakzeptanz in der Gruppe sowie in ihrem Selbstverständnis als geschlos-

sene Gang besondere Unterscheidungsmerkmale (»tipping point«) gegenüber

anderen Jugendgruppen, die ebenfalls Stra�aten begehen (Klein 1995, S. 30).

So geben sich einige Gangs einen gemeinsamen Namen, verwenden eigene

Symbole und beanspruchen mitunter ein eigenes Territorium (turf ), von dem

sie andere Gruppen auch gewaltsam fernhalten (Sarnecki 2001, S. 15; Decker

1996, S. 258).

�ornberry und Kollegen konnten die höhere Delinquenzbelastung von

Gangmitgliedern mit den Daten der Rochester Youth Development Study

(RYDS) ebenfalls nachweisen. In der Panelstudie wurden die jugendlichen Pro-

banden regelmäßig zu ihrer Mitgliedscha� in einer »street gang« oder »pos-

se« befragt (�ornberry et al. 2003, S. 22). Die Autoren wollten herauszu�n-

den, ob die vielfach festgestellte höhere Delinquenzbelastung der Gangmitglie-

der auf eine besondere kriminogene Wirkung dieses Zusammenschlusses zu-

rückzuführen ist oder ob sie lediglich ein situationsbedingtes Artefakt des mit

der Mitgliedscha� einhergehenden hohen Anteils delinquenter Freunde dar-

stellt. Dazu verglichen sie deliktspezi�sche Prävalenzraten von Gangmitglie-

dern mit denen von Probanden, die eine Gangmitgliedscha� verneint hatten,

aber dennoch über ebenso viele delinquente Freunde verfügten (ebd., S. 143 f.).

Während sich hinsichtlich allgemeiner Delinquenz keine signi�kanten Unter-

schiede ergeben, führt die Mitgliedscha� in einer Gang bei selbstberichteter

Gewaltdelinquenz und Drogenhandel zu signi�kant höheren Prävalenzraten,

die nicht allein durch das Zusammensein mit delinquenten Freunden erklärt

werden können (ebd., S. 149, 162). Bei einer früheren Untersuchung stellten
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�ornberry et al. (1993, S. 71 f.) bereits fest, dass sich die Delinquenzbelastung

der gleichen Personen vor bzw. nach und während der aktiven Gangmitglied-

scha� unterscheiden. Sie folgern daraus, dass

in pursuing an explanation of why gang members have a higher

rate of delinquency than nongang members, the structure and dy-

namics of the group contextmust be the central focus. (ebd., S. 82)

Schonwegender festen und geschlossenen Struktur vonGangs kannnicht jede

Person einfach mitmachen (vgl. zu den martialischen Aufnahmeritualen De-

cker 1996, S. 254). Erst mit der Zeit mag sich eine delinquente Eskalation auch

in der Mitgliedscha� in einer spezi�sch delinquenten geschlossenen Gruppe

wie einer Gang widerspiegeln. Dies dür�e mit dem Abbruch der verbliebenen

Bindungen in die Konformität einhergehen und dann einen Zustand gesteiger-

ten sozialer Isolation darstellen.

Die extreme delinquente Isolation als Mitgliedscha� in einer Jugendgang

muss jedoch nicht unbedingt erreicht werden. Vielmehr können sich auch

Mischformen zwischen teils konformen, teils delinquenten Kontakten entwi-

ckeln. Es ist zu vermuten, dass die meisten delinquenten Peergruppen im

Jugend- und jungenHeranwachsendenalter (anders als typischerweise Gangs)

von einer eher o�enen und weniger hierarchischen Struktur geprägt sind

(Warr 1996, S. 16 f.). Diese �exiblere Struktur geht auch mit einem stärker in-

formell gestalteten Kontakt einher, es geht nicht um Aufnahme oderMitglied-

scha�, sondern zunächst um die gemeinsame Freizeitgestaltung. Warr (ebd.,

S. 14) plädiert deshalb für ein sehr weites Verständnis, das lediglich auf die

Begehung von Stra�aten gemeinsam mit zumindest einer weiteren Person ab-

stellt, und sogar gemeinsame Einstellungs- undWertkonzepte außen vor lässt.

Mit denDaten der National Surveys of Youth aus den Jahren 1967 und 1972,

die detaillierte Informationen zu den Freundeskreisen der Probanden erfragt

haben, konnteWarr eineGruppenstruktur ermitteln, die er für das Zusammen-

sein von Jugendlichen auch 2002 noch in ähnlicherWeise vermutet. Demnach

sei eher von delinquenten Netzwerken und nicht von einer mehr oder weni-

ger klaren Gruppenstruktur auszugehen: Taten würden mit häu�g wechseln-

den Personen begangen, die jedoch aus einem größeren gemeinsamenUmfeld

kommen (Warr 1996, S. 23 f., 2002, S. 36). O� sei sogar nur von einer einzi-

gen gemeinsamen Tat in einer bestimmten Konstellation auszugehen, mit stei-

gendem Alter nehme die Größe dieser Gruppen zudem ab: »[...] delinquent

groups are small, shi�ing, short-lived, unorganized groups of young males.«

(Warr 2002, S. 39).
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Für den hier zu untersuchenden Exklusionsprozess wird deshalb von einer

delinquenten Peerbindung ausgegangen, die im Einzelfall von Unverbindlich-

keit und Spontaneität bestimmt ist und die ihre längerfristig prägende Kon-

stante aus der lockeren Bekanntscha� oder Freundscha� zieht. Diese dür�e

sich in erster Linie aus der regelmäßigen Anwesenheit an den gleichen Orten

im Stadtgebiet, gemeinsamer Sprache und Aktivitäten (Sport, Konzerte, Par-

ties) ergeben. Aus der Distanz mag dies für Außenstehende zwar so aussehen,

als handle es sich umeine engere Freundesgruppe, aber, unddas ist zurAbgren-

zung von der oben beschriebenen Jugendgang entscheidend, es fehlt hier das

verbindende Selbstverständnis, eine geschlossene delinquente Gruppe zu sein.

Anders als es Decker aus Interviews mit Mitgliedern von US-Jugendgangs in

St. Louis berichtet, verprügeln (oder gar erschießen) sich diese Jugendlichen

im Rahmen von Revierkämpfen nicht regelmäßig gegenseitig (Decker 1996,

S. 255).

Das Zusammensein ist weniger von nach außen gerichteter, verbindlicher

Geschlossenheit als vielmehr, wie bei konformen Freundeskreisen auch, von

der Integration nach innen geprägt. So schwierig die Gruppe zu fassen sein

mag, es scheint ein sie und wir zu geben. Dies bezieht sich dann jedoch auf

eine größere Personengruppe, die eher mit den Begri�en Umfeld oder Szene

zu beschreiben ist. Es �ndet also eine Unterscheidung und damit verbundene

(Selbst-)Segregation statt, aber es bleibt eine o�ene Community, in die Perso-

nen ohne förmliche Aufnahmerituale hinzukommen können.

Es hat sich gezeigt, dass soziale Exklusion von Jugendlichen bzw. Heran-

wachsenden und die damit konzeptionell verbundeneKonzentrationmit ande-

ren in einer ähnlichen Lebenslage oder mit einem ähnlichen Stigma nicht die

Mitgliedscha� in einer Gang voraussetzt. Begrei�manAusgrenzung in der Di-

mension soziale Interaktion als einen Prozess, der graduell verläu� (Burchardt

et al. 2002, S. 31) und insbesondere während der jugendlichen Sozialisation

Schwankungen unterliegt, dür�e schon die Partizipation an anderen, o�ene-

ren und niedrigschwelligeren Zusammenschlüssen mit regelmäßigem Delin-

quenzbezug ausreichend sein, um von problematischer sozialer Isolation aus-

gehen zu können.

3.3.2 Akteure der Zuschreibung

Bei der Analyse von krimineller Stigmatisierung kommt der Polizei und den

Justizbehörden als den Institutionen der Zuschreibung maßgebliche Bedeu-

tung zu (vgl. Abschnitte 2.2.1.2 und 7.1). Die Unterscheidung zwischen abso-
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luten und relativen Labeling-E�ekten zielt auf die Frage, ob sich StigmaundEx-

klusion je nach beteiligter Behörde oder je nach Verfahrensausgang (zum Bei-

spiel Diversion oder Verurteilung) unterscheiden. Maßstab ist dabei die insti-

tutionelle oder prozessuale Eingri�sintensität, die sich entweder unterschied-

lich stark auf die Entstehung sekundärer Abweichung auswirken (relatives La-

beling) oder mit Blick auf eine ausschließende Reaktion ohne Bedeutung blei-

ben könnte (absolutes Labeling, vgl. Paternoster und Iovanni 1989, S. 385 f.).

Die Metaanalyse von Huizinga und Henry (2008) verwertet sehr unter-

schiedliche (englischsprachige) Untersuchungen zu den Folgen von Polizei-

und Justizkontakten und di�erenziert dabei zwischen direkten Folgeregistrie-

rungen und Dunkelfelde�ekten. Außerdem thematisieren die Autoren Studi-

en, die formelle Interventionen hinsichtlich ihrer indirekten E�ekte durch

die Förderung kriminogener struktureller Nachteile (Exklusion) analysieren.

Wichtig ist an dieser Stelle zunächst nur, dass die Autoren in der Gesamtschau

sowohl für Polizeikontakte als auch für Justizmaßnahmen ein Delinquenz stei-

gerndes sowie strukturell marginalisierendes Potential feststellen:

What is evident in the review we provided earlier, is that, over

several decades, the vast bulk of these studies found that arrest

(to include studies of police contact resulting in monitoring by

the police or others and studies employing conviction) results in

equal or higher rates of subsequent o�ending [in comparisonwith

non-intervention, P. S.]. (ebd., S. 243)

Klein (1986) hat eine wegen des experimentellen Versuchsaufbaus besonders

interessante Untersuchung von relativen Labeling-E�ekten durchgeführt (vgl.

zur Methodik Abschnitt 7.2.2). Dazu hat er eine Anordnung gewählt, bei der

nach der Entdeckung durch die Polizei eine zufällige Verteilung der Proban-

den auf unterschiedlichen Maßnahmen sichergestellt wurde. Dies war nur

durch eine besondere Vereinbarung mit der leitenden Polizeibehörde eines

großen US-amerikanischen Distrikts möglich und blieb aus ethischen und

rechtlichen Erwägungen auf das Ermittlungsverfahren beschränkt, denn die-

ses Verfahrensstadium birgt noch die vergleichsweise geringste Eingri�sinten-

sität.

Kleins Stichprobe umfasst 306 Jugendliche, die von der Polizei wegen ei-

nes leichten oder mittelschweren Deliktes für dringend tatverdächtig gehalten

wurden (ebd., S. 60). Alle Fälle erfüllten damit aus Sicht der Polizei die Vo-

raussetzung zur Weitergabe an die Staatsanwaltscha� (»referral«) und für die

anschließende Anklageerhebung.
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Entsprechend der Untersuchungsanlage wurden diese Verfahren nun je-

doch zufällig durch die Polizei entweder (1) an die Staatsanwaltscha� zur An-

klageerhebung weitergereicht, (2) an sozialpädagogische Einrichtungen gege-

ben oder (3) folgenlos eingestellt. Alle Jugendlichen sind zuvor von der Polizei

kurzfristig in Gewahrsam (»arrest«) genommen worden. Klein berichtet die

Wiederinha�ierungsraten nach 6, 15 und 27 Monaten und stellt fest, dass die-

se bei denjenigen, die angeklagt wurden, durchgehend am höchsten sind und

sich zumindest im ersten Jahr nach der Einstellung signi�kant von den Raten

der sozialpädagogisch betreuten und folgenlos entlassenen Probanden unter-

scheiden. Klein sieht in der sozialen Reaktion die Ursache der Rückfälle und

wertet die gefundenenUnterschiede als Bestätigung relativer Labeling-E�ekte:

Dementsprechend sei die Rückfallgefahr umsohöher, je intensiver derKontakt

zu staatlichen Kontrollinstanzen ausfalle (ebd., S. 63, 65). Allerdings ist ein-

schränkend zu berücksichtigen, dass diese Unterschiede nur im Hinblick auf

erneute formelle Registrierungen und nicht bei nachfolgender selbstberichte-

ter Delinquenz au�reten (ebd., S. 71 f.). Es ist daher nicht ausgeschlossen, dass

sich in dem ausschließlich imHellfeld feststellbaren E�ekt vor allem ein erhöh-

tes Kontrollrisiko als Folge des intensiveren Behördenkontakts widerspiegelt.

Dass sich exkludierende Labeling-E�ekte nicht nur nach formellenVerurtei-

lungen, sondern bereits nach dem Zusammentre�enmit der Polizei einstellen,

zeigen auch Wiley et al. (2013), die eine mehrjährige Paneluntersuchung mit

12- bis schließlich 16-jährigen Probanden durchgeführt haben. Die Forscher

ermitteln selbst nach strafrechtlich folgenlosen Polizeikontakten zum einen

unmittelbar delinquenzsteigernde E�ekte, die je nach Eingri�sintensität der

Maßnahmen (»stop and frisk« oder »arrest«) stärker ausfallen (Wiley und Es-

bensen 2016, S. 298). Bei »stop and frisk« handelt es sich um die in den USA

verbreitete verdachtsunabhängige Kontrolle von Passanten auf o�ener Straße.

Diese kann nach kurzer Zeit beendet sein und muss nicht zu einer polizeili-

chen Gewahrsamnahme (»arrest«) führen. Zum anderen erweisen sich, unter

Kontrolle der selbstberichteten Vordelinquenz, beide Formen des Polizeikon-

takts als sozial isolierend. Denn auch bei den Personen, die nur kurzfristig an-

gehalten wurden, war anschließend eher ein Kontakt zu delinquenten Freun-

den zu erwarten als bei denjenigen, die keinen Polizeikontakt erfahren hatten

(Wiley et al. 2013). Der Zusammenhang zeigt gerade vor demHintergrund der

rechtlich geringen Eingri�sintensität das Exklusionspotential formeller Sozial-

kontrolle. Obwohl die polizeiliche Durchsuchung strafprozessual noch sehr

weit von formeller Verurteilung und Widerlegung der Unschuldsvermutung

entfernt ist, kommt dem Handeln der Polizei im Jugend- und Heranwachsen-
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denalter große Bedeutung zu. Vielen Jugendlichen dür�e das rechtliche Wis-

sen für die Bewertung der Entscheidungen auf den unterschiedlichen Verfah-

rensebenen fehlen (vgl. Abschnitt 3.3.3.3).

Auchwenn sich diese Befundenicht auf das deutsche (Jugend-)Strafverfahren

beziehen,9 legen sie doch eine Untersuchung von Stigma nahe, die sich von

der rechtlichen Einordnung der Verfahrensentscheidungen löst und stattdes-

sen stärker die faktischen Auswirkungen des Justizkontakts (zum Beispiel

Ha�, Gerichtsverhandlung oder die anschließend folgenlose Vorladung auf

die Polizeiwache) in den Blick nimmt.

Im deutschen Jugendstrafrecht lassen sich aus prozessrechtlicherWarte mit

Staatsanwaltscha� (§ 36 JGG) und Strafgericht (§§ 39 – 41 JGG) zwei Ent-

scheidungsinstanzen und für diese jeweils drei Verfahrensvarianten di�eren-

zieren. Die Art der Verfahrenserledigung wird rechtlich vom Legalitätsprin-

zip in § 152 Abs. 2 StPO vorgegeben und durch die rechtmäßige (ermessens-

fehlerfreie) Anwendung der Opportunitätsvorschri�en in §§ 153�. StPO und

§§ 45 und 47 JGG beein�usst. Je nach Verdachtslage und Verfahrensstadium

ergeben sich teils zwingende, teils fakultative Entscheidungsvarianten. Besteht

nach den Ermittlungen bzw. der freien gerichtlichen Beweiswürdigung im

Rahmen der Hauptverhandlung kein Tatverdacht,muss die Staatsanwaltscha�

das Ermittlungsverfahren gem. § 170 Abs. 2 StPO einstellen, das Gericht die

Erö�nung der Hauptverhandlung gem. § 204 StPO ablehnen bzw. eine bereits

angeklagte Person freisprechen.

Besteht jedoch hinreichender Tatverdacht kann das Verfahren zur Anklage

bzw. zur Verurteilung gebracht ober aber im Rahmen der Diversion eingestellt

werden. Letzteres kann durch die Staatsanwaltscha� noch im Ermittlungsver-

fahren gem. § 45 JGGund nachAnklageerhebung durch das Gericht gem. § 47

JGG erfolgen.Die beiden parallel formuliertenVorschri�en sehen vor, dass ein

Verfahren folgenlos (§ 45 Abs. 1 bzw. § 47 Abs. 1 JGG), unter Verweis auf Maß-

nahmen informell intervenierender Instanzen (v.a. Schule, Eltern; § 45 Abs. 2

bzw. § 47 Abs. 2 JGG) oder mit Au�agen (§ 45 Abs. 3 bzw. § 47 Abs. 3 JGG)

eingestellt werden kann. In diesen Fällen staatsanwaltscha�licher oder gericht-

licher Diversion erfolgt keine formelle Verurteilung: Für den Beschuldigten

bzw. Angeklagten gilt weiterhin die Unschuldsvermutung. Im Erwachsenen-

strafrecht �ndet sich eine korrespondierende Regelung in §§ 153, 153a StPO.

Anders als bei Erwachsenen werden jugendstrafrechtliche Diversionsentschei-

9 Zu den Unterschieden zwischen der US-amerikanischen und der deutschen Verfahrenspra-

xis, insbesondere hinsichtlich der polizeilichenGewahrsamnahme, sieheHuizinga et al. (2003,

S. 7 f.) und Ehret (2007).
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dungen jedoch gem. § 60 Abs. 1 Nr. 7 BZRG im Erziehungsregister vermerkt,

so dass sie in einem späteren Verfahren dem Gericht bekannt sein dür�en.

Betrachtet man bei der Klassi�kation von Justizhandeln nur die nach außen

spürbaren Folgen, die sich aus den Entscheidungsvarianten ergeben, so könn-

te die, abgesehen von der Eintragung im Erziehungsregister, folgenlose Diver-

sionsentscheidung gem. §§ 45 Abs. 1 oder 47 Abs. 1 JGG (»non-intervention«)

mit einer Verfahrenseinstellung gem. § 170 Abs. 2 StPO gleichgestellt werden

(zu den unterschiedlichen Anwendungsvoraussetzungen vgl. die Kommentie-

rung zu §§ 45 und 47 JGG bei Eisenberg 2018). Auch müsste nach diesem

Kriterium der Kontakt zu der Ermittlungsinstanz »Polizei«, die strafprozess-

rechtlich nur eine nachgeordnete Rolle einnimmt, unberücksichtigt bleiben.

Doch gerade im Fall sozialer Exklusion wird es, wie die Befunde von Wiley

und Esbensen (2016) zeigen, für das Umfeld nur selten auf juristisch relevante

Aspekte wie das Fortbestehen der Unschuldsvermutung ankommen. Auch der

eigene Rückzug in die Isolation dür�e nicht wesentlich von der behördlichen

Entscheidungsebene, sondern vielmehr von der konkreten Art undWeise der

Intervention und den Reaktionen auf die Entscheidung selbst abhängen.

Für die meisten juristischen Laien, nicht nur für Jugendliche, ist es an dieser

Stelle kaum möglich, die unterschiedlichen Entscheidungsinstanzen anhand

ihrer rechtlichen Funktion und Befugnis zu di�erenzieren. Bei Strafverfahren

gegen Jugendliche undHeranwachsende, die später im Rahmen der Diversion

eingestellt werden, handelt es sich zudemmeist um einfache Fälle vonMassen-

kriminalität mit geringen Schäden, die durch die Polizei ausermittelt werden.

Die Akten werdenmit einemAbschlussvermerk an die Staatsanwaltscha� wei-

tergegeben.10 Abgesehen von der schri�lichen Einstellungsverfügung werden

die Beschuldigten in diesen Fällen keinen Kontakt zu der Behörde Staatsan-

waltscha� haben, so dass es für sie schwer ist, diese instanziell oder funktionell

von der Polizei abzugrenzen.

Polizeibeamte prägen hingegen in ihrer repressiven Funktion als Ermitt-

lungsbeamte der Staatsanwaltscha� (§ 152 Abs. 1 GVG) das staatliche Au�re-

ten im direkten Kontakt mit den Verfahrensbeteiligten. Schon im frühen Kin-

desalter wird die Polizei als die staatliche Instanz neben den Strafgerichten im

Zusammenhang mit Kriminalität eingeführt: So gibt nicht nur die Redewen-

dung »vor dem Richter zu stehen«, sondern auch der Umstand »Ärger mit

der Polizei« zu haben einen umgangssprachlichen Hinweis darauf, sich wegen

10 In Nordrhein-Westfalen regelt dies Nr. 7 der Richtlinie für die Zusammenarbeit von Staatsan-

waltscha� und Polizei, Gemeinsamer Runderlass des Justizministeriums 4600–III A.10 und

des Innenministeriums IV D 1—2941— v. 1.8.1999.
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einer Stra�at verantworten zumüssen. Verstehtman Exklusion undKriminali-

sierung als Faktoren in einem symbolisch vermittelten Zuschreibungsprozess,

kommt es gerade auf die Interpretation der Symbole durch den Betro�enen

und durch sein Umfeld an. Deshalb liegt es nahe, die Intensität der Zuschrei-

bungnicht primär auf rechtlicheWertungen zurückzuführen, auchwenndiese,

zumindest entlang der prozessualen Zuständigkeiten von Polizei und Gerich-

ten, mit der gesellscha�lichen Wirkung korrespondieren können.

3.3.3 Dynamik der Exklusion

Bei sozialer Exklusion handelt es sich um ein Phänomen, das sowohl einen

Prozess als auch einen Zustand beschreibt (Kronauer 2010, S. 200). Es wur-

de bereits ausgeführt, dass die sozialwissenscha�liche Analyse für die Bestim-

mung von Ungleichheit auf Zustandsbeschreibungen angewiesen ist, denn Be-

fragungen erfolgen punktuell und setzen den dabei ermittelten individuellen

Zustand in Verhältnis zum gesellscha�lichen Mittel der jeweils gewählten In-

dikatoren. In seiner Prozessha�igkeit ist Exklusion, insbesondere mit quanti-

tativen Instrumenten, hingegen kaum empirisch nachvollziehbar, denn auch

bei häu�gen Messungen sind es jeweils statische Zustandsbeschreibungen, de-

ren Veränderung über die Zeit in Verhältnis gesetzt wird. Über die Rollen und

den gegenseitigen Umgang der auf beiden Seiten beteiligten Akteure geben

diese Zustandsbeschreibungen allerdings keinen Aufschluss. Dieses Problem

stellt sich umso eher, je weniger formaleHierarchien oder Abhängigkeiten zwi-

schen den Beteiligten bestehen, wie im Folgenden anhand der Dimensionen

»soziale Interaktion« und »Produktion« verdeutlicht werden soll.

Die Schwierigkeit, jene wechselseitige Dynamik sozialer Ausgrenzung zu

erfassen, zeigt sich besonders deutlich bei der Bindung an einen delinquen-

ten Freundeskreis: Es lassen sich hier, anders als in eher formalisiert hierar-

chischen Strukturen, zwei plausible Erklärungsvarianten für den reduzierten

Kontakt zu konformen bzw. den verstärktenKontakt zu delinquenten Jugendli-

chen anführen. Denn in einem von Sympathie und Freizeitgestaltung gepräg-

ten Verhältnis können sich schließlich beide Seiten von der jeweils anderen

abwenden. Betrachtet man die Bindung an einen delinquenten Freundeskreis

oder an eine Jugendgang als Ausdruck von Exklusion in der Dimension »so-

ziale Interaktion«, könnte dieser Kontakt sowohl als strukturelles Labeling von

einem Ausschluss aus der Konformität durch die konformen Freunde (Warr

1993, S. 35) oder als subjektives Labeling (siehe Abschnitt 3.3.3.1) von einem

Rückzug aus der Konformität des Betro�enen selbst herrühren.
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Demgegenüber lässt sich in der Dimension »Produktion« etwas leichter ei-

ne plausible Entwicklungsrichtung ausmachen. Denn hier sprechen zusätzli-

che Aspekte wie der ökonomische Druck, überhaupt an der Erwerbsarbeit

teilzunehmen und eine professionelle Beziehung zu Vorgesetzten und Kolle-

gen eher gegen eine Exklusion durch selbstinitiierten Rückzug oder Verweige-

rung. Abhängige Beschä�igungsverhältnisse sind von vornherein viel stärker

von einemMachtgefälle geprägt, so dass Entlassung, Nichteinstellung oder Be-

schä�igung nur zu prekären Bedingungen imWesentlichen von der Entschei-

dung des Arbeitgebers bestimmt werden, während eine freundscha�liche Be-

ziehung stärker auf der gegenseitigen Akzeptanz beider Personen fußt. Doch

auch hier ist bei längerer zeitlicher Betrachtung ein sich selbst bedingender

und bestärkender Prozess aus Benachteiligung, schwindendem Selbstbewusst-

sein und reduzierter Motivation wie Quali�kation und fortgesetzter Erwerbs-

losigkeit anzunehmen (Kronauer 2010, S. 157 f.). Delinquenz und Kriminali-

sierung könnten sich bei dem Versuch, diese Abwärtsspirale anzuhalten, als

zusätzliche Erschwernis auswirken (Sampson und Laub 1995b, S. 148).

ImHinblick auf die Bindung an einen delinquenten Freundeskreis lässt sich

jedoch keine eindeutige Reihung der Abläufe plausibel vorhersagen, lässt sich

eigene Unsicherheit kaum von fremder Ablehnung trennen. Auslöser, und das

ist der für diese Untersuchung entscheidende Aspekt, müsste jedoch in beiden

Varianten das kriminelle Stigma sein.11 Im Folgenden werden unter den Be-

zeichnungen subjektives und strukturelles Labeling beide zu erwartenden Rich-

tungen im Exklusionsprozess vorgestellt, die sich auf dem Weg zu einer ver-

stärkten Bindung an delinquente Freunde als exkludierter Zustand gut di�e-

renzieren lassen.

3.3.3.1 Subjektives Labeling

Subjektives Labeling meint den isolierenden Rückzugsprozess, der auf das

(Selbst-)Emp�nden und die Handlungsentscheidungen einer stigmatisierten

Person zurückgeht. Wer von Stigmatisierung betro�en ist, könnte sich gerade

solchen Personen zuwenden, die selbst in einer ähnlichen Situation sind, um

so das Stigma zu neutralisieren (Go�man 1963, S. 12 �.; Becker 1963, S. 38).

11 Dabei gilt es zusätzlich zu berücksichtigen, dass veränderte Normeinstellungen auch unabhän-

gig von justizieller Stigmatisierung zu anderen (dann delinquenten) Freundeskonstellationen

und einer Zunahme von Delinquenz führen können (vgl. Abschnitt 4.2) Deshalb wird dieser

mögliche Selektionse�ekt im Längsschnitt mit Hilfe der delinquenten Normorientierung ein-

bezogen und auf diese Weise statistisch kontrolliert.
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Becker geht davon aus, dass dies die Anpassung des eigenen Selbstkonzepts

an den zugeschriebenen devianten Master-Status begünstigt. Durch solche so-

zial vermittelten Veränderungen der persönlichen Einstellungs- undWertkon-

zepte kann justizielle Stigmatisierung einen Isolationsprozess in Gang bringen,

der durch die Bindung an ein delinquentes Umfeld zu einer »self-ful�lling pro-

phecy« (Becker 1963, S. 34) des zugeschriebenen Master-Status beiträgt.

Diese (Selbst-)Segregation könnte mit positiven Gefühlen einhergehen, wie

zum Beispiel der Bewunderung für die neuen Freunde, die sich mehr trauen

und mit denen sich spannende Abenteuer erleben lassen (explizit für Jugend-

gangs:�rasher 1968, S. 68 f.). Der Betro�ene könnte also durchaus Freude

darüber emp�nden, Teil der neuen Gruppe zu sein und damit zum einen Auf-

nahme und neue Freunde gefunden zu haben und zum anderen mit seinem

Stigma nichtmehr weiter aufzufallen. Der Rückzugsprozess kann jedoch eben-

so mit negativen Gefühlen einhergehen und in erster Linie Scham über das

eigene Verhalten oder die Angst vor (weiterer) Zurückweisung durch die bis-

herigen, nichtsanktionierten Freunde widerspiegeln.

Ein solcher Segregationsprozess kann durchaus kurzfristig ablaufen. Bern-

burg et al. (2006, S. 72) demonstrierenmit denDaten desRYDS-Panels in einer

auf Labeling-E�ekte konzentrierten Analyse, dass formelle Kontrolle zunächst

dieMitgliedscha� in einerGang begünstigen unddieseGruppenzugehörigkeit

wiederum nachfolgende Delinquenz entscheidend verstärken kann. Die For-

scher haben die Auswirkungen von Justizinterventionen auf die nachfolgen-

de Gangmitgliedscha� zwischen dem 13. und 15. Lebensjahr untersucht. Hier

sind Freundeskreise und konforme Bindungen noch nicht so gefestigt. Der

Kontakt zu Gangs ist vielleicht schneller hergestellt und die Ablösung aus dem

alten Freundeskreis geschieht einfacher. Auch wird ein jüngerer Neuzugang

weniger Argwohn auf sich ziehen, ein Spitzel der Polizei zu sein. Die Autoren

kommen dabei zu einem eindeutigen Ergebnis: Durch Justizinterventionen im

frühen Jugendalter ergibt sich, unter Kontrolle der selbstberichteten vorheri-

gen Delinquenzbelastung, eine um das Fün�ache gesteigerte Wahrscheinlich-

keit, schon mit durchschnittlich 15 Jahren Mitglied einer Jugendgang zu sein

(ebd., S. 77). Den vermittelnden E�ekt der Mitgliedscha� in einer Gang auf

die nachfolgende Gewaltdelinquenz isolieren Bernburg et al. (ebd., S. 80) mit

einem Regressionsmodell und stellen fest, dass sich der signi�kante und star-

ke direkte Zusammenhang zwischen (selbstberichteter) formeller Sanktionie-

rung und nachfolgender Gewaltdelinquenz im Alter von 15 Jahren erkennbar

abschwächt, wenn die Gangmitgliedscha� als Mediator in das Regressionsmo-

dell einbezogenwird. Ganz ähnliche Ergebnisse zeigen sich, wenn die Bindung
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an einen delinquenten Freundeskreis anstelle der Gang-Mitgliedscha� unter-

sucht wird. Auch ein solcher Freundeskreis vermittelt einen erheblichen Teil

des Zusammenhangs zwischen Sanktionierungen im 14. Lebensjahr und nach-

folgender Gewaltdelinquenz im Alter von 15 Jahren.

Becker hebt die gegenüber dem Stigma neutralisierende Wirkung einer ho-

mogenen Umgebung und deren Folgen für die weitere Entwicklung des Be-

tro�enen hervor: »Members of organized deviant groups of course have one

thing in common: their deviance. [...] Membership in such a group solidi�es

a deviant identity.« (Becker 1963, S. 38) Auch Go�man nimmt solche Vermei-

dungsstrategien generell für den Kontakt zwischen Stigmatisierten und Nicht-

Stigmatisierten an, bei deren Zusammentre�en er Vorbehalte und Unsicher-

heit vermutet:

When normals and stigmatized do in fact enter one another’s im-

mediate presence, especially when they there attempt to sustain

a joint conversational encounter, there occurs one of the primal

scenes of sociology; for, in many cases these moments will be the

ones when causes and e�ects of stigma must be directly confron-

ted by both sides. (Go�man 1963, S. 13)

Selbstsegregation nach krimineller Stigmatisierung kann somit auch auf dem

Wunsch beruhen, in ein Umfeld zu kommen, in dem Delinquenz weniger un-

gewöhnlich erscheint und in dem die sanktionierte Person nicht schon des-

halb negativ au�ällt oder aufzufallen glaubt. Der kriminelle »Master-Status«

verliert so an Bedeutung. Im Rahmen einer qualitativen Studie mit 15 männli-

chen Probanden, die während ihres Lebens mit unterschiedlichen Strafverfol-

gungsmaßnahmen konfrontiert waren, dokumentiert Bernburg Aussagen, die

auf dieses Motiv hindeuten. So berichtet ein Teilnehmer im Interview:

I[nterviewer]: Were you more comfortable with friends who
didn’t have such attitudes?

Pési: Yes, in the end it was just a tight group, all the kids were
on the same role, with similar attitudes toward things and we are

together in all this, you see. I went to a juvenile treatment home,

then some of these kids were there ...[sentence never ends] One

didn’t have to think about things with them. Yes, I felt better with

them. (Bernburg 2003, S. 47)

Adams und Evans (1996) haben die Folgen einer, nur auf persönlichen An-

nahmen beruhenden, negativen charakterlichen Beurteilung durch die Lehrer
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auf die selbstberichteten Delinquenzraten untersucht. Dazu gri�en sie auf die

Daten aus zwei Befragungswellen des National Youth Survey zurück, die 1977

und 1978 für eine repräsentative Stichprobe (n = 1.725) im Alter von 11 bis 17

Jahren erhoben worden sind. Für die Operationalisierung von schulinterner

negativer Zuschreibung verwendeten sie allein die persönliche Erwartung der

Schüler, wie ihr Klassenlehrer zu ihnen stehe. Förmlich dokumentierte Dis-

ziplinarmaßnahmen wurden gar nicht Teil der Untersuchung. Es ging somit

nicht etwa um einschneidende strafrechtliche Sanktionen, sondern lediglich

um die subjektive Annahme des Schülers, sein Klassenlehrer habe eine nega-

tive Sicht auf ihn (»bad kid«). Die Erwartung einer negativen Bewertung be-

wirkte neben der unmittelbarenZunahmedelinquentenVerhaltens auch einen

verstärkten Kontakt zu einem delinquenten Freundeskreis. Dieser führte dann

zu einer (indirekten) Steigerung selbstberichteter Delinquenz.

Der Befund erhärtet damit die Vermutung, dass nicht allein formelle und

damit nach außen sichtbare, sondern bereits auch nur vermutete Zuschreibun-

gen relevante, Delinquenz steigernde Auswirkungen haben können. Dieser Ef-

fekt einer nur erwarteten Bewertung legt überdies den Schluss nahe, dass hier

auch ein Isolationsprozess abgelaufen ist, der seinen Ursprung in eben jener

Selbstsicht hatte und somit Ausdruck eines subjektiven Labelings ist. Zumin-

dest lässt sich wegen des Längsschnittdesigns und der Kontrolle um die vor-

herige Dunkelfeldbelastung davon ausgehen, dass der Befund nicht nur einen

scheinkorrelativenZusammenhang zwischenDelinquenzbelastung und antizi-

pierter (möglicherweise auch zutre�ender) Bewertung durch die Lehrperson

ausdrückt. Interessant ist auch in diesem Modell die herausgehobene Bedeu-

tung des delinquenten Freundeskreises als Vermittlungsebene negativer Be-

wertungserwartungen:

While many labeling theorists would expect to �nd a direct link

between perceptions of teacher disapproval and delinquency, we

are not surprised to observe that the relationshipwashes outwhen

delinquent associates are considered. In fact, this is entirely con-

sistent with TannenbaumandBecker’s descriptions of the labeling

process. (Adams und Evans 1996, S. 209)

Mit Blick auf die Selbstwahrnehmung vonMitgliedern delinquenter Gruppen

ermitteln Esbensen et al. (1993, S. 105) auch mit den Daten des Denver Youth

Survey, dass die Mitglieder einer Gang ebenso wie diejenigen, die ohne Gang-

hintergrund delinquent waren, eher die Bewertung als »bad kid« durch ihre

Lehrer erwarteten. Dieser wechselseitige Zusammenhang deutet damit auf ei-
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ne sich durch das Zusammenspiel vonVerhalten und unterstellter Bewertungs-

erwartung kontinuierlich weiter festigenden (self-ful�lling prophecy hin.

Für den Bereich formeller Justizinterventionen haben Johnson et al. (2004,

S. 6 f.) auf Grundlage eines Fünf-Wellen-Paneldatensatzes (n = 153 Jungen)

aus dem Iowa Youth and Families Project (IYFP) eine Analyse von Labeling-

E�ekten vorgenommen, die auch den delinquenten Freundeskreis als ver-

mittelnde Lernumgebung berücksichtigt (vgl. Abschnitt 4.2). Unter Kontrolle

der Dunkelfelddelinquenz der Probanden sowie des sozioökonomischen Sta-

tus der Familie wurden die zeitversetzten E�ekte selbstberichteter Justizinter-

ventionen mit Hilfe eines Strukturgleichungsmodells untersucht. Ebenso wie

schon bei Adams und Evans führten hier Justizkontakte zum einen zu einer

Steigerung der nachfolgenden Dunkelfelddelinquenz als auch zur Isolation in

einem delinquenten Umfeld (ebd., S. 18).

Subjektives Labeling erweist sich als relevanter Teil eines stigmabasierten

Isolationsprozesses. Jugendliche und Heranwachsende, die eine negative Be-

wertung durch Dritte nur erwarten oder tatsächlich erfahren haben, ziehen

sich eher aus der konformen Umgebung zurück und wenden sich einem de-

linquenten Freundeskreis zu. Ein solches Umfeld, in dem die Begehung von

Stra�aten eher akzeptiert ist, bietet die Möglichkeit, nicht weiter aufzufallen

und so dem Stigma seine subjektiv empfundene Wirksamkeit zu nehmen.

3.3.3.2 Strukturelles Labeling

Das verstärkte Zusammensein mit delinquenten Jugendlichen kann ebenfalls

aus der Abwendung der übrigen konformen Freunde resultieren, die mit dem

Bestra�en keinen Umgangmehr p�egenmöchten. Das Etikett kriminell ist für

die meisten Menschen mit negativen Charaktereigenscha�en (zum Beispiel

Gewaltbereitscha�, Unehrlichkeit, Gefährlichkeit) verbunden, die Angst und

in der Folge Ablehnung auslösen können (Becker 1963, S. 33; Bernburg et al.

2006, S. 70; Dodge 1983, S. 1396 f.; Sampson und Laub 1997, S. 147). Hier steht

also die Befürchtung im Vordergrund, selbst Opfer einer (weiteren) Stra�at

des schon einmal »kriminell gewordenen« Menschen zu werden. Neben die-

ser Sorge kann auch die Angst, wegen des Kontakts zu einem »Kriminellen«

ebenfalls so etikettiert zu werden, zur sozialen Exklusion des Betro�enen füh-

ren. Die Befürchtung, das Stigma könne »abfärben« (Liska undMessner 1999,

S. 125), dür�e sich besonders bei den Menschen �nden, die selber nie oder

nur in einem sozial akzeptierten Rahmen (zum Beispiel illegale Downloads)

Stra�aten begehen.
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Esbensen et al. (1993, S. 105) konnten zeigen, dass die Gruppe der non-

o�ender deutlich eher bereit war, den Kontakt zu Freunden abzubrechen, die

mit der Polizei oder Justiz in Kontakt gekommen waren. Im Jugendalter dürf-

te sich daneben der Ein�uss der Eltern auswirken, die möglicherweise ihrem

Kind den Umgang mit polizeibekannten Jugendlichen nicht gestatten wollen

(Warr 2005, S. 96; Kandel 1996, S. 292). Für diese Eltern könnte neben den

oben genannten Gründen zusätzlich eine vermutete negative Vorbildfunktion

des stra�älligen Jugendlichen gegenüber ihrem eigenen Kind ein wichtiger Be-

weggrund sein, den Kontakt zu verbieten.

Für die chinesische Gesellscha�, in der generalpräventiven Überlegungen

bei der Strafzumessung erhebliches Gewicht zukommen kann, hat Zhang

(1994, S. 391) die exkludierende Zurückweisung nach einer strafrechtlichen

Sanktionierung wegen einfachen Diebstahls zwischen stra�älligen (n = 369)

und konformen (n = 443) Personen verglichen. Seine Befunde legen nahe, dass

die Ablehnung von kriminalisierten Personen von der eigenen Delinquenzbe-

lastung, dem Geschlecht sowie der Art und Schwere der Sanktion abhängig

ist. Weibliche Befragte lehnten den Umgang mit verurteilten Personen stärker

ab als Männer und das auch grundsätzlicher (das heißt, unabhängig von der

verhängten Sanktion) (ebd., S. 396 f.). Dagegen zeigte sich ein Interaktions-

e�ekt zwischen der Akzeptanz vorbestra�er Personen und der eigenen Vor-

strafenbelastung: Wie später auch von Bernburg (2003, S. 44) in seiner quali-

tativen Untersuchung ermittelt, war die Ablehnung durch nicht vorbestra�e

Personen, kontrolliert um die verhängte Sanktion, stärker ausgeprägt (Zhang

1994, S. 398). Dies spricht für die Annahme, dass das Zusammentre�en von

sanktionierten und nicht sanktionierten Personen von relevantenVorbehalten

geprägt sein kann. Die Wahrnehmung der Probanden, nicht willkommen zu

sein, scheint sich in diesen Daten zu bestätigen.

Insgesamt zeigt sich, dass die Exklusion aus sozialen Peergruppen sehr viel-

schichtig und unterschiedlich ablaufen kann. Da freundscha�licher Kontakt

auf Freiwilligkeit und gegenseitiger Sympathie beruht, ist es schwer, eine ein-

deutige Richtung (Ausgrenzung oder Rückzug) auf demWeg in die soziale Iso-

lation auszumachen. O�mals mag es ein wechselseitiges Verhältnis aus Scham

und Vorbehalten sein, das den Exklusionsprozess in diesem Lebensbereich be-

stimmt und das in seinem Verlauf mit den Mitteln der quantitativen Sozial-

forschung nur schwer zu erfassen ist. Durchaus erkennbar und zudem für die

weitere Analyse besonders wichtig ist die Bindung an delinquente Freunde als

Zustand sozialer Isolation nach dieser wechselseitigen Entwicklung.
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Insgesamt, ob nun als Rückzug oder Ablehnung, weisen die methodisch ela-

borierten Befunde in Richtung der zentralenAnnahme des Labeling-Ansatzes:

Bereits niedrigschwellige und kurzfristige Polizei- und Justizkontakte bergen

erhebliches Potential für Exklusion und soziale Isolation.

3.3.3.3 Ö�entlichkeit

Anders als viele körperliche Bezugspunkte von Stigmatisierung sind strafge-

richtliche Verurteilungen oder andere Formen des Kontakts zu staatlichen In-

stanzen sozialer Kontrolle für Dritte nicht unmittelbar sichtbar. Deshalb kann

auch der Frage, ob und wie die gesellscha�liche Rezeption dieses Kontakts er-

folgt, Bedeutung zukommen. Paternoster und Iovanni (1989, S. 376) gehen,

ebenso wie Lemert, davon aus, dass das ö�entliche Bekanntwerden von Jus-

tizkontakten das Risiko von Stigmatisierung und Exklusion wesentlich erhöht

und so jenen Prozess befördert, an dessen Ende sekundäre Devianz stehen

kann.

Zu diesem Ergebnis gelangen auch Chiricos et al. (2007) bei der Untersu-

chung strafgerichtlicher Verurteilungen, für die sie auf eine besondere Rege-

lung zur Verö�entlichung von Vorstrafen in Florida zurückgreifen. Erkennt

ein Strafgericht in Florida auf eine Bewährungsstrafe, so kann es davon ab-

sehen, den Schuldspruch und die Bewährungsstrafe als Vorstrafe zu werten

(withholding adjudication of guilt). Die verurteilte Person gilt dann nicht als

vorbestra�, behält ihre bürgerlichen Rechte und darf die Verurteilung auch

gegenüber privaten Arbeitgebern verschweigen (ebd., S. 548). Zwar basiert ih-

re Analyse nur auf einer Registriertenstichprobe, doch lassen Stichprobengrö-

ße (n = 95.919, davon etwa 30 Prozent weiblich) und das durch die Beschrän-

kung auf Bewährungsstrafen recht enge Deliktsspektrum vorsichtige Verglei-

che zwischen jenen Probanden zu, die ohne Registereintragung verurteilt wur-

den, und jenen, deren Verurteilung als Vorstrafe erfasst wurde.

Ein Rückfall (als abhängige Variable) wurde angenommen, wenn innerhalb

von höchstens zwei Jahren eine erneute Verurteilung wegen eines Verbrechens

(felony) erfolgt ist. Dieser sehr kurze Rückfallzeitraumund die Begrenzung auf

erneute Verurteilungen (und nicht etwa erneute Inha�ierung, »arrest«) wur-

den gewählt, um Fälle des Bewährungswiderrufs allein wegen der Verletzung

von Bewährungsau�agen auszuschließen (ebd., S. 559; zu dem Verzerrungs-

potential wegen des erhöhten Entdeckungsrisikos siehe auch Abschnitt 7.1.3).

Die Autoren verweisen in diesemZusammenhang darauf, dass in der Stichpro-

be die weit überwiegende Zahl der Entscheidungen, die einen Bewährungswi-
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derruf aussprechen, zurückgehen auf »technical violations and not the com-

mission of a new crime« (Chiricos et al. 2007, S. 559). Insgesamt wurde un-

ter dieser Maßgabe bei 19 Prozent aller Probanden ein Rückfall dokumentiert.

Kontrolliert um demographische Faktoren und vorherige Verurteilungen so-

wie um die Schwere des sanktionierten Delikts, ergab sich für Personen, die

auch registerrechtlich als vorbestra� galten, eine um 17 Prozent höhere Rück-

fallwahrscheinlichkeit gegenüber denjenigen, die ihre Verurteilung verschwei-

gen dur�en (ebd., S. 565).

Um die negativen Folgen von Vorstrafen abzumildern, sieht auch das deut-

sche Registerrecht in den §§ 45 bis 49 Bundeszentralregistergesetz für diemeis-

ten Stra�aten Tilgungsfristen zwischen fünf und zehn Jahren vor. Nach deren

Ablauf wird die Vorstrafe gelöscht, und der Betro�ene gilt gem. § 53 Abs. 1

Nr. 2 BZRG als nicht vorbestra�. Zu beachten ist jedoch, dass beimehreren Ein-

trägen gem. § 47 Abs. 3 BZRG keine sukzessive Löschung vorgesehen ist. Die

Tilgung ist somit erstmöglich, wenn die Voraussetzungen für alle Einträge vor-

liegen. Die meisten Strafen und Maßnahmen nach dem Jugendgerichtsgesetz

werden allerdings gem. § 60 BZRG in das Erziehungsregister aufgenommen

und müssen als solche gem. § 64 Abs. 1 BZRG nicht angegeben werden. Inso-

weit ist das oben Gesagte einzuschränken.

Bei dem von Chiricos et al. untersuchten Phänomen der Eintragung einer

Vorstrafe handelt es sich um einen sehr formalen Begri� von Ö�entlichkeit,

denn die Vorstrafe wird zwar in einem Register vermerkt und führt, soweit ei-

ne O�enbarungsp�icht (zum Beispiel gegenüber Arbeitgebern) besteht, zu ei-

ner rechtlich verbindlichen Statusänderung. Praktische Bedeutung wird diese

Formder Zuschreibung damit zunächst vor allem für einemögliche Exklusion

aus dem Arbeitsmarkt entwickeln, wenn daraus beru�iche Nachteile (Kündi-

gung, Nichteinstellung) erwachsen. Die Exklusion im Freundeskreis und im

übrigen sozialen Nahbereich basiert hingegen kaum auf diesem formalen Me-

chanismus. Freunde oder Verwandte stellen eine eher informelle Ö�entlich-

keit dar. Sie nehmen keinen Einblick in das Vorstrafenregister, sondern erfah-

ren auf persönlichem Weg von dem Verfahren und seinem Ausgang. Ö�ent-

lichkeitmuss also nicht zwingend in einer Registereintragung oder inmedialer

Berichterstattung über ein ö�entliches Verfahren bestehen. Letztere dür�en

jedoch wegen des erweiterten Rezipientenkreises und des für viele Menschen

besonderen Stellenwerts ein nochmals größeres Verbreitungs- und Stigmati-

sierungspotential haben. Dafür sprechen auch die Befunde von Adams und

Evans (1996) undWiley et al. (2013), die exkludierende Folgen schon bei selbst
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vermuteten Negativbewertungen durch den Klassenlehrer sowie bei rechtlich

folgenlosen Polizeikontakten ausmachen konnten (vgl. Abschnitt 3.3.3.2).

Soweit sich Exklusion auf Stigmatisierung und Ausgrenzung im Freundes-

kreis bezieht, mag höchstens von Bedeutung sein, ob der Polizeikontakt in

den Augen des Umfelds berechtigt war oder ob, wenn unberechtigt erfolgt, die

falsche Verdächtigung glaubha� vermittelt werden kann. Denn für die nega-

tive Bewertung durch andere Jugendliche oder deren Eltern wird der recht-

liche Unterschied zwischen einem Polizeikontakt mit anschließender Verfah-

renseinstellung durch die Staatsanwaltscha� gem. § 45Abs. 1–3 JGG einerseits

und einer jugendgerichtlichen Verurteilung zu einer ambulanten Maßnahme

andererseits kaum einen Unterschied machen, solange sie in der Sache von

einer Tatbeteiligung ausgehen. Demgegenüber liegt für freiheitsentziehende

Maßnahmen die Vermutung nahe, dass deren Verhängung mit einem noch-

mals gesteigerten Stigma verbunden sein kann. In der Regel können betro�e-

ne Jugendliche ihre Stra�aten und Justizkontakte trotz § 64Abs. 1 BZRGkaum

vor ihren Altersgenossen geheim halten (vgl. Prein und Seus 2003, S. 165 f.).

Dafür spricht schon die häu�g gemeinscha�liche Begehungsweise. Deshalb

dür�e auch der Ausschluss der Ö�entlichkeit aus der Hauptverhandlung in Ju-

gendstrafsachen nur begrenzten Schutz vor der Verbreitung bieten. Der Um-

stand, dass verhandelt oder ermittelt wird, wird in diesen Fällen im Freundes-

kreis weitergetragen werden und so den hier entscheidenden Teil der Ö�ent-

lichkeit im sozialen Nahbereich erreichen.

3.3.3.4 Prozedurale Gerechtigkeit

Neben dem Bekanntwerden der kriminellen Zuschreibung im persönlichen

Umfeld wird auch die Bedeutung der Akzeptanz der Maßnahme durch den

Betro�enen diskutiert. Besonders hier zeigen sich die kon�ikttheoretischen

Wurzeln des Labeling Approaches, der das Strafverfahren auch als Konfronta-

tion des Einzelnenmit den Strafverfolgungsbehörden sowie den dabei beteilig-

ten Amtsträgern interpretiert (Paternoster und Iovanni 1989, S. 362). Mögli-

cherweise folgt aus diesem Kon�ikt eine umso größere Ablehnung gegenüber

der sanktionierenden staatlichen Instanz undden angewendetenRegeln,wenn

die Auseinandersetzung hinsichtlich des Verfahrens oder der abschließenden

Sanktionsentscheidung als unfair wahrgenommen wird. Im Zusammenhang

mit Procedural Justice wird vermutet, dass die als angemessen wahrgenomme-

ne Reaktion zu einer Akzeptanz des Verfahrens und der beteiligten Institutio-
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nen und im Ergebnis zu einer geringeren Rückfallwahrscheinlichkeit beitra-

gen kann:

Procedural justice shapes people’s feelings of responsibility and

obligation to obey rules and accept decisions because it enhances

the legitimacy of rules and authorities. Procedural justice also en-

hances the quality of the relationship among the parties to dispu-

tes as well as their mutual relationship to authorities. (Tyler 2003,

S. 297)

Braithwaite et al. (2006, S. 408 f.) sehen in dem respektvollen Umgang mit be-

schuldigten wie auch mit verurteilten Personen eine zentrale Voraussetzung

für die nachfolgende Eingliederung des Betro�enen in die Gesellscha� durch

die Vermeidung eines exkludierenden »Master-Status« und sekundärer Abwei-

chung. Sie vermuten, dass es entscheidend darauf ankomme, die Tat und nicht

die Person zu verurteilen. Allerdings bedeutet diese Forderung grundsätzliche

Veränderungen des täterbezogenen Strafverfahrens und erfordert auch eine ge-

sellscha�liche Neubewertung verbüßter Sanktionen.

DieUntersuchung von Paternoster et al. (1997) zielt hingegen auf die Folgen

prozeduralerGerechtigkeit imRahmen der bestehendenAusrichtung heutiger

Strafverfahren. Die Autoren analysieren die Wirkung von als fair wahrgenom-

mener polizeilicher Ermittlungstätigkeit im Hinblick auf die polizeilichen Fol-

geregistrierungen bei häuslichen Gewalttätern (n = 825, nur männliche Täter).

Hier zeigt einModeratore�ekt ersteHinweise darauf, dass dasGefühl, imZuge

der Ermittlungen gerecht behandelt worden zu ein, eine Rückfall reduzierende

Wirkung entwickeln kann (ebd., S. 190, 192).

Unter dem Schlagwort »de�ance« ergänzt Sherman (1993) die Annahmen

zur Abschreckungswirkung von Sanktionen. Er geht davon aus, dass formelle

soziale Kontrolle, wenn sie als maßlos und damit als unangemessen wahrge-

nommen wird, die Akzeptanz und Legitimität der sanktionierenden Instituti-

on und damit deren gewünschte Abschreckungswirkung unterlaufe. Der Au-

tor argumentiert somit nicht mit einer stärker stigmatisierendenWirkung der

Sanktion, sondern di�erenziert in erster Linie die Reaktionsebenen in Anleh-

nung an die etablierten Ebenen des Abschreckungsmodells:

De�ance is the net increase in the prevalence, incidence, or se-

riousness of future o�ending against a sanctioning community

caused by a proud, shameless reaction to the administration of

a criminal sanction. Speci�c or individual de�ance is the reaction



3.4 Zusammenfassung 57

of one person to that person’s own punishment. General de�ance

is the reaction of a group or collectivity to the punishment of one

or more of its members. [...] De�ance is distinct from other hy-

pothetical mechanisms by which sanctions increase crime, [...].

(ebd., S. 459)

Lemert (1982, S. 439) sieht hingegen weniger die Bewertung der Strafe durch

den Bestra�en als gerecht oder ungerecht, sondern vielmehr dessen soziale Ex-

klusion, die jeder erfolgreichen Stigmatisierung innewohne, als wesentlich für

die Entwicklung sekundärer Abweichung an. Die persönliche Einschätzung,

Opfer einer ungerechten Strafe geworden zu sein, sei nur eines von vielen Pro-

blemen, die die Gesellscha� dem Sanktionierten durch das Stigma aufbürde.

Insgesamt sind Legitimität und subjektiv wahrgenommene Verfahrensge-

rechtigkeit theoretische naheliegende Analyseebenen für die weiterführende

Untersuchung von sozialen Kontrolle�ekten. Sherman (2017, S. 154 f.) dis-

kutiert in diesem Zusammenhang unterschiedliche Deutungsansätze, die teils

auf die Erklärung gesteigerter Konformität und teils auf die Erklärung gestei-

gerter Delinquenz gerichtet sind. Bei der Gegenüberstellung von empirischen

Befunden zeigen sich durchaus uneindeutige Ergebnisse und geben so Anlass

für weitere Studien (ebd., S. 173 f.). Mangels ausreichender Datengrundlage

und um die empirischen Modelle nicht zu überfrachten, kann die Bedeutung

von prozeduraler Gerechtigkeit im Jugendstrafverfahren in dieser Arbeit je-

doch nur in Ansätzen untersucht werden.

3.4 Zusammenfassung

Der symbolische Interaktionismus hat im handlungsbezogenen Labeling Ap-

proach eine kriminologische Ausformung erhalten, die die formelle und infor-

melle Reaktion auf strafbares Verhalten in den Mittelpunkt der Analyse stellt.

Als dynamischer und kausaler Erklärungsansatz dient dieUnterscheidung zwi-

schen primärer und sekundärer Devianz der Verdeutlichung eines Krimina-

lisierungsprozesses, der eine eigene Ursache für weitere Normverstöße setzt.

Die Sanktionierung durch die Instanzen formeller sozialer Kontrolle ist dabei

der entscheidende Zwischenschritt, wenn sie ein Stigma begründet, auf das

soziale Exklusion folgt.

Bei der Analyse von Exklusion stellen die Lebenssituation des Betro�enen

ebenso wie der jeweils postulierte Anlass bedeutsame Kontextgrößen dar. Aus-
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grenzung kann sich in unterschiedlichen Alltagsdimensionen äußern und be-

zeichnet dabei sowohl einen Prozess als auch einen Zustand der Ungleichheit.

Bei Jugendlichen und Heranwachsenden, die noch im Haushalt ihrer El-

tern leben und nicht allein für ihren Lebensunterhalt sorgen müssen, sind

soziale Isolation in einem delinquenten Umfeld und Schulversagen wichtige

Indikatoren für soziale Exklusion. Auch wenn wirtscha�liche Faktoren für

das eigene Wohlbe�nden und das Maß sozialer Teilhabe ebenfalls sehr rele-

vant sind, hängt deren Entwicklung zunächst noch ganz wesentlich von der

Einkommens- und Beschä�igungssituation der Eltern ab. Hier sind jedoch

kaum Einbußen durch die Stigmatisierung des Kindes zu erwarten, so dass

sich stigmabedingte Veränderungen in der Person des betro�enen Jugendli-

chen damit kaum nachzeichnen lassen.

Es hat sich gezeigt, dass polizeiliche und justizielle Interventionen die Bin-

dung an delinquente Jugendgangs sowie an weniger verschlossene delinquen-

te Freundeskreise begünstigen. Dieser Kontakt kann als subjektives Labeling

auf dem Rückzug des Betro�enen und als strukturelles Labeling auf dem Aus-

schluss jeweils aus konformen Gruppen beruhen. Zahlreiche Befunde deuten

darauf hin, dass diese Form der Isolation sekundäre Delinquenz hervorru�.

Auf dieser Ebene liefern lerntheoretische Argumente wichtige Erklärungsan-

sätze, die im folgenden Kapitel gesondert besprochen und anschließend bei

der weiteren Analyse im Längsschnitt integriert werden.

Ein strafrechtliches Stigma erhöht das Risiko strukturellen Labelings, in-

dem es Schulversagen fördert und damit mittel- und langfristig Exklusion auf

demArbeitsmarkt in Form einer prekären Beschä�igungssituation begünstigt.

Auch hier lassen sich Wechselwirkungen mit ätiologischen Delinquenzursa-

chen ausmachen.

Die Analyse von justizieller Stigmatisierung sollte sich von einer allein auf

rechtlichen Wertungen beruhenden Kategorisierung der Publizität und Inten-

sität von Zuschreibung lösen. Stattdessen spricht viel dafür, möglichst die tat-

sächliche Rezeption der Zuschreibung durch den Betro�enen und das Umfeld

in den Blick zu nehmen.
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4.1 Einführung

Bereits die ersten Formulierungen des Labeling Approach betonen die Bedeu-

tung des sozialen (delinquenten) Umfelds für das Entstehen einer »criminal

career« (Becker 1963) oder für das Au�reten von »sekundärer Devianz« (Le-

mert 1982). Beide Konzepte gehen davon aus, dass gerade dem Freundeskreis

in diesem Prozess eine Delinquenz verstärkende oder zumindest stabilisieren-

deWirkung zukomme. Paternoster und Iovanni verwenden, wie oben geschil-

dert, den Begri� Exklusion allgemein und erwarten eine »alteration of identi-

ty« (Paternoster und Iovanni 1989, S. 378). Ihre Beschreibung deutet die (re-

ziprok) wachsende Distanz des Exkludierten gegenüber konformen Gruppen

und Institutionen an. Für die genauere Analyse dieses Prozesses kann deshalb

der Rückgri� auf lerntheoretische Erklärungsmodelle hilfreich sein.

Edwin Sutherland hat im Jahr 1947 mit neun�esen die�eorie der di�e-

rentiellen Kontakte (Di�erential Association) und damit den ersten lerntheo-

retischen Erklärungsansatz für delinquentes Verhalten formuliert (Akers und

Sellers 2013, S. 79). Das in sich geschlosseneKonzept ist der empirischenÜber-

prüfung zugänglich und hebt sich damit von den bis dahin vorherrschenden

theorielosen multifaktoriellen oder rassistisch-biologistischen Untersuchun-

gen deutlich ab (Matsueda 1988, S. 278). Mit seinem Ansatz schrieb Suther-

land vielen der zuvor als kriminogen erachteten und deshalb als unabhängi-

ge Ein�ussgrößen eingebrachten Faktoren (zum Beispiel Geschlecht, sozialer

Status, ethnische Herkun� etc.) eine andere Bedeutung zu, denn er interpre-

tierte zentrale, bis dahin ermittelte kriminogene Ein�ussfaktoren als Ergebnis

scheinkorrelativer Zusammenhänge (ebd., S. 279).

Nach einem lerntheoretischen Verständnis, wie es Sutherland (1947, S. 6 �.)

für die Kriminologie formuliert hat, wird delinquentes Verhalten in intimen

Gruppen und in einem wechselseitigen Kommunikationsprozess und damit

auf die gleicheWeise wie konformes Verhalten gelernt (�esen 1 bis 3). Inhalt

des Lernprozesses können einerseits konkrete Techniken zurDeliktsbegehung

sowie andererseits Einstellungen, Motive und Rationalisierungen sein (�e-

se 4). Ein Mensch handele dann delinquent, wenn Delinquenz befürwortende

Einstellungen gegenüber Delinquenz ablehnenden Einstellungen überwiegen

(�ese 6).
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Burgess und Akers (1966) haben mit der Di�erential-Association-

Reinforcement-�eorie eine Erweiterung von Sutherlands Di�erential-

Association-�eorie aus dem Jahr 1947 vorgelegt. Ihre Variante grei� alle

ursprünglich formulierten Annahmen auf und ergänzt Sutherlands Ansatz

um eine genauere Darstellung des eigentlichen Lernprozesses (»reinforce-

ment«), den Sutherland in der achten�ese nur als identisch mit dem Lernen

konformer Verhaltensweisen klassi�ziert, aber darüber hinaus nicht näher

beschreibt (zuletzt: Akers und Sellers 2013, S. 80).

Da die �eorie Sutherlands in dem Ansatz von Burgess und Akers auf-

gegangen ist, wird im Folgenden auf die neuere und erweiterte Di�erential-

Association-Reinforcement-�eorie Bezug genommen und ihre Bedeutung für

den Zusammenhang zwischen delinquenter Exklusion und nachfolgender (se-

kundärer) Delinquenz erläutert. Dazuwird in Laufe dieses Kapitels auf die zen-

tralen lerntheoretischen Ein�ussfaktoren Lernumgebung, Lernvorgang und

Lerninhalt eingegangen.

Burgess und Akers bezogen sich vornehmlich auf das konditionale Reiz-

Reaktions-Schema (Burgess und Akers 1966, S. 135), das den menschlichen

Lernprozess als fortlaufende Verarbeitung und Verfestigung positiver oder

negativer Reaktionserfahrungen ansieht. Später hat Bandura mit der sozial-

kognitiven Lerntheorie gezeigt, dass sich der Lernvorgang nicht auf ein solches

stimulus-response-Modell beschränkt, sondern gerade auch im Nachahmen

der eigenen Umgebung ein wichtiger Erklärungsansatz liegen kann (Bandura

1977). Daher wird nachfolgend auch die Imitation des Umfelds in die Analyse

des (delinquenten) Lernprozesses einbezogen. Banduras sozial-kognitive Per-

spektive ist ein Ansatzpunkt, um auch kurzfristige Gruppendynamik als Teil

von Lernprozessen in einem isolierten, delinquenten Umfeld zu berücksichti-

gen.

Lerntheoretische Argumente können auch helfen, die Beein�ussung von

subjektivem Risikoemp�nden als Bestandteil des Abschreckungsmechanis-

mus zu verstehen. Dies wird ausführlich in Abschnitt 5.2.1 erörtert und hier

nur kurz zur Verdeutlichung des Spektrums gelernter Inhalte angesprochen.

4.2 Lernumgebung: Delinquenter Freundeskreis

Sowohl Akers als auch Bandura schreiben der Lernumgebung eine maßgebli-

che Rolle bei der ätiologischen Erklärung von Delinquenz zu, denn die Umge-
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bung präge wesentlich die gelernten Inhalte (de�nitions) und sei daneben ein

wichtiger Resonanzraum für positive oder negative Reaktionen (stimuli).

Allerdings wurde gerade im Rahmen des kriminologischen�eoriediskur-

ses die Einordnung delinquenter Freundeskreise als kausal wirkende Lernum-

gebung generell in Zweifel gezogen. So postulieren bindungs- und persönlich-

keitsorientierte Interpretationen o�mals, dass der zwar unbestrittene empiri-

sche Zusammenhang zwischen eigener Delinquenz und ebenso handelnden

Freunden eben keine Kausalbeziehung widerspiegele, sondern vielmehr ein

statistisches Artefakt darstelle (Gottfredson undHirschi 1987, S. 596 f.). Es sei

schlicht davon auszugehen, dass sich diejenigen zusammen�nden, die mit de-

viantem und delinquentem Verhalten au�allen, weil sie bereits zuvor ähnliche

Ansichten teilten und, nicht zuletzt, weil sie sich sympathisch sind (»homophi-

ly«, Bernburg et al. 2006, S. 70).

Diese social-selection-�ese wurde von dem Ehepaar Glueck in der häu�g

zitierten Formel zusammengefasst:

So far as delinquency is concerned, then, »birds of the same fea-

ther �ock together«.�is tendency is a much more fundamental

fact in any analysis of causation than the theory that accidental

di�erential association of non-delinquents with delinquents is the

basic cause of crime. (Glueck und Glueck 1950, S. 164)

Im Gegensatz dazu nehmen lerntheoretische Ansätze typischerweise an, dass

die Familie, insbesondere die Eltern, als primärer (meist konformer) Sozialisa-

tionsraum mit fortschreitendem Alter durch den Freundeskreis abgelöst wer-

de (Akers und Jensen 2006, S. 51). Die Peergruppe erweise sich ab der Pubertät

als besonders wichtiger Ein�ussfaktor im Sozialisationsprozess und beein�us-

se wesentlich die Herausbildung von Einstellungsmustern (�ornberry 1987,

S. 874). Anders als bei (eher) konformitätsfördernden Instanzen wie Eltern

und Schule, variieren die gelernten Inhalte hier jedoch je nachArt desUmfelds.

Der Freundeskreis könne so einerseits Konformität (zum Beispiel als Spontan-

bewährung) oder andererseits Delinquenz begünstigen. Das Zusammensein

mit anderen in einer delinquenten Gruppe bewirke, als Ergebnis eines Lern-

prozesses, die Akzeptanz von delinquenten Einstellungen (alteration of iden-

tity, siehe auch Abb. 3.1) und so in der Folge das vermehrte Au�reten delin-

quenten Verhaltens. Dieser Ansatz wird als social-causation-�ese bezeichnet

(Johnson et al. 2004, S. 7; Warr 2002, S. 42).

Auchwenn die geschilderte Kontroverse abseits der Analyse justizieller Stig-

matisierung geführt wird, ist sie für die empirische Modellierung von Exklu-
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sion und sekundärer Devianz trotzdem bedeutsam. Denn die kontrolltheore-

tische Selektionsthese impliziert, dass der Kontakt mit einem delinquenten

Umfeld (generell) keine Delinquenzsteigerung erwarten lasse. In diesem Fall

müsste also auch die soziale Exklusion von Jugendlichen in einen delinquen-

ten Freundeskreis auf der (sekundär) delinquenten Verhaltensebene folgenlos

bleiben.

Unter Verweis auf die Vielschichtigkeit menschlicher Bindungsprozesse hat

Akers jedoch gegenüber den Kontrolltheoretikern eingewandt, dass durchaus

ein reziproker Verstärkungsprozess zwischen Bindungen, Auswahl der Freun-

de und eben jener erlernter Einstellungsveränderung bestehen könne, ohne

dass dies der zentralen lerntheoretischen Annahme widerspricht. Schließlich

sei es naheliegend, dass sich auch Gruppenstrukturen durch die Interaktion

der beteiligten Menschen verändern und ebenso sei es naheliegend, dass Sym-

pathie und gemeinsame Interessen die Grundlage sind, auf der sichMenschen

zusammen�nden:

Social learning admits that birds of the same feather do �ock to-

gether but it also admits that if the birds are human, they also in-

�uence one another’s behavior, in both conforming and deviant

reactions. (Akers 1991, S. 210)

Für die Modellierung und die valide Überprüfung der strittigen Kausalbezie-

hung sind Längsschnittstudien erforderlich, die neben der Kontrolle vonDritt-

variablen auch jene zeitliche Sukzession von vermuteter Ursache und erwarte-

terWirkung etablieren können (Kandel 1978, S. 428; Greenberg 1981, S. 1100;

Baerveldt et al. 2008, S. 561). Solche Studienanlagen waren lange Zeit nicht

verfügbar, eine erste Analyse mit Paneldaten �ndet sich bei Bentrup (2014,

S. 263 �.), die in der modellseitig aufgeklärten Varianz einen leichten empi-

rischen Hinweis auf die Selektionsthese sieht.

Mit den Daten der Rochester Youth Development Study können�ornberry

und Kollegen ihre Annahmen zum interaktionalen Verhältnis von Einstellun-

gen und Bindungen im Zeitverlauf überprüfen (�ornberry 1987;�ornberry

et al. 1991, 1993). BesondereAufmerksamkeit bringen�ornberry et al. der El-

ternbindung (»attachment to signi�cant others«), dem Schulerfolg (»involve-

ment in conventional activities«) und demKontakt zu delinquenten Freunden

(in der besonderen Form Gang) jeweils im wechselseitigen Verhältnis mit de-

linquenten Einstellungsmustern und selbstberichteter Delinquenz entgegen.12

12 Allerdings di�erenzieren sie weder die Art der Delinquenz im Freundeskreis noch die vier

Bindungsdimensionen, die Agnew ermittelt hat: Selbst empfundene Qualität der Beziehung,
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Mit ihrer Analyse zeigen sie, dass sowohl kontroll- als auch lerntheoretische

Mechanismen bei der Wahl des Freundeskreises und der Beteiligung an delin-

quenten Handlungen wirksam sind und sich gegenseitig beein�ussen (�orn-

berry et al. 1991). Der Freundeskreis wirkt sich besonders als Lernumgebung

auf das Normkonzept und damit mittelbar auf die Verhaltensebene aus (so

auch:Akers und Jensen 2006, S. 51). Auf längere zeitliche Sicht kann sich durch

gefestigte Einstellungsmuster auch eine reziproke Stabilisierung delinquenter

Verhaltensweisen und der Verbleib in einem delinquenten Umfeld ergeben

(Tittle et al. 1986, S. 426 f.). Daneben folgt aus dem Kontakt in einen delin-

quenten Freundeskreis auch eine unmittelbar situative Steigerung von Delin-

quenz (�ornberry et al. 1993, S. 81). Dieses »social facilitation model« sehen

die Autoren als wichtigen Hinweis auf die gruppendynamischeWirkung eines

delinquenten Umfelds.

Zu ähnlichen Ergebnissen kamen auch Boers et al. (2009) auf Basis der ers-

ten fünf Panelwellen (13. bis 17. Lebensjahr) der Duisburger Schülerbefragun-

gen, die imRahmender StudieKriminalität in dermodernen Stadt von 2002 bis

2006 erhoben worden sind. In demModell zeigten sich nicht nur die kontroll-

theoretisch erwarteten, jedoch in ihrer Bedeutung kontinuierlich schwächer

werdenden Folgen einer positiven Einstellung zur Schule und einemgutenVer-

hältnis zu den Lehrenden für die Akzeptanz allgemeiner Rechtsnormen. Im

Zeitverlauf konnten auch für multivariat auspartialisierte und kreuzverzöger-

te E�ekte deutlicheWechselwirkungen zwischen allgemeiner Normakzeptanz

und allgemeiner Delinquenz ausgemacht werden (ebd., S. 281, 284). Die Auto-

ren sehen deshalb in ihremModell einenweiterenHinweis auf die Reziprozität

zwischen strukturellen und kognitiven Faktoren sowie der Handlungsebene.

Seddig hat 2011 und 2014 mit einem Strukturgleichungsmodell, auf Basis

von drei bzw. vier Panelwellen der Duisburger Dunkelfeldbefragung Krimina-

lität in der modernen Stadt, die Entstehungsbedingungen jugendlicher Gewalt-

delinquenz analysiert (Seddig 2011, 2014a). Er konnte zeigen, dass sich der

Kontakt zu einer delinquentenPeergruppe sowohl unmittelbar als auch vermit-

telt über die Ebene gewaltbefürwortender Einstellungsmuster Delinquenz ver-

stärkend auf derHandlungsebene auswirkt (Seddig 2011, S. 80, 82). Doch auch

für die Selektionsannahme lassen sich in dem Modell Belege �nden. So legen

kreuzverzögerte Kausale�ekte zwischen der Einstellungsebene und der nach-

folgend verstärkten Bindung an delinquente Peergruppen nahe, dass Sympa-

Länge der gemeinsam verbrachten Zeit, antizipierte Einstellung der Freunde zur eigenen De-

linquenz sowie Gruppendruck im Freundeskreis (Agnew 1991, S. 59 f.).
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thie und gemeinsam geteilte Delinquenz befürwortende Normkonzepte eben

auch die Wahl des sozialen Umfelds mitbestimmen können. Zusätzlich wird

an den Befunden allerdings auch deutlich, dass sich dieser Selektionsprozess

empirisch kaum durch die (delinquente) Verhaltensebene erklären lässt: Die

in dieser Richtung spezi�zierten E�ekte erwiesen sich allesamt als nicht si-

gni�kant und blieben außerdem ohne nennenswerte Stärke. Dies ist jedoch

durchaus naheliegend, denn Sympathie dür�e sich als emotionales Konzept

eben in erster Linie auf einer kognitiven Ebene wieder�nden.13 Daneben lie-

fern die ermittelten Stabilitätse�ekte zwischen denMessungen einen Beleg für

die, auch kontrolltheoretisch erwartete, höhere Beständigkeit einmal interna-

lisierter Normen im Vergleich zu Bindungs- und Verhaltensvariablen (Seddig

2014b, S. 226 f.).

Die bereits oben in Abschnitt 3.3.3.1 angesprochene Analyse von Johnson

undKollegen verbindet dieUntersuchung formeller Zuschreibungs- und Lern-

prozesse (Johnson et al. 2004, S. 7). Während sich im Zeitverlauf nach justizi-

ellen Interventionen recht deutliche Exklusionswirkungen in die delinquen-

te Peergruppe zeigten, fanden die Autoren wider Erwarten keinen empiri-

schen Hinweis auf den von der Verursachungsthese angenommenen Kausal-

zusammenhang zwischen einem delinquenten Umfeld und nachgelagerter De-

linquenzsteigerung (ebd., S. 15).

Im Gegenteil, delinquentes Verhalten bedingte für sich genommen, also oh-

ne die Vermittlung durch eine dann insoweit exkludierende staatliche Inter-

vention, den verstärkten Kontakt zu delinquenten Freunden im übernächsten

Messzeitpunkt, so dass die Daten eher eine Interpretation im Sinne des Selek-

tionsmodells nahelegen (ebd., S. 17).

Allerdings muss bei der Interpretation der Befunde einschränkend berück-

sichtigt werden, dass hier keine delinquenten Einstellungsmuster als separate

Erklärungsebene einbezogen wurden. Damit blieb zum einen die bei Suther-

land ebenso wie bei Burgess und Akers (1966, S. 143) zentrale lerntheoreti-

sche Vermittlungsebene (de�nitions) zwischen der Lernumgebung und der

Verhaltensebene außen vor. Zumanderen könnte die fehlendeDi�erenzierung

13 Interessant ist dies auch inmethodischer Hinsicht, denn es liefert einenHinweis bezüglich der

vonGottfredson undHirschi (1990, S. 156 f.) undWeerman und Smeenk (2005, S. 501) in Fra-

ge gestellten Validität von indirekten Abfragen zur Delinquenz im Freundeskreis. Gottfredson

und Hirschi vermuten, dass eine so vorgenommene Operationalisierung von Delinquenz im

Freundeskreis und eigener Delinquenz in Selbstberichten schlicht dasselbe messe. Auch wenn

sich ein solches Validitätsproblem in regressionsbasierten Analysen wohl schon durch Multi-

kollinearität äußern dür�e, spricht auch der fehlende empirische Zusammenhang im Längs-

schnitt für die Trennschärfe der verwendeten Konstrukte.
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zwischen Einstellungs- und Handlungsebene ein Grund für den, in anderen

Untersuchungen so nicht ermittelten, empirischen Zusammenhang zwischen

delinquenter Handlungsebene und der Assoziation mit einem delinquenten

Freundeskreis sein: Denn möglicherweise wird hier jener Teil der in ande-

ren Untersuchungen (zum Beispiel Seddig 2014a) als eigenes Einstellungskon-

strukt operationalisierten Varianz durch die Verhaltensebene abgebildet und

so als scheinkorrelativer Zusammenhang in das Modell eingebracht.14 Zusätz-

lich vermuten Johnson und Kollegen auch in dem langen zeitlichen Abstand

von drei Jahren zwischen den einzelnen Messungen eine Erklärung für den

ungewöhnlichen Befund (Johnson et al. 2004, S. 20).

Trotz des Forschungsbedarfs im Längsschnitt sprechen viele Analysen für

die Berücksichtigung von Lernprozessen bei der Erklärung delinquenten Ver-

haltens. Der Freundeskreis hat sich als wichtige Lernumgebung erwiesen. Um-

gekehrt ist die Wahl der Freunde auch von persönlicher Sympathie und ge-

meinsamen Einstellungsmustern geprägt.

Für die Analyse justizieller Stigmatisierung liegt es deshalb gerade bei Ju-

gendlichen und Heranwachsenden nahe, Exklusion in einen delinquenten

Freundeskreis als lerntheoretischen Erklärungsfaktor für das Au�reten sekun-

därer Delinquenz zu berücksichtigen. Gleichwohl scheint es notwendig, zur

Bestimmung eines exkludierenden (Netto-)E�ekts justizieller Interventionen,

das bindungstheoretische Selektionsargument bei der Modellierung zu kon-

trollieren.

4.3 Lerninhalt: De�nitionen

Indem alle lerntheoretischen Ansätze auch Delinquenz als gelerntes Verhal-

ten einordnen, stellen sie die Parallelität zum Erlernen konformer, sozial ak-

zeptierter Verhaltensweisen heraus. Die Art und Weise, wie gelernt wird, sei

14 Zudem wurden zwischen dem dritten und fün�en Messzeitpunkt unterschiedliche Indikato-

ren für dieMessung der eigenen bzw. der Devianz im Freundeskreis einbezogen (vgl. Johnson

et al. 2004, S. 13, Appendix). Die Autoren verwendeten außerdem, ebenso wie schon�orn-

berry et al., einen sehr unspezi�schen Index, der über strafbare Handlungen weit hinaus ging

(von Rauchen bis zum bewa�neten Raub) und zum Teil sehr vage Handlungsbeschreibungen

enthielt, wie zum Beispiel: »During the past 12 months, how many of your ›close‹ friends ha-

ve done something that could get them arrested by the police?« (ebd., S. 26). Möglicherweise

lassen sich Lernprozesse tatsächlich erst nachzeichnen, wenn auch die gelernten Inhalte (das

heißt delinquente Handlungsstrategien und entsprechend befürwortende Normkonzepte) ge-

nauer spezi�ziert und deliktsspezi�sch erfragt worden sind (so auch Boers et al. 2009, S. 285;

Tittle et al. 1986, S. 426 f.).
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immer gleich, nur die jeweils internalisierten Inhalte würden sich unterschei-

den (Akers und Sellers 2013, S. 79). Wurde zuvor die generelle Bedeutung des

Freundeskreises als Lernumgebung diskutiert, geht es nunmehr um die dort

vermittelten (delinquenten) Lerninhalte.

Die gelernten Inhalte lassen sich zunächst grob in zwei Bereiche einteilen.

Zum einen können konkrete handwerkliche Techniken zurDeliktsbegehung ge-

lernt werden. Dieser Aspekt dür�e jedoch für diemit dieser Arbeit angestrebte

Analyse leichter undmittelschwerer Gewaltdelinquenz nur eine untergeordne-

te Rolle spielen. Anders verhält es sichmit der Ebene persönlicher Einstellungen

in Bezug auf (einzelne) delinquente Handlungsweisen, die sich im Sozialisati-

onsprozess entwickeln und verändern soll. Die auf der Einstellungsebene zu

verortenden (delinquenten) Normorientierungen bezeichnen Sutherland wie

auch Burgess und Akers als »de�nitions« (ebd., S. 83) und verstehen darunter

[...] orientations, rationalizations, de�nitions of the situation, and

other evaluative and moral attitudes that de�ne the commission

of an act as right or wrong, good or bad, desirable or undesirable,

justi�ed or unjusti�ed. (ebd., S. 83)

An dieser Stelle vermuten die Autoren eine wichtige Vermittlungsinstanz zwi-

schen der externen Beein�ussung durch die (Lern-)Umgebung und dem eige-

nen Verhalten, also der Handlungsebene:

�e greater the extent to which one holds attitudes that disap-

prove of certain acts, the less one is likely to engage in them.

Conventional beliefs are negative de�nitions of criminal behavior.

(ebd., S. 83, Hervorhebung im Original)

Und umgekehrt:

�e greater the extent towhich one has learned and endorses gene-

ral or speci�c attitudes that either positively approve of, or provi-

de justi�cation (neutralizations) for, the commission of criminal

or deviant behavior in situations discriminative for it, the greater

the chances are that one will engage in that behavior. (Akers und

Jensen 2006, S. 39)

Das angesprochene konformeNormkonzept (conventional beliefs) steht der Be-

gehung von Stra�aten somit als negative De�nition entgegen: Wer sich bspw.

moralisch gehalten sieht, die (das heißt alle) Gesetze zu befolgen, wird dies in
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aller Regel auch tun. Eine solche undi�erenzierte Einstellung zu jeder Form

von Delinquenz bezeichnet Akers als general de�nition, und meint dann im

Gegensatz dazu mit speci�c de�nitions solche Einstellungen, die sich auf die

Bewertung einzelner, möglicherweise verbotener Verhaltensweisen beziehen

(Akers und Sellers 2013, S. 83).

So mögen zum Beispiel viele Menschen solche Handlungen ablehnen, die

sichtbar in die Rechte anderer eingreifen (Diebstahl, Beleidigungen oder Ge-

waltdelikte), aber gleichzeitig den zwar ebenfalls verbotenen, aber unmittelbar

zunächst nur selbstschädigenden Konsum von Betäubungsmitteln als mora-

lisch neutral oder vertretbar bewerten und deshalb entweder praktizieren oder

zumindest aus anderenGründen (körperlicheUnverträglichkeit, Gesundheits-

bewusstsein, Angst vor Abhängigkeit etc.) unterlassen.

Ein Argument wie das der Selbstschädigung kann deshalb als eine Form der

neutralizing de�nition angesehen werden. Darunter verstehen Akers und Sel-

lers (ebd., S. 83) solche internen Konzepte, die sich, freilich ohne rechtlich an-

erkannt zu sein, entweder generell oder situativ rechtfertigend auswirken und

so den zu erwartenden inneren Widerspruch zwischen den eigentlich inter-

nalisierten, konformen Normen und der Re�exion des eigenen delinquenten

Handelns au�ösen helfen. So mag sich ein Ladendieb durchaus bewusst sein,

dass er das Eigentum eines anderen wegnimmt und dies auch grundsätzlich

für unrecht halten oder zumindest im Hinblick auf das Eigentum befreunde-

ter Personen ablehnen. Die Neutralisierung dieses Vorbehalts, zum Beispiel

mit Hilfe der Unterstellung, dass der Supermarktinhaber ohnehin so wohlha-

bend sei, erleichtert es dem Ladendieb, sein Handeln in der konkreten Situa-

tion trotzdem als zulässig (oder gar als geboten) ansehen zu können. Ebenso

wird ein Konsument verbotener Betäubungsmittel für sich in Anspruch neh-

men, dass der Konsum mangels Fremdschädigung eine Privatangelegenheit

sei und damit einer staatlichen Strafdrohung ihre Legitimität (für diesen kon-

kreten Fall) absprechen können.

Solche Rechtfertigungsstrategien sind somit äußerst �exibel, denn in den

meisten Situationen werden sich Gründe �nden lassen, um die eigenen Vor-

stellungen und Bedürfnisse über die anderer Menschen oder über das Recht

zu stellen. Sykes undMatza (Sykes undMatza 1957, S. 666 f.) haben fünf unter-

schiedliche Neutralisierungstechniken ausgemacht, die sich regelmäßig in der

Selbst-Exkulpation als vermeintlich hil�oser, durch die äußerenUmstände zur

Stra�at gezwungenerAkteur, in derVerharmlosung derTat als Bagatelle, in der

Verlagerung der Verantwortung zumOpfer, in der Negation der anderen oder



68 4 Soziales Lernen: Mittler zwischen Exklusion und Delinquenz

in der rechtfertigenden Berufung auf höhere Ziele und Instanzen ausdrücken

sollen.

Im Zusammenhang mit der Untersuchung staatlicher Interventionen könn-

te auch der vierten Kategorie Bedeutung zukommen, die Sykes undMatza mit

»condemnation of the condemners« (Sykes und Matza 1957, S. 668) bezeich-

nen. Sie beschreiben damit eine Sicht auf die Polizei als »korrupt, dumm und

brutal« (ebd., S. 668), die es entweder legitim erscheinen lassen mag, gerade

die Auseinandersetzung mit dieser Kontrollinstanz zu suchen, oder es zumin-

dest nicht befürchten lässt, bestra� zu werden. An dieser Stelle überschnei-

den sich Lerninhalt, Lernprozess und Abschreckungsdoktrin, wenn sich die

Sicht auf die Justiz auch in der subjektiven Einschätzung des Entdeckungs-

risikos ausdrückt. Warr (1993) betont in seiner systematischen Darstellung

des Zusammenspiels von Spezial- und Generalprävention, dass die Lernumge-

bung gerade auch Sanktionierungs- undVermeidungserfahrungenweitergebe.

Dadurch könne die subjektive Risikoerwartung des Einzelnen möglicherwei-

se stärker beein�usst werden als durch eine selbst erlebte Sanktion (vgl. Ab-

schnitt 5.2.2.3). Ähnlich fassen es Tittle et al. (1986, S. 413 f.) zusammen, wenn

sie schreiben:

Although neither Sutherland nor his interpreters did so, it seems

reasonable to treat fear of legal sanctions as an aspect of criminal

perspective possibly learned from association.

Damit beschränken sich Delinquenz steigernde Lerninhalte nicht allein auf

Einstellungsmuster und die (neutralisierende) Bewertung von Handlungen,

die anderen schaden. Vielmehr können auch zu erwartende Reaktionen von

Seiten Dritter oder ihr Ausbleiben Teil des gelernten Wissens sein. Ob je-

doch gerade für die auf diese Weise mitgeprägte subjektive Risikobewertung

auch eine handlungsleitendeWirkung zu erwarten ist, wird ausführlich imAb-

schnitt 5.3 erörtert.

4.4 Lernprozess: Verstärkung und Imitation

Der Lernprozess selbst wird in Sutherlands�eorie di�erentieller Assoziatio-

nen nur knapp beschrieben. Die Darstellung beschränkt sich dort auf die An-

nahme, dass der Vorgang stets parallel zum Erlernen konformer Verhaltens-

weisen und Einstellungen verlaufe. Burgess und Akers haben die dahinter ver-

muteten Mechanismen unter dem Begri� der di�erentiellen Verstärkung (dif-

ferential reinforcement) genauer entwickelt. Bandura hat mit dem Verweis auf
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die Imitation von Verhalten einen weiteren Aspekt menschlichen Lernens er-

gänzt.

4.4.1 Operante Konditionierung

Für ihre Deutung des Lernprozesses gri�en Burgess und Akers im Wesentli-

chen auf die Verhaltenstheorie von Skinner zurück, der zwischen zwei Arten

menschlichen Verhaltens di�erenziert: zum einen re�exha�es Verhalten, das

weitgehend autonom, das heißt ohne bewusste kognitive Beein�ussung her-

vorgerufen wird und zum anderen operantes Verhalten, also solche (komple-

xen) Handlungen oder Unterlassungen, die eine bewusste oder bei unbewus-

ster alltäglicher Aktivität, eine zumindest der kognitiven Steuerung zugängli-

che Entscheidung voraussetzen (Skinner 1973; Burgess undAkers 1966, S. 132;

Akers 1998, S. 67). Die Autoren gehen davon aus, dass nur operantes Verhalten

durch Erfahrungen und durch die daraus resultierende Erwartungshaltung in

der spezi�schen Situation beein�usst wird:

It has been found that this class of behavior is a function of its past

and present environmental consequences.�us when a particu-

lar operant is followed by certain kinds of stimuli, that behavior’s

frequency will increase in the future. (Burgess und Akers 1966,

S. 132)

Diese verschiedenartige Beein�ussung bezeichnen sie als di�erentielle Verstär-

kung und benennen vier Varianten verhaltensbeein�ussender (das heißt ver-

stärkender oder abschwächender) Reaktionen (stimuli) sowie zwei neutrale

Konstellationen, die hier jedoch nicht relevant sind:

1. Positive Verstärkung (positive reinforcement)

Folgt auf ein Verhalten eine für den Handelnden angenehme Konse-

quenz (materielle Zuwendungen, Anerkennung, Lob etc.), so dür�e dies

die Wahrscheinlichkeit steigern, dass das Verhalten in einer ähnlichen

Situation wiederholt wird.

2. Negative Verstärkung (negative reinforcement)

Führt ein Verhalten zur Reduktion von Umständen, die für den Han-

delnden bislang unangenehm waren (Geldnot, Beschränkungen, Aus-

grenzung etc.), so dür�e dies als positiv empfunden werden und eben-

falls die Wahrscheinlichkeit steigern, dass das Verhalten in einer ähnli-

chen Situation wiederholt wird.
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3. Positive Bestrafung (positive punishment)

Folgt auf ein Verhalten eine für den Handelnden unangenehme Konse-

quenz (Strafe, Ausgrenzung etc.), so dür�e dies zu einer Reduktion die-

ses Verhaltens oder der Wahrscheinlichkeit seiner Wiederholung füh-

ren.

4. Negative Bestrafung (negative punishment)

Folgt auf ein Verhalten der Wegfall bislang als angenehm wahrgenom-

mener Umstände (Privilegien, Anerkennung, Geld), so dür�e dies eben-

falls zu einer Reduktion des Verhaltens oder derWahrscheinlichkeit sei-

ner Wiederholung führen.

Der delinquente Freundeskreis kann also den Einzelnen auf ganz unterschied-

liche Arten beein�ussen. So können größere Akzeptanz und Respekt als positi-

ve Reaktionen nach Stra�aten imGruppenkontext als Belohnung wahrgenom-

men undwirksamwerden. Andersherumkönnen delinquente Einstellungsver-

änderungen auch daher rühren, dass die zuvor (mit Stra�aten) erreichte Re-

spektsstellung in der Gruppe gehalten werden soll. Denn möglicherweise gilt

als Feigling, wer sich weigert, an Stra�aten teilzunehmen und wird auf diese

Weise positiv oder negativ sanktioniert.15

4.4.2 Imitation

Neben der operanten Konditionierung haben Akers und Kollegen mit der

Nachahmung von Verhalten (imitation) einen wichtigen weiteren Erklärungs-

faktor für das Erlernen insbesondere noch unbekannter Verhaltensweisen

nachträglich in ihr Konzept aufgenommen (Akers und Sellers 2013, S. 85;

Akers und Jensen 2006, S. 40; Akers 2011, S. 131). Sie stützen sich dabei auf

die sozial-kognitive Lerntheorie (Bandura 1977, S. 22 �.).

Bandura hat den Lernprozess amModell ausführlich di�erenziert und sieht

in dem Kontakt zu Vorbildern (attentional process) sowie in der Internalisie-

rung des Gelernten (retention process) in symbolisch-visueller oder verbalisier-

ter Form sowie in der motorischen Übung die zentralen Voraussetzungen für

das Erlernen von vorgelebtem Verhalten (ebd., S. 25 �.). Die Komplexität der

Verhaltensweisen und Fertigkeiten, die sich Menschen lernend aneignen, ist

für ihn ein Hinweis darauf, dass der Lernvorgang nicht nur durch Belohnungs-

15 Die Erwartung spezial- und generalpräventiv »lehrender« staatlicher Sanktionenwird ausführ-

lich in Abschnitt 5.2.1 diskutiert.
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oder Bestrafungsmechanismen imWege einer externen (operanten) Beein�us-

sung geprägt ist, sondern auchdurch das gegenseitigeVormachenundNachah-

men. Zudem erwartet Bandura eine Verhaltensbeein�ussung auch durch »self-

reinforcement« (Bandura 1976, S. 136 �.), d.h. die interne Bewertung des eige-

nen Verhaltens anhand der persönlichen, veränderlichen Verhaltensregeln.

Dementsprechend unterscheidet Bandura zwischen der lernenden Aneig-

nung (acquisition) und der tatsächlichen motivationsgetragenen eigenen Aus-

führung (performance) von Verhalten als zwei Ergebnisse von, nach seinem

Dafürhalten, o�mals getrennt ablaufenden kognitiven Prozessen:

Social learning theory distinguishes between acquisition and per-

formance because people do not enact everything they learn.�ey

aremore likely to adoptmodeled behavior if it results in outcomes

they value than if it has unrewarding or punishing e�ects. (Ban-

dura 1977, S. 28)

An dieser Stelle liegt der Ansatzpunkt für die Abgrenzung modellha�en Ler-

nens einerseits und operanter Konditionierung andererseits: Bandura geht da-

von aus, dass schon die Bereitscha�, einem Ereignis oder Verhalten überhaupt

Aufmerksamkeit entgegenzubringen, von den zuvor angenommenenVorteilen

bzw. reduzierten Nachteilen abhängt, während die strenge operante Konditio-

nierung stärker die Wirkung (response) tatsächlich selbst erfahrener oder zu-

mindest bei anderen beobachteter stimuli betont:

[...] the issue in dispute is whether reinforcement acts backwards

to strengthen preceding imitative responses and their connection

to stimuli, or whether it facilitates learning anticipatorily through

its e�ects on attentional, organizational, and rehearsal processes.

(ebd., S. 37)

Bandura erachtet die reinforcing stimuli, das heißt zuvor erfahrene oder erwar-

tete Konsequenzen, als zwar auch potentiell wirksame, aber nicht zwingend

erforderliche Komponente im Lernprozess:

One does not have to be reinforced, for example, to hear compel-

ling sounds or to look at captivating visual displays. When attenti-

on is drawn tomodeled activities by the events themselves, the ad-

dition of positive incentives does not increase observational lear-

ning. [. . . ] A�er the capacity for observational learning has fully

developed, one cannot keep people from learning what they have

seen. (ebd., S. 37 f.)
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Aus seiner Sicht ist die Umgebung und damit das Ausgesetztsein gegenüber

den (o�mals symbolischen) Lerninhalten der entscheidende Faktor im Lern-

prozess (Bandura 1977, S. 39).

Bandura verwendet damit den Begri� imitation als Ausdruck eines weiter-

gehenden Konzepts, das Akers o�enbar eher wörtlich (miss-)versteht, wenn

er im Gegensatz zu Bandura die aus seiner Sicht obligatorische Bedeutung der

erfahrenen oder erwarteten stimuli betont:

�is process [social learning, P. S.] is one in which the balance of

learned de�nitions, imitation of criminal or deviant models, and

the anticipated balance of reinforcement produces the initial de-

linquent or deviant act. (Akers und Sellers 2013, S. 85)

Lerninhalte wie Einstellungen in Bezug auf die Begehung von unterschiedli-

chen Delikten bzw. Rationalisierungen, aber auch Techniken zur Ausführung

können somit explizit, das heißt im Diskurs oder durch Demonstration, ver-

mittelt werden. Ebenso können sie subtil vorgelebt und durch Nachahmung

internalisiert werden. Vorteile müssen dabei nicht unbedingt aus der Tat selbst

erwachsen, sondern können wiederum je nach Lernumgebung auch in Aner-

kennung und Gruppenintegration bestehen (ebd., S. 86). Im Kern erö�net die-

se Erweiterung durch Bandura eine Sicht auf den Lernprozess, die neue (delin-

quente) Verhaltensweisen auch ohne zuvor stattgefundene Veränderungen in

kognitiven Einstellungsmustern erwarten lässt. Gerade mit Blick auf die spon-

tane Beteiligung an Stra�aten im Kontext jugendlicher Peergruppen ist dies

ein wichtiger Deutungsansatz.

Daneben hat sich gezeigt, dass der delinquente Gruppenkontext vermehrt

Gelegenheiten bereithält, die für sich genommen und ohne die Beein�ussung

normativ-kognitiver Einstellungsmuster ebenfalls zur Steigerung von Delin-

quenz führen. Die unre�ektierte Übernahme strafbarer Verhaltensweisen ha-

ben Warr und Sta�ord (1991, S. 860 f.) auch für den von Freunden vorgeleb-

ten Drogenkonsum ausgemacht. Auch die Begehung allgemeiner Delinquenz

wurde stark durch den Gruppenkontext beein�usst, ohne dass hier ein Ver-

mittlungse�ekt der Einstellungsebene festzustellen war (so auch: Tittle et al.

1986, S. 426 f.). Die Autoren gehen deshalb zwar ebenfalls von einem sowohl

über Einstellungen vermittelten als auch von unmittelbarer Nachahmung und

Gruppendruck geprägten Lernprozess aus (Warr und Sta�ord 1991, S. 863).

EinHinweis auf Verhaltensimitation lässt sich auch in den starken, simultan

gemessenen Zusammenhängen erkennen, die Johnson et al. (2004, S. 19) zwi-

schen einem delinquenten Umfeld und der (selbstberichteten) Begehung von
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Stra�aten ausmachen.16 Neben dem von ihnen vermuteten Selektionse�ekt

kann sich darin ein unmittelbarer kriminogener E�ekt delinquenter Freun-

deskreise widerspiegeln. Solche Imitation liegt etwas abseits der zeitlich suk-

zessiven lerntheoretischen Kausalannahmen. Wenn sich also in der zeitverzö-

gerten Perspektive kein direkter empirischer Zusammenhang zwischen einer

delinquenten Peergruppe und der Begehung von Stra�aten zeigt, so spricht

doch der deutliche Zusammenhang im Querschnitt zumindest für eine delin-

quenzverstärkende Ad-hoc-Wirkung delinquenter Freundeskreise (weiterfüh-

rend: Pratt et al. 2010, S. 789 f.).

Diese resultiert dann aus einer durch Gruppendynamik beförderten Verhal-

tensanpassung. Durch die delinquente Einbindung ergeben sich mehr Gele-

genheiten, bei denen strafbares Verhalten und die Reaktion der Gruppe be-

obachtet werden kann (Haynie und Osgood 2005, S. 1124). Gleichzeitig wird

diese Umgebung durch den intensiveren Kontakt zwischen den einander be-

kannten und befreundeten Personen stärkere (Vorbild-)Wirkung entfalten als

eine eher anonyme Lernumgebung (zum Beispiel im Alltag auf der Straße).

Für ein besseres Verständnis des Lernprozesses bietet es sich deshalb an, so-

wohl Einstellungsveränderungen als auch spontane Imitation von Verhalten

als Ergebnis kollektiver Beein�ussung zu berücksichtigen.

4.5 Zusammenfassung

Längsschnittuntersuchungen haben gezeigt, dass sich Menschen mit ähnli-

chen Normkonzepten durchaus eher in einem gemeinsamen Freundeskreis

zusammen�nden. Andererseits �nden sich aber auch Hinweise, dass Einstel-

lungen durch die gewählte (Lern-)Umgebung beein�usst werden. Die empiri-

sche Befundlage lässt sich zusammenfassend als Hinweis für ein interaktiona-

les Verständnis vom Freundeskreis als eine gewählte und gleichzeitig prägen-

de Sozialisationsinstanz deuten. Es liegt die Vermutung eines vielschichtigen

Prozesses nahe, der gerade nicht entweder allein durch Lernprozesse oder al-

lein durch Bindungsfaktoren erklärt werden kann (Boers und Reinecke 2007b,

S. 42 f.; Kandel 1978, S. 435;�ornberry et al. 1994, S. 74 f.; Akers 1998, S. 329;

Cairns und Cairns 1994, S. 116 �.; Seddig 2014a; Baerveldt et al. 2008, S. 577).

Die Befunde sprechenmit moderaten und stabilen E�ektstärken dafür, dass

delinquenten Einstellungen zwar eine zentrale Rolle zukommt, sie jedoch mit

16 Die Autoren verwenden einen Index, der neben Eigentumsdelikten auch Gewaltdelinquenz

umfasst.
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Blick auf delinquentes Verhalten nur einen Erklärungsfaktor unter weiteren

bilden. Delinquente Einstellungsmuster können sich aus einer Vielzahl spezi-

�scher Rationalisierungsansätze oder aus der o�enen generalisierten Ableh-

nung gesellscha�licher Regeln ergeben. Für die verhaltensbezogene Analyse

erscheint es deshalb sinnvoll, delinquente Einstellungsmuster jeweils mit Blick

auf die Art der Delikte zu di�erenzieren: Gewaltakzeptanz einerseits und die

Negation fremder Eigentumsrechte andererseits können sehr unterschiedliche

Ursprünge und Folgen haben.

Zusätzlich erfordert die Untersuchung jugendtypischer Stra�aten im Grup-

penkontext die Berücksichtigung von Imitation. Diese kann sehr kurzfristig

und spontan erfolgen und ohne Re�exion oder Vermittlung über eine kogni-

tive Einstellungsebene auskommen. Mit seiner interaktionalen Funktion als

Sozialisationsinstanz wie auch seiner Bedeutung für das Entstehen delinquen-

ter Gelegenheiten ist der Freundeskreis eine wichtige kriminologische Erklä-

rungsinstanz. In Verbindung mit staatlichen Zuschreibungsprozessen kommt

ihm deshalb eine vielseitige Vermittlungsrolle zwischen Sanktionierung und

der erneuten Begehung von Stra�aten zu.



5 Abschreckung und rationale Wahl

5.1 Einführung

Hinter demAbschreckungskonzept steht die Erwartung, dass schon die inAus-

sicht gestellte Reaktion den potentiellen Akteur von kün�igen Handlungen

abhalte:

It [deterrence, P. S.] is the power to dissuade another party from

doing something which one believes to be against one’s own inte-

rests, achieved by the threat of applying some sanction. (Snyder

1960, S. 163)

Dieses Prinzip �ndet sich in vielen Facetten in der menschlichen Geschich-

te wieder und ging o� mit politischer Unterdrückung, Einschüchterung oder

Verfolgung einher. So wurde der Verlauf des Kalten Krieges im Kern von der

Abschreckungsdoktrin bestimmt: Massive nukleare Aufrüstung sollte die Zer-

störungskra� des Gegners überragen und als Gleichgewicht des Schreckens die

jeweils andere Seite von einem Angri� abhalten (vgl. ebd., S. 166). Die apoka-

lyptische Gefahr einer solchen militärisch-politischen »Logik«, die zum Bei-

spiel in der Kuba-Krise fast eskalierte, kommentierte Stanley Kubrick 1964mit

seinem Film Dr. Seltsam, oder wie ich lernte, die Bombe zu lieben: »Deterrence

is the art of producing in the mind of the enemy... the fear to attack.«

Abschreckung als die »Kunst«, Angst vor der Reaktion des anderen zu er-

zeugen, ist aber nicht nur ein Element von Kriegen oder Diktaturen, sondern

auch ein (je nach Art undWeise und je nach Zweck durchaus legales) Element

des individuellen, sozialen Alltags. Das an einem Dritten statuierte Exempel

oder bereits dessen glaubwürdige Ankündigung sollen diese Wirkung erzeu-

gen undmüssen dabei freilich nicht auf eine informelle Ebene beschränkt blei-

ben. Deshalb de�niert Gibbs die Abschreckung durch Kriminalsanktionen als

[...] the omission or curtailment of criminal activity by an indi-

vidual in whole or in part because the individual perceives the

omission or curtailment as reducing the risk that someone will

be punished as a response to the activity. (Gibbs 1975, S. 39)

Ebenso hat das Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung zur lebens-

langen Freiheitsstrafe (Urteil vom 21. Juni 1977, 1 BvL 14/76, BVerfGE 45,

187–271) dem Strafrecht mit seinen Sanktionen sowohl eine (absolute) Sühne-
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funktion als auch eine (relative) Zweckorientierung u.a. in Form einer abschre-

ckenden Mahnung zugesprochen. Damit hat das höchste Gericht der Bundes-

republik die Rechtsprechung in der Debatte um die Rechtfertigung von Krimi-

nalstrafen positioniert, indem es zwei gegenläu�ge Grundannahmen zusam-

mengeführt und gleichberechtigt nebeneinander gestellt hat. Denn während

Kant (1797, S. 333) der Strafe in seinemberühmten Inselbeispiel noch eine aus-

schließlich vergeltende, die Gerechtigkeit wiederherstellende repressive Funk-

tion zuschrieb, sah Feuerbach (1801, S. 14 �.) in ihr auch ein in die Zukun�

gerichtetes, präventives Mittel zur hoheitlichen Demonstration der Normgel-

tung gegenüber der Allgemeinheit.

Schließlich forderte von Liszt 1882 in seiner als Marburger Programm be-

rühmt gewordenen Antrittsvorlesung an der Universität Marburg die Abkehr

vom metaphysischen Sühnegedanken und propagierte stattdessen die Orien-

tierung an konkreten Zwecken zur Rechtfertigung und Ausrichtung staatli-

chen Strafens. Dabei formulierte er, neben der bereits von Feuerbach umris-

senen generalpräventiven Ausrichtung, auch das spezialpräventive Ziel, durch

Strafe auf den Einzelnen verhaltensbeein�ussend einzuwirken:

Die Strafe gibt dem Verbrecher die ihm fehlenden Motive, wel-

che der Begehung von Verbrechen entgegen zu wirken geeignet

sind, und die vorhandenen Motive verstärkt und krä�igt sie. Sie

erscheint als künstliche Anpassung des Verbrechers an die Gesell-

scha� und zwar entweder α) durch Besserung [. . . ]; β) durch Ab-

schreckung [. . . ]. (Liszt 1883, S. 33)

Dieser Ansatz gründet sich damit auf einem insoweit doch kantischen Men-

schenbild, das den Einzelnen als vernün�iges Wesen mit einem freien und

deshalb überhaupt beein�ussbaren Willen ansieht.

Wurde Abschreckung als Methode der Verhaltensbeein�ussung damit

schon früh und in unterschiedlichen Zusammenhängen gefordert und teils

mit drakonischen Strafen praktiziert, so war sie doch lange Zeit nicht durch

ein di�erenziertes theoretisches Modell zur Erklärung menschlichen Verhal-

tens gerahmt (Piliavian et al. 1986, S. 101). Es wurde vor dem Hintergrund

eines utilitaristischen Menschenbildes angenommen, dass die angedrohte

Konsequenz nur schnell, vorhersehbar und drastisch genug erfolgen müsse,

dann werde sie irgendwie ihr Ziel erreichen (Gibbs 1975, S. 5).

Erst in der Mitte des 20. Jahrhunderts wurde der vermutete abwägende Zu-

sammenhang zwischen Drohung und nachfolgendem Verhalten durch den

Rational-Choice-Ansatz genauer beschrieben (für einen ausführlichen Über-
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blick siehe Paternoster 2010). Dieser sieht denMenschen als abwägenden (öko-

nomischen) Akteur, der, und hier liegt die Erweiterung gegenüber einer allein

sanktionsbezogenen Abschreckungsdoktrin, die Kosten (zum Beispiel die an-

gedrohte Strafe und ihre Folgen) in Verhältnis setzt zu dem erwarteten persön-

lichen Nutzen (das heißt die durch die Stra�at erwarteten Vorteile; vgl. Apel

2013, S. 69,Matsueda et al. 2006, S. 96, Liska undMessner 1999, S. 88 f.). Bilan-

ziert der Akteur nach der Abwägung einen positiven Ausgang bei Begehung

der Stra�at, lasse dies eine delinquente Handlungsentscheidung erwarten.

Doch einem Verständnis von menschlichen Entscheidungsvorgängen als

rein kognitiv-logischen Abwägungen stehen grundsätzliche Vorbehalte entge-

gen, die auch von den Vertretern des Ansatzes diskutiert werden (für einen

Überblick siehe Brezina 2002, S. 243 f.). Akers kritisiert aus einer lerntheore-

tischen Perspektive, dass die postulierte Rationalität zu vage sei und im Zuge

der empirischen Überprüfung meist so stark an etablierte ätiologische�eo-

rieansätze angenähert werde, dass sie keine inhaltliche Trennschärfe mehr ge-

genüber diesen Erklärungsmodellen biete (Akers 1990, S. 667). Auch lasse sich

bei der rückblickenden Interpretation von (delinquenten) Handlungsentschei-

dungen immer behaupten, das jeweils ausgeführte Verhalten sei eben als güns-

tiger eingeschätzt worden und deshalb so erfolgt, der Ansatz sei mithin tauto-

logisch.

Vor dem Hintergrund dieser plausiblen Kritik an einem ökonomischen Ge-

neralansatz zur Kosten-Nutzen basierten Erklärung jedweder Handlung in al-

len Kontexten, erö�nen modi�zierte Ansätze durchaus Raum für spezi�sch

rationale Erklärungsanteile. Dazu beziehen sie weitere Aspekte wie die Um-

gebung und ihre Gelegenheiten (Cohen und Felson 1979, S. 589) oder den

Akteur in der spezi�schen Situation mit seinen individuellen Fähigkeiten zur

Selbstkontrolle (Piquero und Tibbets 1996; Wright et al. 2004) sowie seiner

Wertorientierung und seinen persönlichen Handlungsvorlieben (Wikström

et al. 2012, S. 14 f.) als relevante Faktoren in die Analyse der delinquenten

Verhaltenswahl mit ein. Auf diese Weise sollen die rationalen Anteile im Ent-

scheidungsprozess weniger pauschal erfasst werden. Wikström und Kollegen

erklären die alltägliche Konformität der meisten Menschen so:

[...] the main reason why most people, most of the time, do not

engage in most acts of crime is that they generally do not percei-

ve crime as an action alternative. [. . . ]�us the main reason why

most people abide the lawmost of the time is not that they regular-

ly choose not to commit an act of crime because, for example, they
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fear the consequences. Rather, they just do not perceive crime as

an action alternative. (Wikström et al. 2012, S. 19)

Durch denVerweis auf diemangelnde »perception as an action alternative« ö�-

nendieAutoren ihreAnalyse des rationalenEntscheidungsprozesses für ätiolo-

gischeErklärungsansätze, die außerhalb der reinenKosten-Nutzen-Abwägung

liegen. Hier passt die deutsche Übersetzung nicht in Erwägung ziehen gut zu

der im Original intendierten Beschreibung einer vorgelagerten, unbewussten

Selektion der als möglich erachteten Handlungsvarianten, die dann im An-

schluss überhaupt »erwogen« werden. Ein solches Verständnis von mensch-

lichen Entscheidungsprozessen schränkt die Anwendbarkeit rationaler Erklä-

rungsmodelle grundsätzlich ein, denn hier erlangt die Risikobewertung über-

haupt nur unter bestimmten (im Folgenden zu untersuchenden) Umständen

eine handlungsleitende Bedeutung. Wer nämlich die Begehung von Stra�aten

von vornherein nicht in Betracht zieht, zum Beispiel weil dem ein gefestigtes

konformes Normkonzept grundsätzlich entgegensteht, wird auch durch Straf-

drohungen nicht erreicht oder abgeschreckt.

Auch andersherum, das heißt im Hinblick auf das Aufkommen von Delin-

quenz, werden räumliche, soziale oder gruppendynamische Faktoren disku-

tiert, die zu einem Ausfall rationaler Abwägung und damit zurWirkungslosig-

keit von Straferwartungen führen können. So vermutenMaxson und Kollegen

für Mitglieder einer Jugendgang unter Verweis auf eine eingeschränkte »deter-

rability«, dass

from the point of view of group dynamics, regardless of the deter-

rent in�uence of legal sanction threats on juvenile o�ending in ge-

neral, among gang members the threat of legal sanctions or even

social sanctions is likely to be discounted. (Maxson et al. 2011,

S. 519)

Nach diesem Verständnis kann also das delinquente Umfeld dazu beitragen,

dass per se keine Abwägung statt�ndet und Stra�aten spontan und ohne über

die Folgen nachzudenken begangen werden. Dies impliziert, dass die rational-

abschreckendeWirksamkeit formeller Kontrolle je nach Art des Delikts, Situa-

tion oder Einstellung der handelnden Person durchaus unterschiedlich aus-

fallen kann, so dass nicht von einem stets gleich wirkenden, das heißt linea-

ren, Zusammenhang zwischen Sanktionserwartung und (konformer oder de-

linquenter) Handlungsentscheidung auszugehen ist.
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Deshalb liegt es nahe, zwischen einer Wahrnehmungs- und einer Hand-

lungsebene zu di�erenzieren.17 Dies hat zur Folge, dass die bislang von

Rational-Choice-Modellen unterstellte Unmittelbarkeit zwischen einer gestei-

gerten subjektiven Sanktionserwartung und einem konformen Handlungsim-

puls entfällt. Im Analysemodell scha erst die Unterteilung in zwei Ebenen

Raum für die Annahme, dass die gleiche subjektive Straferwartung in verschie-

denen Kontexten unterschiedlich berücksichtigt werden kann.

Die Wahrnehmungsebene umfasst die Rezeption von formellen oder infor-

mellen Sanktionen und deren Umsetzung in eine kollektive oder individuelle

Risikoeinschätzung, sie wird in Abschnitt 5.2 näher erläutert. Auf der Hand-

lungsebene wird in Abschnitt 5.3 die Relevanz rationaler Auswahlprozesse für

die Erklärung delinquenterHandlungsentscheidungen untersucht. Auf beiden

Ebenen kann die Bindung an einen delinquenten Freundeskreis als möglicher

Ein�ussfaktor im rationalen Entscheidungsmodell berücksichtigt werden.

5.2 Wahrnehmungsebene: Faktoren rationaler Abwägung

Lange Zeit standen vor allem die Wahrnehmung von Sanktionen und deren

Ein�uss auf die kollektive oder individuelle Sanktionierungsprognose im Zen-

trum des wissenscha�lichen und politischen Interesses, wurde doch hier das

general- und spezialpräventive Abschreckungspotential von Kriminalstrafen

und ihrer Androhung (»subjektive Kosteneinschätzung«) vermutet. Der fol-

gende Abschnitt 5.2.1 gibt einen Überblick zur Operationalisierung von so-

zialen Sanktionen in rationalen Entscheidungsmodellen. Anschließend wird

unter 5.2.2 der Frage nachgegangen, ob und wie formelle Interventionen, ihr

Ausbleiben oder die Erfahrungsberichte von Dritten zu einer veränderten Be-

wertung von formeller Kontrolle hinsichtlich ihrer Schärfe oder Eintrittswahr-

scheinlichkeit beitragen können.

5.2.1 Strafe und Risiko

Auch wenn man die zuvor besprochene generelle Kritik am hohen Abstrak-

tionsgrad rationaler Kosten-Nutzen-Modelle und ihrer Neigung zur Tautolo-

17 Dies tun auch Pogarsky et al. (2004, S. 345) mit den Begri�en »Perceptual Linkage« und »Be-

havioral Linkage«. Allerdings sehen sie in der delinquentenHandlungsebene nur einen Faktor

für das kontinuierliche Zustandekommen von Sanktionserwartungen, so dass ihr Ansatz bei

einem linear verstandenen Verhältnis zwischen Sanktionserwartung und Handlungsentschei-

dung bleibt.
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gie nicht teilt, bleibt das Problem der Operationalisierung von jenen »Kosten«,

die den rationalen Akteur von der Stra�atbegehung abhalten sollen. Es geht

also darum, die antizipierten Nachteile der Stra�at und ihre Vermittlung zu

bezeichnen, so dass sie in der empirischen Analyse Berücksichtigung �nden

können.

Der Ökonom Gary Becker wollte hier mit einem monetären Ansatz eine

Antwort liefern und unternahm den Versuch, die Auswirkungen von Sank-

tionen für die Übertragung in ein allgemeines ökonomisch-rationales Hand-

lungsmodell zu quanti�zieren. Besonders verkürzend erscheint diese Betrach-

tung im Zusammenhang mit der Inha�ierung eines Menschen:

For example, the cost of an imprisonment is the discounted sum

of the earnings foregone and the value placed on the restrictions

in consumption and freedom. Since the earnings foregone and

the value placed on prison restrictions vary from person to per-

son, the cost even of a prison sentence of given duration is not a

unique quantity but is generally greater, for example, to o�enders

who could earn more outside of prison.�e cost to each o�ender

would be greater the longer the prison sentence, since both fore-

gone earnings and foregone consumption are positively related to

the length of sentences. (Becker 1968, S. 179 f.)

Im Umkehrschluss impliziert die Argumentation also, dass die Inha�ierung

für Personen, die ein geringeres oder kein Einkommen erzielen und daher we-

niger konsumieren, weniger »teuer« (im Sinne von belastend) sei und dies in

einem Abwägungsprozess zwischen Konformität und Delinquenz auch so an-

tizipiert werde. Demnach wärenMenschenmit niedrigeren Einkommenweni-

ger leicht durch die Drohung mit Strafe abzuschrecken und müssten folglich

mehr Stra�aten begehen. Zwar mag tatsächlich bei einzelnen Bevölkerungs-

gruppen, zum Beispiel Jugendlichen im Vergleich mit Erwachsenen, ein gerin-

ges Durchschnittseinkommen mit einer hohen Delinquenzbelastung zusam-

menfallen. Gegen die Verallgemeinerbarkeit von Beckers�ese spricht jedoch

bereits die im Geschlechtervergleich deutlich niedrigere Belastung von Frau-

en imDunkel- wie imHellfeld, bei einem gleichzeitig gegenüberMännern seit

jeher erheblich geringeren Durchschnittseinkommen.18

18 Die von Boers et al. (2014, S. 186 f.) ermittelten Jahresprävalenzen legen bei Gewaltdelinquenz

vonMädchen und jungen Frauen eine höchstens halb so hohe, meist noch niedrigere Dunkel-

feldbelastung gegenüber Männern nahe. Noch deutlicher fällt der Unterschied zwischen den
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Somit ist es nicht nur das theoretische Missverständnis von persönlicher

Freiheit als einem ökonomisch bezi�erbaren Wert, sondern auch die empiri-

sche Befundlage, die gegen eine derartige Klassi�kation von formellen Sanktio-

nen anhand wirtscha�licher Einbußen spricht. In der Zwischenzeit konnten

viele kriminologische Untersuchungen, obwohl in ihrer Anlage unterschied-

lich, ein durchaus konsistentes Bild von der besonderen Bedeutung informel-

ler sozialer Reaktionen auf Normverstöße zeichnen: Die handlungsleitende

Wirkung von formellen und informellen Sanktionen haben Anderson et al.

(1977, S. 111 f.) bei Jugendlichen für derenMarihuanakonsum verglichen und

festgestellt, dass schon die erwartete Ablehnung des Konsums durch die Fa-

milie einen stärkeren, Konformität fördernden E�ekt haben kann als die Er-

wartung einer Kriminalstrafe. Daneben betonen auch Braithwaite et al. (2006)

mit dem Konzept des shaming ebenso wie Sampson und Laub (1995a) mit der

Age-Graded �eory of Informal Social Control die nicht in Geld bezi�erbare

Relevanz informeller Reaktionen für die Handlungsentscheidung.

Paternoster und Iovanni (1986, S. 768 f.) zeigten in einer multivariaten Pa-

neluntersuchung, dass formellen Sanktionen im direkten Vergleich zu infor-

mellen Folgen von Regelverletzungen kaum verhaltensrelevanter Ein�uss zu-

kommt. Die Befunde von Pratt et al. (2006, S. 371) legen nahe, dass Menschen

formelle Sanktionen eher alsAuslöser für informelle negative Reaktionen (non-

legal-costs) wahrnehmen und die staatliche Strafe nur deshalb und damit nur

mittelbar Wirkung entfaltet. In diesem Fall ist die Wirksamkeit der staatlich

verordneten Strafe von der antizipierten Reaktion des informellen Umfelds ab-

hängig.

Es wird deutlich, dass Menschen sich selbst und ihr Glücksemp�nden nicht

allein über Einkommen oder Konsum de�nieren und dass die radikale Fokus-

sierung auf die �nanziellen Auswirkungen und Konsumeinbußen unter voll-

ständiger Auslassung emotionaler und sozialer Folgen die Rolle von Sanktio-

nen nur unzureichend erfasst. Dementsprechend sind entgangenes Einkom-

men und Konsum kaum geeignet, rationale Handlungsmodelle als (allein) be-

stimmende Größen zu prägen. Stattdessen haben sich mit

• der Intensität der angedrohten Strafe (Strafhöhe) und

Geschlechtern imHellfeld bei den bundesweiten Verurteilungen wegen Körperverletzungsde-

likten aus, hier liegt der Anteil verurteilter Frauen bei 10 Prozent, vgl. Statistisches Bundesamt

(2018b, Tabelle 2.4). Im gleichen Zeitraum erhielten Frauen in Deutschland wegen der als

Gender Pay Gap bezeichneten strukturellen Einkommensdiskriminierung um durchschnitt-

lich 20 Prozent geringere Bruttostundenlöhne und sogar um 33 Prozent geringere Bruttojah-

reslöhne als ihre männlichen Kollegen, vgl. Statistisches Bundesamt (2018c, Tabelle 2.1).
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• der Entdeckungs- und Sanktionierungswahrscheinlichkeit

zwei eher allgemeine Operationalisierungen für die mit formellen Kontrollre-

aktionen verbundenen Nachteile etabliert.19

Diese Faktoren werden entweder anhand des gesetzlichen Strafrahmens

und der aggregierten Sanktionierungs- und Aufklärungsraten der Justizbehör-

den als, so bezeichnete, objektiveGrößen oder aber anhand einer subjektiv pro-

gnostizierten Straf- bzw. Entdeckungswahrscheinlichkeit erhoben.

In derMetaanalyse von Pratt et al. (2006, S. 379) erwiesen sich bei denmeis-

ten Untersuchungen, wenn überhaupt, nur die subjektive Vorstellung über die

Entdeckungswahrscheinlichkeit und die Erwartung informeller Sanktionen

als empirisch bedeutsame Erklärungsfaktoren für die Reduktion der jeweils

abgefragtenDelikte; Apel undNagin (2011, S. 426) sprechen deshalb vom »cer-

tainty principle«.

Dieses Ergebnis und damit auch die Bedeutung der Risikobewertung als

Dreh- und Angelpunkt der theoretischen Argumentation ist durchaus nahelie-

gend (vgl. Jacobs 2010, S. 419). Kaum jemand ist bereit, sich »sehendenAuges«

der Strafverfolgung auszusetzen: Wer akut damit rechnet, gefasst zu werden,

wird die Stra�at kaum begehen, denn die erwartete Strafe wird die Vorteile in

aller Regel überwiegen. Dies gilt insbesondere, wenn die Verp�ichtung zum

Schadensersatz oder der Verlust des Erlangten durch Einziehung zu erwarten

sind, so dass der angestrebte Vorteil nicht von Dauer ist.

Wer hingegen davon ausgeht, ohnehin nicht gefasst zu werden, wird kei-

ner noch so hohen Strafdrohung große Bedeutung beimessen (vgl. auch die

mathematische Darstellung als Produkt aus Strafhöhe und Entdeckungswahr-

scheinlichkeit »πp« bei Apel 2013, S. 769).

Die Beein�ussung des subjektiven Entdeckungsrisikos ist jedoch nicht al-

lein mit Blick auf die, zumindest im Vergleich zur unbedeutenden Strafhöhe,

etwasweniger eindeutige empirische Befundlage ein lohnenswerterAnalysege-

genstand; auch die konzeptionelle Unabhängigkeit von den unterschiedlichen

nationalen Strafregimen und die daraus resultierende Vergleichbarkeit der em-

pirischen Befunde sprechen für den Rückgri� auf diesen Faktor. Im Folgenden

wird erläutert, wie formelle Sanktionen die subjektive Einschätzung des Entde-

ckungsrisikos beein�ussen könnten.

19 Gelegentlich wird noch die Zeit zwischen Stra�at und Reaktion einbezogen.
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5.2.2 Risiko und Exklusion

Die intendierte Prävention von Stra�aten dient als zentrales Argument für die

Rechtfertigung formeller sozialer Kontrolle. Dazuwird unterstellt, dass formel-

le Interventionen zu einer gesteigerten Risikoerwartung bei dem Sanktionier-

ten und den beobachtenden Mitmenschen führen. In der Folge sei mit einem

Delinquenzrückgang zu rechnen.

Diese Argumentation impliziert einen Wahrnehmungsprozess, der häu�g

mit den Begri�en Spezialprävention und Generalprävention di�erenziert und

so unterschiedlichen Adressaten (spezialpräventiv: von Strafe betro�ene Per-

son) oder Kollektiven (generalpräventiv: Beobachter der Bestrafung) in ihren

verschiedenen Rollen zugewiesen wird. Danach lerne der Einzelne durch die

Strafe »am eigenen Leib« und andere potentielle Täter durch die ö�entlicheDe-

monstration, dass auf Normverstöße eine belastende soziale Reaktion folgen

wird, der Allgemeinheit werde gleichzeitig verdeutlicht, dass die Normgeltung

durchgesetzt und ein Zuwiderhandeln bestra� wird und dass sich ihre Konfor-

mität ausgezahlt hat (vgl. Piquero und Paternoster 1998, S. 3).

Nach demVerständnis von Sta�ord undWarr (1993) greifen viele Analysen

der Risikowahrnehmung durch jene konzeptionelle Trennung von generalprä-

ventiver (exemplarischer) Wirkung und spezialpräventiver (individuell erfah-

rener) Sanktion zu kurz, weil die meisten Betro�enen eben in beiden Rollen

mit Strafen in Kontakt oder, und auch das sei relevant, trotz der Begehung von

Stra�aten nicht mit der Justiz in Kontakt kommen (Sta�ord und Warr 1993,

S. 124, 126, 133).

Die Autoren schlagen deshalb vor, die general- und spezialpräventivenWir-

kungen auf das subjektive Entdeckungsrisiko nicht getrennt voneinander zu

untersuchen und stattdessen das Umfeld als kontinuierlich wirkende Lernum-

gebung zu integrieren (ebd.). Dadurch lösen sie sich von der nach Adressaten

getrennten Betrachtung punktuell erfolgender Justizreaktionen.

�e point to be emphasized is that in most populations – whether

members of the general public or punished o�enders – people are

likely to have amixture of indirect and direct experience with pun-

ishment and punishment avoidance. [...] However, by adopting

the conventional distinction between general and speci�c deter-

rence, investigators perpetuate the notion that the two forms of

deterrence occur among distinct populations. (ebd., S. 126)
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Um die Trennung auch begri�ich zu überwinden, sprechen die Autoren von

der Möglichkeit, direkt und indirekt Sanktionen oder deren Ausbleiben zu er-

fahren. Sie di�erenzieren vier Phänomene, die durchaus parallel (das heißt als

direkte und indirekte Erfahrungen) und dabei auch je nachDelikt verschieden

auf eine Person wirken können:

• Direkt erfahrene Sanktionierung durch die Justiz (Steigerung des sub-

jektiven Entdeckungsrisikos)

• Direkt erfahrenes Ausbleiben von Sanktionierung obwohl wegen eige-

ner Dunkelfelddelinquenz grundsätzlich zu erwarten (Reduktion des

subjektiven Entdeckungsrisikos)

• Indirekt erfahrene Sanktionierung bei Justizinterventionen gegenüber

Freunden (Steigerung des subjektiven Entdeckungsrisikos)

• Indirekt erfahrenes Ausbleiben von Sanktionierung gegenüber Freun-

den obwohl wegen derenDunkelfelddelinquenz grundsätzlich zu erwar-

ten (Reduktion des subjektiven Entdeckungsrisikos)

Die Autoren gehen davon aus, dass sich eine gesteigerte Entdeckungserwar-

tung entsprechend der bekannten Annahme delinquenzmindernd auswirke.

Formelle Interventionen seien geeignet, als direkte Sanktionierungserfahrun-

gen zu einer gesteigerten Risikoerwartung beizutragen (Sta�ord und Warr

1993, S. 127).

Umgekehrt vermuten sie, dass sich das Ausbleiben von Sanktionen (»pun-

ishment avoidance«) risikoschwächend und damit delinquenzsteigernd aus-

wirken könne. Sta�ord und Warr (ebd., S. 129) bezeichnen dies als »experi-

ential e�ect« und erwarten eine verringerte Risikobewertung als Folge von

(unsanktionierter) Dunkelfelddelinquenz, also eine gegenüber der Abschre-

ckungsannahme vertauschteUrsache undWirkung (so auch: Paternoster 1987,

S. 180).

Sie gehen außerdem davon aus, dass sich durch die Erzählungen von Freun-

den auch deren Sanktionierungs- undVermeidungserfahrungen entweder ver-

stärkend oder schwächend indirekt auf die eigeneRisikowahrnehmung auswir-

ken können (vicarious experiences).

Dies halten sie besonders imHinblick aufGewaltdelinquenz für relevant, denn

deren geringere Verbreitung im Vergleich zu Sachbeschädigungs- oder Eigen-

tumsdelikten bedeute auch weniger Gelegenheiten, direkte, das heißt eigene

Erfahrungen mit Reaktionen der Justiz oder deren Ausbleiben zu machen
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Tabelle 5.1: Verhältnis von Spezial- und Generalprävention nach Sta�ord und Warr

(1993)

Personal Experience Punishment Avoi-

dance; Doing crime

and getting away

with it (-) e�ect on

perceived risk

Punishment; Doing

crime, getting

caught and pun-

ished (+) e�ect on

perceived risk

Speci�c Deterrence

Vicarious Experience Knowing of others

who do crime and

get away with it; (-)

e�ect on perceived

risk

Knowing of others

who do crime and

get caught and pun-

ished; (+) e�ect on

perceived risk

General Deterrence

Die Übersicht stammt von Paternoster und Piquero (1995, S. 255).

(zusammenfassend: Paternoster und Piquero 1995, S. 254). Deshalb könne

demAustauschmit anderenmöglicherweise gerade hier erheblichmehrAnteil

an dem Zustandekommen der deliktsspezi�schen Risikoeinschätzung zukom-

men als direkten Konfrontationen mit Justiz oder Polizei (Sta�ord und Warr

1993, S. 129 f.). Die Ubiquität von allgemeiner Delinquenz im Jugendalter lege

zudem nahe, dass es kaum Personen gibt, die nie mit Delinquenz in Kontakt

kommen und keinerlei direkte oder zumindest indirekte Erfahrungen zu aus-

gebliebenen Sanktionen gemacht haben (ebd., S. 125).

Außerdem sehen Sta�ord und Warr indirekte Erfahrungen bei Freunden,

die nach Stra�aten nicht sanktioniert wurden, als weiteren möglichen Grund

für den regelmäßig zu ermittelnden Zusammenhang zwischen delinquenter

Peerbindung und eigener Delinquenz an. Nach ihremVerständnis soll nicht si-

tuativer Gruppendruck, sondern eine geminderte Risikoeinschätzung für den

Erklärungsanteil der delinquenten Peergruppe auf derVerhaltensebene verant-

wortlich sein (ebd., S. 131).

Ähnlich argumentiert auch Akers, wenn er die Nähe der Abschreckungs-

theorie zum Konzept sozialen Lernens herausstellt:

�reat of legal punishment is one source or indicator of aversi-

ve stimulus under the general concept of di�erential reinforce-

ment (balance of rewarding and aversive stimuli). [...] Researchers

using the general concept of di�erential reinforcement have inclu-

ded other variables which measure both rewarding and aversive
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consequences and the balance of positive and negative reactions

from peers and parents; [...]. (Akers 1990, S. 658)

Dabei bezieht sich Akers jedoch o�enbar in erster Linie auf einen konformen

Freundeskreis, der, vergleichbarmit den Eltern, selbst als eine informelle Sank-

tionierungsinstanz eher konditionierend undweniger alsModell wirke. Hinge-

gen betonen Sta�ord undWarr im Freundeskreis stärker das Potential für Imi-

tation und Austausch und vermuten, dass neben delinquenten Normkonzep-

ten und Neutralisierungstechniken eben auch persönliche Sanktionierungser-

fahrungen mit anderen geteilt werden. Ihr Konzept zielt deshalb darauf, den

Freundeskreis als eine im Abschreckungsprozess relevante Variable einzube-

ziehen:

[...], delinquents are likely to have ready access to the collective

experiences of their companions, meaning that their experiential

base is likely to be much larger than their own personal experi-

ence. Indeed, an intelligent o�ender might be tempted to draw

stronger conclusions about the certainty and severity of punish-

ment from the cumulative experiences of friends than from his

or her own relatively narrow life experiences. (Sta�ord und Warr

1993, S. 132)

5.2.2.1 Direkte Sanktionierungserfahrung

Die direkte eigene Sanktionierungserfahrung drängt sich,mit Blick auf die von

derAbschreckungsdoktrinwie selbstverständlich postulierten Zusammenhän-

ge, als Ein�ussfaktor bei der Herausbildung Risikoemp�ndens auf. Aber auch

als Stimulus im operanten Lernprozess (vgl. Abschnitt 4.4.1) könnte staatli-

chen Interventionen Bedeutung zukommen. Dieser Interpretation stehen je-

doch zum Teil sehr deutliche empirische Befunde entgegen (vgl. im Überblick

Pratt et al. 2006, S. 373; Foglia 1997, S. 415 f.).20

Paternoster und Piquero haben Abschreckungse�ekte mit einem Zwei-

Wellen-Panel21 im Hinblick auf selbstberichteten Drogenkonsum (Alkohol

20 Pratt et al. (2006, S. 375) vermuten zudem, dass Abschreckungse�ekte in einer Metaanalyse

zumeist überschätzt werden, da sie eben von Befunden widerlegt werden, die sich als nicht

signi�kante E�ekte äußern. Gerade solche »Null-Modelle« seien jedoch in Publikationen eher

unterrepräsentiert.

21 n = 1.422 Schülerinnen und Schüler der zehnten Klasse einer US-Highschool.
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und Marihuana) getestet. Im Gruppenvergleich zwischen Probanden mit hö-

herer und mit geringerer Delinquenzbelastung im Dunkelfeld konnten sie er-

mitteln, dass sich erlebte wie unterbliebene Sanktionierung bei beiden jeweils

reduzierend auf das subjektive Entdeckungsrisiko auswirkte: »Net of other in-

�uences, rather than strengthening the credibility of the law, the experience

of punishment has eroded it for these youths.« (Paternoster und Piquero 1995,

S. 271) Eigene Sanktionserfahrungen wirkten sich überdies, auch unter statis-

tischer Kontrolle des vorangegangenen Konsum, verstärkend auf den nachfol-

genden Drogenkonsum, also auf die Verhaltensebene, aus (ebd., S. 267, 270).

Ebenfalls keinenAbschreckungse�ekt zwischen SanktionierungundVerhal-

ten können Piquero und Paternoster (1998, S. 14) auf der Basis einer vignetten-

basierten Querschnittserhebung ermitteln. In diesem Fall erreicht der Zusam-

menhang zwischen Verkehrskontrollen bzw. Arreststrafen und der als Selbst-

einschätzung abgefragten hypothetischen Bereitscha�, trotz erlebter Kontrolle

wieder betrunken am Straßenverkehr teilzunehmen, keine statistische Bedeut-

samkeit (ebd., S. 17).

Es scheint, als passiere also nach dem Zusammentre�en mit der Justiz im

besten Fall einfach nichts, im schlechtesten Fall mag sich gar das subjektive Ri-

sikoemp�nden noch verringern (vgl. ausführlich Pogarsky und Piquero 2003,

S. 98 f.). Diesen so zunächst nicht erwarteten »positive punishment e�ect«

(Wood 2007, S. 9 f.) erklären die Autoren mit dem de�ance-Konzept von Sher-

man (Sherman 1993), wonach eine als ungerecht empfundene Sanktion eine

trotzige Steigerung delinquenten Verhaltens (»jetzt erst recht«) nach sich zie-

he. Gerade im Jugendalter und besonders bei der Bestrafung von meist als

höchstens selbstschädigend angesehenemKonsum »weicher« Drogen ist diese

Deutung durchaus plausibel. Die Autoren verweisen zudem auf die Selektivi-

tät von Strafverfolgung, die bei der Gruppe der sanktionierten Jugendlichen

das Gefühl hervorrufen könnte, zu Unrecht als Exempel herangezogen wor-

den zu sein, während ihre ebenfalls konsumierenden Freunde unbehelligt blie-

ben (vgl. Abschnitt 3.3.3.4). Oder sie führen das Phänomen eines »resetting«-

E�ekts an (Piquero und Paternoster 1998, S. 14), durch den sich der Einzelne

optimistisch darauf verlässt, bei der nächsten Tat nicht noch einmal »Pech« zu

haben und nun jemand anderes an der Reihe sei, erwischt zu werden: »Light-

ning never (or rarely) strikes twice« (Pogarsky und Piquero 2003, S. 100). Da-

neben kann die beobachtete Steigerung des zuvor sanktionierten Verhaltens

aber auch schlicht auf eben jenen delinquenzsteigernden Exklusions- und Zu-

schreibungsprozess hindeuten, der bereits in Kapitel 3 erörtert wurde und der

wesentlicher Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit ist.
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Schließlich �nden�omas et al. (2013, S. 16 f.) auch bei einer persönlich-

keitsbezogenen Operationalisierung Hinweise auf die individuell unterschied-

liche Internalisierung von Sanktionen.22 Diese Perspektive wird in der vorlie-

genden Untersuchung nicht weiter berücksichtigt, aber sie nährt die nahelie-

gende Vermutung, dass die verlockende Einfachheit vieler Abschreckungsmo-

delle schon in Bezug auf die meist als gleichförmig unterstellte Risikowahr-

nehmung zu kurz grei�. Vieles deutet darauf hin, dass die Rezeption formeller

Sanktionierung keineswegs stets gleich abläu� und die Risikowahrnehmung

deshalb kaum als eine Funktion aus Strafschärfe und Unmittelbarkeit ausge-

drückt werden kann.

5.2.2.2 Direkte Vermeidungserfahrung

Hinsichtlich der Auswirkungen von unmittelbar vermiedener Strafe, gemessen

als unsanktionierte Dunkelfelddelinquenz, ermitteln die beiden Untersuchun-

gen von Paternoster und Piquero kein ganz eindeutiges Bild, aber doch einen

Trend. Der Erwartung entsprechend, wirkt sich die Erfahrung, trotz began-

gener Stra�aten nicht bestra� worden zu sein, entweder vermittelt über die

Einstellungs- und Bindungsebene (Paternoster und Piquero 1995, S. 271) oder

auch unmittelbar (Piquero und Paternoster 1998, S. 17), verringernd auf die

Einschätzung des Entdeckungsrisikos aus.

Dies scheint auch nicht darauf zurückzuführen sein, dass die Autoren nur

die Folgen selbstschädigender Drogendelinquenz untersuchen, die, anders als

zum Beispiel Gewalthandeln, kaum mit moralischen Vorbehalten besetzt ist

und mehr Ansatzpunkte für Risiko neutralisierende Argumente bietet. Denn

Matsueda et al. (2006, S. 111) konnten mit Hilfe verschiedener Teilpanel des

Denver Youth Survey ähnliche E�ekte auf die Einschätzung des Entdeckungsri-

sikos bei unsanktionierter Diebstahl- und Gewaltdelinquenz ermitteln. Dort

lag die Risikoerwartung bei delinquenten Probanden, die unentdeckt im Dun-

kelfeld verblieben, deutlich unterhalb der Risikoeinschätzung, die konforme

und damit ebenfalls unsanktionierte Jugendliche berichteten. Der Vergleich

von drei im Dunkelfeld unterschiedlich stark belasteten Gruppen deutet eben-

22 Die Autoren vermuten unter anderem, dass die Wirkungslosigkeit von Sanktionen auf das

subjektive Entdeckungsrisiko bei Probanden mit höherem »verbal IQ« auf deren Erkenntnis

beruhe, dass die Eintrittswahrscheinlichkeit neuerlicher formeller Kontrolle von sanktionie-

renden Vorereignissen unabhängig sei. Dagegen lässt sich einwenden, dass gerade dies für das

Stra9ustizsystem mit seinem selbstreferentiellen Potential so pauschal nicht gelten muss.
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falls darauf hin, dass sich das subjektive Entdeckungsrisiko mit Steigerung der

delinquenten Aktivität verringert (ebd., S. 111).

Abseits der Risikowahrnehmung berichten Paternoster und Piquero im

Längsschnitt deutliche direkte Verstärkungse�ekte von vermiedener Sanktio-

nierung im erstenMesszeitpunkt für den selbstberichteten Drogenkonsum im

zweiten Messzeitpunkt:

Punishment avoidance (b = .445) had a positive direct e�ect on

respondent’s drinking and marijuana use. [. . . ] Not surprisingly,

then, getting away with using alcohol and marijuana in the past

encourages its future use. (Paternoster und Piquero 1995, S. 269)

Die Interpretation dieses Zusammenhangs als Steigerungse�ekt wegen einer

unterbliebenen Reaktion erscheint allerdings wegen der Operationalisierung

von »Vermeidungserfahrungen« problematisch. Die Autoren haben die An-

zahl der zum ersten Zeitpunkt berichteten Justizkontakte von der gleichzei-

tig angegebenen Konsuminzidenz subtrahiert, um einen Indikator für nichts-

anktionierte Dunkelfelddelinquenz zu erhalten (ebd., S. 261). Dabei liegt die

Vermutung nahe, dass die selbstberichtete Inzidenz ungleich höher liegt als

die davon subtrahierten Justizinterventionen und deshalb die so gebildete Dif-

ferenz im Wesentlichen das Vorniveau der Delinquenz misst. In diesem Fall

handelt es sich bei der linearen Korrelation zwischen den beiden Verhaltens-

variablen »unsanktionierte Dunkelfelddelinquenz« und »nachfolgender Dro-

genkonsum« primär um einen Stabilitätse�ekt, der gerade nicht als kausale

Steigerung interpretiert werden kann.23 Hier sollte besser auf ein relationales

Maß zurückgegri�en werden, das Interventionen pro selbstberichtete Taten er-

fasst, wie es Matsueda et al. (2006, S. 98) vorschlagen. Zusätzlich dür�e es in

diesem Fall an der für Kausalannahmen notwendigen Externalität zwischen

Ursache undWirkungmangeln (vgl. Boers 2012, S. 256 und Abschnitt 7.2 auf

Seite 131).

Insgesamt zeigt sich die empirische Befundlage eher uneindeutig. Dies mag

jedoch zum Teil auch der Operationalisierung »vermiedener Sanktionierung«

geschuldet sein. Gerademit Blick auf lerntheoretische Argumente erscheint es

deshalb sinnvoll, den Zusammenhang weiter zu untersuchen.

23 Zur Interpretation von Stabilitätse�ekten siehe Urban (2002, S. 13 �.) sowie Abschnitt 7.2.3

auf Seite 140.
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5.2.2.3 Indirekte Erfahrungen

Sta�ord undWarr (1993, S. 129) haben die Erfahrungen und Meinungen von

Dritten als zentrale Ein�ussgrößen auf das persönliche Risikoemp�nden her-

ausgestellt. Es komme nicht nur darauf an, ob Reaktionen selbst (das heißt di-

rekt) erlebt bzw. vermieden werden, sondern eben auch, wie es anderen Perso-

nen im persönlichen Umfeld ergangen ist. Gerade mit Blick auf seltene, schwe-

rere Stra�aten illustrieren die Autoren das Verhältnis von direkten und indi-

rekten Erfahrungen an folgendem Beispiel:

For example, would a person who has committed one homicide,

and who has avoided legal punishment for it, be expected to sub-

stantially lower his or her perception of the certainty of punish-

ment for that crime?�e answer is likely to depend on the person’s

indirect experience with punishment and punishment avoidance.

(ebd., S. 129)

Nach ihrem Verständnis wird das Risikoemp�nden einer sanktionierten Per-

son auch kontinuierlich durch generalpräventive Mechanismen geprägt. Bei

getrennter Betrachtung von sanktionierten Personen (Spezialprävention) ei-

nerseits und dem unsanktionierten Umfeld (Generalprävention) andererseits

könne diese gemeinsame Wirkung nicht untersucht werden.

Es stellt sich jedoch die Frage nach dem Radius der Generalprävention, al-

so nach der Größe des Umfeldes, innerhalb dessen die Sanktionierung Dritter

generalpräventive Auswirkungen auf das eigene Risikoemp�nden entwickeln

kann. Die erste Studiengeneration zur Untersuchung von Abschreckungsef-

fekten verglich in den 1960er Jahren regionale Sanktionierungs- mit Krimi-

nalitätsraten und setzte dazu vollständig auf aggregierte Indikatoren wie die

gesetzlichen Strafrahmen oder justizielle Aufklärungsraten. Schon wegen der

diversen Verzerrungsfaktoren in stra9ustiziellen Registern (vgl. Abschnitt 7.1

auf Seite 123) sowie der mangelnden Berücksichtigung von individuellen Ein-

stellungen und Motiven muss die Verwendung von aggregierten staatlichen

Verfolgungsstatistiken bei der kausalen Erklärung individuellen Verhaltens zu

einem ökologischen Fehlschluss führen (Apel und Nagin 2011, S. 413; Pater-

noster 2010, S. 803; Nagin 1998, S. 24 f.; Gibbs 1975, S. 12; Panel on Research

onDeterrent and Incapacitative E�ects 1978, S. 52 f.;Waldo undChiricos 1972,

S. 524 f.). Auch Rückschlüsse auf individuelle kognitive Konzepte wie Risiko-

emp�nden lassen sich daraus nicht ziehen: »�e presence or absence of any

type of correlation between aggregate sanction rates and behavior rates, the-
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refore, is largely irrelevant to deterrence theory.« (�omas und Bishop 1984,

S. 1224)

Nach den ersten Studien allein auf Basis aggregierter Daten wurde ab den

1970er Jahren verstärkt auf subjektive Indikatoren durch die Abfrage von Vor-

stellungen zur Höhe der erwarteten Strafe sowie zur persönlichen Einschät-

zung der Entdeckungswahrscheinlichkeit zurückgegri�en (subjektives Entde-

ckungsrisiko) (Paternoster 2010, S. 780 f.;Waldo und Chiricos 1972, S. 525 �.).

Dabei wurde der Zusammenhang zwischen regionalen Sanktionierungsra-

ten und persönlich erfragter Risikoeinschätzung als einer potentiell Delin-

quenz reduzierenden Vermittlungsebene untersucht. Die Arbeit von Kleck

et al. (2005) behandelt die Auswirkungen von regionaler Sanktionierungspra-

xis (Aufklärungs- bzw. Inha�ierungsraten) in den USA auf die subjektiven

Erwartungen hinsichtlich Strafdrohung und Entdeckungswahrscheinlichkeit.

Dabei zeigten sich nur in einigen wenigen Deliktskategorien vereinzelt signi-

�kante Zusammenhänge zwischen den antizipierten und den tatsächlichen

Arrest- und Verurteilungsraten (ebd., S. 644). Besonders au�ällig ist, dass jeg-

licher Zusammenhang bei den Probanden ausblieb, die bereits Sanktionen er-

fahren hatten. Denn für diese Gruppe müsste laut den Argumenten der Ab-

schreckungsannahme nach der erfahrenen Reaktion eine größere Empfäng-

lichkeit für Sanktionen zu erwarten sein. Die Autoren gehen daher davon aus,

dass die Strafverfolgungspraxis für die individuelle Risikobewertung kaum re-

levant ist:

�ere may be some baseline deterrence that the punishment-

generating activities of the criminal justice system generate, but

apparently one that does not consistently increase with increa-

sed punishment levels or diminish with decreased levels. (ebd.,

S. 653)

Apel (2013, S. 78) fasst den Forschungsstand zusammen und berichtet, dass

Studienteilnehmer regelmäßig die gesetzlichen Strafrahmen unterschätzen,

während sie die Entdeckungswahrscheinlichkeit eher überschätzen. Die Be-

deutungslosigkeit nationaler und regionaler justizieller Praxis für die subjek-

tive Straferwartung haben auch etliche andere Studien weitgehend konsistent

ermittelt (zusammenfassend: Apel 2013, S. 78; speziell im Hinblick auf die To-

desstrafe in den USA: Klein et al. 1978). Bereits die Vorstellung, dass vor Bege-

hung einer Stra�at ein genaues Studiumder regionalen Strafverfolgungsstatsti-

ken erfolge, um das Entdeckungsrisiko abschätzen zu können, erscheint nicht

nur Kleck et al. (2005, S. 630) eher abwegig:
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Few people, whether criminals or noncriminals, are consumers

of criminal justice statistics, and even criminals have only limited

personal experience with crime and punishment. Further, depen-

ding on hearsay and gossip among criminal associates may not be

a reliable basis for forming even approximately accurate notions

of levels or trends in CJS [Criminal Justice System, P. S.] punish-

ment activities.

Anders könnte es sich jedoch bei einem kleineren Beobachtungsradius ver-

halten, wenn es gerade auch um solche Ein�ussfaktoren geht, die Kleck als

»hearsay and gossip« bezeichnet. Paternoster und Piquero (1995, S. 263) haben

die parallele Beein�ussung der Risikoeinschätzung durch eigene und berich-

tete Sanktionierungs- und Vermeidungserlebnisse empirisch überprü�, wenn

auchmit der Einschränkung, nicht zwischen indirekten Sanktionierungs- und

Vermeidungserfahrungen di�erenzieren zu können. ZurMessung der indirek-

ten Erfahrungen konnten sie nur die Delinquenzbelastung im Freundeskreis,

nicht jedoch die Sanktionierung der Freunde, heranziehen. Diese Einschrän-

kung ist von besonderer Bedeutung, wenn das von Sta�ord undWarr diskutier-

te Delinquenz reduzierende Potential von Sanktionen im Freundeskreis unter-

sucht werden soll.

Insgesamt kommen die Autoren zu dem Schluss, dass »[t]here is also evi-

dence that what Sta�ord and Warr conceptualize as a general deterrent ef-

fect is concurrently at work with speci�c deterrence« (ebd., S. 272). Es zeig-

te sich, dass das Zusammensein mit Freunden, die Alkohol und Marihuana

konsumierten, einen deutlichen verringernden E�ekt auf die subjektive Ein-

schätzung des eigenenEntdeckungsrisikos hatte (ebd., S. 279). Paternoster und

Piquero haben zudem die Anteile von direkten und indirekten Erfahrungen

an dem Zustandekommen der Risikobewertung je nach Intensität des eigenen

Konsumsmit Paneldaten untersucht.Damitwollten sieüberprüfen, ob sich die

Bewertung des subjektiven Entdeckungsrisikos bei Probanden mit geringem

Konsumund ohne eigene Interventionserfahrungen stärker aus der indirekten

Erfahrung speist. Denn dieser Gruppe wäre schon mangels Justizkontakt der

Rückgri� auf eigene Sanktionierungserfahrungen bei der Herausbildung eines

Risikoemp�ndens nicht möglich. Deshalb, so vermuten die Autoren, liege es

nahe, dass in diesem Fall indirekten Sanktionierungs- bzw. Vermeidungserleb-

nissen, ähnlichwie bei dem zuvor wiedergegebenen Beispiel des unentdeckten

Mörders, ein größerer Anteil an der Risikoeinschätzung zukommt.
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Dazu haben sie zwei Gruppen gebildet: Die eine mit einer höheren selbstbe-

richteten Konsuminzidenz und direkten (das heißt eigenen) Sanktionierungs-

erfahrungen (»high«), die andere mit einer geringeren Konsuminzidenz und

allenfalls direkten Vermeidungserfahrungen (»low«) (ebd., S. 273). Im Ver-

gleich der für jede Gruppe getrennt ermittelten totalen Regressionse�ekte un-

terschieden sich die Gruppen. Es wurden neben selbst erfahrener Sanktionie-

rung und Sanktionsvermeidung auch die Aufsicht durch die Eltern, das eigene

konforme Wertkonzept und das der Freunde sowie die emotionale Bindung

zu Schule und Elternhaus kontrolliert. Wie erwartet, haben indirekte Erfah-

rungen für diejenigen, die weniger konsumieren, eine größere Bedeutung bei

der Herausbildung eines Risikobewusstseins als bei denjenigen, die eine höhe-

re Dunkelfeldbelastung aufweisen und so über mehr eigene Sanktionierungs-

und Vermeidungserfahrungen verfügen. Freilich muss bei diesen Analysen

wiederumbeachtet werden, dass es sich bei Drogendelinquenzwegen desmög-

lichen Gewöhnungse�ekts, der größeren Verbreitung und Akzeptanz (insbe-

sondere bei Marihuanakonsum) um eine sehr spezi�sche Art der Delinquenz

handelt, die kaum mit Gewaltdelinquenz vergleichbar ist.

Hingegen deutet die Untersuchung von Matsueda et al. (2006, S. 111) da-

rauf hin, dass diese Befunde auch auf die Risikowahrnehmung im Bereich

von Gewalt- und Diebstahlsdelikten übertragbar sein können. Zwar konn-

ten die Autoren wiederum im Bereich der indirekten Erfahrungen nicht zwi-

schen sanktionierter und unsanktionierter Delinquenz der Peers di�erenzie-

ren, doch zeigte sich zumindest der erwartete Lerne�ekt ausgehend von einem

delinquenten Freundeskreis in einer verringerten persönlichen Risikoerwar-

tung.

Statt der Risikoeinschätzung für Diebstahlsdelikte ermitteln Pogarsky et al.

(2004, S. 360) eine Reduktion des antizipierten Entdeckungsrisikos bei Sachbe-

schädigungsdelikten durch die delinquente Peerbindung. Auch dieser Befund

lässt vermuten, dass der Freundeskreis als delinquente Lernumgebung bei der

Analyse generalpräventiver Sanktionse�ekte berücksichtigt werden sollte. Die-

se sind nicht auf Betäubungsmitteldelikte beschränkt.

Über die Beein�ussung des Entdeckungsrisiko hinaus, sehen Paternoster

und Piquero in ihrer Analyse auch eine Bestätigung für die�ese von Sta�ord

und Warr, dass der starke empirische Zusammenhang zwischen delinquenter

Freundesbindung und eigenen delinquenten Handlungen zum Teil ebenfalls

durch eine verminderte subjektive Risikoeinschätzung vermittelt werde:
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[...] consistent with previous literature in the di�erential associa-

tion and social learning tradition, peer involvement in substance

use (friends’ behavior) has a direct and positive e�ect on persons’

own substance use. [. . . ] In addition to this, however, there is also

a deterrent component to the e�ect of peer behavior on one’s own

self-reported substance use. As we have noted earlier, there is a si-

gni�cant negative e�ect of peers’ substance use on perceptions of

risk for self. Having friends who drink liquor and use marijuana,

then, makes our own substance use more likely by reducing the

fear we have of the certainty of punishment for ourselves. (Pater-

noster und Piquero 1995, S. 279)

Ob die verringerte Risikoerwartung jedoch spezi�sch auf indirekte Vermei-

dungserfahrungen zurückzuführen ist oder sich aus anderen kollektiven Fak-

toren (siehe dazu detailliert Abschnitt 5.3.3) ergibt, lässt sich allein auf Basis

von Angaben zur Delinquenz im Freundeskreis nicht isolieren. Dazu müssten

zusätzlich Informationen zu den Justizkontakten der Freunde einbezogen wer-

den (ebd., S. 261).

Solche Angaben haben Piquero und Paternoster (1998, S. 10) mit einer

Vignettenstudie zu Alkoholfahrten erhoben, deren Szenarien auch zwischen

Sanktionierungs- und Vermeidungserfahrungen im Freundeskreis di�erenzie-

ren. Auch in dieser Untersuchung war nach einem Kontakt mit Polizei, hier

konkret nach persönlich erlebtenVerkehrskontrollen, eine höhere Bereitscha�

festzustellen, trotzdem in Zukun� alkoholisiert zu fahren, was die Autoren als

»resetting e�ect« interpretierten (ebd., S. 14). Vor dem Hintergrund der (hy-

pothetisch) abgefragten Bewertung des eigenen Entdeckungsrisikos bei einer

Trunkenheitsfahrt, zeigte sich der von den Autoren erwartete, Delinquenz re-

duzierende E�ekt eines gesteigerten subjektiven Entdeckungsrisikos. Die indi-

rekten Kontrollerfahrungen im Freundeskreis der Probanden führten hinge-

gen zu, aus Abschreckungsperspektive kontraintuitiven Befunden: So waren

die Probanden, die von Sanktionen gegenüber Freunden nach deren Alkohol-

verstößen berichteten, eher bereit, selbst auch unter Alkoholein�uss zu fah-

ren. Wie erwartet führte die nun explizit erfragte Variante, dass Freunde bei

Trunkenheitsfahrten nicht kontrolliert werden, zu einer Verringerung der sub-

jektiven Risikowahrnehmung bei den Befragten. Dies steigerte wiederum die

Bereitscha�, selbst betrunken zu fahren (ebd., S. 17 f.). Die Autoren kommen

zu dem Schluss,
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�e notion that both general deterrence (vicarious experience)

and speci�c deterrence (personal experience) in�uence individu-

als’ perceptions of sanction threat, as well as their projections of

drinking and driving, is indeed a welcome addition to a speciali-

zed area of criminological theory that has, without a clear and con-

vincing rationale, separated the two components of deterrence.

(ebd., S. 18)

5.2.2.4 Zusammenfassung

Insgesamt sprechen die bislang ermittelten Befunde für die Vermutung, dass

Sanktionen und ihr Ausbleiben sowohl direkt als auch indirekt bei der Heraus-

bildung eines Risikobewusstseins wirksamwerden können. Dies spricht gegen

die konzeptionelle Trennung zwischen general- und spezialpräventiven Adres-

saten bei der Analyse von Sanktionse�ekten. Gerade mit Blick auf die erörter-

ten lerntheoretischen Argumente können die Befunde als Hinweise auf die

Bedeutung des delinquenten Freundeskreises bei der Untersuchung des anti-

zipierten Entdeckungsrisikos angesehen werden. Sta�ord und Warrs integrie-

render Ansatz bietet einen Anknüpfungspunkt für lerntheoretische krimino-

logische Erklärungen, deren Bedeutung für das Verständnis interner Verarbei-

tungsprozesse von Umweltereignissen in etlichen empirischen Untersuchun-

gen belegt werden konnte.

5.3 Handlungsebene: Bedingungen rationaler Abwägung

If deterrence describes the perceptual process by which would-be

o�enders calculate risks and rewards prior to o�ending, then de-

terrability refers to the o�ender’s capacity and/or willingness to

perform this calculation. (Jacobs 2010, S. 417)

Die Verhaltensrelevanz von Sanktionen im rationalen Entscheidungsmodell

setzt neben der Steigerung des subjektiven Entdeckungsrisikos zusätzlich vor-

aus, dass, wie von Paternoster und Piquero (1995) berichtet, die erhöhte Risi-

koeinschätzung tatsächlich verringernd auf das delinquente Verhalten wirkt.

Dieser als behavioral level bezeichneten zweiten Ebene eines erweiterten Ab-

schreckungsmodells, also jener Beziehung zwischen antizipiertem Risiko und

delinquenter Handlung, wurde lange Zeit eher wenig Beachtung geschenkt.
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Trotz des meist schwachen, wenn überhaupt ermittelbaren, inversen di-

rekten Zusammenhangs zwischen Sanktionierung und nachfolgender Delin-

quenz wurde für das subjektive Entdeckungsrisiko o� ein linearer (also objekti-

ver, stets gleich wirkender) Ein�uss auf das nachfolgende Verhalten angenom-

men.

Dem widerspricht Foglia (1997, S. 435), die in ihrer Untersuchung gera-

de keinen Zusammenhang zwischen dem kognitiven Faktor »Risikoeinschät-

zung« und der delinquenten Verhaltensebene ausmachen kann. Auch ande-

re Untersuchungen haben gezeigt, dass das handlungsleitende Potential des

subjektiven Entdeckungsrisikos im Vergleich mit anderen delinquenzbezoge-

nen Ein�ussfaktoren eher gering ausfällt (vgl. zum Beispiel Piquero und Tib-

bets 1996, S. 501; Paternoster et al. 1983, S. 475). Insgesamt ist die Befundlage

an diesem Punkt nicht eindeutig (vgl. mit weiteren Nachweisen Baron 2013,

S. 935;Maxson et al. 2011, S. 520 �.). Diesmag freilich auch denUnterschieden

bei Studiendesign und Stichproben sowie den jeweils einbezogenen Kontroll-

variablen geschuldet sein, die je nach persönlichkeits- oder sozialstruktureller

Ausrichtung der Untersuchung teils erheblich di�erieren.

Entscheidend ist an dieser Stelle jedoch zunächst die Abkehr von der pau-

schalenAnnahme eines linearenVerhältnisses zwischenRisikobewertung und

Handlungsentscheidung. Heute werden unter der Überschri� »deterrability«

(oder: »risk sensitivity«) Ein�ussfaktoren auch für diese Analyseebene disku-

tiert, und es wird der Frage nachgegangen, ob sich eine ähnliche Risikobewer-

tung je nach persönlichem oder strukturellem Hintergrund unterschiedlich

oder gar nicht auswirkt.

Ein solches, um persönlichkeitsbezogene, situationale oder strukturelle Ein-

�ussfaktoren erweitertes Abschreckungsmodell geht somit auf dembehavioral

level nicht mehr von »objektiv-rationaler« Gleichförmigkeit aus, sondern ver-

mutet hier, ebenso wie schon für die Ebene der Bewusstseinsbildung, einen

konditionierten Zusammenhang. Tri diese Annahme zu, kommt dem zu Be-

ginn des Abschnitts 5.1 skizzierten Axiom der Abschreckungsdoktrin tatsäch-

lich kaum noch eigener Erklärungswert zu (das meint im Ergebnis auch Akers

1990).

5.3.1 Persönlichkeit als Ein�ussfaktor

Die drei, aus persönlichkeitsorientierter Perspektive diskutierten und in sich

widersprüchlichen Kernvermutungen haben Wright et al. (2004, S. 181) zu-

sammengefasst: So könnte sich ein antizipiertes Risiko (1) stets gleich auswir-
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ken, (2) es könnte in erster Linie bei Personen mit geringerem delinquenten

Potential Delinquenz reduzierend wirken oder (3) eben andersherum bei je-

nen Personen mit hohem delinquenten Potential delinquente Aktivität verrin-

gern. Für die letztgenannte Vermutung führen sie an, dass für den handlungs-

leitenden Ein�uss gesteigerter Risikowahrnehmung bei Personen mit einem

stärker ausgeprägten konformen Normkonzept weniger Raum bleibe, da dem

Normkonzept größerer Anteil an der (konformen) Handlungsentscheidung

zukomme und die Bedeutung des Risikokalküls durch die von vornherein ver-

ringerte Relevanz rationaler Abwägung (das heißt, dem Einbezug einer als loh-

nend erachteten delinquentenHandlungsoption) zurückgedrängt sei. Dement-

sprechend müsse der inhibierende E�ekt eines gesteigerten antizipierten Ent-

deckungsrisikos bei Menschen mit einer schwächeren Normbindung höher

ausfallen.

Im Unterschied dazu sieht Pogarsky (2002, S. 445) neben jenen eher kon-

formen Personen durchaus auch empirische Hinweise auf eine hochbelastete

Gruppe von »incorrigibles«, bei denen eine erhöhte Risikoeinschätzung eben-

falls keine reduzierendenAuswirkungen (mehr) auf das delinquenteVerhalten

habe. Diesem Befund widersprechen jedoch Wright et al. (2004, S. 206) und

kritisieren dieAnalyse Pogarskysmit Blick auf dieKlassi�kation der hochbelas-

teten »unverbesserlichen« Gruppe als denjenigen Probanden, die bei sich wei-

teres delinquentes Handeln selbst für wahrscheinlich halten, als tautologisch

(vgl. auch Jacobs 2010, S. 431).

Anhand der Daten der persönlichkeitsorientierten Dunedin-Studie (3. bis

27. Lebensjahr, n = 977) haben Wright et al. (2004, S. 198, 207 f.) einen nen-

nenswerten Abschreckungse�ekt imHinblick auf selbstberichtete Delinquenz

im 27. Lebensjahr sowohl durch ein Risikobewusstsein für Strafverfolgung als

auch durch die Erwartung informeller Sanktionen ausgemacht. Dies war ge-

rade bei denjenigen Probanden der Fall, die über eine geringe Selbstkontrolle

verfügten.24Allerdings kann diese Untersuchung mangels Daten zu formellen

Kontrollintervention und mangels kontinuierlich erhobener Dunkelfelddelin-

quenz weder den Nettoe�ekt von formellen und informellen Sanktionen auf

die Risikowahrnehmung noch eine theoretisch fundierte temporale Verbin-

dung zwischen Risikobewertung und Handlungsentscheidung herstellen. So

liegen bei der Analyse vonWright und Kollegen fünf Jahre zwischen der Erhe-

bung der als handlungsleitend angesehenen antizipierten Entdeckungsrisikos

im 19. und 22. Lebensjahr und der Abfrage des delinquenten Verhaltens im 27.

24 Zu den altersbedingt unterschiedlichen Indikatoren vgl. Wright et al. (2004, S. 191).
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Lebensjahr. Im Gegensatz zu einer solchen Modellierung halten zum Beispiel

Grasmick und Bursik (1990, S. 844) die Untersuchung des Zusammenhangs

von Risikoemp�nden und (delinquentem) Verhalten nur im selben Messzeit-

punkt für geboten, da auch die subjektive Risikobewertung dynamisch sei und

ihre jeweilige handlungsleitende Wirkung unbedingt zum selben Zeitpunkt

und nicht in unbestimmter Zukun� entfalte.

Überdies könnte bei einem derartig lang gewählten Zeitraum zwischen Ri-

sikoeinschätzung und Delinquenz der ausgemachte inverse Zusammenhang

zwischen den beiden Variablen als statistisches Artefakt auch auf dem bis zum

Ende der dritten Lebensdekade generell erfolgenden Delinquenzrückgang ba-

sieren, wenn die endogene Variable nicht auch um die Vordelinquenz zum

Zeitpunkt der Risikoabfrage kontrolliert wird.

5.3.2 Situation als Ein�ussfaktor

Wikström et al. (2012, S. 19, 2011, S. 404, 412) verfolgen mit der Situational

Action �eory (SAT) einen ähnlichen Ansatz und gehen ebenfalls davon aus,

dass einer gesetzlichen Strafdrohung nicht in allen Situationen und bei allen

Personen die gleiche handlungsleitende Relevanz zukomme. Die angedrohte

Strafe werde zum Beispiel in einem Entscheidungsprozess bedeutungslos, bei

dem persönliche Eigenscha�en des Akteurs (»propensity«) wieWert- und Ein-

stellungskonzepte, die Fähigkeiten zur Selbstkontrolle oder auch die eingeüb-

ten individuellen Gewohnheiten dazu führen, dass eine Gesetzesübertretung

bereits von vornherein entweder grundsätzlich nicht oder andersherum, im

Fall fest etablierter delinquenter Handlungsroutinen, ausschließlich als Hand-

lungsvariante in Betracht kommt. Daneben könne auch die jeweilige Umge-

bungssituation (»exposure«), besonders durch die dort etablierten und mit

denen des Akteurs interagierenden Wertkonzepte, dazu beitragen, ob Delin-

quenz überhaupt als »action alternative« angesehen wird. Durch eine solche

Vorauswahl der delinquenten und konformen Handlungsvarianten, die in die-

sem Fall von Faktoren außerhalb des Strafrechts bestimmtwird, bliebe also gar

kein Raum für dieWirksamkeit erhöhter Risikobewertungen bei all jenenKon-

stellationen, in denenDelinquenz von vornherein keine Handlungsalternative

ist. Nur, wenn Delinquenz überhaupt als Handlungsalternative in einen Abwä-

gungsprozess eingestellt wird, kann eine Strafdrohung handlungsleitendeWir-

kung entfalten. Mit den Dunkelfeld-Paneldaten der Peterborough Adolescent

and Young Adult Development Study (PADS+) wurden Probanden mit gerin-

gem und mit hohem, selbstberichtetem delinquentem Potential (propensity)
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im Hinblick auf ihre jeweiligen nach der Risikowahrnehmung di�erenzierten

Inzidenzraten verglichen.

Für die Ermittlung des delinquenten Potentials haben dieAutoren abgefragt,

wie o� der Proband im jeweils vorangegangenen Jahr kurz davor stand oder

versucht war, das jeweilige Delikt zu begehen (Wikström et al. 2011, S. 409).

Die deskriptiven bivariaten Befunde weisen in die von der SAT skizzierte Rich-

tung: So bleiben die Inzidenzraten bei der Gruppe mit geringem delinquenten

Potential unabhängig von der Risikoeinschätzung fast durchgängig bei Null,

während die Raten bei den Probanden mit höherem Potential bei Diebstahls-

und Sachbeschädigungsdelikten in der erwarteten Richtungmit zunehmender

Risikoeinschätzung sinken (ebd., S. 409, Abb. 2–5).25 Bemerkenswert ist eine

Anomalie bei selbstberichteten Körperverletzungen (ebd., S. 409, Abb. 5). Die-

se Deliktsgruppe weist mit r = .23** nicht nur die geringste Korrelation und

damit die höchste Trennschärfe zwischen propensity und Inzidenzrate auf, son-

dern verzeichnetüberdies ein bei denProbandenmit der höchstenRisikowahr-

nehmung nicht erwartetes Inzidenzlevel, das mit durchschnittlich acht Taten

pro Jahr auf dem gleichen Niveau liegt wie bei denjenigen mit eher geringer

Risikobewertung. Dieser von Wikström und Kollegen nicht weiter erörterte

Befund könnte die besondere Bedeutung des Umfelds für die Wirksamkeit

von Risikowahrnehmung in bestimmten Deliktskategorien widerspiegeln. So

ist die Bedeutung des Gruppenbezugs für die Begehung von Stra�aten in vie-

len Untersuchungen herausgestellt worden (zum Beispiel Haynie und Osgood

2005, S. 1124 �.; hinsichtlich Gewaltdelinquenz vgl. Seddig 2014a). Möglicher-

weise ist also dieses Bild ein weiterer Hinweis darauf, zumindest bei eher grup-

penbasierten Delikten, auch das Umfeld in die Modellierung situativer, ratio-

naler Entscheidungsprozesse einzubeziehen.

5.3.3 Soziales Umfeld als Ein�ussfaktor

Schon aus der in Abschnitt 4.2 erläuterten lerntheoretischen Perspektive liegt

die Berücksichtigung des Freundeskreises bei der Analyse von Bewusstseins-

bildung und delinquenter Handlungsentscheidung auf der Hand: »Few, if any,

criminologists today would dispute the group nature of delinquency; the evi-

dence for it is simply too strong to be dismissed.« (Warr 2002, S. 39)

Der Frage nach der Bedeutung des Freundeskreis für die Wirksamkeit von

Sanktionierungserwartungen wird erst seit wenigen Jahren empirisch nachge-

25 Zum Problem der Eindimensionalität des Konstrukts »delinquentes Potential« und der selbst-

berichteten Inzidenzraten vgl. Wikström et al. (2011, S. 409).
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gangen (Jacobs 2010, S. 434), obgleich Kaplan und Kollegen bereits 1987 die

Annahme formulierten, dass

even where informal sanctions are applied and recognized by the

person, the emotional signi�cance of the sanctions may be atten-

uated since alternative sources of expressive and instrumental gra-

ti�cations are available to the deviant actor from the deviant peers.

�e availability of alternative sources of grati�cation from deviant

peers dilutes the e�ectiveness of the threat of negative sanctions

applied by conventional others to which the subject would have

been more sensitive in the absence of such alternative. (Kaplan

et al. 1987, S. 278)

Ein solidarisches (das heißt delinquentes) soziales Umfeld könnte danach ei-

ne Delinquenz reduzierende Wirkung von eigentlich vorhandenen Sanktions-

erwartungen verringern, wenn es auch kün�ig Anerkennung und Akzeptanz

bereithält:

For social control to be e�ective, individuals must recognize that

a potential behavior is wrong and likely to provoke formal and

informal sanctions; they must perceive that the sanctions will be

applied to them personally with a reasonable degree of certainty

and will have costly consequences; and they must not have availa-

ble to them alternative motivations that outweigh such concerns.

Group interaction, however, sometimes undermines these possi-

bilities. (Tittle und Paternoster 2000, S. 401, 635)

Kaplan und Kollegen haben diese�ese mit einem dunkelfeldbasierten Drei-

Wellen-Panelmodell in Ansätzen empirisch untersucht, wobei sie allerdings

keine Operationalisierung des subjektiven Entdeckungsrisikos einbeziehen

konnten. Dennoch werteten sie den ermittelten zeitversetzten, direkten E�ekt

zwischen dem Umgang mit delinquenten Freunden und nachfolgender Delin-

quenz als einen Hinweis auf jene Gruppendynamik und Grati�kationsmecha-

nismen, die Risikoerwartungen neutralisieren und delinquentes Verhalten be-

fördern könnten (Kaplan et al. 1987, S. 283).

Eine erste genauere Untersuchung der Verhaltensrelevanz eines erhöh-

ten subjektiven Entdeckungsrisikos im delinquenten Gruppenkontext haben

Matthews und Agnew (2008) mit den Selbstberichten eines halbjährlich erho-

benen Drei-Wellen-Panels für das Jugendalter vorgelegt (für Details zur Da-

tengrundlage siehe Nagin und Paternoster 1991, S. 564). Zur theoretischen
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Einordnung des Modells haben sie, vor allem in Anlehnung an Warr (2002,

S. 45 �.), sechs Aspekte aufgelistet, die für einen verringerten inhibierenden

E�ekt des antizipierten Sanktionierungsrisikos, also eine weniger stark aus-

geprägte Abschreckungswirkung, bei Angehörigen eines delinquenten Freun-

desumfelds sprechen: (1) So mag schon das Zusammensein mit einem De-

linquenz akzeptierenden und praktizierenden Freundeskreis einen gewissen

situativen Handlungsdruck bei dem Einzelnen erzeugen, um nicht aus dem

Kreis ausgeschlossen oder verhöhnt zu werden oder um nicht gegenüber den

Freunden »dasGesicht zu verlieren« (ebd., S. 46 f., 56 f.). (2)Doch auch freund-

scha�liche Loyalität und selbstempfundene Verp�ichtung gegenüber den an-

deren könnten als eigentlich positive Pendants zu ängstigendem oder bedroh-

lichem Gruppendruck, Handlungsentscheidungen ganz unabhängig von zu-

vor gelernten delinquenten Handlungs- und Einstellungsmustern in Richtung

strafbewehrter Verhaltensweisen drängen und (3) dabei noch ein neutralisie-

rendes »moral cover« liefern (ebd., S. 49 f., 51, 65 f.). (4) Überdies könnten

Faktoren wie die gefühlte Anonymität nach außen oder dieMöglichkeit, mora-

lische Verantwortung für das eigeneHandeln in das Kollektiv zu verlagern, die

Wirksamkeit einer grundsätzlich vorhandenenRisikoeinschätzung verringern

(Warr 2002, S. 60 f.; Jacobs 2010, S. 434). (5) Gerade durch das letztgenannte

Phänomen könnte auch die Einsicht in die strafrechtliche Bedeutung der eige-

nen Tat oder des Tatbeitrags subtil verwischen und damit, trotz eines generell

möglicherweise vorhandenen Risikoemp�ndens, die Erwartung einer indivi-

duellen justiziellen Reaktion für eine aus dem Gruppenkontext heraus began-

gene Tat schwinden. (6) Besonders hervorzuheben ist schließlich, dass die Ge-

meinscha� das Selbstbewusstsein stärken und bei dem Einzelnen ein Gefühl

von Sicherheit oder Unantastbarkeit erzeugen könnte. Die gegenüber der ei-

genen Person empfundene Solidarität und Unterstützung durch die Gruppe

könnte damit nicht nur situativ die Bereitscha� Gewalt einzusetzen fördern,

weil die Reaktion des Angegri�enen weniger gefürchtet wird, sondern eben

auch, weil der möglicherweise nicht gänzlich ausgeschlossenen staatlichen Re-

aktion geringeres Potential zugeschrieben wird.

Für die Überprüfung der moderierendenWirkung des delinquenten Freun-

deskreises standen Matthews und Agnew (2008, S. 97) allerdings keine Da-

ten zu selbstberichteter Gewaltdelinquenz zur Verfügung. Stattdessen muss-

ten sie ihre Analysen auf die Abschreckungswirkung bei Sachbeschädigung,

Ladendiebstahl und Haschisch- sowie Alkoholkonsum von Minderjährigen

beschränken. Unter Kontrolle der Dunkelfelddelinquenz im ersten Messzeit-

punkt haben die Autorenmit Interaktionstermen den Ein�uss des eingeschätz-
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ten Sanktionierungsrisikos auf die nachfolgende Delinquenz je nach Umge-

bung zu isolieren versucht (Matthews und Agnew 2008, S. 101 f.). Die dabei

ermittelten Zusammenhänge legen nahe, dass dem Freundeskreis zumindest

im Zusammenhang mit Ladendiebstählen, Marihuana- und Alkoholkonsum

jene Bedeutung als eine Umgebung zukommt, die die Abschreckungswirkung

von antizipierten Sanktionierungsrisiken unterläu�. Dies ließ sich auch bei ei-

ner nach Intensität der delinquenten Bindung di�erenzierenden Analyse be-

stätigen:

�e data indicate that in most cases, the perceived certainty of

punishment deters subsequent o�ending only among those with

no or some delinquent peers. Perceived certainty does not have a

deterrent e�ect on o�ending among those with a high proportion

of delinquent peers. (ebd., S. 109)

Dieser Befund spricht gegen die pauschale Annahme eines stets gleich wirksa-

men Abwägungsprozesses und gegen die ökonomisch-rationale Einordnung

menschlicher Entscheidungs�ndung. Vielmehr legt die Untersuchung nahe,

dass die Verhaltensrelevanz der rationalen Analyse von einem konformenUm-

feld abhängt. Nur hier hat die Risikoerwartung einen reduzierenden E�ekt auf

die Begehung der abgefragten leichten Stra�aten. In einer delinquenten Umge-

bung kommt der durchaus vorhandenen Risikoerwartung keine handlungslei-

tende Funktion zu. Dabei bleibt jedoch o�en, ob dies darauf beruht, dass von

vornherein schon keine Abwägung vorgenommen, das Risikopotential imVer-

gleich zu anderen Nachteilen bei Unterlassen der Stra�at geringer geschätzt

oder die rational ermittelten Nachteile ignoriert werden.

Unter Rückgri� auf die bei Matthews und Agnew erörterten und oben dar-

gestellten theoretischen Annahmen hat Baron (2013) denmoderierenden Ein-

�uss einer delinquenten Umgebung auf die Abschreckungswirkung von gestei-

gerter Riskowahrnehmung für Gewaltdelinquenz untersucht. Um dem gegen-

über der Zusammensetzung des Drei-Wellen-Panels von Paternoster und Na-

gin erhobenen Vorwurf zu begegnen, es handele sich bei der Studierendenpo-

pulation um eine ohnehin eher risikoferne Gruppe, hat Baron mit Hilfe von

Vignetten 313 wohnungslose Jugendliche und Heranwachsende in Toronto zu

ihrer Risikoeinschätzung und ihren Handlungspräferenzen befragt.

Insgesamt drei Szenarien sollten durch die Vignetten basierte Fragetech-

nik eine zeitliche Ordnung zwischen aktueller Lebenssituation und kün�iger

Handlungsweise etablieren. Inhaltlich ging es jeweils um die Bereitscha�, Ge-

walt in Kon�iktsituationen (Ungeschicklichkeit eines Dritten an der Bushalte-
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stelle, Streit unterKomplizenüber die gerechteAu�eilung der Beute sowie eine

Eifersuchtsszene) anzuwenden. Die so ermittelte »intention to violent crime«

wurde als abhängige Variable in die Modelle eingebracht. Diese Operationali-

sierung hat denVorteil, dass zwar die Frage in die Zukun� gerichtet ist, dieAnt-

wort jedoch spontan erfolgt und damit auf das antizipierte Entdeckungsrisiko

zurückzuführen sein dür�e, das im Zeitpunkt der, wenn auch �ktiven, Hand-

lungsentscheidung vorherrschte (vgl. die Methodenkritik bei Grasmick und

Bursik 1990, S. 844). Neben persönlichkeitsbezogenen Faktoren (anger, self-

control, impulsivity, risk-taking, gewaltakzeptierende Normen) wurden selbst-

berichtete Inzidenzraten von mittelschweren Gewaltdelikten (Raub, gefährli-

che Körperverletzung, Teilnahme an einer Schlägerei) sowie die selbstberich-

teten eigenen und die Polizeikontakte der Freunde erfragt (Baron 2013, S. 939).

Antizipiertes Sanktionsrisiko und die erwartete Strafhöhe wurden jeweils für

die drei Szenarien als subjektive Erwartungswerte erhoben und in je einem

Risiko- und in einem Schwereindex zusammengefasst.

Mit dem bivariaten Basismodell ermittelt Baron (ebd., S. 943) einen deut-

lichen positiven Zusammenhang zwischen selbstberichteten Sanktionserfah-

rungen und der Bereitscha� zu Gewalthandeln (»intention to violent crime«).

Wer sanktioniert worden ist, ist anschließend eher bereit Gewalt zur Kon-

�iktlösung einzusetzen. Dieser Befund spricht gegen die Existenz eines Ab-

schreckungse�ekts formeller Interventionen, der eine Verringerung delin-

quenter Handlungsbereitscha� erwarten ließe. Die multivariate Auswertung

unter Einbezug der genannten Kontrollen reduziert mögliche Selektionse�ek-

te gegenüber dem bivariatenModell. Auch hier �nden sich keine Hinweise auf

eine Gewalt reduzierende Wirkung von subjektiver Entdeckungserwartung

oder Strafschwere (ebd., S. 942). Es zeigen sich jedoch die schon in vielen

Untersuchungen zuvor dokumentierten Zusammenhänge zwischen typischen

persönlichkeitsbezogenen (zum Beispiel anger) und sozialstrukturellen Varia-

blen (Kontakt in ein delinquentes Umfeld) und der Bereitscha�, Gewalt aus-

zuüben. Nicht untersucht wurde die erste Ebene des Abschreckungsmodells

(perceptional level), also die Beein�ussung der Risikobewertung selbst durch

die Sanktionierung.

Baron verwendet ebenso wie Matthews und Agnew Interaktionsterme, um

dieModeration der handlungsleitendenWirkung von antizipierten Sanktions-

folgen (Entdeckungsrisiko und Strafhöhe) durch das Umfeld und die persönli-

che Lebenssituation in insgesamt drei Modellen zu untersuchen. Er vermutet,

dass (1) die Bindung an einen delinquenten Freundeskreis, (2) ein delinquen-

tes Normkonzept sowie (3) Obdachlosigkeit dazu führen, dass die Bedeutung
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der erwarteten Sanktionsfolgen für die delinquente Verhaltenswahl eher ab-

nimmt. In diesem Fall ist wiederum von einer nichtlinearen Beziehung zwi-

schen den Ein�ussgrößen rationaler Abwägung und der delinquenten oder

konformen Handlungsentscheidung auszugehen.

Die Befunde sind bemerkenswert, denn alle Interaktionsterme sind signi�-

kant und weisen bei dieser spezi�schen Risikopopulation sogar auf einen ge-

waltverstärkenden E�ekt von größer eingeschätzter Sanktionswahrscheinlich-

keit unter jeweils allen drei genannten Bedingungen hin:

[...] as the levels of these variables [gewaltbereite Freunde, Nor-

men,Obdachlosigkeit, P. S.] are lowered, the relationship between

perceived certainty and intentions to o�end becomes negative,

suggesting a deterrent impact. �us not only violent peers, vio-

lent values, and length of NFA [No Fixed Address: Obdachlosig-

keit, P. S.] undermining the deterrent impact of perceived certain-

ty, they are also creating a situation where greater perceived odds

of punishment in fact increase the likelihood of o�ending. (Baron

2013, S. 945)

Die Interaktionsterme lassen also einen Verstärkere�ekt für die Intention zu

Gewalthandeln bei formellen Kontrollreaktionen in prekären oder belasten-

den Alltagskonstellationen vermuten. Baron führt diesen E�ekt vor allen Din-

gen auf eine möglicherweise subkulturell bedingte, besondere Anerkennung

von Sanktionierung zurück (»badge of honour«, vgl. Abschnitt 3.3.1.3). Au-

ßerdem sieht er in der äußerst harschen Exklusion der Probanden und in den

besonderen Lebensumständen als Obdachloser Erklärungen für die gesteiger-

te Gewaltbereitscha�. Der soziale Ausschluss begünstige die Verankerung von

Gewalt als universelle Lösungsstrategie26 in diversen Problemlagen:

Poverty, social isolation, negative interaction with the criminal ju-

stice system, and an aggressive environment lead to the develop-

ment of a violent code.�ese negative experiences and the strain

of living under adverse economic conditions can expand aggres-

sive regulative rules in a greater variety of situations, including

those where the certainty and severity of sanctions are high. (ebd.,

S. 948)

26 Umfassend zum Rückgri� auf Gewalthandeln als Problemlösungsstrategie Pollich (2010b).
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Bei einer solchen Interpretation verwundert es deshalb nicht, wenn sich die

Steigerungse�ekte in einer allgemeinen, weniger stark strati�zierten Stichpro-

be nicht wieder�nden.

Hochstetler (2001) hat mit 50 teilstrukturierten Interviews die Bedeutung

des Gruppenkontextes für die Begehung von Einbruchs-, Diebstahls- und

Raubdelikten qualitativ nachgezeichnet. Seine Befunde hinsichtlich der Grup-

penstrukturen sprechen auch für die in Abschnitt 3.3.1.4 auf Seite 35 for-

mulierten Annahmen in Bezug auf eher kleine delinquente Gruppengrößen

(durchschnittlich etwa drei Personen) und recht häu�ge Gruppenwechsel in-

nerhalb eines größeren delinquenten Umfelds (ebd., S. 743). So dür�e es zum

Teil vomZufall abhängen,mitwelchenPersonenund aufwelcheWeise die Frei-

zeit verbracht wird. Die Studie illustriert zudem auch zwei der oben angeführ-

ten motivationsbezogenen Aspekte: Sie zeigt zum einen, wie sich Spontaneität

und Zufall in vielen kollektiven delinquenten Handlungsimpulsen wieder�n-

den, und zum anderen gibt sie Hinweise auf die Bedeutung von Gruppenhier-

archien und persönlicher Verbundenheit bei der delinquenten Handlungsent-

scheidung.

Möglicherweise kommt also der Strafdrohung, selbst wenn sie ihr Potential

bereits durch einen Justizkontakt gezeigt hat, nicht immer eine handlungslei-

tende Relevanz zu, weil Folgen zumindest in einzelnen Situationen ohnehin

keine Rolle spielen. In solchen Momenten ohne einen rational abwägenden

Akteur wäre der Abschreckungstheorie ihre Grundlage entzogen.

So berichten Probanden, dass sie über die Folgen ihres Handelns ohnehin

nicht nachdenken und dass sie nach gemeinsamemDrogen- und Alkoholkon-

sum einfach das tun, was ihnen spontan in den Sinn kommt:

»You just don’t care, you know. You get the attitude that, hey, what-

ever happens happens. I’m not gonna worry about that [conse-

quences] until it happens, and that’s . . . the frame of mind you are

in [when stealing].« (ebd., S. 745)

Aber selbst für einen abwägenden Akteur kann ein delinquentes Gruppenum-

feld situative Bedeutung erlangen: Dies liegt besonders dann nahe, wenn es

häu�ger Situationen hervorbringt, in denen jene Abwägung zwischen Kosten

und Nutzen nötig wird, solche also, in denen delinquente Handlungsoptionen

überhaupt bestehen. Wer sich ö�er als andere zwischen Konformität und De-

linquenz entscheidenmuss, hat auch häu�ger dieMöglichkeit, eine delinquen-

te Handlungsvariante zu wählen. Hochstetler schreibt delinquenten Freunden,

allgemeiner gefasst: einem delinquenten Umfeld, genau diese Bedeutung zu.
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Nach seiner Einschätzung können sich die Beteiligten gegenseitig situative

Handlungsanstöße geben (»incremental signaling«, Hochstetler 2001, S. 748)

und sich zudem auch über konkrete Tatgelegenheiten informieren, die sie

dann gemeinsam umsetzen:

»Sometimes it just happens to be luck – like one time a store. One

day I was in front of the store, it was closed and I walked to the

store and tried to open the doors. It was closed, and when I was

walking away from the store I happened to look at the ground and

seen a set of keys. So... I pick it back up, go home and tell about

two or three friends. We was just livin’ across the street from the

store. Four of us come back,... took all kind of stu� out that store.«

(ebd., S. 754)

Hier liegt zum einen die Vermutung nahe, dass die Bereitscha� des Interview-

ten, in das Geschä� einzubrechen, von der Beteiligung der Freunde abhing,

zum anderen aber war aus Sicht der dazu gerufenen drei Freunde das Verhält-

nis zum Probanden entscheidend, denn sonst hätten sie von der Gelegenheit

zum Einbruch gar keine Kenntnis erlangt.

Ein weiteres Zitat liefert ein Beispiel für den Zusammenhang von Tatgele-

genheiten und persönlicher Verbundenheit bei situativen Handlungsentschei-

dungen. Nachdem der Proband einen Passanten zunächst ohne Hintergedan-

ken angesprochen hatte, beteiligte er sich, als ein Gruppenmitglied den Passan-

ten schlägt, »solidarisch« an der Körperverletzung:

»We were just sitting there chillin’, and I asked one of the guys do

he got a cigarette... About this time, he says ›nah‹, and he says ›but

I bet this dude got one coming down the street.‹ So, I went over the-

re and, you know, asked the dude for a cigarette. One of them du-

des comes runnin’ across the parking lot and hit him – just Boom!

So, when he hit him, [he] hit the ground, and just immediately we

started kicking him. While we was beating him, others was going

in his pockets gettin’ everything he got.« (ebd., S. 751)

So kann sich der Täter allein durch das Zutun eines Dritten plötzlich in einer

Situation wieder�nden, in der ein Zurückweichen oder die Nichtbeteiligung

als mangelnde Solidarität ausgelegt würde. Obwohl er also selbst zunächst kei-

nen Tatentschluss hatte, die Tat sogar möglicherweise ablehnt, unterstützt er

seine Freunde vorbehaltlos in der Auseinandersetzung mit Außenstehenden.

Hier zeigt sich ein geradezu typisches Phänomen sozialer Gruppen: In einer
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bedrohlichen oder eskalierenden Situationwird nach außen zunächst geschlos-

sen aufgetreten und erst später werden die Gründe der Eskalation intern ge-

klärt und Gruppenmitglieder möglicherweise für ihr Verhalten kritisiert. Da-

neben können auch fehlende Vorabinformationen dazu führen, dass sich ein

Einzelner plötzlich außer Stande sieht, »Nein« zu sagen, um nicht als Feigling

oder Verräter dazustehen:

»[By the] time he got the one [partner] and put him through the

window, I mean, what am I gonna do, you know? I didn’t want to

look like a punk and leave. I wouldn’t leave them standing there

and me a punk.�en, if they got away from it, then I would be

punk for leaving.�at’s how I was. I mean, I thought I was in a

little gang or whatever.« (ebd., S. 755)

Hochstetler demonstriert sehr prägnant, dass sich Gelegenheiten, Gruppen-

druck, freundscha�liche Verbundenheit und eigene kollektive Absicherung

als plausible Erklärungsansätze für die situative Zunahme von Gewaltdelin-

quenz in einem delinquenten Gruppenkontext auch in individuellen Situati-

onsbeschreibungen und -bewertungen wieder�nden können. Es erscheint na-

heliegend, die pauschale Annahme eines linearen Zusammenhangs zwischen

Risikowahrnehmung und Handlungsentscheidung in Frage zu stellen.

5.4 Zusammenfassung

Die Entwicklung des Abschreckungsmodells von einer knappen Gleichung zu

einem komplexeren sozialen Erklärungsansatz erfolgte seit Mitte des vergan-

genen Jahrhunderts schrittweise. Die ersten Veränderungen zielten nur auf

die Ebene der als handlungsleitend ausgemachten Folgenabschätzung. Risi-

ken undNachteile, zunächst vulgär als monetäre Größenmissverstanden oder

auf der Basis von aggregierten Sanktionierungsraten einbezogen, wurden spä-

ter mit Hilfe vonWahrnehmungs- und subjektiven Einschätzungsindikatoren

operationalisiert.

Diese inhaltliche und methodische Weiterentwicklung ging auch mit der

Berücksichtigung des Umfelds als informeller Sanktionierungsinstanz einher:

Der mögliche Verlust von Bindungen sowie negative und exkludierende Reak-

tionen von Eltern oder Freundenwurden als potentiell abschreckende Szenari-

en in viele Modelle aufgenommen (vgl. William und Hawkins 1986, S. 562 f.).

Es hat sich außerdem gezeigt, dass neben der eigenen Erfahrung von staat-
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lichen Interventionen oder ihrem Ausbleiben gerade auch die Einschätzun-

gen und Erlebnisse von Dritten das subjektive Entdeckungsrisiko beein�us-

sen. Deshalb sollten general- und spezialpräventive Sanktionse�ekte gleicher-

maßen analysiert werden. Insgesamt scheinen sich Justizkontakte, wenn über-

haupt, eher auf das antizipierte Entdeckungsrisiko auszuwirken. Auch unsank-

tionierten Stra�aten kann mitunter eine, dann jedoch risikomindernde Wir-

kung zukommen.

Unabhängig von der Irritation des Risikobewusstseins durch Justiz undDrit-

te hat sich gezeigt, dass persönlichkeitsbezogene, situative und strukturelle Va-

riablen für die Erklärung der Verhaltenswirksamkeit des antizipierten Entde-

ckungsrisikos von Bedeutung sein können. Unter dem Stichwort deterrability

werden unterschiedliche Deutungsansätze diskutiert, die nahelegen, dass eine

zwar vorhandene Risikoeinschätzung nicht bei jeder Person in jeder Situati-

on oder Lebenslage gleich wirkt. So mag, je nach persönlicher Priorisierung

und sozialer Einbettung, den (grundsätzlich für möglich erachteten) Strafver-

folgungsmaßnahmen unterschiedliche Bedrohlichkeit beigemessen werden.

Oder es �ndet schon keine unbeein�usste rationale Handlungswahl statt, weil

entweder die eigene normative Integration Stra�aten von vornherein alsHand-

lungsoption ausschließt, oder andersherum, weil bei der Delinquenz regelmä-

ßig Umfeld oder Persönlichkeit eine bewusste Abwägung verhindern. In die-

sem Fall bliebe die Risikoeinschätzung ebenfalls ohne handlungsleitende Wir-

kung. Auch auf dieser Analyseebene bietet es sich deshalb an, Umgebungsva-

riablen bei der Modellbildung mit einzubeziehen.
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Im Folgenden werden die theoretischen Überlegungen aus den Kapiteln 3 bis

5 in Form von Forschungshypothesen konkretisiert und entsprechend der er-

warteten Wirkzusammenhänge in drei Analysemodellen zusammengeführt.

Betrachtet man Polizei- und Justizkontakte nur hinsichtlich ihrer Folgen für

die Entwicklung der Dunkelfelddelinquenz, stehen sich die von Labeling- und

Abschreckungstheorie im Ergebnis formulierten Erwartungen genau entge-

gen (mehr sekundäre Delinquenz oder Konformität). Dabei beziehen sich bei-

de Ansätze mit Stigma einerseits und rationaler Handlungswahl andererseits

auf schon im Grunde unverbundene Wirkprozesse. Dennoch bietet das Phä-

nomen »soziale Exklusion«, verstanden als Bindung an einen delinquenten

Freundeskreis, einen gemeinsamen inhaltlichen Schnittpunkt, dem nicht nur

als ein Delinquenz verstärkender Faktor in einem Deprivationsmodell sekun-

därer Abweichung Bedeutung zukommt.

6.1 Vorüberlegungen

Sta�ord undWarr (1993) haben die Abschreckungstheorie gerade um dieWir-

kung eines delinquenten Umfelds sowohl im Hinblick auf das Zustandekom-

men als auch im Hinblick auf das handlungsleitende Potential des subjektiven

Entdeckungsrisikos erweitert (Abschnitt 5.2.2). Abbildung 6.1 visualisiert die

sich aus der Bindung an delinquente Peers ergebende Gemeinsamkeit im Ver-

hältnis zwischen Labeling- und erweiterter Abschreckungstheorie.

Um diese Zusammenhänge detailliert im Zeitverlauf untersuchen zu kön-

nen, werden insgesamt drei inhaltliche Modelle entwickelt: Das Deprivations-

modell (Abschnitt 6.2) integriert labeling- und lerntheoretische Annahmen

als Erklärungsfaktoren sekundärer Abweichung im Dunkelfeld nach polizeili-

cher oder justizieller Stigmatisierung. Das risikobezogene Abschreckungsmo-

dell (Abschnitt 6.3) behandelt die populäre Annahme einer präventiven Wir-

kung von Polizei- und Justizkontakten durch die Steigerung des antizipierten

Entdeckungsrisikos. Dieser Prozess wird schließlich im erweiterten Abschre-

ckungsmodell (Abschnitt 6.4) um die Bindung an einen delinquenten Freun-

deskreis ergänzt und so einemöglicherweise die Risikoeinschätzung beein�us-

sende Lernumgebung berücksichtigt.

Das Dunkelfeld wird in allen Modellen anhand von selbstberichteter Ge-

waltdelinquenz berücksichtigt. Es handelt sich dabei um einen jugendtypi-
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Abbildung 6.1: Schematische Darstellung�eorieintegration

schen Deliktsbereich, der gleichwohl besonders im Fokus der Ö�entlichkeit

und der Strafverfolgungsbehörden steht. Gewaltdelinquenz ist zudem ein zen-

traler Indikator im Zusammenhang mit dem Au�reten persistenter Delin-

quenzverläufe und jugendlicher Intensivtäterscha� (vgl. Boers 2013, S. 9 �.).

Als dynamischer und kausalanalytischer Erklärungsansatz »developmental

in nature« (Loeber und Le Blanc 1990, S. 421) muss die Untersuchung von

Labeling- und Exklusionse�ekten alsWirkung von Polizei- und Justizkontak-

tenübermindestens zwei Zeitpunkte, das heißt sukzessiv, angelegtwerdenund

erfordert deshalb ein Paneldesign (vgl. dazu ausführlich Abschnitt 7.2). Glei-

ches gilt im Hinblick auf die kausale Beein�ussung der Risikowahrnehmung

nach dem Zusammentre�en mit den Behörden.

Situative und lerntheoretisch begründete Zusammenhänge können sich je-

doch auf den sozialen Bindungs- und kognitiven Ebenen der Modelle auch

simultan äußern. In diesen Fällen kann es hilfreich sein, Querschnitt- und

Längsschnittinformationen gemeinsam zu betrachten (vgl. MacKinnon 2008,

S. 204 f.). Die zu erwartenden Zusammenhänge werden deshalb nicht aus-

drücklich in Querschnitt- oder Längsschnitthypothesen unterteilt und stellen
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in erster Linie inhaltliche Leitsätze zum Verhältnis der Variablen untereinan-

der dar. Analytische Einschränkungen, die sich aus dieser Auswertungsstra-

tegie ergeben, werden im Rahmen der abschließenden Modelldiskussion in

Kapitel 11 an den betre�enden Stellen re�ektiert.

Alle nun folgenden gra�schenModelldarstellungen beziehen sich in derHo-

rizontalen auf den Zeitverlauf. In diesem Kapitel werden die Modelle nur aus-

zugsweise abgebildet und umfassen zwei Zeitpunkte (t1 und t2). In der Verti-

kalen �nden sich die unterschiedlichen theoretischen Analyseebenen mit den

jeweils zu einem Zeitpunkt berücksichtigten Variablen. Latente Variablen, die

aus mehreren Indikatoren gebildet werden, sind als Oval dargestellt, während

direkt gemessene, manifeste Variablen durch ein Rechteck symbolisiert wer-

den.

Die erwartete Zusammenhangsstruktur zwischen denVariablenwird durch

Pfeile visualisiert. Doppelpfeile stehen für einen ungerichteten Zusammen-

hang zwischen den Variablen und legen nahe, dass zwischen diesen Größen

keine theoretisch eindeutige Erklärungsrichtung ausgemacht werden kann. Es

wird vermutet, dass sich die beiden Variablen gegenseitig beein�ussen (kor-

relieren). Zwischen ihnen kann es somit keine Zuweisung als abhängige bzw.

unabhängige Variable geben. Ungerichtete Zusammenhänge kommen in den

Modellen nur vereinzelt vor, so zum Beispiel im Verhältnis von formeller Kon-

trolle (»KONT«) und selbstberichteter Gewaltdelinquenz (»GewDel«).

Legen hingegen theoretische Vorannahmen einen gerichteten Zusammen-

hang nahe, wird dies durch einen einfachen Pfeil dargestellt. Die abhängige

Variable (Explanandum) be�ndet sich jeweils an der Pfeilspitze und ist dieje-

nige, deren Variation einseitig durch die abhängige Variable (Explanans) am

Pfeilende beein�usst werden soll. Empirisch lässt sich ein solches Verhältnis

durch eine Regression der unabhängigen auf die abhängige Variable umsetzen.

Die Modellbeschreibungen erfolgen ausgehend von der Interventionsebe-

ne in Richtung der Handlungsebene.�eoretische Vorüberlegungen und die

Berücksichtigung des Zeitverlaufs implizieren für die meisten Variablen die

Verwendung als abhängiges Kriterium (Explanandum) in der einen und als

unabhängiger Prädiktor (Explanans) in der anderen Beziehung. Dies simultan

in einem Modell schätzen zu können, ist der besondere methodische Vorteil

der Pfadanalyse mit Markov-Modellen (vgl. Abschnitt 7.2.2.2). Um die folgen-

den Hypothesen konsistent nach Modellebenen zu gliedern, erfolgt ihre Zu-

ordnung jeweils im Hinblick auf die unabhängige Variable.



112 6 �eoretische Modelle und Hypothesen

6.2 Deprivationsmodell

Das Deprivationsmodell (Abb. 6.2) verbindet die Labeling-�eorie (Kapitel 3)

mit den Annahmen zum modellha�en Lernen (Kapitel 4). Zentraler Aspekt

für die Zusammenführung der Ansätze ist das Phänomen »soziale Exklusi-

on«, durch die eine delinquente Lernumgebung als Folge justizieller Stigma-

tisierung gescha�en wird.

KONT t
1

KONT t
2

GewDel t
1

GewDel t
2

DelPeers t
1

DelNorm t
1

DelPeers t
2

DelNorm t
2

Interventionsebene

Soz. Bindungsebene

Kognitive Ebene

Handlungsebene

Abbildung 6.2: Deprivationsmodell (Ausschnitt, 2 Zeitpunkte)

Justizkontakte stellen damit eine distalen Faktor in einem dynamischen Ent-

wicklungsprozess sekundärer Abweichung dar. Ihre Delinquenz steigernde

Wirkung erhalten sie durch die Beein�ussung proximaler Faktoren (delinquen-

te Peerbindung und delinquente Normeinstellungen). Diese wiederum sind

wichtige kriminologische Erklärungsansätze im Hinblick auf die delinquente

Handlungsebene.

6.2.1 Reaktionsebene: Formelle Kontrolle

Zahlreiche Befunde deuten darauf hin, dass formelle Kontrolle durch Polizei

und Justiz stigmatisierend wirkt und einen Exklusionsprozess aus sozialen All-
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tagsroutinen in Gang setzt oder verstärkt. Im Ergebnis ist deshalb mit der

Zunahme von (sekundärer) Delinquenz nach formellen Kontrolleingri�en zu

rechnen (vgl. Abschnitt 3.3.3).

Wegen der besonderen Lebenssituation von Jugendlichen und Heranwach-

senden äußern sich die exkludierenden Folgen krimineller Stigmatisierung be-

sonders in der Teilhabedimension soziale Interaktion. Für die Untersuchung

dieses Phänomens bietet es sich an, soziale Isolation als exkludierten Zustand

oder zumindest als relevanten, messbaren Zwischenschritt in einem komplex

ablaufenden Exklusionsprozess zu betrachten. Dabei kommt es nicht so sehr

darauf an, ob der Exklusionsprozess im Anschluss an die Stigmatisierung stär-

ker von der Logik entweder subjektiven oder strukturellen Labelings geprägt

wird. Bislang ermittelte Befunde legen nahe, dass es sich o�mals um einen in

beide Richtungen verlaufenden Vorgang handelt. Als Resultat von Kriminali-

sierung soll deshalb ein allgemein exkludierter Zustand in Form verstärkter

delinquenter Peerbindung, und damit ein eher struktureller E�ekt, zu erwar-

ten sein.

Daneben sollen Stigma und kriminelle Zuschreibung auch unmittelbar auf

der kognitiven, subjektiven Ebene wirken und die Herausbildung von delin-

quenten Normorientierungen fördern können (vgl. Gongaware und Dotter

2005; Al-Talib und Gri�n 1994; Stryker und Cra� 1982). Der Aspekt wird

in dieser Arbeit gegenüber der Auseinandersetzung mit Exklusion zurückge-

stellt. Für die Operationalisierung von kognitiven Labeling-E�ekten als pro-

blematische Veränderungen des Selbstkonzepts und als Übernahme der zu-

geschriebenen Bewertung kriminelle Person bietet der verwendete Datensatz

keine Variablen. Die Modelle beschränken sich deshalb auf die Untersuchung

von Einstellungsveränderungen anhand delinquenter Normorientierungen.

In der Regel erfolgt die Registrierung durch die Instanzen formeller So-

zialkontrolle nicht willkürlich, sondern stellt meist eine Reaktion auf straf-

bare Handlungen dar. Deshalb liegt die Erwartung nahe, dass justizielle Re-

gistrierungen im Hellfeld zusammen mit selbstberichteter Gewaltdelinquenz

im Dunkelfeld au�reten. Die Korrelation zum gleichen Erhebungszeitpunkt

könnte freilich auch ein Indiz für die Delinquenz steigernden Folgen von Kri-

minalisierung sein, doch lässt sich die Kausalrichtung ohne zeitliche Sukzessi-

on nicht eindeutig bestimmen.

Hypothese 1 Formelle Kontrolle verursacht oder verstärkt die Bindung an einen

delinquenten Freundeskreis (soziale Exklusion).
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Hypothese 2 Formelle Kontrolle verursacht oder verstärkt die Herausbildung

delinquenzbezogener Normorientierungen.

Hypothese 3 Formelle Kontrolle tritt zusammen mit selbstberichteter Gewalt-

delinquenz auf.

Hypothese 4 Formelle Kontrolle verursacht oder verstärkt einen selbstreferenti-

ellen Erhaltungs- oder Verstärkungsprozess, der eine erneute Registrierung durch

die Behörden wahrscheinlicher macht.

6.2.2 Soziale Bindungsebene: Delinquente Peerbindung

Delinquentes Handeln wird jedoch selbst auch auf den Kontakt in ein delin-

quentes Umfeld zurückgeführt. Dieser empirisch breit gestützte Befund lässt

sich sowohl mit lerntheoretischen und interaktionalen Annahmen (Kapitel 4)

als auch mit der Zunahme einschlägiger Gelegenheiten und der besonderen

Dynamik von Kollektiven erklären (Abschnitt 5.3.3). Speziell für die Untersu-

chung der Deliquenzentwicklung nach justiziellen Kontrollinterventionen ist

es deshalb sinnvoll, diese besondere Form sozialer Isolation zu berücksichti-

gen.

An dieser Stelle geht es zunächst um den letztgenannten situativen E�ekt.

So ist zu vermuten, dass die eigene Delinquenz durch das Zusammensein mit

delinquenten Freunden schon deshalb zunimmt, weil sich Freunde gegenseitig

von als günstig erachteten Gelegenheiten berichten oder während der gemein-

sam verbrachten Zeit häu�germit anderen Personen undGruppen in Kon�ikt

kommen. Im Zusammenhang mit situationsbezogenen gewaltsamen Ausein-

andersetzungen vermittelt das kollektive Au�reten dem einzelnen Akteur grö-

ßere Sicherheit und Überlegenheit und lässt so die erwartbare Reaktion des

Anderen weniger bedrohlich erscheinen (Warr 2002, S. 46 f., 56 f.).

Andersherum können jedoch auch emotionale Faktoren wie Gruppen-

druck, derWunsch, nicht als Feigling oderDrückeberger zu gelten oder die für

sich selbst empfundene Verp�ichtung, den eigenen Freunden in deren Kon-

�ikten solidarisch zur Seite zu stehen, Gewaltdelinquenz steigern. Das lässt

vermuten, dass sich die Bindung an einen delinquenten Freundeskreis auch

ohne Vermittlung über delinquente Einstellungskonzepte verstärkend auf die

Gewaltdelinquenz auswirkt. In diesem Fall kommt der Gruppendynamik ent-

scheidende Bedeutung zu (vgl. Hochstetler 2001).
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Neben der Funktion als kollektivem Ein�ussfaktor hat der Freundeskreis

jedoch auch eine lerntheoretisch begründete Rolle bei der Übernahme delin-

quenter gewalta�ner Normorientierungen (vgl. Abschnitt 4.4), die sich den

von delinquenten Freunden modellha� vorgelebten Einstellungsmustern an-

gleichen.

Schließlich bietet das delinquente Umfeld neben der Möglichkeit zur Nach-

ahmung auch einen Raum, in dem sich die Grati�kation von Delinquenz in

Form von Anerkennung und Bestätigung auswirkt. Dies betri in erster Linie

die Ebene der Rationalisierungen und positiv bewertete (eigene oder beobach-

tete) Erfahrungen hinsichtlich der Eignung von Gewalt zur Durchsetzung der

eigenenVorstellungen. Ein delinquenter Lernprozess lässt in beiden Fällenmit

einer verstärkten Akzeptanz delinquenter Einstellungsmuster rechnen.

Das Zusammenseinmit anderen Jugendlichen, die Stra�aten begehen, kann

außerdem zu einem höheren Kontroll- und Entdeckungsrisiko durch staat-

liche Institutionen führen, wenn Strafverfolgungsbehörden deren Tre�punk-

te oder einzelne Personen gezielt überwachen (Erläuterungen dazu in Ab-

schnitt 7.1.1).

Hypothese 5 Die Bindung an einen delinquenten Freundeskreis verursacht oder

verstärkt Gewaltdelinquenz.

Hypothese 6 Die Bindung an einen delinquenten Freundeskreis verursacht oder

verstärkt die Herausbildung delinquenter Normorientierungen.

Hypothese 7 Die Bindung an einen delinquenten Freundeskreis erhöht die

Wahrscheinlichkeit strafrechtlicher Registrierung, unabhängig von der Dunkel-

feldbelastung im Zeitpunkt der Registrierung.

6.2.3 Kognitive Ebene: Delinquenzbezogene Normorientierungen

Gottfredson und Hirschi (1987, S. 596 f.) interpretieren den vielfach ermit-

telten Zusammenhang zwischen der Bindung an einen delinquenten Freun-

deskreis und demBestehen delinquenter Einstellungskonzepte als Bestätigung

der kontrolltheoretischen Selektionsannahme. Sie gehen davon aus, dass der

Kontakt in ein delinquentes Umfeld im Wesentlichen von gegenseitiger per-

sönlicher Sympathie bestimmtwerde, die sich auch in den gemeinsamen delin-

quenten Normkonzepten ausdrücke. Interaktionale Längsschnittuntersuchun-
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gen relativieren zum Teil die kontrolltheoretisch postulierte, herausgehobene

Bedeutung delinquenza�ner Einstellungskonzepte für dieWahl des Freundes-

kreises, aber sie legen imErgebnis dennoch ein reziprokesVerhältnis zwischen

delinquenten Normen und der Bindung an ein delinquentes Umfeld nahe (sie-

he auch Abschnitt 4.2).

Lerntheoretisch bilden delinquenzbezogene Normorientierungen einen be-

deutsamen Erklärungsfaktor im Hinblick auf die konkrete Handlungsent-

scheidung: Das Überwiegen von delinquenten Rationalisierungsmustern und

Normkonzepten gegenüber konformen Einstellungen äußert sich in delin-

quentem Handeln.

Hypothese 8 Delinquenzbezogene Normorientierungen begünstigen die Bin-

dung an einen delinquenten Freundeskreis.

Hypothese 9 Delinquenzbezogene Normorientierungen verursachen oder ver-

stärken Gewaltdelinquenz.

6.2.4 Handlungsebene: Gewaltdelinquenz

Die Handlungsebene enthält mit selbstberichteter Gewaltdelinquenz die zen-

trale abhängige Kriteriumsvariable für die Analyse sekundärer Abweichung

(vgl. Abschnitt 7.1.3).

Daneben kommt der selbstberichteten Delinquenz auch als unabhängiger

Erklärungs- und Kontrollgröße erhebliche inhaltliche und methodische Be-

deutung in allen drei Modellen zu. Das auch im Hinblick auf den unbestrit-

tenen Zusammenhang zwischen Justizkontakten und Delinquenz vorgebrach-

te kontrolltheoretische Selektionsargument geht im Kern stets auf die Vermu-

tung verschieden starker delinquenter Potentiale zwischen einzelnen Individu-

en zurück: Danach zeigten sich delinquente Persönlichkeitsstrukturen nicht

nur in delinquenten Handlungen selbst, sondern, wie zuvor im Hinblick auf

die kognitive Ebene geschildert, in der Wahl der Freunde oder in der Regis-

trierung durch Polizei oder Justiz. Der Zusammenhang zwischen den Fakto-

ren sei deshalb als Scheinkorrelation zu interpretieren, die eigentlich durch

die delinquente Persönlichkeit des Betro�enen erklärt werde und keine kausa-

le Wirkung der Kontrollintervention darstelle (vgl. Hirschi und Gottfredson

1986, S. 58 und ausführlich Abschnitt 7.1.2).
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Bei dieser Deutung äußert sich jenes delinquente Potential also gerade auch

in Form selbstberichteter Delinquenz und nicht nur in einstellungsbezogenen

kognitiven Faktoren, so dass der Handlungsebene eine wichtige Erklärungs-

funktion im Hinblick auf die Bindung an einen delinquenten Freundeskreis

zukommt.

Damit korrespondiert dasmethodische Erfordernis, die selbstberichtete De-

linquenz bei der Ermittlung der exkludierenden Nettowirkung formeller Kon-

trolle im quasi-experimentellen Versuchsaufbau zu berücksichtigen (vgl. Ab-

schnitt 7.2.2).

Hypothese 10 Gewaltdelinquenz verursacht oder verstärkt die Bindung an

einen delinquenten Freundeskreis.

Formelle Kontrolle erfolgt nicht willkürlich, sondern knüp� an delinquente

Handlungen an. Folglich liegt der Schluss nahe, dass eine höhereDunkelfeldbe-

lastung mit einem höheren Registrierungsrisiko korrespondiert. Diese Erwar-

tung wurde bereits zuvor in Abschnitt 6.2.1 als simultaner (ungerichteter) Zu-

sammenhang formuliert. Darüber hinaus lässt sich vermuten, dass Personen,

die bereitsmehr Stra�aten begangenhaben, denBehörden besser bekannt sind

und deshalb einem höheren Kontroll- und Entdeckungsrisiko unterliegen. In

diesem Fall lässt sich ein gerichteter E�ekt, ausgehend von der Belastung im

Dunkelfeld hin zur polizeilichen oder justiziellen Registrierung im Hellfeld,

ausmachen.

Hypothese 11 Gewaltdelinquenz erhöht das nachfolgende Kontroll- und Ent-

deckungsrisiko unabhängig von der Dunkelfeldbelastung zu späteren Registrie-

rungszeitpunkten.

6.3 Risikobezogenes Abschreckungsmodell

Nachfolgend behandelt das risikobezogene Abschreckungsmodell in Abbil-

dung 6.3 die spezialpräventive Erwartung an Strafrecht und Justiz (»KONT«),

durch die Steigerung des subjektiven Entdeckungsrisikos (»EntRisk«) zur Re-

duktion von Delinquenz (»GewDel«) beizutragen.

Zusammenhänge zwischen Polizei- und Justizkontakten und Gewaltdelin-

quenz, die bereits im Rahmen des Deprivationsmodells erörtert worden sind,

werden nicht erneut aufgeführt.
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Abbildung 6.3: Risikobezogenes Abschreckungsmodell (Ausschnitt, 2 Zeitpunkte)

6.3.1 Reaktionsebene: Formelle Kontrolle

Lange Zeit wurde strafrechtlicher Sozialkontrolle eine negativ general- und

spezialpräventive Abschreckungswirkung pauschal zugeschrieben, ohne da-

bei einzelne handlungsleitende Bestandteile in einem theoretisch fundierten

Rezeptionsprozess zu benennen. Mit der Entwicklung ökonomisch-rationaler

Entscheidungsmodelle ist nunmehr die Folgenabwägung auf Grundlage des

subjektiv wahrgenommenen Entdeckungsrisikos in den Mittelpunkt gerückt.

Es wird vermutet, dass sich diese Risikobewertung durch das Erleben von for-

meller Kontrolle, vergleichbar mit einem konditionierenden Lernprozess, ver-

ändert. Abschreckungsbezogene Rational-Choice-Modelle sehen deshalb in

einem erhöhten antizipierten Entdeckungsrisiko die Wirkung selbst erlebter

formeller Kontrolle. Allerdings ist die bis heute ermittelte Befundlage in die-

sem Punkt unbeständig (vgl. Abschnitt 5.2.2). Zur empirischen Untersuchung

des Zusammenhangs wird trotzdem die folgende Annahme getro�en:
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Hypothese 12 Formelle Kontrolle durch Polizei oder Justiz steigert das subjektiv

wahrgenommene Entdeckungsrisiko bei Gewaltdelikten.

6.3.2 Kognitive Ebene: Antizipiertes Entdeckungsrisiko

Allein die Steigerung des subjektiven Entdeckungsrisikos durch formelle Kon-

trolle belegt freilich nicht deren Delinquenz reduzierendeWirkung. Dies lässt

sich erst im Verhältnis von kognitiver und Handlungsebene ermitteln. So ge-

hen Rational-Choice-Ansätze von einem linearen, gegenläu�gen Verhältnis

zwischen antizipiertem Risiko und Delinquenz aus und sehen in der Risiko-

bewertung eine maßgebliche Voraussetzung für die präventive Wirksamkeit

der Strafdrohung. Die Berücksichtigung des subjektiven Entdeckungsrisikos

erfolgt deshalb in vielenmathematischenDarstellungen rationaler Handlungs-

modelle als Multiplikator (vgl. die Darstellung als »πp« bei Apel 2013, S. 769).

Die Metaanalyse von Pratt et al. (2006) deutet darauf hin, dass die höhere

Risikoerwartung in diesem Zusammenhang Delinquenz reduzierend wirken

kann; Apel und Nagin (2011, S. 426) sprechen vom »certainty principle«.

Hypothese 13 Die Steigerung des subjektiv wahrgenommenen Entdeckungsrisi-

kos bei Gewaltdelikten reduziert Gewaltdelinquenz.

6.3.3 Handlungsebene: Gewaltdelinquenz

Sta�ord undWarr (1993) gehen davon aus, dass das subjektive Entdeckungsri-

siko nicht nur durch die Erfahrung formeller Kontrolle, sondern auch durch

ihr Ausbleiben geprägt werde. Nach diesem Verständnis wirkt unregistrierte

Delinquenz auf der kognitiven Ebene als Gegenstück zu Polizei- und Justiz-

kontakten und verursacht eine Verringerung des antizipierten Entdeckungsri-

sikos. Das Ausbleiben der strafenden Reaktion und die so dauerha� erlangten

materiellen oder emotionalen Vorteile führen nach dieser lerntheoretisch fun-

dierten Argumentation zu einer verringerten Risikobewertung.

Hypothese 14 Unsanktionierte Gewaltdelinquenz reduziert das subjektiv wahr-

genommene Entdeckungsrisiko.
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6.4 Erweitertes Abschreckungsmodell

Mit dem erweiterten Abschreckungsmodell in Abbildung 6.4 wird die Analy-

se um die Zugehörigkeit zu einem delinquenten Freundeskreis (»DelPeers«),

also um die soziale Bindungsebene ergänzt. Auf diese Weise können die Fol-

gen von sozialer Exklusion im rationalen Entscheidungsprozess berücksichtigt

werden. Es wird vermutet, dass eine delinquente Peerbindung die intendierte,

präventive Wirkung formeller Kontrolle (»KONT«) unterläu�.

KONT t
1

KONT t
2

GewDel t
1

GewDel t
2

DelPeers t
1

EntRisk t
1

DelPeers t
2

EntRisk t
2

Reaktionsebene

Soz. Bindungsebene

Kognitive Ebene

Handlungsebene

Abbildung 6.4: Erweitertes Abschreckungsmodell (Ausschnitt, ohne Interaktionsterm, 2

Zeitpunkte)

Der delinquente Freundeskreis fügt sich als struktureller Faktor zwischen der

distalen Interventionsebene und der proximalen kognitiven Ebene des sub-

jektiv wahrgenommenen Entdeckungsrisikos (»EntRisk«) in das Modell ein.

Es wird vermutet, dass die delinquente Peerbindung den rationalen Entschei-

dungsprozess auf zwei Arten beein�ussen kann: So kann sich ein delinquentes

Umfeld zum einen als Lernumgebung auf das subjektive Entdeckungsrisiko

auswirken (»vicarious experience«). Überdies könnte das Zusammensein mit

delinquenten Peers auch dazu führen, dass sich die handlungsleitende Bedeu-
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tung des subjektiven Risikos generell verändert (»deterrability«). Die übrigen

im Deprivationsmodell und im risikobezogenen Abschreckungsmodell disku-

tierten Zusammenhänge bleiben bei dieser integrierten Variante unverändert.

6.4.1 Soziale Bindungsebene: Delinquente Peerbindung

Die Risikoeinschätzung kann jedoch auch unabhängig von den zuvor erörter-

ten Ein�ussfaktoren (formelle Kontrolle, unsanktionierte eigene Delinquenz)

gebildet worden sein. Sta�ord und Warr (1993) gehen davon aus, dass der

konforme wie delinquente Freundeskreis als Lernumgebung und Ort des Er-

fahrungsaustauschs das subjektive Entdeckungsrisiko entscheidend in die ei-

ne oder andere Richtung prägen kann. Ihre Analyse legt nahe, auch indirek-

te Erfahrungen bei der Analyse der Risikowahrnehmung zu berücksichtigen.

Die Weitergabe solcher indirekten Vermeidungserfahrungen ist gerade in ei-

nem delinquenten Freundesumfeld zu erwarten und kann, neben der eigenen

unsanktionierten Delinquenz, das antizipierte Entdeckungsrisiko senken (Ab-

schnitt 5.2.2.3).

Hypothese 15 Die Bindung an einen delinquenten Freundeskreis reduziert das

subjektive Entdeckungsrisiko.

Daneben können die Folgen delinquenter Peerbindung für die Delinquenz

reduzierende Wirksamkeit des antizipierten Entdeckungsrisikos genauer

betrachtet werden. Vermehrte Gelegenheiten, Gruppendruck, freundscha�-

liche Verbundenheit und eigene kollektive Absicherung �nden sich auch

in individuellen Situationsbeschreibungen und -bewertungen wieder. Die

Phänomene sind plausible Erklärungsansätze für die situative Zunahme von

Gewaltdelinquenz in einem delinquenten Gruppenkontext abseits von spezi-

�sch lerntheoretischen Deutungen (Abschnitt 5.3.3).

Außerdem lässt sich vermuten, dass ein delinquentes Umfeld die Präsenz und

die Priorisierung von erwarteter Strafverfolgung bei der Handlungswahl be-

ein�usst. Das Interventionspotential der Behörden wird möglicherweise we-

niger ernst genommen, weil der Freundeskreis Selbstsicherheit und Rückhalt

vermittelt. Esmag dannwichtiger sein, bei den Freunden gut anzukommen, so

dass die negativen Folgen von Strafverfolgung eher ausgeblendet werden. Au-

ßerdem scheint der Kontakt zu einer delinquente Peergruppe mehr Situatio-

nen herbeizuführen, in denen der Einzelne kaum noch über die Folgen seines
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Handelns nachdenkt. Solche eher von intuitiven Handlungsimpulsen gepräg-

ten Situationen reduzieren die rationale Abwägung und führen dadurch zu

einem Bedeutungsverlust des subjektiven Entdeckungsrisikos. Es ergibt sich

somit folgende Annahme:

Hypothese 16 Die Delinquenz mindernde Wirkung des antizipierten Entde-

ckungsrisikos wird durch die Bindung an einen delinquenten Freundeskreis re-

duziert.
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Die verhaltensbezogene Analyse formeller Interventionen stellt besondereme-

thodische Anforderungen an das Studiendesign, die in den nachfolgenden

Abschnitten erläutert werden.27 Dabei geht es zum einen um die besonderen

Implikationen, die sich aus der in Abschnitt 2.2.1 besprochenen sozialen Kon-

struktion von Kriminalität für die Stichprobenbildung und die Operationali-

sierung von Rückfällen ergeben. Denn der selektive behördliche Kriminalisie-

rungsprozess birgt per se erhebliches Verzerrungspotential. Zunächst werden

deshalb die Stufen in diesem Prozess mit ihren Auswirkungen erklärt und an

den betre�enden Stellen die gewählten Lösungsansätze erörtert.

Zum anderen geht es um die empirischen Voraussetzungen der Kausalana-

lyse und die dazu in dieser Arbeit eingesetzten Strukturgleichungsmodelle mit

latenten Variablen.

7.1 Justizielle Selektion und empirische Forschung

Die registerbasierte Rückfallforschung untersucht, wie hoch die Legalbewäh-

rungsquote nach unterschiedlichen Arten von Justizinterventionen ist. Sie ba-

siert auf behördlichen Sanktionierungsdaten, so dass (nur) erneute Verurtei-

lungen nach einer ersten formellen Reaktion als Rückfall gewertet werden

(können) (Jehle et al. 2010, S. 9 �.). Im Vergleich zur einfachen Zählung abge-

urteilter Fälle im Rahmen jährlicher Rechtsp�egestatistiken bietet diese perso-

nenbezogene Auswertungsstrategie zumindest die Möglichkeit, die Wiederer-

fassungsquote auf der Basis individueller Sanktionierungsverläufe und je nach

angeordneter Maßnahme (Bezugsentscheidung) anzugeben (vgl. Jehle 2012).

Allerdings bilden die Entscheidungsinstanzen Polizei und Gericht gleich

zwei strukturelle Selektionsstufen, die jeweils zu einer systematischen Verzer-

rung behördlicher Ausgangsstichproben führen können. Außerdem kann we-

gen der Unterscheidung von Hell- und Dunkelfeld keine Aussage zur Verhal-

tenswirksamkeit formeller Kontrollentscheidungen allein auf der Grundlage

erneuter Registrierungen getro�en werden. Nachfolgend werden die in Abbil-

dung 7.1 dargestellten Selektionsstufen im deutschen Strafverfahren und ihre

Bedeutung für den hier verfolgten Analyseansatz vorgestellt.

27 Farrington sowie Huizinga und Henry haben die bislang durchgeführten Studien mit ihren

unterschiedlichen Lösungsansätzen für dieses Validitätsproblem umfassend dargestellt (Far-

rington und Welsh 2005; Huizinga und Henry 2008).
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1 .  S t u f e :  E n t d e c k u n g  

( P o l i z e i )

-  A n z e i g e v e r h a l t e n  d e r  B e v ö l k e r u n g  e n t s c h e i d e n d

-  F o k u s s i e r u n g  d e r  p o l i z e i l i c h e n  A u f m e r k s a m k e i t   

   z . B .  d u r c h :  G e s c h l e c h t ,  A u s s e h e n ,  A l t e r ,  S c h u l e ,   

   S t a d t t e i l ,  M i g r a t i o n s h i n t e r g r u n d ,  V o r s t r a f e n

2 .  S t u f e :  S a n k t i o n i e r u n g  

( S t a a t s a n w a l t s c h a f t e n ,  G e r i c h t e )

-  D i v e r s e  E n t s c h e i d u n g s m ö g l i c h k e i t e n

-  Z u t r e f f e n d e  L e g a l p r o g n o s e  

   o d e r  V o r u r t e i l ?

3 .  S t u f e :  R ü c k f a l l m e s s u n g

-  G e s t e i g e r t e s  E n t d e c k u n g s -      

   u n d  S a n k t i o n i e r u n g s r i s i k o   

   d u r c h  S a n k t i o n ?

Abbildung 7.1: Selektionsstufen und Akteure im Kriminalisierungsprozess

7.1.1 Polizei und Bevölkerung –Wer wird registriert?

Die erste Selektionsstufe liegt auf der Ebene der Polizei als Ermittlungsinstanz

des »erstenZugri�s« und somit prozessual und zeitlich nochweit vor einerVer-

fahrensentscheidung durch Staatsanwaltscha� oder Gericht. Der Übergang

vom Dunkelfeld ins polizeiliche Hellfeld basiert besonders bei Körperverlet-

zungsdelikten von Jugendlichen und Heranwachsenden im Wesentlichen auf

Anzeigen aus der Bevölkerung (Geschädigte oder Zeugen) und weniger auf

polizeilicher Initiative. Mayhew (1993, S. 150) ermittelt mit den Daten des Bri-

tish Crime Survey für Großbritannien im Jahr 1988 eine Anzeigequote von

über 90 Prozent der bei der Polizei bekanntgewordenen Delikte.

Systematische Verzerrungsfaktoren für das Anzeige- bzw. Entdeckungsrisi-

ko und damit für die Möglichkeit, überhaupt Teil einer registerbasierten Ko-

hortenstichprobe zu werden, müssen nicht allein auf den in Abschnitt 2.2.1.2

dargestellten kon�ikttheoretischenÜberlegungen beruhen (West und Farring-

ton 1973, S. 2; Sampson und Laub 1993, S. 288, 305 f.). Die Bereitscha� zur

Anzeige und die daraus resultierende Wahrscheinlichkeit, als Tatverdächtiger

polizeilich registriert zu werden, kann ebenso von biographischen, persönli-
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chen und sozialräumlichen Faktoren sowie der Beziehung zwischen Täter und

Opfer abhängen.

Soziale Distanz zwischen Opfer und Täter kann ein wichtiger Grund sein,

bei der Kon�iktbewältigung eher auf formelle Kontrollinstitutionen zu set-

zen (siehe u.a. Köllisch 2005, S. 88). Solche Distanz kann zum Beispiel auf

einen niedrigeren sozioökonomischen Status der Familie des Täters oder sei-

nes Wohnviertels (Sampson 1986, S. 884; Hagan 1975, S. 634; Short und Nye

1957, S. 209) zurückgehen, aber auch auf Geschlechts- oder Altersunterschie-

den beruhen (Köllisch 2009, S. 42; Prein und Seus 2003, S. 151 f.; Johnson und

Scheuble 1991, S. 693 f.). Überdies hat sich gezeigt, dass ein Migrationshinter-

grund in einer ländlichen Umgebung mit einer im Vergleich zur Stadt gleich-

bleibend hohen Anzeigewahrscheinlichkeit einhergeht, während sich das An-

zeigerisiko für Jugendliche ohne Migrationshintergrund gegenüber dem in ei-

ner urbanen Umgebung verringert. Köllisch wertet diesen E�ekt ebenfalls als

Folge sozialer Distanz zu einer meist autochthon dominierten ländlichen Be-

völkerungsstruktur (Köllisch 2005, S. 282). Persönliche Bekanntscha� kann

die Bereitscha� zur informellen Kon�iktlösung erhöhen und so die Anzeige-

bereitscha� senken (Walburg 2014, S. 53 �.). Dies zeigt sich auch bei Verwen-

dung der Staatsangehörigkeit als Di�erenzierungskriterium: Prein und Seus

(2003, S. 152) ermitteln mit den Daten der Bremer Längsschnittstudie ein

mehr als doppelt so hohes Anzeigerisiko für Personen mit einer nichtdeut-

schen Staatsangehörigkeit. Zusätzlich können die Qualität und die Häu�gkeit

der Vordelinquenz von erheblicher Bedeutung für das Anzeige- und Entde-

ckungsrisiko sein. Es liegt nahe, dass höhere Inzidenzraten oder schwerere

Delikte (insbesondere Gewaltdelinquenz) eine gesteigerte Anzeigebereitscha�

bzw. Ermittlungstätigkeit der Behörden und damit eine höhere Registrierungs-

wahrscheinlichkeit bedeuten (Ehret 2007, S. 32, 94 f.). Auch die Zugehörig-

keit zu einer delinquenten Peergruppe sowie eine gemeinscha�liche Tatausfüh-

rung bedeuten lautKöllisch (2009, S. 42) ein erhöhtesAnzeigerisiko gegenüber

solchen Tätern, die zum Zeitpunkt der Tat allein waren.

Die Wahrscheinlichkeit, überhaupt im Strafverfolgungssystem aufzutau-

chen, kann somit durch etliche Selektionsfaktoren erhöht werden, die zugleich

in ätiologischen Kriminalitätstheorien von selektiven (formellen) Kontrollin-

terventionen unabhängige Erklärungsansätze für Delinquenz liefern. Daher

ist die Untersuchung des spezi�schen Verursachungsbeitrags justizieller Inter-

ventionen für nachfolgende Delinquenz auf Basis von Stichproben, die allein

aus bereits formell registrierten Personen bestehen, methodologisch proble-

matisch (vgl. Palamara et al. 1986, S. 92). Denn dabei könnte nicht kontrol-
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liert werden, ob in der Stichprobe andere, möglicherweise ebenfalls relevante

Erklärungsfaktoren überrepräsentiert sind und erneute Delinquenz begünsti-

gen. Um diese Kontrolle zu ermöglichen, muss eine Zufallsstichprobe aus re-

gistrierten und nichtregistrierten Personen gezogen werden (vgl. Link 1982,

S. 205).

In dieserUntersuchungwerden dieDaten derDuisburger Schülerbefragung

aus der Studie Kriminalität in der modernen Stadt verwendet. Die Panelstudie

wurde im Jahr 2002 als Vollerhebung des damaligen siebten Jahrgangs aller

Duisburger Schulen geplant und ist damit nicht auf registrierte Personen be-

schränkt. Erst 2005 wurden die bereits ausgewählten Probanden um ihre Zu-

stimmung zur Abfrage der Justizregister gebeten und die Eintragungen, soweit

gestattet und vorhanden, in den bestehenden Datensatz integriert (vgl. Kapi-

tel 8 und Schulte 2014).

Die Berücksichtigung in der Erhebung ist somit in diesem Fall nicht von ei-

ner justiziellen Registrierung, sondern zunächst nur von dem Besuch des sieb-

ten Jahrgangs einer Duisburger Schule im Jahr 2002 sowie der Zustimmung

zum Datenabgleich im Jahr 2005 abhängig. Mit dieser registerunabhängigen

Ausrichtung wird die strukturelle Verzerrung durch selektive Anzeigeerstat-

tung oder Ermittlungstätigkeit vermieden.

Allerdings birgt bei diesem Studiendesign nunmehr die freiwillige Einwil-

ligung zum Datenabgleich ein gewisses Verzerrungspotential, wenn gerade

diejenigen Personen ihre Zustimmung verweigern, die im Hellfeld registriert

sind oder die eine höhere Dunkelfeldbelastung aufweisen (so auch Köllisch

undOberwittler 2004, S. 715). Solche Verzerrungen können jedoch durch den

Vergleich von Dunkelfeld- und Hellfeldinformationen, anders als bei einer Re-

gistriertenkohorte, zumindest näherungsweise überprü� und berücksichtigt

werden (vgl. dazu Abschnitt 8.1.2).

7.1.2 Staatsanwaltscha� und Gericht – Wer wird wie bestra�?

Die Verfahrensentscheidungen durch Staatsanwaltscha� oder Gericht begrün-

den, wie zuvor das unterschiedlich hohe Kontroll- und Anzeigerisiko, eine

eigene, weitere Selektionsstufe, deren Ein�uss in einer Registriertenkohorte

nicht kontrolliert werden kann. Selbst wenn die bislang erfolgten Registrierun-

gen als statistische Kontrolle einbezogen werden (wie zum Beispiel bei Jehle

et al. 2010, S. 89 �.), bleibt die Möglichkeit unentdeckter Heterogenität in der

Stichprobe.
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Besonders die fortschrittliche Ausrichtung des Jugendstrafrechts am Erzie-

hungsgedanken bedeutet erhebliches Verzerrungspotential für eine nur regis-

terbasierte Analyse. Schon die Staatsanwaltscha� trägt durch die Prüfung der

Verdachtslage nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen sowie durch die

Beachtung der prozessualenOpportunitätsvorschri�en erheblich zur weiteren

Selektion der Stichprobe bei.28An dieser Stelle könnte zum Beispiel die Hinzu-

ziehung einerWahlverteidigung zu einer günstigerenVerfahrensentscheidung

für diejenigen Verdächtige führen, die (oder deren Eltern) die Gebühren be-

zahlen können und wollen.

Seit vielen Jahren zeigen Untersuchungen, dass nicht nur das Anzeige- oder

Kontrollrisiko, sondern auch die Entscheidungspraxis der Gerichte von extra-

legalen Faktoren beein�usst sein kann (Paternoster und Iovanni 1989, S. 368;

Smith und Paternoster 1990, S. 1111 f.; Holmes et al. 1996;Hagan 1975, S. 634).

Auch wenn solche Befunde für amerikanische Strafverfolgungssystem nicht

ohne weiteres auf die Bundesrepublik übertragbar sind, und auch wenn man

hinter der Strafrechtsprechung keine Klassenjustiz vermutet, ist die Annahme

nicht unplausibel, dass ein höheres Bildungsniveau der Eltern und ein insge-

samt bessergestellter sozialer Empfangsraum zu einer günstigeren Prognose

der Staatsanwaltscha� (zum Beispiel wegen einer erzieherischen Maßnahme

gemäß § 45 Abs. 2 JGG) oder des Gerichts (zum Beispiel, wenn es im Rahmen

von § 5 oder § 17 Abs. 2 JGG entscheidenmuss, ob Erziehungsmaßregeln oder

ambulante Maßnahmen zur Einwirkung auf den Jugendlichen noch ausrei-

chend erscheinen) und so zu einer eher zurückhaltenden, weniger eingri�sin-

tensiven Verfahrensentscheidung führen. Wer hingegen durch das Gericht zu

einer Jugendstrafe verurteilt worden ist (zum Beispiel Ha� statt Bewährung),

könnte auch durch unvorbereitetes Au�reten in der Hauptverhandlung oder

andere, nicht messbare und extralegale Umstände (wie das Au�reten der El-

tern) dem Gericht den Eindruck eines höheren Rückfallrisikos vermittelt und

so die Entscheidung, eine Ha�strafe auszusprechen, begünstigt haben. Auch

zurückliegende Registrierungen können die Verfahrensentscheidung der Jus-

tizbehörden beein�ussen und zu eingri�sintensiveren Maßnahmen bei Folge-

verfahren führen (Schöch 2007, S. 384;Meier 2007, S. 974 f.; Farell und Swigert

28 In Nordrhein-Westfalen wurden im Jahr 2017 bei den Staatsanwaltscha�en insgesamt

1.116.429 Verfahren erledigt. Darunter wurden 28 Prozent mangels Tatverdacht gem.

§ 170 Abs. 2 StPO und weitere 27 Prozent aus Opportunitätsgründen eingestellt; insgesamt

22 Prozent der Verfahren brachte die Staatsanwaltscha� vor die Strafgerichte, entweder durch

Anklageerhebung (12 Prozent) oder durch Beantragung eines Strafbefehls (10 Prozent) (vgl.

Information und Technik Nordrhein-Westfalen 2018, S. 20).
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1978, S. 450). Durch die Berücksichtigung der Voreintragungen lassen sich je-

doch zumindest diese systemeigenen Vorbedingungen auch in Registrierten-

stichproben kontrollieren.

Wie schon hinsichtlich des Zusammenhangs zwischen delinquenter Peer-

bindung und Delinquenz (Abschnitt 4.2), deuten Gottfredson und Hirschi

(1990) erneute Stra�älligkeit nach formellen Kontrollinterventionen als Selek-

tionsartefakt. In den hohen Rückfallraten nach Ha�strafen spiegele sich ein

persönliches delinquentes Potential (»stable di�erences across individuals in

the propensity to commit criminal (or equivalent) acts«, Hirschi undGottfred-

son 1986, S. 58) wider, das sich mangels konformer Bindungen und niedriger

Selbstkontrolle, unabhängig von anderen sozialen oder strukturellen Faktoren,

in der fortgesetzten Begehung von Stra�aten äußere. Der vielfach dokumen-

tierte Zusammenhang zwischen polizeilicher oder justizieller Registrierung

stelle daher eine Scheinkorrelation dar, die auf dem individuellen (unveränder-

lichen) delinquenten Potential eines Menschen als gemeinsame Hintergrund-

variable beruhe (Hirschi und Gottfredson 2006, S. 113 f.).

Tri diese Überlegung zu, ermitteln erfahrene Gerichte möglicherweise in-

tuitiv die Personen, die über jene problematische »propensity« verfügen, und

verurteilen sie zu eingri�sintensiveren (zum Beispiel stationären) Sanktionen,

so dass sich in der höheren Rückfallrate bei Ha�- und Arreststrafen nur die

zutre�ende Prognose der Strafverfolgungsbehörden ausdrückt.29

�e basic problem is that assignment to treatment groups (diver-

sion vs. referred to juvenile court, for example) is the result of

a nonrandom process in which high-risk youth are more likely

to receive more severe dispositions. (Smith und Paternoster 1990,

S. 1112)

Deshalb lässt sich, bei Beschränkung auf Sanktionierungsdaten und ohne Kon-

trolle des extralegalen Hintergrunds des Betro�enen, kein Verursachungsbei-

trag der Maßnahme gegenüber unbeobachteten Entscheidungsgründen isolie-

ren (Boers 2008, S. 362; Bernburg 2002, S. 42; Short und Nye 1957, S. 208).

Allein auf der Basis behördlicher Angaben zu Aburteilungen und Verfahrens-

entscheidungen ist es somit nicht möglich, eine statistische Kontrolle zu eta-

blieren, die die Sanktionierung gegenüber anderen plausiblen Ein�ussfaktoren

isoliert.

29 Gleiches kann für den Zusammenhang zwischen Sanktionierung und verringerter Risikoein-

schätzung gelten (Pratt et al. 2006, S. 373).
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Einen Ausweg stellt die Verwendung von Selbstberichten zur eigenenDelin-

quenz in Kombination mit Angaben zu persönlichen Einstellungen und sozia-

len Umgebungsfaktoren dar (vgl. Klein 1986, S. 57; Ehret 2007, S. 106 f.; Short

und Nye 1957, S. 208). Krohn et al. sehen in der Erhebung von selbstberichte-

ter Delinquenz

in spite of some inherent weaknesses and di�culties with the ad-

ministration of self-report delinquency inventories, [. . . ] one of

the most important methodological developments over the past

hundred years. (Krohn et al. 2010, S. 510)

Selbstberichte zeichnen sich dadurch aus, dass sie die tatsächlich handelnden

oder betro�enen Personen direkt adressieren und diese zu ihrem eigenen Ver-

halten oder ihren Opfererfahrungen befragen (Short und Nye 1957, S. 207).

Sie bieten den Vorteil, dass die kaum quanti�zierbaren Verzerrungse�ekte

im strafrechtlichen Selektionsprozess durch eine zweite, unabhängige Daten-

quelle kontrolliert werden können. Zusammen mit der Abfrage unterschied-

licher Delikte werden in Selbstberichten außerdem Angaben zum Selbstbild,

zurNormorientierung, Freizeitgestaltung, Bildungsnähe, zum ökonomischem

und demographischem Hintergrund erhoben (vgl. Junger-Tas 1994, S. 10).

Während diese Faktoren in registerbasierten Rückfallerhebungenmangels Da-

tengrundlage nicht weiter erörtert werden können (vgl. Weis 1986, S. 3), sind

sie doch für die Analyse der zu vermutenden Ursachen und Auswirkungen

von Justizinterventionen im Lebensverlauf von großer Bedeutung (vgl. Ab-

schnitt 3.3).

Darüber hinaus können Angaben zur selbstberichteten Delinquenz auch

die statistische Vergleichsgrundlage zur Untersuchung diskriminierender jus-

tizieller Entscheidungen entlang der oben skizzierten demographischen, so-

zialen oder ethnischen Faktoren sein. In diesem Fall würde die Justizentschei-

dung als abhängige Variable in ein Modell einbezogen und die Erklärungs-

kra� demographischer Faktoren unter Kontrolle der Dunkelfeldbelastung un-

tersucht.

7.1.3 Systemische Eigendynamik –Wer wird erneut registriert?

Schon in der Gleichsetzung von Kriminalität als Ergebnis eines Kriminalisie-

rungsprozesses und delinquentem Verhalten liegt ein erkenntnistheoretischer

Fehlschluss (vgl. Abschnitt 2.2.1). Deshalb lassen sich anhand von Registerstu-

dien keine Aussagen über die spezialpräventiv intendierte Verhaltensrelevanz
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von Kriminalsanktionen tre�en. Allenfalls drückt sich darin die Wahrschein-

lichkeit erneuter Registrierung durch die Behörden aus. Doch auch das in-

haltliche Verständnis des Rückfalls als Folgeregistrierung ist in seiner Aussage-

kra� nicht unverfälscht, denn jede neuerliche polizeiliche Registrierung folgt

wieder dem oben beschriebenen Selektionsprozess (Nieuwbeerta et al. 2009,

S. 228). Auch erkenntnistheoretisch sind die angenommenen Wirkungen vor-

hergegangener Justizkontakte nur dann zutre�end als Kausalzusammenhänge

zu interpretieren, wenn sie zu der vermuteten Wirkung (Delinquenz) im Ver-

hältnis der Externalität stehen (Boers 2012, S. 256, 275 �.).

So kann sich der Umstand, dass bereits eine Registrierung erfolgt ist, als

systemeigener Beitrag mit einem gesteigerten Kontroll- und Sanktionierungs-

risiko auswirken (Liberman et al. 2014, S. 363; Klein 1986, S. 57; Ehret 2007,

S. 94 f.). Dies liegt bei Personen auf der Hand, die zum Beispiel unter gericht-

lich angeordneter Bewährungs- oder Führungsaufsicht stehen, aber es kann

ebenso fürMenschen gelten, die bereits aufgefallen sind, so dass Polizeibeamte

sie oder ihr Umfeld verstärkt im Blick haben. Besonderer Anteil an der Steige-

rung des Kontrollrisikos kann zudem der Vielzahl polizeilicher Datensamm-

lungen (INPOL; Polizeiliche Auskun� Dateien, PAD; Schengener Informations

System, SIS; Zentrales Verkehrs Informationssystem, ZEVIS) zukommen. Die-

se werden heute automatisiert geführt und ermöglichen den Beamten, schon

im Rahmen von einfachen Personen- und Verkehrskontrollen umfangreiche

Informationen unmittelbar abzufragen.

Die polizeilichen Datensammlungen unterscheiden sich von den Justizre-

gistern in erster Linie dadurch, dass sie meist auf Landesebene geführt werden

und die Eintragung und Löschung nach prognostischen Gesichtspunkten und

auch zur Gefahrenabwehr erfolgt (BT-Drs. 16/13563, Vorbemerkung der Bun-

desregierung). So kann es passieren, dass dortMenschen ohneTatnachweis, so-

gar nach einem Freispruch oder nach einer Verfahrenseinstellung gem. § 170

Abs. 2 StPO, für unbestimmte Zeit erfasst sind (vgl. Einzelfallnachweise bei

Landesbeau�ragter für den Datenschutz Baden-Württemberg 2000, S. 91 f.).

Die Abfrage aus den Polizeidateien ist eine Standardroutine, die kurzfristig

erfolgt, während Auskün�e aus den Justizregistern erst im Rahmen eines Er-

mittlungsverfahrens eingeholt werden. Deshalb wird justiziellen Informatio-

nen im Hinblick auf das Kontrollrisiko eher untergeordnete Bedeutung zu-

kommen, während ein Tre�er in den von der Polizei geführten Dateien (zum

Beispiel »Falldatei Rauschgi�«) weitere Nachforschungen (zum Beispiel Dro-

gentest, Fahrzeugkontrolle) in der Situation erwarten lässt.
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Durch die Verwendung von Selbstberichten zur Rückfallmessung kann das

Verzerrungspotential selbstreferentieller Prozesse vermieden werden. Zusätz-

lich gestatten diese Angaben eine Operationalisierung, die die theoretisch for-

mulierten Steigerungs- bzw. Reduktionserwartungen delinquentenVerhaltens

nach justiziellen Interventionen viel eher erfassen kann als der Rückgri� auf

Folgeregistrierungen.

7.2 Kausalbeziehungen und Developmental Criminology

Wegen der explizit formulierten Kausalbeziehung zwischen Interventionen

und anschließend verstärkter Delinquenz, bezeichnen Loeber und Le Blanc

den Labeling-Ansatz und insbesondere Lemerts Konzept der sekundären De-

vianz als »developmental in nature« (Loeber und Le Blanc 1990, S. 421). Die

darin enthaltene Verstärkungsthese (»deviance ampli�cation«) postuliert ein

Ursache-Wirkungs-Verhältnis zwischen Sanktionen und nachfolgendem, delin-

quentem Verhalten (Paternoster und Iovanni 1989, S. 375; Bernburg 2002,

S. 87).

Die Analyse sequentieller Annahmen im Rahmen soziologisch-

ätiologischer Modelle wurde besonders durch die Berücksichtigung der

Lebensverlaufsperspektive in der Kriminologie vorangetrieben (Boers 2013,

S. 22 �.). Dazu wurden sukzessiv wirkende Prozesse formuliert, deren Kau-

salannahmen auch indirekte Zusammenhänge postulieren (»causes of the

causes«, Wikström et al. 2012, S. 29). Paternoster und Iovanni forderten diese

Art der Analyse bereits 1989 für die Überprüfung des Labeling Approach:

Although labeling theorists themselves have contributed at times

to this simplistic speci�cation (Becker most notably), it is appa-

rent from both early and more recent formulations that a more

complex model of the labeling process is in order. [...] A proper

test of the labelingmodel, specifying the intervening events in the

causal process, also would entail an elucidation of the conditions

under which social control has a labeling e�ect and the conditi-

ons under which no e�ect or a deterrent e�ect is observed [...].

(Paternoster und Iovanni 1989, S. 386)

Auch wenn sich die Autoren di�erenziertere Überlegungen von Becker erhof-

fen, hat er doch mit der »devianten Karriere« zu einem sehr frühen Zeitpunkt

ein »sequentielles Modell« beschrieben, das durchaus unterschiedliche Ent-
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wicklungsschritte bei der Festigung von Devianz nach justizieller Stigmatisie-

rung berücksichtigt:

But, in fact, all causes do not operate at the same time, and we

need a model which takes into account the fact that patterns of

behavior develop in orderly sequence. (Becker 1963, S. 23)

Die gleiche Forderung nach einem theoretischen Modell, das plausible Ver-

mittlungsebenen benennt, gilt freilich auch für die Analyse von Abschre-

ckungse�ekten. Hier ist bei ähnlicher Ausgangslage das im Vergleich zum

Labeling-Ansatz gegensätzliche (End-)Ergebnis »Delinquenzreduktion« zu er-

warten (Pogarsky et al. 2004, S. 345). Um mögliche abschreckende Wirkebe-

nen zu erfassen, wurde in Abschnitt 5.2 ein erweitertes rationales Entschei-

dungsmodell vorgestellt, in dem auch die kognitive Einstellungs- und die so-

ziale Bindungsebene Bedeutung erlangen.

Nur mit einem deduktiven Analyseansatz, also durch die theoretische Be-

rücksichtigung und empirische Operationalisierung von distalen und proxi-

malen Faktoren können deren Beziehung zueinander und ihre Vermittlungs-

funktion für Hintergrunde�ekte getestet werden.30 Ein Beispiel für die Inte-

gration ätiologischer und konstruktivistischer Konzepte bei der dynamischen

Analyse von Delinquenz und sozialer Kontrolle stellt das Strukturdynamische

Analysemodell dar, das der StudieKriminalität in dermodernen Stadt zugrunde

liegt (Boers und Reinecke 2007b; Boers et al. 2009, S. 268 �.).

Um jedoch solche theoretisch fundierten Kausalbeziehungen in quantitati-

ven Modellen abbilden und prüfen zu können, sollten neben der theoretisch-

argumentativen Vorarbeit besondere empirische Voraussetzungen erfüllt sein

(Wikström2006, S. 67 �.; Gehring undWeins 2009, S. 23; Bernburg 2002, S. 88;

Sherman 1997, S. 2–16; Boers 1991, S. 228 f.). Bollen (1989, S. 41) fasst die

Voraussetzungen der statistischen Kausalanalyse als isolation, association und

direction of in�uence zusammen:

• Der als ursächlich erachtete Stimulusmuss von anderen plausiblenDritt-

variablen isoliert sein.

30 Wer hier jedoch die Formulierung und Prüfung von naturgesetzlichen Annahmen erwartet,

muss enttäuscht werden, denn die Komplexität menschlichen Verhaltens und sozialer Struktu-

ren sowie die begrenzten Möglichkeiten der Messung lassen in einer sozialwissenscha�lichen

Analyse von vornherein keine deterministischen Aussagen zu: »Isolation is an unobtainable

ideal.« (Bollen 1989, S. 41) Es kann deshalb stets nur um die näherungsweise Überprüfung

vonWahrscheinlichkeiten gehen (Boers 2012, S. 256).
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• Es muss ein empirischer Zusammenhang zwischen Prädiktor und Kri-

terium bestehen.

• Ursache und Wirkung müssen einander zeitlich nachfolgen.

Überdies betont Boers (2012, S. 256) die Notwendigkeit externer Beein�us-

sung des Kriteriums bei der Analyse vonKausalität. AutodynamischeVerände-

rungsprozesse, also solche deren Ursache in sich selbst vermutet wird, können

mangels externem Prädiktor nicht kausal gedeutet werden. Diese Einsicht hat,

wie in Abschnitt 7.1.3 geschildert, Bedeutung für die Analyse von »Sanktions-

karrieren« als Ausdruck justizieller Selbstreferenz (ebd., S. 275 �.). In dieser

Untersuchung wird durch die Verwendung von selbstberichteten Dunkelfeld-

und justiziellen Registerinformationen die Externalisierung von (erklärender)

Interventions- und (abhängiger)Handlungsebene gewährleistet. Selbstreferen-

tielle Steigerungsprozesse können somit nur unter Berücksichtigung externer

Vermittlungsebenen (Freundeskreis, Normen) erfasst werden.

Nachfolgend werden die methodischen Schritte zur Umsetzung von zeitli-

cher Trennung und zur Isolation der kausalenWirkprozesse von anderen Ein-

�üssen näher erörtert.

7.2.1 Paneldaten als Voraussetzung der Kausalanalyse

Während die Kontrolle von bedeutsam erachteten Drittvariablen (zum Bei-

spiel delinquente propensity) auch in einem Querschnittsmodell möglich sein

kann, erfordert die Kausalanalyse zusätzlich ein Längsschnittdesign. Erst da-

mit kann die zeitliche Sukzession vonUrsache undWirkung sichergestellt und

ein kausaler Zusammenhang von einem korrelativen empirisch unterschieden

werden (Loeber und Le Blanc 1990, S. 421; Bortz und Döring 2006, S. 519 f.).

AuchdieModellierung von reziprokenVerstärkungsprozessen zwischenunter-

schiedlichen Faktoren pro�tiert besonders von der zeitlichen Separation (Mat-

sueda 1989, S. 443;�ornberry et al. 1994, S. 75).

Die kriminologische Lebensverlaufsforschung verwendet deshalb Panelstu-

dien, die, anders als Trendstudien aus zeitlich versetztenQuerschnittserhebun-

gen bestehend, immer die gleichen Probanden über die Zeit befragen. Auf diese

Weise werden auch unbeobachtete, intrapersonale Veränderungen, zum Bei-

spiel im Zuge der altersbedingten Reifungsentwicklung, im Datensatz latent

berücksichtigt (Reinecke 2014, S. 21 �.; Schumann 2003, S. 11; Sampson und

Laub 1997, S. 133 f.; Loeber und Le Blanc 1990, S. 422 f.). Andernfalls könn-

ten statt der vermutetenUrsache andere (zufällige)Unterschiede zwischenden
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einzelnen Trendpopulationen für au�retende E�ekte verantwortlich sein. Dies

kann durch Berücksichtigung des Vorniveaus der kausal beein�ussten Kri-

teriumsvariable kontrolliert werden (siehe unten 7.2.3). Im Zusammenhang

mit der kausalanalytischen Untersuchung von Abschreckungse�ekten formu-

lieren Bishop und �omas die besonderen Anforderungen an das Untersu-

chungsdesign so:

�e social psychological processes that are central to bothmodels

are such that neither can be evaluated adequately without longitu-

dinal data. While it is true that longitudinal data create a host of

statistical di�culties for which no satisfactory resolution present-

ly exists, only a nihilist would suggest a move from the potentially

deceptive light provided by such data to the impossible darkness

of cross-sectional designs when processual models are to be tes-

ted. (�omas und Bishop 1984, S. 1224)

Die Längsschnittanalysen in Kapitel 10 basieren auf einem Vier-Wellen-

Paneldatensatz der Duisburger Kriminalitätsbefragung, der die Zeit des

Jugend- und frühen Heranwachsendenalters (17. bis 20. Lebensjahr) erfasst.

Einbezogen werden nur die Befragten, die in diesem Zeitraum an jeder

Erhebungswelle teilgenommen haben. Wegen der eindeutigen zeitlichen

Zuordnung der jährlich durchgeführten Erhebungen ist es mit diesem Stu-

diendesign möglich, Ereignisse (zum Beispiel Justizkontakte oder Gewalt-

handlungen), Einstellungsmuster (zum Beispiel das Gutheißen von Gewalt)

oder das Bestehen sozialer Bindungen (zum Beispiel der Kontakt in einen

delinquenten Freundeskreis) entsprechend der jeweils theoretisch erwarteten

Ursache-Wirkung-Beziehung zeitlich zu trennen.

7.2.2 Isolation von Drittvariablen

UmKausalannahmen analysieren zu können, muss der E�ekt des erklärenden

Phänomens auf dieKriteriumsvariable von anderen theoretisch plausiblen Ein-

�ussfaktoren isoliert werden (Shadish et al. 2002, S. 13 �.; Bollen 1989, S. 41).

In dieser Untersuchung wird diese Isolation auf zwei Arten, sowohl auf inhalt-

licher als auch auf methodischer Ebene angestrebt.

Zumeinen erfolgt die Isolation vonDrittvariablen imquasi-experimentellen

Versuchsaufbau, also durch die Integration inhaltlich plausibler (Dritt-)Ein-

�ussfaktoren bei der Modellierung von Zunahme- oder Abschreckungsef-

fekten. Zum anderen erö�net die Verwendung latenter Variablen in Struk-
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turgleichungsmodellen die Möglichkeit, Messfehler bei der Schätzung der

empirischen Zusammenhänge zu berücksichtigen. Die Kategorie »Messfeh-

ler« enthält den unerklärten Teil an der Varianz der Kriteriumsvariable. Damit

ist zwar nicht geklärt, welche konkreten Ein�üsse neben dem oder den Prä-

diktor(en) Wirkung entfalten, jedoch wird vermieden, dass die ermittelten

E�ekte durch unbekannte Ein�üsse in die eine oder andere Richtung verzerrt

werden (Bollen 1989, S. 42 �.). Dieser methodische Isolationsbeitrag wird im

Abschnitt 7.2.2.2 eingehend erläutert.

7.2.2.1 Quasi-experimentelle Versuchsanordnung

Am besten gelingt die Kontrolle von Drittvariablen und damit die inhaltliche

Isolation eines Analyseobjekts im experimentellen Versuchsaufbau, bei dem

zufällig ausgewählte Probanden dem als ursächlich erachteten Phänomen aus-

gesetzt werden und dieÜbrigen als Kontrollgruppe unbehelligt bleiben (Smith

und Paternoster 1990, S. 1112). Unterscheiden sich die Gruppen anschließend

genau hinsichtlich des Kriteriums, ließe dies auf eine Verursachung durch die

manipulierte Variable schließen.

Für die in dieser Untersuchung behandelten kontroversen Hypothesentei-

le – im Kern geht es hier um die an verschiedenen Stellen vorgestellten Se-

lektionsargumente (im delinquenten Freundeskreis oder bei der Verhängung

von Sanktionen mit unterschiedlich hohen Rückfallraten) – verbietet sich ein

experimenteller Versuchsaufbau freilich schon aus forschungsethischen und

rechtsstaatlichen Gründen. Denn sonst müssten Menschen zufällig der Straf-

verfolgung ausgesetzt werden (Farrington 1977, S. 112).

Zusätzlich wäre eine so angelegte Untersuchung unrealistisch und damit für

die Analyse ungeeignet: Die Konzeption von Sanktionen als soziale Reaktio-

nen auf eine spezi�sche Kategorie (strafbaren) Verhaltens setzt ein gewisses

Bewusstsein bei der betro�enenPerson voraus, aufwelcheHandlung die Strafe

Bezug nehmen soll. Es könnte also nicht genügen, zufällig ausgewählte Perso-

nen »von der Straße weg« der Strafverfolgung auszusetzen, um so das Problem

polizeilicher Selektion (vgl. Abschnitt 7.1.1) zu umgehen. Die Betro�enen fän-

den sich augenblicklich in einer künstlichen Situation wieder, die, für sie und

für ihr Umfeld als Experiment unmittelbar erkennbar, valide Rückschlüsse auf

die Folgen authentischer formeller Kontrolle nicht zulässt.

Zwar konnten einzelne Studien auf der zweiten Verfahrensstufe, das heißt

mit bereits polizeilich selektierten Stichproben die (insofern relativen) Fol-

gen zufällig ergangener Sanktions- und Diversionsentscheidungen miteinan-
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der vergleichen. Allerdings mussten sie dafür, neben der polizeilichen Vorse-

lektion, jeweils weitere Einschränkungen in Kauf nehmen. So analysierte die

bereits in Abschnitt 3.3.3.2 auf Seite 51 vorgestellte Untersuchung von Klein

(1986) aus rechtsstaatlichen Gründen nur staatsanwaltscha�liche Verfahrens-

entscheidungen und blieb damit auf eine weniger eingri�sintensive Ebene for-

meller Kontrolle beschränkt. Interessant sind jedoch auch die absoluten Fol-

gen von formeller Kontrolle, also der Vergleich zwischen jedweder Kontrolle

und ausgebliebener Reaktion:

[...], we would like to note that there have been few comparisions

between a nonlabeled group and a labeled group; those compa-

risons which have been conducted are generally more supportive

of labeling theory predictions [...]. (Paternoster und Iovanni 1989,

S. 385)

Für die experimentelle Untersuchung strafgerichtlicher Verfahrensfolgen

mussten Killias et al. (2000, 2010) die bereits angeklagten Probanden ihrer

Schweizer Studie um die Zustimmung zur zufälligen Sanktionswahl durch

das Gericht bitten. Auf diese Weise wurde versucht, einen rechtsstaatlich

unbedenklichen Kompromiss zwischen dem Forschungsinteresse und der

Verfahrensgerechtigkeit herzustellen. Allerdings hinterfragen auch die Auto-

ren selbst, inwieweit die Kenntnis um die Hintergründe beein�ussend auf die

möglicherweise ebenfalls kriminologisch relevante Akzeptanz der so ergan-

genen (zufälligen) gerichtlichen Entscheidung wirkt (vgl. Killias et al. 2000,

S. 50).

Um eine von unterschiedlich hohen Entdeckungs- und Anzeigerisiken un-

beein�usste Stichprobe zu erhalten und dabei gleichwohl den Untersuchungs-

gegenstand von anderen plausiblen Drittvariablen zu isolieren, wird deshalb

o� auf einen quasi-experimentellen Versuchsaufbau zurückgegri�en. Dieser

folgt in der Bewertung dermethodischen Verlässlichkeit gleich auf experimen-

telleAnordnungen (vgl. Sherman 1997, S. 9–6). Bei solchenVerfahrenwird die

Vergleichbarkeit der beiden Gruppen nachträglich durch statistische Kontrol-

le anderer möglicherweise relevanter Ein�ussfaktoren hergestellt. Dies erfolgt

meist mit Hilfe von matched pairs (vgl. Wermink et al. 2010, S. 335 �.) oder

mittels multivariater Regressionsmodelle.

In dieser Arbeit wird ein quasi-experimenteller Versuchsaufbau mit Hil-

fe kovarianzbasierter multivariater Regressionsverfahren umgesetzt (umfas-

send dazu Bortz und Döring 2006, S. 525, 544 f.). Dazu werden, anders als

bei der bivariaten Regression einer einzigen Prädiktorvariable auf das Kriteri-
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um, weitere plausible Erklärungsfaktoren als Steigungskoe�zienten in die Re-

gressionsgleichung einbezogen. In der multivariaten Regression werden die

Ein�üsse der jeweils anderen Variablen automatisch konstant gehalten: Die

auf diese Weise ermittelten partiellen Regressionsgewichte sind dann um den

Ein�uss der einbezogenen (Dritt-)Variablen kontrolliert (Bortz und Schuster

2010, S. 342 f.; Bortz und Döring 2006, S. 510).

Inhaltlich kommt der selbstberichteten Delinquenz in dieser quasi-

experimentellen Analyse eine entscheidende Funktion zu, denn sie dient

als Prädiktorvariable zur Kontrolle der delinquent propensity (siehe Ab-

schnitt 7.1.2). Auf diese Weise kann das Level delinquenter Aktivität vor

dem Kontakt zu Polizei- und Justizbehörden kontrolliert werden (Palamara

et al. 1986, S. 92). Daneben werden aber auch kognitive Einstellungskonzepte,

zumBeispielmit Blick auf das Zustandekommen delinquenter Peerbindungen,

als Drittvariablen berücksichtigt. In der Längsschnittperspektive fungieren

viele der verwendeten Messungen somit gleichzeitig als abhängige und als

unabhängige Variable. DieseModellierung in verschiedenen Analyserollen ge-

lingt besonders gut in Strukturgleichungsmodellen, die im folgenden eigenen

Abschnitt vorgestellt werden.

7.2.2.2 Strukturgleichungsmodelle mit latenten Variablen

Strukturgleichungsmodelle verbinden die regressionsbasierte Pfad- mit der

kon�rmatorischen Faktorenanalyse und ermöglichen auf diese Weise

• latente (das heißt unbeobachtete) Strukturen zu ermitteln und in das

Modell zu integrieren,

• systematische und unsystematische Messfehler zu berücksichtigen so-

wie

• bei Verwendung von Paneldaten, empirische Kausalzusammenhänge

zwischen verschiedenen (auch latenten) Phänomenen zu prüfen.

Die empirische Modellierung von Kausalverhältnissen erfolgt durch den re-

gressionsbasierten Teil und könnte als Pfadanalyse auch nur mit manifesten

(das heißt gemessenen) Variablen durchgeführt werden, wenn zeitliche Suk-

zession und multivariate Drittvariablenkontrolle sichergestellt sind (Reinecke

2014, S. 50). In dem Fall beschränkt sich die Analyse auf ein Strukturmodell.

Die Besonderheit der Pfadanalyse liegt in derMöglichkeit, Variablen gleichzei-

tig eine exogene und endogene Funktion zuzuweisen. Dadurch können zum
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Beispiel distale von proximalen E�ekten getrennt und in einem einzigen Pro-

zessmodell simultan, das heißt jeweils in Abhängigkeit voneinander, geschätzt

werden. Auch die Kontrolle umden Ein�uss exogenerDrittvariablen bleibt bei

gleichzeitiger Analyse der Entstehungsbedingungen eben jener (dann endoge-

nen) Drittvariablen ebenfalls möglich. Gerade dieser Aspekt ist für die Bear-

beitung vieler Fragestellungen in dieser Arbeit von besonderer Bedeutung (vgl.

Abschnitt 6.1).
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Abbildung 7.2: Beispiel Strukturgleichungsmodell aus 2 latenten Variablen mit je 3 Indi-

katoren

Der faktoranalytische Teil besteht in der Spezi�kation des Messmodells.

Dadurch ist es zum einen möglich, unbeobachtete inhaltliche Zusammen-

hangstrukturen (Dimensionen) zwischen gemessenen Items (vgl. in Abb. 7.2

y11–y31 und y12–y32) in Form latenter Variablen (Faktoren, η) in das Ge-

samtmodell einzubeziehen und so deren Beziehung zu anderen (latenten wie

manifesten) Variablen zu untersuchen (Reinecke 2014, S. 185). Die Modellie-

rung latenter Dimensionen bietet den Vorteil, dass sie komplexe inhaltliche

Strukturen konstruktvalide abzubilden hil�: Anders als bei der Verwendung

von Summenindizes, die ebenfalls aus mehreren Indikatorvariablen erstellt
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werden, ist die Faktorenanalyse kein deterministisches Verfahren und erlaubt

durch die frei geschätzte Ladungsstruktur eines Faktors unterschiedliche

Anteile der einzelnen Indikatoren an der latenten Gesamtdimension.

Zum zweiten können im Messmodell systematische und unsystematische

Messfehler (Residuen, ε) geschätzt und bei der Analyse berücksichtigt werden

(Urban undMayerl 2014, S. 16 f.). Die auf dieseWeise ermittelten Zusammen-

hänge zwischen den Variablen (Pfadkoe�zienten) sind dann um Messfehler

bereinigt und erzielen so höhere Validität (Geiser 2011, S. 138 f.). Die Berück-

sichtigung von Messfehlern (vgl. Abb. 7.2: ε) bietet sich gerade bei der Kau-

salanalyse als zusätzlicher Isolationsschritt an (Bollen 1989, S. 41 �.). Hierbei

geht es dann weniger um theoretisch erwartete, verzerrende Drittvariablen als

um solche Auswirkungen, die gerade aus nicht erwarteten (und deshalb nicht

kontrollierbaren) Ein�üssen oder aus der unvermeidbaren Ungenauigkeit em-

pirischer Erhebungsinstrumente herrühren.
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Abbildung 7.3: Beispiel Messmodell: Latente Variable mit 3 Indikatoren

Schließlich besteht dieMöglichkeit der stochastischenModellprüfung, so dass

unterschiedlicheModellierungsvariantenmiteinander verglichenwerden kön-

nen (Gau 2012, S. 40 �.). Mit einer Reihe von Tests und Maßzahlen (FIT-

Indizes) kann die Modellgüte anhand der Datenanpassung durch den Ver-

gleich von modellimplizierter (das heißt laut Modellvorgaben simultan ge-

schätzter) und empirischer (das heißt jeweils zwischen einzelnen Variablen

tatsächlich errechneter)Kovarianzmatrix ermittelt werden (UrbanundMayerl

2014, S. 86 �.). Dadurch können sowohl Rückschlüsse auf die empirische Be-

stätigung oder Ablehnung des Gesamtmodells als auch auf einzelne E�ekte

zwischen Variablen gezogen werden.

Das ist der Ausgangspunkt der kon�rmatorischen Modellprüfung, die es

mit Hilfe von Restriktionen ermöglicht, unterschiedliche Modellvarianten ge-

geneinander zu testen, um die beste Datenanpassung anhand inferenzstatis-
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tischer Verfahren zu bestimmen. Auf diesem Weg, ebenso wie durch die In-

terpretation der modellimplizierten Zusammenhangsgrößen (Korrelationen

oder Kovarianzen), lassen sich inhaltliche Hypothesen zum Bestehen oder

Nichtbestehen einzelner empirischer Zusammenhänge überprüfen (Reinecke

2014, S. 112 �.).

7.2.3 Autoregressive Markov-Modelle

Es existieren viele Varianten von Strukturgleichungsmodellen, die sich kon-

zeptionell zum Teil sehr deutlich unterscheiden. In dieser Untersuchung wer-

den autoregressiveMarkov-Modelle verwendet (vgl. Abb. 7.4), da sie es ermögli-

chen, Kausalbeziehungen im Zeitverlauf zwischen inhaltlich unterschiedlichen

Variablen in Form von cross-lagged-E�ekten (vgl. Abb. 7.4: β23, β41) abzubil-

den und außerdem Stabilitätsbeziehungen zwischen inhaltlich gleichen Varia-

blen alsMarkov-E�ekte (vgl. Abb. 7.4: β21, β43) zu berücksichtigen.
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Abbildung 7.4: Beispiel Markov-Modell: Kreuzverzögerte und Stabilitätse�ekte zwi-

schen zwei Zeitpunkten

Gerade letzteres ist für die Analyse von Längsschnittdaten besonders wich-

tig. Durch die Modellierung autoregressiver (selbstbezüglicher) Pfade wird
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berücksichtigt, dass viele Einstellungs- und Verhaltensmuster im Zeitverlauf

stabil sind: Das Au�reten eines Phänomens zu einem Zeitpunkt t wird meist

auch durch sein Vorhandensein im vorgehenden Zeitpunkt t−1 erklärt und be-

zieht sich damit zumindest zum Teil auf sich selbst (Urban und Mayerl 2014,

S. 159 �.; Geiser 2011, S. 131 f.). In der so erreichten empirischenKontrolle des

bereits etabliertenVorniveaus eines Phänomens liegt auch einAnsatzpunkt für

die quasi-experimentelle Untersuchung kausaler Ein�üsse.

Wichtig ist jedoch, dass es sich bei diesen Zusammenhängen, die im Zeit-

verlauf zwischen inhaltlich gleichen Konstrukten ermittelt werden, um beson-

dere Stabilitätskoe�zienten handelt, die nicht wie lineare Regressionskoe�zi-

enten interpretiert werden dürfen (Urban und Mayerl 2014, S. 163 �.). Da in

einem kovarianzbasiertenMarkov-Modell keineMittelwertinformationen ein-

bezogen werden, geben Stabilitätskoe�zienten nur Auskun� zu interindividu-

ellen Veränderungen der Rangordnung der nachfolgenden Beobachtungsfäl-

le, nicht jedoch zu intraindividuellen Veränderungen des Niveaus. Bleibt die

Rangordnung aller Beobachtungsfälle der Stichprobe im Folgezeitpunkt auf

insgesamt niedrigerem (Mittelwert-)Niveau gleich, äußert sich dies trotzdem

in perfekter Stabilität und einem standardisierten Stabilitätskoe�zienten +/- 1.

Aus dem Koe�zienten zwischen inhaltlich gleichen Faktoren lassen sich des-

halb also keine Schlussfolgerungen bezüglich einer kausalen Zu- oder Abnah-

me (Wachstum) des (identischen) Phänomens ableiten (Reinecke 2014, S. 269;

Boers 2012, S. 273; Urban 2002, S. 15 �.). Stabilitätskoe�zienten können so-

wohl unmittelbar zwischen zweiMesszeitpunkten, aber auchübermehrere vor-

gelagerte Zeitpunkte hinweg spezi�ziert werden. Dabei handelt es sich dann

um »Markov-Prozesse höherer Ordnung«, die in gleicher Weise interpretiert

werden.

Im Unterschied dazu können kreuzverzögerte Regressionen zwischen in-

haltlich unterschiedlichenVariablenAufschluss darüber geben,welcherAnteil

demunabhängigenKonstrukt an derVarianzaufklärung der abhängigenVaria-

ble zukommt (Geiser 2011, S. 132; Bortz und Döring 2006, S. 519).31 Deshalb

können gerade die Pfadkoe�zienten zwischen zeitversetzten inhaltlich unter-

31 Bei der Modelldarstellung wird jeweils auch der Determinationskoe�zient (R2-Wert) für die

abhängige Variable angegeben. Dieser gibt Auskun� über den durch die unabhängige(n) Va-

riable(n) erklärtenVarianzanteil imVerhältnis zu der Gesamtvarianz der abhängigenVariable.

Bei latenten Variablen ist damit der Teil gemeint, der sich nicht durch den Messfehler erklä-

ren lässt. Der Wert kann als Prozentangabe erklärter Varianz gelesen werden. Folglich ist die

Varianzaufklärung durch die unabhängigen Variablen umso größer, je weiter der Wert gegen

1 (≡100 Prozent) geht.
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schiedlichen Konstrukten als kausal steigernde bzw. reduzierende E�ekte in-

terpretiert werden (Reinecke 2014, S. 79 �.; Urban und Mayerl 2014, S. 160).

Zusätzlich kommenmit inhaltlich indizierter Drittvariablenkontrolle undmo-

delleigener Messfehlerschätzung zwei Verfahren zur gezielten E�ektisolation

imModell zur Anwendung. Die zeitliche Verzögerung ist ein weiteres, äußerst

striktes Kriterium zur Bestimmung der Wirkrichtung. Auf diese Weise lassen

sich zentrale Untersuchungsfragen dieser Arbeit testen.

Gleichwohl soll die unbedingte Forderung nach zeitlicher Sukzession bei

der empirischen Modellierung von Kausalannahmen mit Blick auf ein inhalt-

liches und ein empirisches Argument etwas relativiert werden. So existieren

durchaus Phänomene, für die ein zeitlich paralleler Verlauf, das heißt ein ge-

meinsames Au�reten theoretisch erwartet wird und deren Beziehung deshalb

entsprechend modelliert werden sollte. Ein Beispiel kann in diesem Zusam-

menhang das Verhältnis zwischen delinquenter Peerbindung und der durch

die delinquente Gruppendynamik gleichzeitig gesteigerte delinquente Hand-

lungsbereitscha� sein (vgl. Hypothese 5). Ursache undWirkung lassen sich an

solchen Stellen allein mit denMitteln quantitativer Analysen nur schwer di�e-

renzieren, so dass theoretischen Argumenten größere Bedeutung zukommt.

Zusätzlich kann es für die Interpretation hilfreich sein, sich die Komple-

xität der Modelle und statistischen Verfahren sowie die Struktur eines Be-

fragungsdatensatzes als empirische Informationsquelle vor Augen zu halten.

Bei den hier geschätzten Modellen werden sowohl latente als auch manifes-

te Variablen einbezogen. Die verwendeten gemessenen Variablen sind kate-

goriale Indizes und beinhalten die Dunkelfeld- und die Hellfeldinformatio-

nen (vgl. Abschnitt 9.1). Wegen der unterschiedlichen Skalierung der abhän-

gigen (Y-)Variable müssen in einem Modell verschiedene Korrelationen ge-

schätzt werden: für latente metrisch, skalierte Variablen die üblichen linea-

ren Produkt-Moment-Korrelationen und für kategoriale Variablen schwellen-

wertbasierte polyserielle Korrelationen (Reinecke 2014, S. 34 �., 198; Xie

1989, S. 329). Dazu verwendet die eingesetzte So�ware MPlus das Weighted-

Least-Square(WLS)-Schätzverfahren, bzw. seine Modi�kation WLSMV. In

den Längsschnittmodellen werden Polizei- und Justizkontakte als katego-

riale Variable und die übrigen Dimensionen als kontinuierliche Skalen be-

handelt. Innerhalb eines Modells werden deshalb sowohl lineare Korrela-

tionen (für kontinuierliche Y-Variablen) und Logit-Korrelationen (für kate-

goriale Y-Variablen) geschätzt (Muthén und Muthén 2012, S. 718). Logit-

Korrelationskoe�zienten werden y-standardisiert und können dann wie xy-

standardisierte lineare Korrelationskoe�zienten interpretiert werden (Long
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1997, S. 71 f.). Um innerhalb einesModells vergleichbare E�ektgrößen gemein-

sam interpretieren zu können, werden in dieser Arbeit nur die entsprechend

standardisierten Koe�zienten berichtet.

Die fehlendenWerte werden entsprechend demMPlus-Standard durch das

modellbasierte Full-Information-Maximum-Likelihood(FIML)-Verfahren ge-

schätzt (Reinecke 2014, S. 239 �.). Dieser Algorithmus legt die Normalvertei-

lungsannahme zugrunde und kann unterschiedlich stark verzerrend auf deren

(in der empirischen Praxis wohl unvermeidliche) Verletzung reagieren. Die

eigentliche Modellschätzung basiert auf dem Weighted-Least-Squares(WLS)-

Verfahren, das die »Übersetzung« der kategorialen Informationen in eine kon-

tinuierliche Hintergrundvariable ermöglicht. Auch dieser Algorithmus benö-

tigt hohe Fallzahlen und (möglichst) normalverteilte Daten, um aussagekräf-

tige Standardfehler und χ2-Werte zu liefern (Urban 2004, S. 21 �.). Die in

Kapitel 10 dargestellten Gesamtmodelle basieren auf der robusten Schätzvari-

ante WLSMV. Diese ist zwar deutlich weniger anfällig für Verletzungen der

Normalverteilungsannahme (Flora und Curran 2004, S. 469, 488), doch kön-

nen auch hier erhebliche Abweichungen zu verzerrten Koe�zienten führen.

Der Vergleich von inhaltlich gleichen Parametern zwischen den verschiede-

nen Modellvarianten kann helfen, solche Verzerrungen zu erkennen. Teilmo-

delle ohne die kategoriale Dimension »formelle Kontrolle« werden mit dem

MPlus-Standardverfahren Maximum Likelihood (ML) geschätzt. Alle Model-

le verfügen mit n = 1.781 über eine ausreichend hohe Fallzahl.

Die in dieser Untersuchung eingesetzten Vier-Wellen-Modelle sind mit bis

zu 32 manifesten Variablen und 162 frei zu schätzenden Parametern so kom-

plex, dass sie hohe Anforderungen an den Algorithmus stellen. Im Ergebnis

wird es deshalb nicht verwundern, wenn gerade zwischen den Erhebungsin-

tervallen und bei multivariater Auspartialisierung schwache E�ekte ermittelt

werden. ImKern geht es deshalb bei der empirischenAnalyse vor allemumdie

vergleichendeUntersuchung vonZusammenhangsstrukturen und nicht um ei-

ne einzelne deterministische Aussage.

7.3 Schritte der Modellbildung

Die Modellbildung basiert auf einem explorativen (das heißt Struktur aufde-

ckenden) undmehreren kon�rmatorischen (das heißt Struktur prüfenden)Ar-

beitsteilen. Das Vorgehen orientiert sich im Wesentlichen an den von Mulaik

und Millsap (2000) vorgeschlagenen Schritten und wird im Folgenden erläu-
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tert. Im Rahmen der Dokumentation in Kapitel 8 werden die konkreten explo-

rativen und kon�rmatorischen Ergebnisse dargestellt und besprochen.

7.3.1 Explorative Faktorenanalysen

Durch explorative Faktorenanalysen können unbeobachtete (latente) Zusam-

menhangstrukturen zwischen gemessenen Indikatoren in thematisch zugeord-

neten Itembatterien ermittelt werden. Dazu wird die Statistikso�ware Stata 12

eingesetzt.

Diese vorbereitende Analyse wird jeweils zweischrittig durchgeführt: Zu-

erst wirdmit einer Hauptkomponentenfaktoranalyse (principal component fac-

tor analysis, PCF) die Zahl der zu extrahierenden Faktoren (Dimensionen) er-

mittelt. Bei diesem Verfahrensschritt wird zunächst noch unterstellt, dass die

Summe der Kommunalitäten 1 betrage, also die Faktoren die gesamte Vari-

anz der einbezogenen Variablen erklären. Bestimmt wird die Zahl der Fakto-

ren durch dasKaiser-Guttman-Eigenwertkriterium (Eigenwert≥ 1) (vgl. Bortz

und Schuster 2010, S. 415). DieseWertgrenze impliziert, dass der Faktor mehr

als nur die Varianz seiner Indikatoren erklärt, ihm somit darüber hinaus ein

eigener Erklärungswert zukommt.

Die Ladungsstruktur der Items auf den so ermittelten Faktoren wird an-

schließend mit einer Hauptachsenanalyse ermittelt, bei der die Kommunalitä-

ten nunmehr iterativ geschätzt werden (iterative principal factor analysis, IPF)

(vgl. ebd., S. 428). Dabei wird die Zahl der zu berechnenden Faktoren aus dem

ersten Schritt vorgegeben undwerden die untereinander korrelierten Faktoren

nach demobliquenPromax-Verfahren (Browne 2001, S. 131) rotiert. Die dabei

erzielten Ergebnisse werden zunächst hinsichtlich ihrer inhaltlichen Plausibi-

lität bewertet (vgl. Abschnitt 9.2). Sie bilden so die Grundlage für die kon�r-

matorische Prüfung der Messmodelle im Längsschnitt.

7.3.2 Kon�rmatorische Faktorenanalysen

Mit Hilfe der kon�rmatorischen Faktorenanalyse wird im Anschluss an den

explorativen Arbeitsschritt geprü�, ob und wie eine theoretisch formulier-

te, latente Dimension (zum Beispiel das »antizipierte Entdeckungsrisiko bei

Gewaltstra�aten«) in einem gemeinsamen Messmodell mit den dafür zuvor

explorativ ermittelten Indikatoren abgebildet werden kann (Reinecke 2014,

S. 137 �.).
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Ein zentrales Kriterium für die sinnvolle Verwendung latenter Variablen in

einem Längsschnittmodell ist ihre inhaltliche Vergleichbarkeit über die Zeit

(Urban und Mayerl 2014, S. 167 �.; Widaman et al. 2010, S. 12 f.). Andern-

falls lassen sich nur sehr eingeschränkt Aussagen zu verzögerten Kausal- oder

Stabilitätse�ekten tre�en, denn es kann nicht ausgeschlossenwerden, dass Ver-

änderungen in der endogenen Variable aus sich selbst, das heißt aus der ver-

änderten inhaltlichen Bedeutung des Konstrukts herrühren. Um eine kovari-

anzbasierte Längsschnittanalyse im Strukturgleichungsmodell konstruktvali-

de durchführen zu können, sollte zumindest eine τ-äquivalente Faktorstruk-

tur erreicht werden (Reinecke 2014, S. 98 f., 168 f.). Dies erfordert ein gleiches

Ladungsmuster der verwendeten Indikatoren im Zeitverlauf und bedeutet in-

haltlich, dass den einbezogenen Items zu jedem Zeitpunkt der jeweils gleiche

Erklärungsanteil am gemeinsamen Faktor zukommt (s. Tabelle 7.1). Auf diese

Weise wird sichergestellt, dass die latenten Variablen zu allen Zeitpunkten das

inhaltlich gleiche Phänomenmessen (Reinecke 2014, S. 71 �., 145, 149 f.; Little

et al. 2007b, S. 358 f.).

Ob und welche Faktorinvarianz vorliegt, muss jeweils für jeden Faktor

durch kon�rmatorische Modellvergleiche ermittelt werden. Schließlich kann

die eine Itembatterie von den Probanden in allen Erhebungen stets gleich inter-

pretiert worden sein, während die Antwortmuster zu einer anderen Itembatte-

rie einmit der Zeit verändertes Verständnis der Frage (und damit dieMessung

eines insoweit anderen Phänomens) nahelegen.

Tabelle 7.1: Restriktionen im Messmodell

Modellbezeichnung Faktorinvarianz Bedingungen

parallel skalare Faktorinvarianz Messfehlervarianzen und Faktorladun-

genmiteinander gleichgesetzt.

τ-äquivalent metrische Faktorinvarianz Messfehlervarianzen frei, Faktorladun-

gen korrespondierender Indikatoren

gleichgesetzt.

kongenerisch kon�gurativ Messfehlervarianzen und Faktorladun-

gen frei (außer Faktorskalierung).

Durch Gleichheitsrestriktionen hinsichtlich der Ladungsstruktur (λ), der

Messfehlervarianzen (ε), der Regressionskonstanten sowie der Varianzen der

latentenVariablen (ψ)32 können unterschiedliche Formen der Faktorinvarianz

32 Da in rein kovarianzbasierten Modellen keine Mittelwertinformationen einbezogen werden,

bleibt hier die Regressionskonstante außen vor. Die Varianz der latenten Variablen kann nicht
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vorgegeben und mit Hilfe von Modellvergleichen (vgl. Abschnitt 7.3.4) gegen-

einander getestet werden (Reinecke 2014, S. 97 �.; Geiser 2011, S. 107 �.).

In Tabelle 7.1 werden die zu testenden Invarianzniveaus und ihre empirische

Spezi�kation aufgelistet.

Es gilt zu beachten, dass jede latente Variable eine Skala benötigt. Da die

Varianz der latenten Variablen frei geschätzt werden soll, fungiert jeweils das

erste Item in jedem Messmodell als Marker-Variable, deren Faktorladung auf

denWert 1 restringiert wird (Little et al. 2007b, S. 358). Die latenten Variablen

sind damit so wie alle in dieser Untersuchung verwendeten Indikatoren fünf-

stu�g skaliert.

Schließlich lassen sich im Rahmen kon�rmatorischer Faktorenmodelle Re-

sidualautokovarianzen zwischenden einzelnen Indikatoren prüfen.Dabei han-

delt es sich um Zusammenhänge, die zwischen den Messfehlern der Indika-

toren der latenten Variablen bestehen. Während solche Zusammenhänge in

Querschnittsmodellen oder zwischen Indikatoren inhaltlich unterschiedlicher

Faktoren auf schwerwiegende Fehlspezi�kationen hindeuten können, sind sie

für die korrespondierenden Indikatoren von inhaltlich gleichen Dimensionen

in Längsschnittmodellen eher typisch (Urban undMayerl 2014, S. 173 �.). Dar-

in spiegelt sich dann der systematische Anteil des Messfehlers wider, der zu je-

dem Zeitpunkt erneut durch die wiederholte Verwendung des Items erhoben

wurde.

7.3.3 Integration der Teilmodelle

Für dieKonstruktion desGesamtmodells werdendieAnalyseebenen imLängs-

schnitt nach und nach zusammengefügt. Die kon�rmatorische Faktorenanaly-

se ist konzeptionell bereits ein Strukturgleichungsmodell, das zunächst jedoch

nur für jeweils inhaltsgleiche Dimensionen geschätzt wird (Reinecke 2014,

S. 138). Durch Integration weiterer latenter undmanifester Variablen wird die-

se im Anschluss schrittweise, jeweils in allen vier Panelwellen, erweitert.

Dabei werden zunächst immer alle theoretisch erwartbaren Beziehungen

zwischen den bestehenden und den neu angefügten Konstrukten im Vier-

Wellen-Modell (zum Beispiel zwischen Justizkontakten und einer delinquen-

ten Peerbindung) spezi�ziert.

Ein Analysemodell ist jedoch umso aussagekrä�iger, je weniger freie Para-

meter es benötigt, um eine gute Datenanpassung zu erreichen (Reinecke 2014,

restringiert werden, da ihre Veränderung gerade das empirische Kriterium darstellt (Urban

und Mayerl 2014, S. 172).
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S. 61 f.; Urban undMayerl 2014, S. 100). Die Sparsamkeit eines Modells ergibt

sich dabei nicht aus der Sparsamkeit an Restriktionen, sondern umgekehrt aus

der Zahl der verfügbaren Freiheitsgrade, die mit jedem restringierten Parame-

ter (zum Beispiel durch Gleich- oder Nullsetzung von Zusammenhängen) um

den Wert 1 steigt. Je mehr Freiheitsgrade im Modell vorhanden sind, desto

weniger Zusammenhänge müssen frei geschätzt werden und desto sparsamer

ist es deshalb. Um schließlich die möglichst sparsamste Modellvariante, das

heißt jene mit möglichst vielen Freiheitsgraden (d f ), in das Gesamtmodell

einzubringen, wurden in einem zweiten Schritt, soweit theoretisch plausibel,

nicht signi�kante Parameter restringiert und so zusätzliche Freiheitsgrade ge-

wonnen.

Für die Bewertung der Modellvarianten kann auf die inferenzstatistischen

Anwendungen für den Modellvergleich zurückgegri�en werden, die bereits

der Bestimmung der Faktorinvarianz zugrunde lagen und die im Anschluss

erläutert werden. Das jeweils ermittelte Teilmodell wird anschließend um die

nächste Analyseebene erweitert, bis schließlich alle Variablen zu einem Ge-

samtmodell zusammengefasst sind. Dieses Vorgehenwurde jeweils separat für

das Deprivationsmodell und für die Abschreckungsmodelle gewählt.

Durch diese Form der schrittweisen Variablenintegration kann zum einen

die Modellanpassung an die empirische Kovarianzmatrix verbessert und so

eine höhere Validität der geschätzten Zusammenhänge erzielt werden. Zum

anderen lassen sich so auch inhaltliche Hypothesen zum Bestehen oder Nicht-

Bestehen eines Zusammenhangs zwischen unterschiedlichen Variablen testen:

Verbessert sich dieModellanpassung, wenn einzelne zu schätzende Pfade (das

heißt Zusammenhänge) restringiert werden, ist dies ein deutlicher Hinweis,

dass sich für den restringierten Pfad, unter Berücksichtigung der im übrigen

gut angepassten Modellstruktur, keine empirische Grundlage �ndet. Somit

kann aus dem Umstand, dass ein im Modell spezi�zierter Zusammenhang

kein hinreichendes Signi�kanzniveau erreicht, durchaus eine inhaltliche Aus-

sage abgeleitet werden. Diese lautet dann, dass sich ein solcher Zusammen-

hang empirisch eben nicht bestätigt hat.

Wegen der hierarchischenModellierung sind die jeweils besten Teilmodelle

in den Gesamtmodellen enthalten, so dass es im Ergebnis ausreicht nur diese

darzustellen. Auch werden die einzelnen Integrationsschritte und ihre Evalua-

tion nicht im Einzelnen dokumentiert, da ihnen für die Beantwortung der For-

schungsfragen keine eigene Bedeutung zukommt. Allerdings können genau

jene Nicht-Zusammenhänge für die Analyse inhaltlich sehr bedeutsam sein.

Aus diesem Grund sind in der Modelldokumentation jeweils auch alle die Zu-
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sammenhänge aufgeführt, die zwar zunächst spezi�ziert, aber anschließend

im Wege der Modellanpassung restringiert werden. In diesen Fällen wird das

Feld mit »–« gekennzeichnet.

7.3.4 Modellevaluation

Zur empirischen Bewertung dieser Restriktionen werden, wie schon bei Prü-

fung der Invarianz im Längsschnitt, die Fit-Statistiken der Modellvarianten

verglichen. Dazu werden sowohl die deskriptiven Fitmaße CFI und RMSEA

als auch der χ2-Di�erenztest herangezogen. Letzterer erlaubt den inferenzsta-

tistischen Vergleich von zwei geschachtelten Modellvarianten (vgl. Reinecke

2014, S. 119 f.; Urban undMayerl 2014, S. 217;Widaman und�ompson 2003,

S. 19). Führt dabei die Restriktion von Parametern (Schachtelung) nicht zu ei-

ner signi�kanten Verschlechterung der Modellanpassung gegenüber dem we-

niger restringierten Ausgangsmodell (bei Berücksichtigung von χ2-Wert und

gewonnenen Freiheitsgraden), ist dies ein empirisches Argument, das sparsa-

mere (restringierte) Model zu wählen.33

Für die abschließende Bewertung des Gesamtmodells kann der

χ2-Anpassungstest die Abweichungen zwischenmodellimplizierter und empi-

rischer Kovarianz im Verhältnis zu einem unrestringierten Nullmodell ermit-

teln. Da einem solchen unrestringierten Nullmodell kaum eigene inhaltliche

Bedeutung zukommt, hat diese Testvariante, anders als der zuvor beschrie-

bene Di�erenztest, eine eher deskriptive Funktion (Schermelleh-Engel et al.

2003, S. 33). Zudem hat sich dieses Verfahren gerade bei großen Stichproben

und bei Verletzung der Normalverteilungsannahme als sehr unzuverlässig

erwiesen und kann Fehler 2. Art, das heißt die fälschliche Ablehnung von

eigentlich korrekt spezi�zierten Modellen begünstigen (Urban und Mayerl

2014, S. 93 f.; Schermelleh-Engel et al. 2003, S. 33; Wheaton et al. 1977, S. 99).

Deshalb wird vorgeschlagen, zusätzlich die im Modell verfügbaren Freiheits-

grade und damit den Grad der Modellkomplexität bei der Bewertung zu

berücksichtigen. So sollen Erfahrungswerte nahelegen, dass von einer ak-

zeptablen Datenanpassung ausgegangen werden könne, wenn das Verhältnis

zwischen χ2-Wert und d f nicht mehr als 5:1 beträgt (Wheaton et al. 1977,

S. 99; Hoogland und Boomsma 1998, S. 362).

33 Je nach Skalierung der verwendeten Variablen kamen in den TeilmodellenML- undWLSMV-

Schätzer zur Anwendung, die jeweils unterschiedliche χ2-Di�erenztests erfordern (vgl. Reine-

cke 2014, S. 120; Muthén und Muthén 2012, S. 451 f.).
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Schon umbei den für dieseUntersuchung verwendeten großen Stichproben

(n > 500) und den komplexen Modellen mit über 30 Variablen kein akzepta-

bles Modell zu Unrecht abzulehnen, werden zur abschließenden Gesamtbe-

urteilung der Modelle in erster Linie die deskriptiven Goodness-of-Fit-Maße

CFI und RMSEA herangezogen (Schermelleh-Engel et al. 2003, S. 51). Diese

haben sich als robust gegenüber großen Stichprobengrößen erwiesen (Reine-

cke 2014, S. 127).

Für die Fit-Indizes CFI und RMSEA haben sich cut-o� -Werte etabliert, de-

ren Verletzung für eine schlechte Modellanpassung spricht (Reinecke 2014,

S. 127; Schermelleh-Engel et al. 2003, S. 52). Für den CF-Index liegt der ak-

zeptable Wertebereich zwischen 0.96 und 1, sowie für den RMSEA-Index bei

<0.06 (inkl. Höchstwert innerhalb des 90-Prozent-Kon�denzintervalls).

An vielen Stellen wird jedoch davor gewarnt, inhaltliche Kriterien bei der

Modellbeurteilung und der Entscheidung für oder wider eine Variante nicht

ausreichend einzubeziehen (vgl. ausführlich Urban undMayerl 2014, S. 99 �.).

Inhaltliche Plausibilität und Verwertbarkeit im Gesamtzusammenhang sind

wichtige Aspekte bei der Einordnung der empirischen Befunde und verhin-

dern theorieloses over-�tting. Entsprechendwerden Fit-Indizes nicht als starre

Grenzen, sondern als Richtgrößen in einemNäherungsprozess behandelt, der

sich aus empirischen und inhaltlichen Argumenten speist.

7.4 Zusammenfassung

Es hat sich gezeigt, dass die Untersuchung von Justize�ekten besondere An-

forderungen an den empirischen Versuchsaufbau stellt. Wegen unterschied-

lich verteilter Kontroll- und Anzeigerisiken kann in einer registerbasierten

Stichprobe die zufällige Verteilung von Hintergrundvariablen nicht kontrol-

liert werden. Die Befragung zufällig ausgewählter Personen kann hingegen ei-

ne verzerrende Vorauswahl und Bewertung durch Dritte vermeiden.

Auch für die Analyse reicht es nicht aus, lediglich auf formelle Registrie-

rungsdaten zurückzugreifen, wie sie in polizeilichen Auskun�dateien oder in

justiziellen Registern enthalten sind. Selbstberichtete Delinquenz liefert die

Grundlage zur Bildung von Vergleichsgruppen, so dass Ursachen und Folgen

behördlicher Verfahrensentscheidungen von anderen Ein�ussfaktoren isoliert

werden können.

Generell erfordern Aussagen über die postulierte abschreckende bzw. stei-

gernde Verhaltenswirkung justizieller Interventionen den Rückgri� auf Daten,
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die eine größere inhaltlicheNähe zur persönlichenHandlungsebene herstellen.

Überdies könnte sich in dem Rückfall, gemessen als erneuter Registereintra-

gung, zusätzlich ein durch den Vorkontakt erhöhtes Entdeckungsrisiko wider-

spiegeln. Folglich lassen sich allein mit Registrierungsdaten keine Annahmen

zu einer Verhaltensveränderung von sanktionierten Personen überprüfen. Im

Gegensatz zur Operationalisierung von Rückfällen als erneuter Verurteilung,

kann die selbstberichteteDunkelfelddelinquenz unabhängig von systemimma-

nenten Wiederverurteilungsmechanismen erhoben werden.

Die Untersuchung der zwischen staatlicher Intervention und delinquentem

Verhalten postuliertenKausalbeziehung erfordert ein Paneldesign, umdie zeit-

liche Abfolge vonUrsache undWirkung abbilden undVeränderungen imZeit-

verlauf kontrollieren zu können. SelbstberichteteDelinquenz bildet dieGrund-

lage für eine quasi-experimentelle Versuchsanordnung (Huizinga und Henry

2008, S. 222 f.), die nachträglich eine Einteilung in Experimental- und Kon-

trollgruppe durch statistische Kontrolle (ex-post-facto-Design) vornimmt (vgl.

Gehring und Weins 2009, S. 25 f.). Die Analyse erfolgt mit Hilfe kovarianzba-

sierter Regressionsanalysen im Strukturgleichungsmodell. Diese stellen eine

gängige Methode zur Modellierung von Kausalzusammenhängen innerhalb

eines komplexen Entwicklungsprozesses dar.
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8.1 Studie Kriminalität in der modernen Stadt

Die von der Deutschen Forschungsgemeinscha� geförderte kriminologische

Langzeitstudie Kriminalität in der modernen Stadt wurde im Jahr 2000 zur

Untersuchung von Verbreitung, Entstehungsbedingungen, Ursachen und Fol-

gen von Jugenddelinquenz in drei nordrhein-westfälischen Städten als Schul-

befragung begonnen. Die für diese Arbeit relevante Duisburger Haupterhe-

bung wurde schließlich im Jahr 2002 erstmals als Vollerhebung mit 3.411

Schülern der 7. Klasse aller Schulformen durchgeführt und seither dreizehn

Mal, zuletzt im Frühjahr 2019 mit den inzwischen 30-jährigen Probanden,

wiederholt (vgl. Boers und Reinecke 2019; Boers et al. 2014). Außerdem wur-

den auch Panel- und Querschnittbefragungen in Münster (2000–2003) und

Bocholt (2001) durchgeführt. Die Studie kombiniert damit ein prospektives

Kohorten- und Paneldesign. Eine umfassende Dokumentation der in Müns-

ter ermittelten Befunde �ndet sich bei Boers und Reinecke (2007a).

In der zunächst jährlich und nach 2009 biannual durchgeführten Duisbur-

gerDunkelfeldbefragungwerdennebenAngaben zur eigenenDelinquenz und

Opferwerdung auch Daten zur Sozialstruktur (Freundeskreis, Familiensitua-

tion, schulischer und beru�icher Erfolg) und zu Wert- und Normkonzepten

erhoben. Zusätzlich zu der selbstberichteten Dunkelfelddelinquenz wurde das

Hellfeld in Form von Verfahrens- und Sanktionierungsdaten der Polizei (po-

lizeiliche Kriminalakten) sowie von Staatsanwaltscha�en und Strafgerichten

(Erziehungs- und Bundeszentralregister) erhoben. Im Oktober 2009 wurden

dazu die Registerinformationen von allen Teilnehmern, die eingewilligt hatten,

beim Bundesamt für Justiz (BfJ) als der zuständigen Registerbehörde abgefragt

und unter Berücksichtigung des Zeitverlaufs den Probanden im Dunkelfeld

zugeordnet.

Auch wenn sich anhand von Registerinformationen keine Schlüsse auf die

delinquente Verhaltensebene ziehen lassen, geben sie eher als die (ebenfalls

erhobenen) Eigenberichte von juristischen Laien verlässliche Angaben zu Art

und Ausmaß justizieller Maßnahmen (Kirk 2006, S. 125 �.). Dadurch können

systemeigene Informationen und rechtlich divergierende Bewertungen (bei

teils faktisch gleichem Verfahrensausgang) realistisch berücksichtigt werden.

Dies ist insbesondere deshalb bedeutsam, weil systemische Selbstreferenz gera-

de auf solchen rechtlichen Inhalten und spezi�schen Kategorien polizeilicher
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Abbildung 8.1: Kombiniertes Panel- und Kohortendesign. Die Erhebungswellen des inte-

grierten Hellfeld-Dunkelfeld-Panels sind fettgedruckt.

oder justizieller Register beruht, die für Außenstehende in einer Befragung

kaum zu reproduzieren sind.

8.1.1 Dunkelfeldbefragung

Die Dunkelfelderhebung wurde 2002 in Duisburg zunächst als Schulbefra-

gung begonnen undmit Erreichen der 10. Klasse im Jahr 2005 schrittweise als

postalische Befragung weitergeführt.34 Mit Abschluss der Oberstufe im Jahr

2008wurde der Erhebungsmodus vollständig auf postalische Befragungen um-

gestellt. Zusätzlich wurde der direkte Kontakt zu den Probanden durch das

Duisburger Sozialwissenscha�liche Umfragezentrum gesucht, wenn trotz zwei-

maliger Erinnerung keine Antwort erfolgt war. Auf diese Weise konnten die

ohnehin guten Wiederbefragungsquoten zwischen den Jahren zusätzlich ge-

steigert werden.

Die gesamte Studie ist als anonyme Erhebung konzipiert, so dass die Zu-

ordnung der Fragebögen zwischen den Befragungszeitpunkten nicht über die

Namen der Probanden erfolgen konnte. Die Panelzuordnung basiert auf ei-

nem anonymen Codierungsverfahren, bei dem die Teilnehmer gebeten wer-

den, aus den jeweils gleichen sechs Fragen zu Beginn des Fragebogens einen

persönlichenCode zu generieren (vgl. dazu ausführlich Pöge 2008). Dieser Co-

de wurde auch für die Zuordnung der pseudonymisierten Registerauskün�e

eingesetzt.

34 Vgl. zur Panelkonstruktion im Dunkelfeld die Methodendokumentation von Pollich (2010a).
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Trotz der intensiven Bemühungen um eine möglichst hohe Teilnahmequo-

te, haben Teilnahmeunterbrechungen in einzelnen Panelwellen sowie endgül-

tiges Ausscheiden zu einem hohen Verlust von fast 65 Prozent der Ausgangs-

stichprobe im durchgängigen Gesamtpaneldatensatz der Jahre 2002 bis 2009

geführt. Allerdings verringern sich die Ausfälle deutlich, wenn kürzere Ana-

lysezeiträume gewählt werden. Soweit sich Fragestellungen auf entsprechende

Sozialisationsphasen beziehen lassen, kann dem Problem der Panelmortalität

deshalb durch die Verwendung von kürzeren Teilpanelvarianten gut begegnet

werden.

8.1.2 Hellfelderhebung

Daten zu Justizinterventionen liegen für die gesamte Zeit von Beginn der

Strafmündigkeit der Probanden bis September 2009 vor. Die erste Dunkel-

felderhebung wurde in Duisburg im Januar 2002 durchgeführt als noch über

80 Prozent der Probanden jünger als 14 Jahre waren und damit generell nicht

kriminalisiert werden konnten (§ 19 StGB). Nachdem die meisten Probanden

im Jahr 2003 strafmündig geworden sind, blieben die Registrierungen imHell-

feld in dieser und der folgenden Erhebungswelle zunächst noch gering und

stiegen im Jahr 2005 stark an. Um die Wirkung der Kriminalisierung über

einenmöglichst langen Zeitraum beobachten zu können, ohne dabei die Kom-

plexitätsgrenzen der empirischenModelle zu übersehen, bezieht sich dieseUn-

tersuchung im Kern auf die Jahre 2005 bis einschließlich 2008. In diesem Zeit-

raum waren die Probanden überwiegend zwischen 16 und 19 Jahren alt und

erlebten als Jugendliche und junge Erwachsene die intensivste formelle Kon-

trolle im gesamten Studienverlauf (vgl. Abbildung 9.2 auf Seite 187).

8.1.2.1 Datenerhebung

Die Auskun�erteilung aus den Justizregistern setzte die Einwilligung der Dun-

kelfeldteilnehmer voraus, die im Rahmen der vierten Dunkelfelderhebung im

Frühjahr 2005 schri�lich erbeten worden ist. Für die Lokalisierung im Regis-

ter mussten neben Namen und Vornamen auch das Geburtsdatum und der

Geburtsort angegeben werden. Da schon die bestehende Zuordnung im Dun-

kelfeldpanel allein auf dem selbst erzeugten persönlichen Code basiert, muss-

te dieser auch für die fallweise Anbindung der Registerinformationen benutzt

werden.
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Um größtmögliche Datensicherheit und die Anonymität der Dunkelfeldbe-

fragung gegenüber den Register- und Strafverfolgungsbehörden und gegen-

über der Projektleitung zu gewährleisten, wurde ein Notar als Datentreuhän-

der eingesetzt. Dieser hat eine Abfragelistemit den personenbezogenen Anga-

ben und einer laufenden Nummer als Pseudonymisierungsmerkmal für die

Registerabfrage beim BfJ erstellt. Alle ermittelten Auskün�e wurden vom BfJ

nur mit der laufenden Nummer versehen und enthielten keine personenbe-

zogenen Angaben. So konnten die Registerinformationen durch Verwendung

einer Zuordnungsliste, die vom Datentreuhänder an die Projektleitung über-

geben wurde und die ohne personenbezogene Daten nur das Pseudonymisie-

rungsmerkmal mit dem persönlichen Code kombiniert, an den Dunkelfeldda-

tensatz angebunden werden.
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Abbildung 8.2: Verfahrensskizze Registerabfrage

Die verwendeten Registrierungsdaten stammen aus dem Erziehungsregister

(ER) und aus dem Bundeszentralregister (BZR) und decken somit das gesam-

te Spektrum strafrechtlich repressiver Reaktionen ab. Das Erziehungsregister

enthält, anders als bei Strafverfahren nach Erwachsenenstrafrecht, auch fol-

genlose Verfahrenseinstellungen durch die Staatsanwaltscha� gem. § 45Abs. 1

JGG. Diese sind gem. § 60 Abs. 2 Nr. 7 BZRG einzutragen und werden bis zur

Vollendung des 24. Lebensjahres gespeichert (§ 63 Abs. 1 BZRG). Außerdem

werden hier alleübrigen Sanktionsmaßnahmendes Jugendgerichts, abgesehen
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von Jugendstrafen, eingetragen. Jugendstrafen sowie alle förmlichen Sanktio-

nen nach Erwachsenenstrafrecht �nden sich imBundeszentralregister, das kei-

ne pauschale Tilgung wie das Erziehungsregister, sondern eine nach Jahren ge-

stu�e Löschung gem. § 46Abs. 1 BZRGvorsieht. Verfahrenseinstellungen gem.

§ 153 oder § 153a StPO werden im Zentralen Staatsanwaltscha�lichen Verfah-

rensregister (ZStV) gespeichert, aus dem jedoch keine Daten vorliegen.

Die Eintragungen im Bundeszentral- und im Erziehungsregister sind äu-

ßerst kompakt, keine Information ist redundant. Ein Auszug kann mehre-

re Eintragungen (Abb. 8.3) enthalten, die sich ihrerseits auf unterschiedliche,

gleichzeitig abgeurteilte Taten beziehen können. Damit ergeben sich pro Aus-

zug drei Inhaltsebenen:

• Auszugsebene

• Eintragungsebene

• Tatebene

Um bei der Datenerfassung keine Informationen zur Anzahl der Eintragun-

gen oder der abgeurteilten Taten zu verlieren, dabei aber gleichzeitig einen

handhabbarenDatensatz zu erhalten, werden diese Informationen auch durch

die Struktur des Variablensets erfasst (ausführlich zur Datensatzkonstrukti-

on Schulte 2014). Der zur Erfassung eingesetzte und später chronologisch

in das Dunkelfeldpanel integrierte Hellfelddatensatz besteht aus insgesamt

690Variablen, die jedoch o�mals nur zu einem geringen Teil Daten enthalten.

2 .

E n t s c h e i d u n g s d a t u m  &  

B e h ö r d e  

S a n k t i o n

Z u o r d n u n g  E r z i e h u n g s r e g i s t e r

L f d .  N r .  i m  

A u s z u g

Abbildung 8.3: Beispiel einer Registereintragung (mit Rechtschreibfehler)

Im Vorfeld der Registerabfrage sind im März 2009 auch die verfügbaren poli-

zeilichenKriminalakten der Probanden erhobenworden.Diese sind für die po-
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lizeiinterne Information bei erneutem Zusammentre�en gedacht und können

deshalb durchaus mehr Details zu Personen und Verfahren sowie Hinweise

auf (im ER und BZR) nichteintragungsfähige Verfahrensentscheidungen gem.

§ 170 Abs. 2 StPO enthalten. Der potentielle Informationsgehalt dieser Akten

geht somit über den der Justizregister weit hinaus. Dennoch haben sich die

Akten für die quantitative Analyse von Kriminalisierungsfolgen als ungeeig-

net erwiesen, da sie nur bei Bedarf und damit unsystematisch angelegt worden

sind.

BeimVergleich der beidenDatenquellen zeigte sich, dass bei derDuisburger

Polizei zu 385 Probanden eine Kriminalakte existierte, obgleich fast doppelt so

viele Probanden imErziehungs- oder Bundeszentralregister erfasst waren. Um

systematische Verzerrungen zu vermeiden, wird in dieser Arbeit auf die Ver-

wendung der polizeilichen Datenquelle verzichtet. Sie könnte möglicherweise

besser im Rahmen einer qualitativen Untersuchung genutzt werden.

8.1.2.2 Repräsentativität

Die Verteilung der unter dem hier angeführten Sammelbegri� Justizreaktio-

nen zusammengefassten Verfahrensentscheidungen wird in Tabelle 9.5 darge-

stellt. Insgesamt waren 699 der 2.964 abgefragten Probanden (23,6 Prozent)

mit mindestens einer Eintragung in der Zeit ihrer Strafmündigkeit bis Okto-

ber 2009 im Erziehungs- oder Bundeszentralregister erfasst. Freilich liegen die

jährlichen Registriertenanteile erheblich niedriger. Es fällt auf, dass selbst in

demmit 176 Personen am stärksten belastetenAlter von 16 Jahren nur ein klei-

ner Teil dieser Querschnittspopulation (6,3 Prozent) mit den Justizbehörden

in Kontakt gekommen und registriert worden ist. Vergleicht man die Regis-

triertenanteile in den Folgejahren 2008 und 2009 mit der (nur für diese Jahre

verfügbaren) Tatverdächtigenbelastungszi�er (TVBZ) für die Geburtsjahrgän-

ge der Probanden inDuisburg, zeigt sich eine etwas höhere Tatverdächtigenbe-

lastung in der amtlichen Statistik (Tabelle 8.1). Dabei muss jedoch berücksich-

tigt werden, dass die TVBZ auch Tatverdächtige einbezieht, deren Verfahren

gem. 170 Abs. 2 StPO eingestellt wurde oder mit einem Freispruch endete.35

Diese Personen könnten mangels Registereintragung hier nicht gezählt wer-

den, so dass die Anteile registrierter Personen niedriger liegen müssen (vgl.

Schulte 2014, S. 4).

35 Auf diese Weise werden in der Bundesrepublik jährlich etwa 30 Prozent der Strafverfahren

erledigt (vgl. Statistisches Bundesamt 2018a, S. 26, 2018b, S. 58).
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Tabelle 8.1: TVBZ Landgerichtsbezirk Duisburg (Geburtsjahrgänge 1987–1989)

Deliktarten 2008 2009

Allg. Delinquenz 4648 (4,7%) 4519 (4,5%)

Gewalt gesamt 1740 (1,7%) 1693 (1,7%)

Schwere Gewalt 943 (0,9%) 854 (0,9%)

Eigentum 1783 (1,8%) 1588 (1,6%)

Sachbeschädigung 675 (0,7%) 579 (0,6%)

Sonderziehung durch das Landeskriminalamt NRW,

wegen der Umstellung des statistischen Kennzi�ernsys-

tems konnte erst ab dem Jahr 2008 nach Deliktskatego-

rien di�erenziert werden.

Die Anteile verurteilter Personen sind in der Stichprobe ähnlich hoch, wie

die amtlichenVerurteiltenzi�ern für Nordrhein-Westfalen erwarten lassen. So

sind im Jahr 2017 etwa 1,5 Prozent der Jugendlichen und 2 Prozent der Her-

anwachsenden in NRW in einem Strafverfahren verurteilt worden.36 Die An-

teile verurteilter Probanden fallen in der Stichprobe mit Werten zwischen

0,8 Prozent und 1,7 Prozent geringer aus als in der Strafverfolgungsstatistik.

Insgesamtmuss jedoch nicht von einermassivenVerzerrung ausgegangenwer-

den. Die eingesetzten Modelle dür�en die zu erwartenden E�ekte in der Ge-

samtpopulation leicht unterschätzen.

8.1.3 Integration von Hell- und Dunkelfeld

Die Integration der sehr unterschiedlichen Datenquellen »Dunkelfeld« einer-

seits und »Hellfeld« andererseits erforderte ein aufwendiges anonymes Zu-

ordnungsverfahren (Schulte 2014). Die Zusammenführung erfolgte in zwei

Schritten über den Dunkelfeldquerschnitt 2005 (vgl. Abbildung 8.4). An die-

ser Stelle soll nur auf die konzeptionell bedeutsame Di�erenzierung von

Einwilligungs- und Eintragungsebene im Hellfelddatensatz eingegangen wer-

den, die ein wechselseitig von den beiden Datensätzen bestimmtes Integrati-

onsverfahren erforderte.

Die Integration der Hellfeldinformationen setzt, wie oben beschrieben, aus

rechtlichen und technischen Gründen die Einwilligung und Angabe des per-

sönlichenCodes als anonymes Zuordnungsmerkmal voraus. Dies haben 2.964

Teilnehmer (87 Prozent) der im Jahr 2005 gleichzeitig durchgeführtenDunkel-

36 Vgl. Strafverfolgungsstatistik NRW 2017, Abschnitt 3, S. 11.
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Abbildung 8.4: Schematische Darstellung des Zuordnungsverfahrens

felderhebung getan. Die übrigen haben zwar einen Dunkelfeldfragebogen aus-

gefüllt, aber entweder gar keine oder keine verwertbaren Angaben in dem Ein-

willigungsbogen gemacht. Diese (Dunkelfeld-)Fälle müssen bei allen weiteren

Analysen unberücksichtigt bleiben (»permanent unit nonresponse error«, vgl.

Reinecke 2014, S. 233 �.). Zusätzlich konnten 93 gültige Einwilligungen nicht

im Paneldatensatz zugeordnet werden, so dass die Fallzahl der integrierten

(Teil-)Paneldatensätze stets durch die Zahl der im Querschnitt 2005 zugeord-

neten Einwilligungen (n = 2.871, 96,9 Prozent) begrenzt ist. Die zugeordnete

Einwilligung in die Datenabfrage im Hellfeld ist also gleichzeitig eine struktu-

relle Voraussetzung für die Verwertbarkeit jedes im Dunkelfeld gültig erhobe-

nen Falles. Tabelle 8.2 enthält die Fallzahlen in den einzelnen Dunkelfeld- und

integriertenHellfeld-Dunkelfeld-Querschnittsdatensätzen sowie die jeweils in

Bezug auf Dunkel- und Hellfeld bei der Integration realisierten Zuordnungs-

quoten.

Andersherum bedingen auch die unterschiedlichen Zuordnungsquoten in

den (Teil-)Paneldatensätzen im Dunkelfeld die Relevanz der Registerinforma-

tionen: Von allen 699 Auskün�en, die mindestens eine relevante Eintragung

enthielten, konnten 685 einem Fall im Querschnitt 2005 zugeordnet werden

(98 Prozent). Damit enthält einViertel der zugeordneten Registerauszüge (685

von 2.871 Auszügen) mindestens eine Eintragung, die übrigen nur die lau-
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fende Nummer und die Angabe »Keine Eintragung«. Ist eine Eintragung vor-

handen,muss diese in den zeitlich korrespondierenden Panelabschnitt kopiert

werden (vgl. Abbildung 8.4). Jede Eintragung soll jeweils nur genau dem Dun-

kelfeldabschnitt zugeordnet werden, zu dem sie in Beziehung steht. Diese zeit-

liche Zuordnung kann jedoch aufgrund unterschiedlicher Verfahrensdaten er-

folgen. So können die Eintragungen auf der Entscheidungsebene bis zu drei

Zeitangaben enthalten:

• Datum der Verfahrensentscheidung (Einstellung bzw. Urteil)

• Datum der letzten Tat

• Erlangung Rechtskra�

Im Falle der meisten Verurteilungen weichen Entscheidung und Rechtskra�

wegen der Rechtsmittelfrist von einer Woche ohnehin kaum voneinander ab.

DemDatum einer letzten (entdeckten) Tat kann für die Untersuchung polizei-

licher Abschreckungs- oder Labeling-E�ekte durchaus inhaltliche Bedeutung

zukommen, denn der Polizeikontakt wird sich meist unmittelbar oder kurz

nach der Stra�at ereignen. Da jedoch das Entscheidungsdatum als einzige An-

gabe durchgängig vermerkt ist, wird diese Information der zeitlichen Zuord-

nung zugrunde gelegt, und dasDatumder letztenTat bleibt bei der Zuordnung

unberücksichtigt.

Tabelle 8.2: Fallzahlen Dunkelfeldpanel und integriertes Hellfeld-Dunkelfeld-Panel

HF-DF-Panelquerschnitt

Jahr (Alter) DF n n Anteil am DF in % a Anteil am HF in % b

2002 (13) 2.750 1.918 69,7 66,8

2003 (14) 3.132 2.212 70,6 77,1

2004 (15) 3.177 2.440 76,8 85,0

2005 (16) 3.206 2.807 87,6 97,8

2006 (17) 3.196 2.416 75,6 84,2

2007 (18) 3.035 2.134 70,3 74,3

2008 (19) 2.980 1.990 66,8 69,3

2009 (20) 2.818 1.903 67,5 66,3

DF=Panelquerschnitt Dunkelfeld.
a Die Ausschöpfungsquote imDunkelfeld bezieht sich auf die gültigen Fälle im

jeweiligen DF-Panelquerschnitt.
b Die Ausschöpfungsquote im Hellfeld bezieht sich auf die insgesamt zugeord-

neten Einwilligungen (n = 2.871).
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Bei der zeitlichen Zuordnung wurde berücksichtigt, dass die Dunkelfelderhe-

bung jeweils Ende Januar begonnen hat und sich der Berichtszeitraum des-

halb mit postalischer Nach- und persönlichen Face-to-Face-Befragungen bis

Ende März erstrecken konnte. Um dem zeitlichen Versatz von Selbstberichts-

zeitraum und Abschluss eines Strafverfahrens, das auf einer Tat innerhalb des

Selbstberichtszeitraums beruhte, besser gerecht zu werden und dabei die Dau-

er von Verfahrensentscheidungen pauschal zu berücksichtigen, wurde nicht

der 31. Dezember sondern der 31.März als Stichtag für die Wellenzuordnung

gewählt (Abbildung 8.5). Alle Eintragungen deren Entscheidungsdaten vor

dem 1. April lagen, wurden deshalb dem vorangegangenen Jahr als Berichts-

zeitraum zugeteilt.

JAN FEB MÄR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEZ JAN FEB MÄR APR

BERICHTSZEITRAUM DUNKELFELD

ZUORDNUNGSZEITRAUM HELLFELD (mit Märzschnitt)

ZUORDNUNGSZEITRAUM HELLFELD (ohne Märzschnitt)

Abbildung 8.5:Märzschnitt zur Berücksichtigung der Verfahrensdauer

Auch wenn eine Eintragung mit Hilfe des Entscheidungsdatums erfolgreich

zugeordnet wurde, kann sie jedoch in der Panelanalyse nur dann Verwen-

dung �nden, wenn für den fraglichen Zeitraum auch Dunkelfeldinformatio-

nen vorliegen. Ist dies nicht der Fall, bleibt die Eintragung mangels Rele-

vanz für das Dunkelfeldpanel unberücksichtigt. Dies führt in der Summe

zu einer deutlichen Reduktion der verwertbaren Eintragungen um mindes-

tens ein Drittel. Die Anteile einbezogener Hellfeldregistrierungen sind in Ta-

belle 8.3 auszugsweise jeweils pro Panelquerschnitt dargestellt. Werden meh-

rere Panelwellen analysiert, wirken sich alle Ausfälle in jeder einbezogenen

Dunkelfeld-Panelwelle mittelbar auf die Verwertbarkeit der Registerinforma-

tionen aus, das heißt auch dann, wenn die Eintragung nicht in den von der

Nicht-Teilnahme betro�enen (Teil-)Panelabschnitt fällt. Dies liegt darin be-

gründet, dass in der Panelanalyse nur die Fälle berücksichtigt werden, für die

in jeder (Teil-)Panelwelle Informationen vorliegen; die einmaligeNichtteilnah-

me innerhalb des relevanten Analyszeitraums disquali�ziert den Fall für den

gesamten Zeitabschnitt.
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Tabelle 8.3: Panelrelevante Eintragungen nach Registerarten

Hellfeld HF-DF

Jahr (Alter) ngesamt nER nBZR nGesamt nER nBZR Zuordnungen in % a

2002 (13) 15 15 0 7 7 0 46,7

2003 (14) 63 63 0 33 33 0 52,4

2004 (15) 131 130 1 103 102 1 78,6

2005 (16) 201 198 3 200 197 3 99,5

2006 (17) 217 214 3 158 156 2 72,8

2007 (18) 175 160 15 115 107 8 65,7

2008 (19) 167 138 29 80 69 11 47,9

2009 (20) 150 101 49 58 40 18 38,7

Summe 1.119 1.019 100 754 711 43 67,3

Hellfeld = alle Eintragungen; HF-DF= je Hellfeld-Dunkelfeld-Panelquerschnitt zugeordnete Ein-

tragungen.

ER=Eintragung im Erziehungsregister gem. § 59 �. Bundeszentralregistergesetz (BZRG).

BZR=Eintragung im Zentralregister gem. § 3�. BZRG.
a Der wellenspezi�sche Zuordnungsanteil bezieht sich auf die Gesamtzahl der jeweils in den Be-

richtszeitraum fallenden Eintragungen.

8.1.4 Validität der Datenquellen

Durch die Selektion der im Dunkelfeld panelrelevanten Fälle37 und die oben

geschilderte Integration der Hellfeldinformationen können sich wechselsei-

tig systematische Verzerrungen zwischen den unterschiedlichen Datensätzen

ergeben. Davon sind besonders die Geschlechterverteilung, Dunkelfeldtäter-

und Registriertenanteile betro�en.

Nachfolgend werden Verzerrungse�ekte jeweils pro Panelquerschnitt sowie

für das Vier-Wellen-Panel (Altersstufen 16 bis 19 Jahre) berichtet, das die em-

pirische Grundlage für die inhaltlichen Analysen in dieser Arbeit bildet.

8.1.4.1 Verzerrung durch Panele�ekte

Bei der Geschlechterverteilung zeigt sich die Verzerrung durch Panelausfälle

sehr deutlich (vgl. Tabelle 8.4). Während die jährlichen Querschnitterhebun-

gen noch ein überwiegend ausgeglichenes Verhältnis aufweisen, verschiebt

sich dieses mit jedem Integrationsschritt zugunsten weiblicher Teilnahmen.

37 Es werden jeweils nur die Fragebögen in einer Erhebungwelle berücksichtigt, die, gg�s. mit

Unterbrechung, einem bereits im Panel vorhandenen Fall zugeordnet werden können.
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Das deutet auf die regelmäßigere Teilnahme von Frauen an den Dunkelfeldbe-

fragungen hin, die in einer höheren Panelrelevanz weiblicher Fragebögen re-

sultiert. Diese höhere Panelrelevanz führt automatisch zu einer höherenQuote

zuordenbarer weiblicher Einwilligungen im integrierten Hellfeld-Dunkelfeld-

Panel, obgleich die Geschlechterverteilung mit einem weiblichen Anteil von

51,5 Prozent an den erteilten Einwilligungen fast häl�ig ist. So sind auch

die Anteile männlicher Probanden zu allen Erhebungszeitpunkten im inte-

grierten Datensatz gegenüber dem jeweils korrespondierenden Dunkelfeld-

Panelquerschnitt nochmals geringer, doch liegen die Anteile im Einwilligungs-

und Zuordnungsjahr 2005 fast gleich.

Der recht deutliche Verlust von mindestens 4 Prozentpunkten männlicher

Teilnahmen im integrierten Vier-Wellen-Panel resultiert ebenfalls aus der

mangelnden Panelrelevanzmännlicher Teilnahmen imDunkelfeld.Hier beste-

hen kaumUnterschiede zwischen demDunkelfeldpanel und dem integrierten

Datensatz.

Tabelle 8.4: Anteile männlicher Probanden je Querschnitt und Vier-Wellen-

Panelvarianten in Prozent

Panel-QS Vier-Wellen-Panel

Jahr (Alter) QS DF HF − DF DF HF − DF

2002 (13) 51,0 49,2 46,4 - -

2003 (14) 50,0 49,1 46,8 - -

2004 (15) 49,0 48,1 46,2 - -

2005 (16) 50,0 48,8 47,8 41,7 41,0

2006 (17) 50,0 46,7 44,8 41,5 40,9

2007 (18) 47,0 45,8 42,6 41,4 40,8

2008 (19) 47,0 46,5 42,8 41,6 41,0

2009 (20) 47,0 45,3 41,7 - -

QS =Querschnitt; DF =QS Dunkelfeldpanel; HF − DF =QS in-

tegriertes Hellfeld-Dunkelfeld-Panel.

8.1.4.2 Verzerrung durch Einwilligungsverweigerung

Die Integration der beiden Datensätze kann auch eine Verzerrung der Tä-

teranteile im Dunkelfeld zur Folge haben, wenn Dunkelfeldtäter systematisch

die Einwilligung in die Registerabfrage verweigert haben. Durch den Fallaus-

schluss im Falle der Nicht-Einwilligung wirkt diese dann trotz vorhandener

Dunkelfeldangaben auf die Verwertbarkeit der Fälle zurück.
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In den Tabellen 8.5 und 8.6 werden die Täteranteile der unterschiedlichen

Querschnittsdatenquellen (Querschnitt, Panelquerschnitt, integrierter Panel-

querschnitt) sowie die des Vier-Wellen-Panels verglichen. Dabei wird jeweils

deutlich, dass die Täteranteile im Dunkelfeld sowohl in der allgemeinen

Delikts- als auch in der Gewaltkategorie in der Gruppe der Einwilliger, also

dem integrierten Hellfeld-Dunkelfeld-Panel (HF − DF), im Vergleich zu den

Einwilligungsverweigerern (Verw .) in etlichen Erhebungswellen signi�kant

unterschätzt werden.

Das lässt zumeinendarauf schließen, dass gerade diejenigenPersonen keine

Einwilligung in die Registerabfrage erteilt haben, die eine höhere Belastung im

Dunkelfeld aufweisen. Zum anderen ist wegen der Panelmortalität zu erwar-

ten, dass die Delinquenzbelastung zumindest hinsichtlich allgemeiner Delin-

quenz je integriertem Panelquerschnitt unterschätzt wird.

Ein positives Bild ergibt sich jedoch für das Vier-Wellen-Panel, das die

Grundlage für die empirischen Analysen in dieser Arbeit bildet. Zwar liegen

hier die Täteranteile insgesamt im Vergleich zu den Querschnittsdatensätzen

wie wegen der typischen Panelverluste zu erwarten niedriger. Jedoch bewirkt

die Einwilligungsverweigerung in der Gewaltkategorie keine systematische

Verzerrung der Dunkelfelddelinquenz.

8.1.5 Recodierung von Dunkelfeldangaben

DerVergleich derDunkelfeldangabenmit justiziellen Registrierungen imHell-

feld (record checks) erlaubt die externe Validierung der selbstberichteten Dun-

kelfeldtaten hinsichtlich falsch-negativer Antworten im Dunkelfeld. Übertrie-

bene, das heißt falsch-positive, Antworten können jedochmangels Kontrollkri-

terium nicht von nichtregistrierten (also typischen) Dunkelfeldangaben di�e-

renziert werden (Köllisch und Oberwittler 2004, S. 709).

Tabelle 8.7 listet die relativen Abweichungen zwischen selbstberichteten

und den nach Registrierungen zu erwartenden Täteranteilen auf. Der Anteil

falsch-negativer Antworten ist jeweils in der Spalte »Di�. %« enthalten. Die

Kategorie »ohne Raubkopien« umfasst alle 16 Delikte des paneltauglichen

Index »allgemeine Delinquenz«38 sowie zusätzlich eigenen Betäubungsmittel-

konsum.

38 Enthalten sind: Gra�ti, Scratchen, allg. Sachbeschädigung, Automatendiebstahl, Ladendieb-

stahl, Fahrraddiebstahl, Autodiebstahl, Autoaufbruch, Handtaschenraub, Raub, Einbruch-

diebstahl, allg. Diebstahl, Hehlerei, einf. Körperverletzung, gefährliche Körperverletzung,

Drogenhandel.
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Es zeigt sich, dass der Anteil falsch negativer Angaben insbesondere in den

Gewaltkategorienmit steigendemAlter zunimmt. Der Vergleich mit den deut-

lich geringeren Abweichungen in der Gruppe der Sachbeschädigungsdelikte

lässt bei einer ähnlich geringen Basisrate zunächst vermuten, dass die deutli-

chenAbweichungen in der Gewaltkategorie auf einemAntwortverhalten beru-

hen, das sich an sozialer Erwünschtheit orientiert (Wittenberg 2009, S. 168 �.).

Allerdings muss hier auch die unterschiedliche Hellfeldausdehnung berück-

sichtigt werden: Die erheblich unterschiedlichen Aufklärungsquoten legen na-

he, dass die Registrierungswahrscheinlichkeit bei Gewaltdelikten deutlich hö-

her ist als bei Sachbeschädigungsdelikten, so dass sich in den hohen Abwei-

chungen zum Teil auch eine generelle Antwortverweigerung bei einem selte-

nen Phänomen Delinquenz widerspiegeln dür�e.39 Mangels Hellfeldinforma-

tionen in weniger gut aufgeklärten Deliktskategorien könnte das Antwortver-

halten dort also nur ehrlicher erscheinen.

Um konsistente Analysen der integrierten Datenquellen bei zum Teil sehr

geringen Klassengrößen zu ermöglichen, werden für diese Untersuchung An-

gaben zur Dunkelfelddelinquenz verwendet, die mit Hilfe der Hellfeldinfor-

mationen korrigiert worden sind. Für die Recodierung wird auf sämtliche Re-

gistereintragungen zurückgegri�en, das heißt auch auf staatsanwaltscha�liche

Verfahrenseinstellungen gem. § 45 JGG, die rechtlich keinen Tatnachweis im-

plizieren. Trotz dieses interpretativen Vorbehalts und der Möglichkeit falsch-

positiver Fälle erscheint das Vorgehen mit Blick auf die typischerweise einfa-

chen und damit in tatsächlicher Hinsicht weniger irrtumsanfälligen Sachver-

halte in Jugendstrafverfahren gerechtfertigt (so auch Köllisch und Oberwitt-

ler 2004, S. 711). Es wird vorausgesetzt, dass die Einstellungspraxis der be-

teiligten Staatsanwaltscha�en entsprechend der gesetzlichen Systematik und

Intention zwischen Verfahrenseinstellungen mangels Tatverdacht gem. § 170

Abs. 2 StPO und verdachtsquali�zierten Diversionsentscheidungen gem. § 45

JGG di�erenziert.

Um der verringerten Aussagekra� von Hellfeldinformationen in Bezug auf

Tathäu�gkeiten Rechnung zu tragen, wurden Recodierungen nur bei ohnehin

grob au�ösenden Jahresprävalenzen vorgenommen und nicht bei Häu�gkeits-

angaben (Inzidenz). Bei summierten Prävalenzindizes beschränkt sich dieKor-

rektur auf den Klassenwechsel von »Nicht-Täter« (0) bzw. »keine Angabe« (.k)

39 Die Polizeiliche Kriminalstatistik für das Jahr 2017 weist eine Aufklärungsquote, d. h. die Er-

mittlung eines Tatverdächtigen, bei etwa 90 Prozent der angezeigten Körperverletzungen im

Vergleich zu nur etwa 25 Prozent der angezeigten Sachbeschädigungsdelikte aus (Bundeskri-

minalamt 2018, S. 33).
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zu »Ein Delikt« (1). Bezogen auf die Gesamtzahl der Fälle einer Querschnitts-

population ist der Anteil recodierter Täter überdies sehr gering (vgl. die abso-

luten Tabelle 9.1).

Neben demgeschildertenRisiko falsch-positiver Recodierungen kann solch

ein Rückgri� auf Justizdaten auch ein Selektionsproblem bergen: In den Re-

gistern wird schließlich das gesamte Spektrum strafbarer Handlungen einge-

tragen, wohingegen in der Dunkelfeldbefragung nur 18 ausgewählte Stra�a-

ten abgefragt werden und damit überhaupt berichtet werden können. Bezieht

man bspw. Ermittlungsverfahren oder Verurteilungen wegen Fischwilderei in

das Korrekturverfahren mit ein, obwohl das Delikt nicht durch den Fragebo-

gen erhoben wird und damit von vornherein nicht angegeben werden könn-

te, dür�e darin eine verzerrende Ausdehnung des Hellfelds in das Dunkelfeld

liegen. In solchen Fällen würde also die Selektivität behördlicher Kriminalisie-

rung in den Dunkelfelddatensatz übertragen. Um eine Überzeichnung der De-

linquenzbelastung von behördlich selektierten Personen zu vermeiden, wur-

den Recodierungen deshalb deliktsbezogen, das heißt nur für die im Dunkel-

feld abgefragten Deliktsgruppen vorgenommen. Registrierungen wegen Straf-

taten, die nicht im Dunkelfeld abgefragt worden sind, wurden in das Verfah-

ren nicht einbezogen. Durch die Recodierung der Dunkelfeldangaben konnte

keine Annäherung der verschiedenen Täteranteile in der Einwilligergruppe er-

reicht werden (vgl. für die Ausgangswerte: Tabellen 8.5 und 8.6).

8.2 Analysezeitraum Jugend und frühe Adoleszenz

Für die in dieser Untersuchung durchgeführten Längsschnittanalysen wird

auf das Teilpanel der Erhebungsjahre 2005–2008 zurückgegri�en. Das

Vier-Wellen-Panel erfasst die im Schnitt 16- bis 19-jährigen Probanden und

deckt damit die Zeit mit den höchsten Anteilen justizieller Registrierungen

ab. Wegen des Verzerrungspotentials durch Verfahrensentscheidungen nach

Erwachsenenstrafrecht, wird die letzte im Gesamtdatensatz verfügbare Erhe-

bungswelle aus dem Jahr 2009 nicht berücksichtigt (vgl. Abschnitt 9.1.2.1).

Das integrierte Teilpanel enthält 1.781 Fälle bzw. 62 Prozent der gültigen

Einwilligungen oder 52 Prozent der Fälle der ersten Dunkelfeldbefragung

im Jahr 2002. Ähnlich wirkt sich die Panelzuordnung auch hinsichtlich der

verwertbaren Eintragungen aus: Von den jeweils einem integrierten Hellfeld-

Dunkelfeld-Panelquerschnitt zugeordneten 553 Eintragungen �nden sich

noch 361 (65,3 Prozent) im Vier-Wellen-Panel.
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Insgesamt führen die verschiedenen Integrationsschritte zu recht deutli-

chen Einbußen, sowohl bei Dunkelfeld- als auch bei Hellfeldinformationen.

Dies muss sich jedoch nicht nachteilig auf die analytische Verwertbarkeit der

Daten auswirken, wenn das Verhältnis zwischen registrierten Probanden im

Hellfeld und Tätern der Dunkelfeldkategorie vergleichbar bleibt.

8.3 Inhaltliche Deskription der verwendeten Items

Die Forschungsfragen betre�en fünf inhaltlicheDimensionen, derenOperatio-

nalisierung nachfolgend erläutert wird. Es werden mit behördlichen Hellfeld-

informationen und selbstberichteten Dunkelfeldangaben zwei unterschiedli-

che Datenquellen zusammen verwendet. Nur für die Erfassung von formeller

Kontrolle wird auf die Daten des Erziehungs- und Bundeszentralregisters zu-

rückgegri�en. Die übrigen Operationalisierungen beziehen sich auf persönli-

che Einstellungen und Bindungen sowie Handlungen und werden mit Hilfe

der selbstberichteten Dunkelfeldangaben erfasst.

An dieser Stelle geht es zunächst um die inhaltlichen Kriterien der Messun-

gen, imAnschlusswerden inKapitel 9Angaben zuGrundverteilungen und die

Schritte zur empirischen Umsetzung der Operationalisierungen dargestellt.

8.3.1 Formelle Kontrolle

In dieser Untersuchung wird eine Einteilung gewählt, die sich stärker an den

nach außen sichtbar au�retenden Entscheidungsinstanzen orientiert und so-

mit die Polizei, obgleich sie formell im Strafverfahren keine endgültigen Ent-

scheidungen tre�en kann, soweit möglich mit einbezieht. Deshalb werden

auch Polizeikontakte und Ermittlungsverfahren als potentiell stigmatisierende

justizielle Reaktionen berücksichtigt, soweit sie zur Einleitung eines Strafver-

fahrens geführt haben, das nicht mangels Tatverdacht gem. § 170 Abs. 2 StPO

eingestellt worden ist. Operationalisiert werden solche Polizeikontakte durch

(rechtlich) folgenlose Verfahrenseinstellungen gem. § 45 Abs. 1 JGG. Dieses

Vorgehen stützt sich auf die Vermutung, dass Stigmatisierung und Exklusi-

on besonders im Jugendalter in erster Linie nicht auf rechtlichen Kategorien

sondern auf tatsächlichen Symbolen und (»Degradierungs-«)Ritualen basieren

(vgl. Abschnitt 3.3.2).

Daneben ist zu vermuten, dass auch die Risikowahrnehmung, wenn über-

haupt, dann von der Entdeckung selbst und weniger von der entdeckenden
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Institution oder der von ihr ausgesprochenen Sanktion geprägt ist (vgl. Ab-

schnitt 5.2.1). Das Zusammentre�en mit der Polizei führt in aller Regel dazu,

dass die konkrete Tatausführung unterbundenwird. Beziehtman, wie hier, die

Perzeption des Entdeckungsrisikos in die Modellierung von Abschreckungs-

prozessen mit ein, so ist es zweckmäßig, auch dazu schon folgenlose Polizei-

kontakte zu berücksichtigen.

Die intensiveren Interventionsstufen werden ebenfalls anhand ihrer poten-

tiellen Rezeption durch den Betro�enen und sein Umfeld klassi�ziert. Auf Po-

lizeikontakte folgen intervenierende Verfahrenseinstellungen durch die Staats-

anwaltscha� gem. § 45 Abs. 2, 3 JGG, da diese zumindest informelle Reaktio-

nen oder sogar formell angeordnete Au�agen vorsehen können und sich somit

von einer polizeilichen Vernehmungssituation abheben.

Auf der dritten Stufe werden gerichtliche Diversionsentscheidungen erfasst,

da solche Einstellungen nahelegen, dass Angeklagte in diesen Fällen im Ge-

richtsgebäude anwesend sein mussten. Zwar können Entscheidungen gem.

§ 47 JGG bereits ab Einreichung der Anklage und damit noch vor dem ers-

ten Hauptverhandlungstermin im Zwischenverfahren getro�en werden (vgl.

Ostendorf 2013, § 47 Rn. 3). Doch lässt sich vermuten, dass ein Gericht da-

von kaum Gebrauch machen wird, wenn es die Einschätzung der anklagen-

den Staatsanwaltscha� bezüglich des hinreichenden Tatverdachts teilt. Diese

Einschätzung und die darauf gegründete Erö�nung des Hauptverfahrens ist ei-

ne zentrale Anwendungsvoraussetzung für § 47 JGG, denn andernfalls ist das

Zwischenverfahren mangels Tatverdacht schon gem. § 204 StPO einzustellen.

In der Terminierung der Hauptverhandlung und dem persönlichen Kontakt

zu dem Gericht kann sich für den Betro�enen eine neue Qualität der Reakti-

onmanifestieren, auchwenndasVerfahren amEnde eingestellt wird. Als letzte

Reaktionsstufe wird schließlich die förmliche Verurteilung durch ein Strafge-

richt erfasst.

Tabelle 8.8: Formelle Kontrolle: Kategorialer Reaktionsindex

Wert Reaktion

0 Kein Justizkontakt

1 Polizeikontakt, Ermittlungsverfahren gem. § 45 Abs. 1 JGG eingestellt

2 Staatsanwaltscha�liche Diversion mit Au�agen gem. § 45 Abs. 2, 3 JGG

3 Gerichtskontakt ohne Urteil, Einstellung gem. § 47 JGG

4 Verurteilung
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Für die Analyse stehen zum einen dichotome Indizes zur Verfügung, die sich

an den genannten Reaktionskategorien orientieren und dabei als Mindestkate-

gorie bei mehrfachen Registrierungen innerhalb eines Berichtszeitraums die

intensiveren Kontaktformen einschließen. Zum anderen wird ein fünfstu�ger

kategorialer Index verwendet (Tabelle 8.8). Die dabei vergebenen Kategorien

sind jeweils exklusiv.

Für die inhaltlichen Analysen wird dieser Reaktionsindex verwendet, der

zwischen Nicht-Kontakten (0), Polizeikontakten mit anschließender Verfah-

renseinstellung (1), intervenierende staatsanwaltscha�lichen Reaktionen (2), in-

tervenierenden Gerichtskontakten ohne Verurteilung (3) und Verurteilungen

(4) di�erenziert. Beimehrfachen Registrierungen innerhalb eines Berichtszeit-

raums wird auch hier der jeweils eingri�sintensivste Kontakt codiert.

8.3.2 Gewaltdelinquenz

Ein zentraler Untersuchungsaspekt dieser Arbeit ist die selbstberichtete Ge-

waltdelinquenz. Sie ist sowohl erklärende (Kontroll-)Variable als auch zu er-

klärendes Phänomen. In der Studie werden vierHandlungenmit Gewaltbezug

erhoben. In dieser Untersuchung werden sie in zwei geschachtelten Delikts-

kategorien als allgemeine Gewaltdelinquenz und schwere Gewaltdelinquenz zu-

sammengefasst. Die letztgenannte Deliktskategorie unterscheidet sich von der

allgemeinen Gewaltkategorie nur durch die Nichtberücksichtigung einfacher

Körperverletzungen.

Die Formulierungen der Items orientierten sich an den Tatbeständen der je-

weiligen Delikte. Allerdings wurden erläuternde Klarstellungen eingefügt, um

die Fragen für die Probanden verständlich und altersangemessen zu formulie-

ren. Aus dem gleichen Grund wurden die tatbestandlich identischen Tathand-

lungen Handtaschenraub und Raub (jeweils § 249 StGB) mit zwei getrennten

Items erhoben. In der Bewertung durch einen juristischen Laien ist zu erwar-

ten, dass der schnelle und überraschend ausgeführte Handtaschenraub durch

Entreißen anders bewertet wird als die im Rahmen einer längeren konfrontati-

ven Situation erzwungene Herausgabe eines Gegenstandes. Die seit der ersten

Erhebung durchgehend und immer gleich verwendeten Itemformulierungen

�nden sich in Tabelle 8.9.

Zunächst behandeln Fragen den Zeitpunkt und die Häu�gkeit der Tatbege-

hung und bilden einen Filter in der Fragebogenführung. Die Täterscha� kann

zeitlich unbegrenzt (Lebensprävalenz, »Hast du jemals...«) und für einen be-

grenzten Zeitraum (zum Beispiel ein Jahr: »Denke nur noch an die Zeit seit
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Tabelle 8.9: »Gewaltdelinquenz«: Itemformulierungen

Deliktsbezeichnung Strafnorm Itemformulierung

Handtaschenraub § 249 Hast du jemals einer Person eine Handtasche, Ein-

kaufstasche oder einen Geldbeutel aus der Hand

oder vom Arm gerissen?

Raub § 249 Hast du jemals jemandemmit Gewalt Geld oder ir-

gendwelche Sachen abgenommen oder jemanden

gezwungen, Geld oder Sachen herauszugeben? Da-

mit ist auch das »Abziehen« gemeint.

Gef. Körperverletzung §§ 223, 224 Hast du jemals jemanden mit einem Gegenstand

(z.B. Knüppel) oder einer Wa�e (z.B. Messer oder

Tränengas) angegri�en und verletzt oder versucht,

ihn zu verletzen?

Einf. Körperverletzung § 223 Hast du jemals jemanden so geschlagen oder getre-

ten, dass er verletzt wurde? Aber ohne eine Wa�e

oder einen anderen Gegenstand zu benutzen. Da-

mitmeinenwir jedoch nicht solche Situationen, bei

denen Jugendliche nur aus Spaß miteinander rau-

fen.

Januar ... (also an das letzte Jahr), hast du in dieser Zeit einmal...«) erfragt wer-

den. Im Fragebogen werden beide Varianten erhoben, so dass aus diesen An-

gaben wegen des jährlichen Erhebungsrhythmus auch Täterjahresprävalenzen

ermittelt werden können. Zudem wird nach der Häu�gkeit der Tatbegehung

im Berichtszeitraum (Täterinzidenz) gefragt. Nur Probanden, die im zurück-

liegenden Erhebungszeitraum ein Delikt begangen haben, werden um Detail-

angaben zu Tatbeteiligten, Ort, geschädigten Personen usf. gebeten.

Für die Längsschnittanalysen in dieser Untersuchung werden nur die An-

gaben zur Gewaltdelinquenz im Jahr vor der jeweiligen Befragung verwen-

det. Zeitlich begrenzte Berichtszeiträume versprechen eine höhere Verlässlich-

keit der Antworten: Angaben zu weit zurückreichenden Geschehnissen oder

zu langen Berichtszeiträumen (»jemals«) gelten schon wegen zu erwartender

Erinnerungslücken und dem zeitlichen Verschwimmen vergangener Ereignis-

se als wenig verlässlich. Prospektive Panelstudien bieten genau den methodi-

schen Vorteil, nicht von einem Zeitpunkt aus weit zurück fragen zu müssen,

sondern begleitend und in kurzen Jahresabständen immer wieder erheben zu

können (vgl. Boers 2007, S. 8).

Um die Intensität der Gewaltdelinquenz in einem gemeinsamen Modell zu

berücksichtigen, werden die vier dichotomen Jahresprävalenz-Items des Fra-
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gebogens (vgl. Tabelle 8.9) zu einem fünfstu�gen Summenindex zusammenge-

fasst, dessen Skala von 0 bis 4 (Nicht-Täter, Beteiligung an einer bis an jeder der

vier abgefragten Deliktformen) reicht. Jede Tatbegehung wird mit dem Wert

1 gezählt. Der Index ist damit unabhängig von den individuell unterschiedli-

chen Deliktskombinationen: Es macht für das Ergebnis keinen Unterschied,

ob eine Person die Begehung von Raub und Handtaschenraub oder von Raub

undKörperverletzung angibt, in beiden Fällen bekommt der Index denWert 2.

Gleichzeitig ist dieHäu�gkeit der begangenenTaten für die Indexbildung uner-

heblich. Diese Variante der Operationalisierung hat sich in multivariaten Ana-

lysen als empirisch stabiler erwiesen als die Verwendung der mit o�enen Zähl-

variablen für jedes Delikt erfragten (noch stärker rechtsschiefen) Angaben zu

Tathäu�gkeiten.40 Denn auf diese Weise werden verzerrende Ausreißer und

problematische Verletzungen der Verteilungsannahmen bei geringen Fallzah-

len vermieden. Dennoch kann auch dieser summierte Prävalenzindex einen

wesentlichen Teil der »Intensität« der selbstberichteten Gewaltdelinquenz im

Dunkelfeld abbilden und korreliert entsprechend deutlich mit den Angaben

zu jährlichen Tathäu�gkeiten.41 Aus diesem Grund bietet es sich an, den Sum-

menindex in den Modellen als kontinuierliche Variable zu berücksichtigen.

Die Verwendung eines Summenindex erlaubt es zudem, die in Abschnitt 8.1.5

beschriebenenRecodierungen unter Rückgri� auf die justiziellenRegistrierun-

gen vorzunehmen, die bei einer o�enen Zählvariable kaum einen ausgleichen-

den E�ekt haben könnten.

8.3.3 Delinquente Peerbindung

Der delinquente Freundeskreis wird im Deprivations- und erweiterten Ab-

schreckungsmodell als zentrale Vermittlungsebene negativer Kontrolle�ekte

untersucht.Die Partizipation in einemdelinquentenUmfeldwird einerseits als

Indikator für soziale Exklusion nach justizieller Stigmatisierung herangezogen.

Andererseits fungiert sie als wichtige lerntheoretischewie situative Erklärungs-

instanz für weitere (Gewalt-)Delinquenz. Die Beschreibung des Freundeskrei-

ses wird durch eine Fragenbatterie mit insgesamt elf Items erhoben (vgl. Tabel-

le 8.10), die gleich zu Beginn des Fragebogens platziert ist. Die Items haben

eine fünfstu�ge Antwortskala42 und entsprechen weitgehend den Formulie-

40 Vgl. zur Verteilung der Tathäu�gkeiten: Pollich 2010b, S. 143 �., 316.

41 Der Zusammenhang schwankt und liegt im Mittel bei r = 0.50.

42 Die Antwortmöglichkeiten reichen von »stimmt nicht« (1), »stimmt wenig« (2), »stimmt teil-

weise« (3), »stimmt ziemlich« (4) bis »stimmt genau« (5).
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rungen, die Wetzels und Enzmann (1999) für die Beschreibung delinquenter

Gruppenkontexte verwendet haben.

Tabelle 8.10: »Delinquente Peerbindung«: Itemformulierungen

Variablenname Itemformulierung

c0051 Wir gehen zusammen in Kneipen, in Diskotheken, auf Konzerte.

c0052 Es gibt andere Gruppen, die mit uns richtig verfeindet sind.

c0053 Nur in dieser Gruppe fühle ich mich wirklich akzeptiert.

c0054 Um unsere Interessen durchzusetzen, wenden wir auch Gewalt an.

c0055 Wir machen zusammen�eater, Musik oder eine Zeitung.

c0056 Wir prügeln uns mit anderen Gruppen.

c0057 Wir lernen gemeinsam für die Schule.

c0058 Wenn wir zusammen au�auchen, haben andere richtig Respekt.

c0059 Wir tre�en uns einfach und hängen rum.

c0060 Wenn wir zusammen sind, trinken wir auch viel Alkohol.

c0061 Um Spaß zu haben, tun wir auch schon mal etwas Verbotenes.

Diese Itembatterie behandelt unterschiedliche, konforme und delinquente,

Freizeitaktivitäten im Freundeskreis. Die delinquente Peerbindung wird also

nicht durch konkrete Angaben zu den Stra�aten der Freunde erhoben.43 Die

o�enere Abfrage des gemeinsamen Freizeitverhaltens ist freilich weniger präzi-

se, aber dadurchmöglicherweise reliabler. Denn es ist zu vermuten, dass es für

die Probanden einen Loyalitätskon�ikt bedeuten kann, wenn sie nicht nur ei-

gene Stra�aten eigenverantwortlich berichten, sondern auch über die konkre-

te Delinquenz ihrer Freunde. Dennoch kann die Operationalisierung inhaltli-

che Beschränkungen bei der Analyse des Lernprozesses bedeuten, die Bentrup

(2014, S. 187 �., 273) ausführlich erörtert. Für die Analyse von Labeling- und

Abschreckungse�ekten ist dies jedoch von nachrangiger Bedeutung. Der zeit-

liche Bezugsrahmen der Frage wird zwar nicht ausdrücklich bestimmt, wie

bei den selbstberichteten Jahresprävalenzen, aber es liegt die Vermutung nahe,

dass die Antworten einen längerfristigen Trend wiedergeben.

Durch eine vorgelagerte Filterfrage (c0001) sollen diejenigen Probanden

von der Beantwortung ausgeschlossen werden, die sich zu gar keiner Freun-

desgruppe zugehörig fühlen. Wurden trotz fehlender Gruppenzugehörigkeit

dennoch Angaben gemacht, werden diese als fehlend recodiert.

43 Agnew (1991, S. 59 f.) schlägt zurMessung der Peerbindung insgesamt vier Dimensionen vor:

selbst empfundene Qualität der Beziehung, Länge der gemeinsam verbrachten Zeit, antizipier-

te Einstellung der Freunde zur eigenen Delinquenz sowie Gruppendruck im Freundeskreis.
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8.3.4 Delinquenzbezogene Normorientierungen

Durch die Integration von lern- und bindungstheoretischen Überlegungen

kommt delinquenten Normorientierungen in dieser Untersuchung eine Dop-

pelrolle zu: Als endogener Faktor wird in ihnen das Ergebnis eines gruppen-

basierten delinquenten Lernprozesses sowie eines durch Stigmatisierung ver-

änderten Selbstkonzeptes vermutet. Gleichzeitig nimmt das Normkonzept ne-

ben justizieller Stigmatisierung, eine exogene Erklärungsfunktion für die Bin-

dung an einen delinquenten Freundeskreis ein. Mit dem Fragebogen werden

einerseits konventionelle und andererseits delinquenzbezogeneNormorientie-

rungen mit zwei getrennten Itembatterien erhoben. Neben der Zustimmung

zu Gründen, die (eher abstrakt) für die Einhaltung staatlicher Regeln spre-

chen (»Stra�aten sollte man besser nicht begehen, weil...«), wird auch die per-

sönliche Bewertung und Akzeptanz konkreter strafbarer Handlungen (»völlig

harmlos« bis »sehr schlimm«) erfragt. In dieser Analyse wird nur die letzt-

genannte Operationalisierung eines Delinquenz befürwortenden Normkon-

zepts verwendet. Dieses wird als die persönliche Sichtweise auf zehn strafba-

re, dabei nicht nur gewaltsame, Handlungen erhoben (vgl. Tabelle 8.11). Ein

Grund für die Verwendung dieser delinquenzbezogenen Items liegt in der For-

mulierung, die einen engeren Bezug zur selbstbezogenenHandlungsre�ektion

herstellt und damit besser geeignet ist, die vermutete stigmabasierte Herausbil-

dung delinquenza�ner Verhaltensbewertungen zu erfassen. Denn auch wenn

abstrakt (praktische) Gründe gegen die Begehung von Stra�aten und für Kon-

formität anerkannt werden und sich in einzelnen Situationen durchsetzenmö-

gen (zum Beispiel Meidung von Verfolgungsstress), können sich daneben de-

linquente Einstellungsmuster etablieren, die einzelnen strafbaren Handlungs-

weisen Akzeptanz entgegen bringen, zum Beispiel durch erlernte Neutralisie-

rungen. Solche Einstellungsmuster sind für die Untersuchung von Labeling-

Prozessen von größerer Bedeutung.

Delinquente Einstellungsmuster sollen außerdemmit Blick auf den kontroll-

theoretisch postulierten Selektionszusammenhang bei der Bindung an einen

delinquenten Freundeskreis berücksichtigt werden (vgl. Abschnitt 4.2).

Anders als bei den Fragen nach der Art des Freundeskreises zielen diese

Items auf eine spontane Antwort, in der sich die im Zeitpunkt der Antwort

vorherrschende Einstellung ausdrückt. Um die Interpretation der Koe�zien-
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Tabelle 8.11: »Delinquenzbezogene Normorientierungen«: Itemformulierungen

Variablenname Itemformulierung

Ich �nde...

h0001 im Laden eine CD für ca. 15 Euro klauen...

h0002 jemanden angreifen und mit der Faust ins Gesicht schlagen...

h0003 jemanden als Erster provozieren und einschüchtern...

h0004 Marihuana oder Haschisch rauchen...

h0005 in einen Kiosk einbrechen...

h0006 für ca. 50 Euro Haschisch oder Ecstasy verkaufen...

h0007 ein normales Fahrrad klauen...

h0008 ein Auto knacken, um eine Spritztour zu machen...

h0009 von anderen Geld erpressen, damit sie in Ruhe gelassen werden (abzie-

hen)...

h0010 eine Bushaltestelle besprayen oder mit einem Edding beschreiben...

ten zu erleichtern, wird die fünfstu�ge Skala umcodiert, so dass höhereWerte

dann für eine stärkere Akzeptanz delinquenter Normen stehen.44

8.3.5 Antizipiertes Entdeckungsrisiko

Das zentrale kognitive Element für dieOperationalisierung vonAbschreckung

durch formelle Kontrolle stellt in dieser Analyse das antizipierte subjektive

Entdeckungsrisiko dar. Dieses wird für die gleichen strafbaren Handlungen

erfragt, die bereits zur Messung des delinquenten Normkonzepts verwendet

wurden (vgl. Tabelle 8.12). Die fünfstu�ge Antwortskala bezieht sich dement-

sprechend aufWahrscheinlichkeitsurteile imZeitpunkt der Erhebung.Die Ska-

la wird in der ursprünglichen Form belassen, so dass niedrigeWerte eine nied-

rige Entdeckungserwartung repräsentieren.45

Ebenso wie die Fragen zu delinquentenNormeinstellungen, behandelt auch

die Itembatterie eine kognitive Dimension und zielt auf eine spontane Ein-

schätzung der antizipierten Entdeckungsrisiken. Deshalb lässt sich auch hier

vermuten, dass die Antworten in jedem Fall die Bewertung zumZeitpunkt der

Befragung widerspiegeln. Unklar ist, wie weit der Bewertungsrahmen für die

persönliche, wohl eher subtile Urteilsbildung zurückreicht.

44 Die umcodierten Antwortmöglichkeiten reichen von »sehr schlimm« (1), »eher schlimm« (2),

»weder noch« (3), »eher harmlos« (4) bis »völlig harmlos« (5).

45 Die Antwortmöglichkeiten reichen von »sehr unwahrscheinlich« (1), »unwahrscheinlich« (2),

»weder noch« (3), »wahrscheinlich« (4) bis »sehr wahrscheinlich« (5).
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Tabelle 8.12: »Antizipiertes Entdeckungsrisiko«: Itemformulierungen

Variablenname Itemformulierung

Erwischt zu werden, wenn ich...

h0103 im Laden eine CD für ca. 15 Euro klaue, wäre...

h0104 jemanden angreife und mit der Faust ins Gesicht schlage, wäre...

h0105 jemanden als Erster provoziere und einschüchtere, wäre...

h0106 Marihuana oder Haschisch rauche, wäre...

h0107 in einen Kiosk einbreche, wäre...

h0108 für ca. 50 Euro Haschisch oder Ecstasy verkaufe, wäre...

h0109 ein normales Fahrrad klaue, wäre...

h0110 ein Auto knacke, um eine Spritztour zu machen, wäre...

h0111 von anderen Geld erpresse, damit sie in Ruhe gelassen werden (abziehen),

wäre...

h0112 eine Bushaltestelle bespraye oder mit einem Edding beschreibe, wäre...

8.4 Zusammenfassung

Im Rahmen der DFG-geförderten Längsschnittstudie Kriminalität in der mo-

dernen Stadt wurde ein umfangreicher Paneldatensatz gewonnen, der selbst-

berichtete Dunkelfeld- und behördliche Hellfeldinformationen über acht Er-

hebungszeitpunkte in den Jahren 2002 bis 2009 chronologisch und individuell

zusammenführt. DieDunkelfeldbefragung basiert auf einer Ausgangsstichpro-

be, die im Jahr 2002 einen Großteil der Duisburger Schülerinnen und Schüler

(n = 3.411) aus den 7. Klassen aller Schulformen erfasst. Durch diese Form

der Stichprobenziehung sind die angefügten Justizdaten (n = 685 Auszüge mit

1.119 Eintragungen), anders als bei einer Registerkohorte, nicht durch behörd-

liche Selektionsprozesse verzerrt.

Durch die chronologische Integration der Datenquellen auf der Individual-

ebene ist es möglich, die Validität der Dunkelfeldinformationen mit der Regis-

trierung als externem Kriterium zu überprüfen. Falsch negative Dunkelfeld-

angaben werden mit Hilfe der Justizdaten unter engen Voraussetzungen korri-

giert.

Die Analysen im Längsschnitt basieren auf einem Ausschnitt des integrier-

ten Paneldatensatzes (n = 1.781), der mit vier Erhebungszeitpunkten im Al-

terszeitraum von 16 bis 19 Jahren die am stärksten belastete Jugendphase und

den Übergang in die Adoleszenz erfasst. Formelle Kontrolle und Gewaltdelin-

quenz werden jeweils mit manifesten Variablen operationalisiert. Die empiri-
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sche Umsetzung der Bindungs- und Einstellungsdimensionen erfolgt in den

Längsschnittmodellen durch latente Variablen, die aus inhaltlich korrespon-

dierenden Itembatterien hervorgehen.



9 Deskriptive Befunde und latente Konstrukte

Die deskriptiven Ausführungen in diesem Kapitel dienen zur Vorbereitung

der inhaltlichen Analysen im Längsschnitt. Dazu werden zunächst zentrale

Grundbefunde zur Gewaltdelinquenz im Dunkelfeld (Verbreitung und Ver-

lauf) sowie zu den Justizreaktionen (Verbreitung, Reaktionsformen, sanktio-

nierte Personen und Delikte) berichtet.

Im Anschluss an die Darstellung der gemessenen Variablen werden die la-

tenten Dimensionen der Längsschnittmodelle extrahiert und auf ihre Invari-

anz im Zeitverlauf überprü� (Abschnitte 9.2 und 9.3). Dazu werden explora-

tive und kon�rmatorische Faktorenanalysen durchgeführt. Entsprechend der

theoretischen Vorüberlegungen und zur Operationalisierung der Hypothesen

zielen diese Analyseschritte auf die Identi�zierung der Faktoren »delinquen-

te Peerbindung«, »delinquenzbezogene Normorientierungen« sowie »subjek-

tives Entdeckungsrisiko«.

Abschließend wird die Verteilung der durch die Faktoranalysen ermittelten

Indikatoren der latenten Konstrukte dargestellt (Abschnitt 9.4). Wie schon zu-

vor hinsichtlich der Dunkelfelddelinquenz, werden auch hier Verzerrungsef-

fekte, die sich aus der Integration von Dunkelfeld- und Hellfelddatensatz erge-

ben können, geprü� und erörtert.

9.1 Grundbefunde zu Delinquenz und formeller Kontrolle

Die im Folgenden berichteten Häu�gkeiten und Verteilungen beziehen sich

auf Gewaltdelinquenz und formelle Kontrolle als der abhängigen bzw. zentra-

len intervenierenden Variable dieser Untersuchung. Im Anschluss an die Fak-

toranalysen werden die Grundbefunde zu den Indikatorvariablen der Mess-

modelle dargestellt (Abschnitt 9.4).

9.1.1 Gewaltdelinquenz im Dunkelfeld

Nachfolgend werden zunächst die jährlichen Täteranteile in den Deliktskate-

gorien »Gewalt« (Tabelle 9.1) und »schwere Gewalt« (Tabelle 9.2) dargestellt.

Auch wenn sich diese Angaben auf den jeweils jährlich erhobenen Panelquer-

schnitt beziehen und damit nur als Trend interpretiert werden können,46 las-

sen sie doch die typische glockenförmige Altersverteilung der Delinquenz er-

kennen (Boers et al. 2014, S. 186 �.; vgl. mit einem ähnlichen Befund für die

46 Vgl. zu den Fallzahlen der einzelnen Querschnittsdatensätze Tabelle 8.2.
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Erhebung inMünster: Boers undWalburg 2007, S. 86 f.; sowie allgemein: Wal-

ter und Neubacher 2011, S. 216 �.).
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Abbildung 9.1: Jährliche Täteranteile »allg. Delinquenz« und »Gewaltdelinquenz«, reco-
diert, in Prozent pro integriertem Hellfeld-Dunkelfeld-Panelquerschnitt

Abbildung 9.1 setzt die jährlichen Täteranteile zusätzlich ins Verhältnis zu den

Angaben zu allgemeiner Delinquenz.47Die Anteile der Dunkelfeldtäter in bei-

denGewaltkategorien steigt zunächst kurz auf 16 bzw. knapp 5 Prozent an, um

dann ab dem 15. Lebensjahr kontinuierlich auf etwa 3 bzw. unter 1 Prozent zu-

rückzugehen.Dieses bekannte Phänomenwird als Spontanbewährung bezeich-

net. Eine parallele Entwicklung zeigt sich, zeitlich versetzt, auch imHellfeld ab

dem 17. Lebensjahr (vgl. dazu weiterführend: Abschnitt 9.1.2.1).

Wie zu erwarten, sind die Täteranteile in den Querschnitten des

Vier-Wellen-Panels etwas niedriger als im jeweils korrespondierenden Ge-

samtquerschnitts. Dabei handelt es sich um typische Abweichungen, die bei

unregelmäßigen Teilnahmen in einer längeren Erhebungsphase kaum ver-

47 Dabei handelt es sich um eine Sammelkategorie aus 16 Delikten, die in jeder Panelwelle erho-

ben werden: Gra�ti sprühen, »Scratchen«, sonst. Sachbeschädigung, Automatendiebstahl, La-

dendiebstahl, Fahrraddiebstahl, Autodiebstahl, Autoaufbruch, Handtaschenraub, Raub, Ein-

bruchsdiebstahl, sonst. Diebstahl, Hehlerei, Körperverletzung, Körperverletzung mit Waf-

fen/gef. Werkzeug, Handel mit BtM.
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Tabelle 9.1: »Gewaltdelinquenz«: Täteranteile

Unverändert Recode

Jahr (Alter) Täter Anteil in % Täter Anteil in %

2002 (13) gesamt 237 12,36 238 12,41

2003 (14) gesamt 357 16,14 362 16,37

2004 (15) gesamt 334 13,69 349 14,30

2005 (16) gesamt 353 12,58 371 13,22

Panelt4567 182 10,22 190 10,67

2006 (17) gesamt 215 8,90 231 9,56

Panelt4567 124 6,96 136 7,64

2007 (18) gesamt 110 5,15 132 6,19

Panelt4567 88 4,94 102 5,73

2008 (19) gesamt 78 3,92 96 4,82

Panelt4567 67 3,76 81 4,55

2009 (20) gesamt 49 2,57 56 2,94

Anteile jeweils pro Hellfeld-Dunkelfeld-Panelquerschnitt, zu den Fallzah-

len vgl. Tabelle 8.2.

Die Fallzahl des Vier-Wellen-Panels beträgt n = 1.781.

meidbar sind. Dennoch liegen die Unterschiede in einem Bereich, der im

Hinblick auf den Gesamtumfang der Stichprobe vernachlässigbar ist.

Der Vergleich zwischen beiden geschachtelten Deliktsgruppen ergibt, dass

jeweilsmindestens 60 Prozent der jährlichen allgemeinenGewaltprävalenz auf

einfachen Körperverletzungen beruhen. Zugleich berichtet der ganz überwie-

gende Teil der Dunkelfeldtäter nur ein oder höchstens zwei unterschiedliche

Gewaltdelikte (Tabelle 9.3).

Im Zuge der Zusammenführung von Hell- und Dunkelfeldinformationen

konnte die Validität der Selbstberichte überprü�werden (vgl. Abschnitt 8.1.5).

Stellt man die justiziellen Registrierungen den selbstberichteten Ausgangswer-

ten gegenüber, lassen sich durchaus einige falsch-negative Antworten �nden.

Umdie Konsistenz der komplexen Längsschnittmodelle bei den geringenKlas-

sengrößen und extremen Verteilungen zu verbessern, werden in dieser Unter-

suchung recodierte Dunkelfeldindizes verwendet. Mit Blick auf die Stichpro-

bengröße führen die Recodierungen insgesamt freilich nur zu geringfügigen

Veränderungen der Gewalttäteranteile insgesamt (Tabellen 9.1 und 9.2).
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Tabelle 9.2: »Schwere Gewaltdelinquenz«: Täteranteile

Unverändert Recode

Jahr (Alter) Täter Anteil in % Täter Anteil in %

2002 (13) gesamt 64 3,34 64 3,34

2003 (14) gesamt 109 4,93 116 5,24

2004 (15) gesamt 99 4,06 112 4,59

2005 (16) gesamt 110 3,92 122 4,35

Panelt4567 56 3,14 61 3,43

2006 (17) gesamt 61 2,52 68 2,81

Panelt4567 32 1,80 37 2,08

2007 (18) gesamt 24 1,12 34 1,59

Panelt4567 19 1,07 26 1,46

2008 (19) gesamt 12 0,60 17 0,85

Panelt4567 9 0,51 12 0,67

2009 (20) gesamt 10 0,53 13 0,68

Anteile jeweils pro Hellfeld-Dunkelfeld-Panelquerschnitt, zu den Fallzah-

len vgl. Tabelle 8.2.

Die Fallzahl des Vier-Wellen-Panels beträgt n = 1.781.

DieWerteverteilung des allgemeinen fünfstu�gen Gewaltindex ist zu allen Er-

hebungszeitpunkten erheblich rechtsschief und steilgip�ig.Mittelwert undMe-

dian liegen jeweils um bzw. bei 0 (vgl. für die Panelstichprobe Tabelle 9.4). Be-

trachtet man nur die Täter in der Gewaltkategorie, also nur dieWerte > 0, zeigt

sich der große Anteil einfacher Körperverletzungen in einem Mittelwert zwi-

schen 1 (20. Lebensjahr) und höchstens 1,3 (16. Lebensjahr). Tabelle 9.3 stellt

die Wertverteilung innerhalb des Index dar. Es zeigt sich, dass die Abweichun-

gen zwischen den Querschnitten und der Vier-Wellen-Panelstichprobe insge-

samt gering ausfallen.

Im Vergleich zu den eher geringen Abweichungen zwischen den Datensatz-

varianten stellen die Verteilungsmomente deutlich höhere Anforderungen an

den Schätzalgorithmus (vgl. Abschnitt 7.2.3). Trotz der Verwendung der zu

diesem Zweck entwickelten robusten Variante des WLS-Schätzers (WLSMV)

kann in den nicht normalverteilten Daten eine mögliche Fehlerquelle liegen.

Dies wird bei der Interpretation der Befunde berücksichtigt und soll durch
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Tabelle 9.4: Summenindex »Gewaltdelinquenz«: Lagemaße, Vier-Wellen-Panel, reco-

diert

Jahr (Alter) n x̄ Q50 s2 s3 s4

2005 (16) 1.769 0,14 0 0,20 4,04 23,17

2006 (17) 1.766 0,09 0 0,11 4,02 20,36

2007 (18) 1.776 0,07 0 0,09 5,13 34,12

2008 (19) 1.772 0,05 0 0,06 6,23 58,82

x̄ = arithm. Mittel; Q50 =Median; s2 =Varianz; s3 = Schiefe;

s4 =Kurtosis.

Die Fallzahl des Vier-Wellen-Panels beträgt n = 1.781, die Schwan-

kungen der hier berichteten Fallzahlen gehen auf fehlendeWerte zu-

rück.

den Vergleich der in unterschiedlichen Modellvarianten ermittelten Zusam-

menhänge begrenzt werden.

9.1.2 Formelle Kontrolle

Nachfolgend werden Grundbefunde zu den Formen justizieller Kontrolle vor-

gestellt. Diese Darstellung umfasst die gesamte Zeit der mit der Registererhe-

bung korrespondierenden Dunkelfeld-Panelwellen 2002 (14. Lebensjahr) bis

einschließlich 2009 (21. Lebensjahr). Der überwiegende Teil der Stichprobe ist

nur einmal justiziell erfasst worden, etwa 20 Prozent der registrierten Proban-

den haben mehr als eine Eintragung.

9.1.2.1 Registrierungen im Zeitverlauf

Die zu erwartende Diskrepanz zwischen Hell- und Dunkelfeld zeigt sich im

Vergleich von justiziellen Registrierungen mit den Täteranteilen allgemeiner

Dunkelfelddelinquenz im Altersverlauf recht deutlich an der Grenze zur Straf-

mündigkeit: so berichten in der zweiten Dunkelfelderhebung über 30 Prozent

der mehrheitlich gerade 14-jährigen Probanden, mindestens eines der ins-

gesamt 19 abgefragten Delikte (exkl. Drogenkonsum und Raubkopien) be-

gangen zu haben. Zu diesem Zeitpunkt wurden 1,5 Prozent der Population

im Hellfeld registriert. Mit wachsendem Abstand zur Strafmündigkeitsgren-

ze steigt in der darau�olgenden Erhebungswelle der Anteil der im Jahr 2004

strafrechtlich registrierten Probanden auf knapp 4 Prozent. Dies ist in den letz-

ten beiden Spalten von Tabelle 9.5 abzulesen, die Auskun� über die jeweils bei
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Probanden erfolgten Registrierungen in den einzelnen Erhebungszeiträumen

gibt.

Daneben zeigen sich auch Unterschiede im Zeitverlauf hinsichtlich des

Rückgangs von Dunkelfelddelinquenz einerseits und Hellfeldkriminalität an-

dererseits. Während die Spontanbewährung im Dunkelfeld bereits mit 14 Jah-

ren einsetzt und dort ab diesem Zeitpunkt ein kontinuierlicher Rückgang der

Täteranteile zu beobachten ist, beginnt dies im Hellfeld erst zwei Jahre später

im Alter von 16 Jahren.

Gleichzeitigmit dem quantitativen Rückgang der Registrierungen zeigt sich

mit steigendem Alter der Probanden jedoch eine deutliche qualitative Verän-

derung formeller Kontrolle. Die registrierten Verfahrensentscheidungen ent-

wickeln sich von Diversionsentscheidungen der Staatsanwaltscha� hin zu ge-

richtlichen Verurteilungen. Während also die Häu�gkeit der Justizkontakte

insgesamt glockenförmig verläu� und ihren Scheitelpunkt im 17. Lebensjahr

mit 200 Registrierungen (von 176 Personen) erreicht, nimmt die Intensität der

Justizreaktionen auch danach noch weiter zu (Tabelle 9.6 und Abbildung 9.2).

Dies könnte auf eine mit steigendem Alter der Angeklagten einhergehende

punitivere Haltung der Gerichte zurückzuführen sein. Es muss jedoch berück-

sichtigt werden, dass mit Vollendung des 18. Lebensjahres das Jugendstraf-

recht nur noch unter den Voraussetzungen von § 105 JGG Anwendung �n-

den kann. Die staatsanwaltscha�liche und gerichtliche Verfahrenseinstellung

gemäß der jugendstrafrechtlichen Diversionsvorschri�en ist damit ebenfalls

durch § 105 JGG reglementiert. Unabhängig von dem zusätzlichen Begrün-

dungsaufwand bei Anwendung des Jugendstrafrechts bei Volljährigen, sind

Diversionsentscheidungen auf Grundlage des Erwachsenenstrafrechts für den

Betro�enen, bei im Ergebnis gleicher Reaktion, günstiger. Denn die Anwen-

dung der mit §§ 45 und 47 JGG korrespondierenden Einstellungsvorschrif-

ten im Erwachsenenstrafrecht (§§ 153 �. StPO) ziehen keine Eintragung im

Erziehungs- oder Bundeszentralregister nach sich. Stattdessen werden Verfah-

renseinstellungen nach Erwachsenenstrafrecht, unabhängig vom Bestehen ei-

nes Tatverdachts, im Zentralen Staatsanwaltscha�lichen Verfahrensregister er-

fasst, aus dem jedoch für diese Untersuchung keine Auskün�e erteilt worden

sind.

Folglich können Diversionsentscheidungen nach Erwachsenenstrafrecht

und die ihnen vorangegangenen Polizeikontakte bei der Analyse nicht berück-

sichtigt werden.Dies ist nur bei folgenlosenVerfahrenseinstellungen nach § 45

Abs. 1 JGG, der korrespondierenden Vorschri� für das Jugendstrafverfahren,

möglich. Viele Probanden wurden zwischen der fün�en und sechsten Erhe-
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gen, jeweils pro Hellfeld-Dunkelfeld-Panelquerschnitt, absolute Werte in

den Balken

bungswelle volljährig, so dass die vermehrte Anwendung von Erwachsenen-

strafrecht eine plausible Erklärung für den von 2006 zu 2007 zu verzeichnen-

den Rückgang der staatsanwaltscha�lichen Verfahrenseinstellungen gem. § 45

JGGbei gleichzeitiger Zunahmeder Entscheidungen durchUrteil darstellt (sie-

he auch den deutlichen Rückgang der Gesamtfallzahl um etwa 30 Prozent).

Allerdings zeigt der Vergleich innerhalb der registrierten Probanden (Tabel-

le 9.6), dass der Anteil von jugendstrafrechtlichen Diversionsentscheidungen

unter Au�agen gem. § 45 Abs. 2, 3 JGG von dem Rückgang zunächst nicht be-

tro�en ist. Dies spricht wiederum gegen den (alleinigen) Verweis auf die alters-

bedingt verstärkte Anwendung von § 153 StPOund deutet zumindest auch auf

die gesunkene Bereitscha� der Staatsanwaltscha�, folgenlos einzustellen, hin.

Die unterschiedliche Erfassung von Verfahrenseinstellungen nach Jugend-

einerseits und nach Erwachsenenstrafrecht andererseits ist für die Kausalana-

lyse im Längsschnitt nicht unproblematisch. Denn sie kann an dieser Stelle

im Zeitverlauf zu einer altersbedingten Verzerrung der Registriertenanteile
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Tabelle 9.6: Verteilung der Verfahrensentscheidungen im Altersverlauf, in Prozent

Staatsanwaltscha� Gericht

Jahr (Alter) § 45 Abs. 1 a § 45 Abs. 2, 3 a § 47 a Verurteilung a Gesamt n

2002 (13) 16,7 83,3 0,0 0,0 6

2003 (14) 18,8 62,5 6,3 12,5 32

2004 (15) 31,5 35,9 12,0 20,7 92

2005 (16) 25,6 39,8 9,7 25,0 176

2006 (17) 32,7 38,8 2,7 25,9 147

2007 (18) 16,7 37,5 7,3 38,5 96

2008 (19) 15,3 18,1 15,3 51,4 72

2009 (20) 7,7 15,4 11,5 65,4 52

a Anteile in Prozent an allen Justizentscheidungen (Gesamt n) je integriertem HF-DF-

Panelquerschnitt.

in allen formellen Reaktionsstufen unterhalb förmlicher Verurteilungen füh-

ren. Gleichzeitig sind die Dunkelfeldinformationen davon nicht betro�en. In

diesem Fall könnte es allein vom Alter abhängen, ob formelle Kontrollerfah-

rungen als Auslöser von sekundärer Abweichung oder gesteigertem, subjek-

tiven Entdeckungsrisiko im Datensatz enthalten sind oder nicht. Aus diesem

Grund enden die Längsschnittmodelle mit dem vorletzten verfügbaren Panel-

abschnitt, in dem die allermeisten Probanden volljährig sind.

9.1.2.2 Registrierungen nach Geschlecht

Männer werden deutlich häu�ger durch die Justiz registriert als Frauen: Zu

jedem Zeitpunkt sind mindestens zwei Drittel der im Hellfeld erfassten Perso-

nen männlich (vgl. Tabelle 9.7). Allerdings weisen Männer auch eine höhere

Delinquenzbelastung im Dunkelfeld auf. Das leicht niedrigere Registrierungs-

niveau in den Jahren 2003 bis 2005 korrespondiert mit der geringeren Akti-

vität männlicher Probanden im Dunkelfeld und so auch mit der verbreiteten

Annahme, dass bei weiblichen Jugendlichen sowohl der Höhepunkt der De-

linquenzbelastung als auch das Einsetzen der Spontanbewährung um ein bis

zwei Jahre gegenüber männlichen Personen vorverlagert ist. Im Vier-Wellen-

Teilpanel kommt weiblichen Registrierten ein etwas größerer Anteil (höchs-

tens 35 Prozent im Jahr 2006) zu, die Verzerrung gegenüber den Querschnit-

ten bleibt damit insgesamt gering.
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Tabelle 9.7: Registrierte Probanden nach Geschlecht

♀ ♂

Jahr (Alter) n % n %

2002 (13) 1 16,7 5 83,3

2003 (14) 11 34,4 21 65,6

2004 (15) 33 35,9 59 64,1

2005 (16) 56 31,8 120 68,2

2006 (17) 43 29,3 104 70,8

2007 (18) 27 28,1 69 71,9

2008 (19) 22 30,6 50 69,4

2009 (20) 19 36,5 33 63,5

9.1.2.3 Verfolgte Delikte

Die Art der reaktionsauslösenden Delikte verschiebt sich mit der Zeit: Wäh-

rend im jungen Alter zunächst Eigentumsdelikte die Strafverfahren dominie-

ren, kommen mit steigendem Alter erwartungsgemäß Straßenverkehrs- und

Drogendelikte hinzu (vgl. Abbildung 9.3 und Tabelle 9.8). Interessant ist dabei

auch der plötzliche Anstieg von Verkehrsdelikten in den zwei Jahren vor Errei-

chen der Volljährigkeit sowie deren deutlicher Rückgang danach. Von der Pu-

bertät bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres entfällt fast ein Drittel der jähr-

lichen Justizreaktionen auf diese Deliktskategorie. Den ganz überwiegenden

Teil dieser Stra�aten wiederum machen Fahrten ohne Führerschein aus. Mit

Erreichen des Führerscheinalters für PKW und der Möglichkeit, auch schnel-

lereMotorräder fahren zu können, geht die Bedeutung dieser Deliktskategorie

insgesamt deutlich zurück.

Drogendelinquenz ist der einzigeDeliktsbereich, der imHellfeld stagnieren-

de oder sogar leicht ansteigende Registrierungen aufweist. Ein Grund dafür

könnte in der imVergleichmit anderenDeliktarten deutlich verzögerten Spon-

tanbewährung imDunkelfeld liegen. So beträgt der Anteil von reaktionsauslö-

sendenDrogendelikten auch im 20. Lebensjahrmit acht Registrierungen noch

über 13 Prozent. Dieser Trend dür�e zum Teil auch Ausdruck einer anderen

normativen Sicht auf den Drogenkonsum durch einen Teil der Bevölkerung

sein, so dass die für den Rückgang in anderen Delinquenzbereichen bedeutsa-

me Normsozialisation hier nicht zum Tragen kommt. Damit wird gleichzeitig

das Entlastungspotential deutlich, das die Entkriminalisierung von Drogen-

konsum (auch über die Spontanbewährung hinaus) bergen kann.



190 9 Deskriptive Befunde und latente Konstrukte

2

10 19 15
15

15

6

8

17

16
5

10

7

4

6

6

5

9
5

1

4

17
33

58

44

25 16

14

5

17

54

43

22

12

7

1
4

5

4

6

8

2 8 19

30

11
11

12

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

13 14 15 16 17 18 19 20

A l t e r i n J a h r e n

Sonstige

BTM

KFZ

Eigentum

Sachbeschäd.

Schwere Gewalt

Einfache KV
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Hellfeld-Dunkelfeld-Panelquerschnitt, absolute Werte in den Balken

Tabelle 9.8: Reaktionsauslösende Deliktskategorien

Gewalt gesamt Sachb. BTM a Eigentum KFZ

Jahr (Alter) n % n % n % n % n %

2002 (13) 2 23,3 0 0,0 0 0,0 4 66,7 0 0,0

2003 (14) 8 25,0 0 0,0 0 0,0 17 53,1 5 15,6

2004 (15) 27 29,4 6 6,5 1 1,1 33 35,9 17 18,5

2005 (16) 35 19,9 6 3,4 4 2,3 58 33,0 54 30,7

2006 (17) 25 17,0 5 3,4 5 3,4 44 29,9 43 29,3

2007 (18) 25 26,0 9 9,4 4 4,2 25 26,0 22 22,9

2008 (19) 22 30,6 5 6,9 6 8,3 16 22,2 12 16,7

2009 (20) 10 19,2 1 1,9 8 15,4 14 26,9 7 13,5

Die Anteile beziehen sich auf die Gesamtzahl registrierter Probanden je integriertem

Panelquerschnitt. An 100 fehlende (Zeilen-)Prozente: sonstige Delikte.
a BtM-Konsum und -Handel
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Bei den justiziellen Registrierungen vonGewalttätern zeigt sich die Spontanbe-

währung in einem konstanten Rückgang der absoluten Verfahrenshäu�gkeit

ab dem 17. Lebensjahr. Die prozentuale Entwicklung der Gewaltregistrierun-

gen ist dabei weniger eindeutig, denn sie schwankt in Abständen von zwei

Jahren zwischen knapp 20 Prozent und einemDrittel an allen jährlich ins Hell-

feld gelangten Probanden. Im Kern handelt es sich dabei um eher leichte Kri-

minalität, denn ein großer Teil entfällt auf einfache Körperverletzungen: Lässt

man diese außer Betracht, ist ab Erreichen des 17. Lebensjahres nur noch ein

Zehntel der Verfahren auf schwere Gewaltdelikte zurückzuführen. Die beob-

achteten Registriertenanteile bei Gewaltdelikten sindmit demAufkommen in

der bundesweiten Strafverfolgungsstatistik vergleichbar, diese weist für 2017

Gewalttäteranteile für Jugendliche von 26 Prozent und für Heranwachsende

von 18 Prozent an allen Verurteilten aus.48

9.1.2.4 Arten formeller Sanktionierungen

Während das Erwachsenenstrafrecht nur Geld- und Freiheitsstrafen als pri-

märe Sanktionsformen vorsieht, lässt das Jugendstrafrecht eine Vielzahl von

ambulanten und stationären Erziehungsmaßregeln und Zuchtmitteln (auch in

Kombination) zu. Zuchtmittel sind auch Freizeit- und Dauerarrest, die für ein

oder mehrere Wochenenden bzw. eine oder mehrere Wochen verhängt wer-

den können. Der Dauerarrest wird in eigenen Arrestanstalten vollstreckt.Wer-

den bei einem Jugendlichen »schädliche Neigungen« (§ 17 Abs. 2 JGG) festge-

stellt, kann das Gericht eine bedingte oder unbedingte Jugendstrafe verhän-

gen. Diese wird in Jugendstrafanstalten vollstreckt und bedeutet dauerha�en

Freiheitsentzug. Die Sanktionsentscheidung desGerichts richtet sich nach den

§§ 9 bis 27 des Jugendgerichtsgesetzes.

Um die Beschreibung der justiziellen Entscheidungspraxis zu vereinfachen,

werden die verschiedenen Maßnahmen kategorisiert. Dabei wird zunächst

zwischen ambulanten und stationären Sanktionen di�erenziert. Innerhalb der

zwei Kategorien werden die Maßnahmen nochmals nach ihrer Ausgestaltung

zusammengefasst. Dies geschieht jedoch nur, um einen Überblick zu geben.

Die Kategorien werden in der Längsschnittanalyse nicht erneut aufgegri�en.

Die in den Klammern aufgeführten ambulanten Sanktionen wurden zu fol-

genden Kategorien zusammengefasst und gezählt, wenn sie nicht zusammen

mit weiteren stationären Sanktionen angeordnet worden sind:

48 Vergleiche dazu Statistisches Bundesamt (2018c, Tabelle 2.1).
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• »Täter-Opfer-Ausgleich« (TOA, Schadenswiedergutmachung, persönli-

che Entschuldigung)

• »Soziales Training« (sozialer Trainingskurs, Verkehrsunterricht)

• »Weisungen zur Lebensführung« (Weisung bzgl. Aufenthaltsort, Woh-

nen bei Familie/im Heim, Annahme Ausbildungsplatz, Zuweisung Be-

treuungshelfer, Untersagung von Kontakt zu bestimmten Personen)

• »Geld/Arbeit« (Arbeitsstunden, Zahlung Geldbetrag)

Stationäre Sanktionenwurden zu drei Kategorien zusammengefasst, wobei die

Kategorie »Ha� ohne Bewährung« eine Teilmenge der Kategorie »Alle Ha�-

strafen« bildet und nur wegen ihrer besonderen Eingri�sintensität ausgewie-

sen wurde:

• »Jugendarrest« (Freizeitarrest, Dauerarrest)

• »Alle Ha�strafen« (Jugend- und Freiheitsstrafen mit und ohne Bewäh-

rung sowie Aussetzung der Verhängung)

• »Ha� ohne Bewährung« (Jugend- und Freiheitsstrafen ohne Bewäh-

rung)

Ein soziales Training oder Weisungen zur Lebensführung wurden für keinen

der Probanden angeordnet.Mit derVerschiebung von staatsanwaltscha�licher

Verfahrenserledigung hin zu gerichtlichen Entscheidungen gem. § 47 JGG

oder durch Urteil nimmt auch die Zahl der angeordnetenMaßnahmen zu (Ta-

belle 9.9). Da bei Verfahrensentscheidungen gem. § 45Abs. 1 JGG von vorn-

herein keine Au�age vorgesehen ist, beziehen sich die Anteile jeweils auf

die Gesamtheit der intervenierenden Entscheidungen ausgehend von § 45

Abs. 2 JGG bis hin zu förmlichen Verurteilungen. Hier �nden sich an erster

Stelle, und das mit 30 Prozent auf konstantem Niveau, Arbeitsstunden sowie

Geldau�agen bzw. vereinzeltGeldstrafen.Mit deutlichemAbstand folgt derAr-

rest als die am zweithäu�gsten angeordneteMaßnahme: Jede achte Verfahrens-

entscheidung zieht diese kurzfristige stationäre Sanktion nach sich. Betrachtet

man den Anteil von Arrestverhängungen nur an gerichtlichen Verurteilungen,

liegt die Quote bei 30 Prozent. Die Anordnungshäu�gkeit steigert sich im Ju-

gendalter zunächst in zwei Stufen undbleibt bis zum20. Lebensjahr auf diesem

Niveau.

Bereits gegenüber 16-jährigen Probanden werden in geringer Zahl be-

dingte Ha�strafen verhängt. Mit der Verurteilung zu drei bedingten und ei-

ner unbedingten Jugendstrafe erreicht diese intensivste Reaktionsform im

19. Lebensjahr ihr Maximum bei etwa 11 Prozent der gerichtlichen Verurtei-

lungen.
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Tabelle 9.9: Sanktionsentscheidungen nach Maßnahmen und Erhebungszeiträumen

Ambulant Stationär

Jahr (Alter) Alle % TOA% Arbeit % Arrest % Ha� ges. % Ha� oB% n interv .

2002 (13) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5

2003 (14) 19,2 0,0 19,2 3,9 0,0 0,0 26

2004 (15) 33,3 0,0 30,2 9,5 0,0 0,0 63

2005 (16) 36,6 0,0 36,6 9,9 2,3 0,0 131

2006 (17) 31,3 0,0 31,3 13,1 1,0 0,0 99

2007 (18) 33,8 2,5 31,3 13,8 3,8 1,3 80

2008 (19) 49,2 1,6 45,9 13,1 4,9 0,0 61

2009 (20) 45,8 0,0 45,8 6,3 2,1 0,0 48

Ha� ges. =Alle Ha�strafen; Ha� oB=nur Jugend- oder Freiheitsstrafen ohne Bewährung.

Die Anteile beziehen sich auf die Gesamtzahl intervenierender Justizentscheidungen (n interv .) aus-

gehend von § 45 Abs. 2 JGG je integriertem Panelquerschnitt.

In den Längsschnittmodellen �nden die unterschiedlichen Sanktionsentschei-

dungen keine di�erenzierte Berücksichtigung. Mit Hilfe der verfügbaren Re-

gisterinformationen können kün�ige Analysen die unterschiedlichen Maß-

nahmenhinsichtlich ihrer präventivenWirkung auf dieDunkelfelddelinquenz

möglicherweise eingehender untersuchen.

9.1.2.5 Selbstreferenz justizieller Registrierung

Die Übersicht über sukzessive Mehrfachregistrierungen ist der erste Schritt

bei der Analyse von selbstreferentiellen Prozessen des Justizsystems. Erst im

Rahmen der Kausalanalyse im Längsschnitt können inhaltliche Erklärungsan-

sätze untersucht werden. Auf der deskriptiven Ebene geht es zunächst noch

um die Verteilung der Registrierungen auf die Probanden in der Hellfeldstich-

probe. Dazu ist es hilfreich, sich das hierarchische Verhältnis von Registeraus-

zügen (n = 659; personenbezogen) und den darin enthaltenen Eintragungen

(n = 1.175) in Erinnerung zu rufen. Bei alleiniger Betrachtung der Auszugsebe-

ne liegt der Schluss nahe, dass die justizielle Registrierung in vielen Fällen ein

singuläres Ereignis bleibt, denn fast zwei Drittel der Auszüge (61,6 Prozent)

enthalten nur eine Eintragung. Bezieht man jedoch die Eintragungsebene mit

ein, wird deutlich, dass zwei Drittel der Eintragungen in jenen Auszügen ent-

halten sind, die mehr als eine Registrierung umfassen. Das bedeutet also: Ein

intensiv kontrolliertes Drittel der Probanden (Auszugsebene) trägt zwei Drit-

tel der Registrierungen (Eintragungsebene).
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Allerdings ist damit keineswegs sicher, dass die hohe Registrierungsrate des

mehrfach erfassten Drittels auf der systemischen Eigendynamik beruht. Denn

ohne den Einbezug der selbstberichteten Delinquenzbelastung als Referenz-

größe lässt sich nicht ausschließen, dass es sich bei dem wiederholt registrier-

ten Drittel um eine auch imDunkelfeld besonders hoch belastete Tätergruppe

handelt, deren Folgeregistrierungen nicht auf der Selbstreferenz des Justizsys-

tems, sondern auf der eigenen delinquenten Aktivität basieren.

Tabelle 9.10:Mehrfachregistrierungen: Anteil Probanden mit mindestens einer Folgere-

gistrierung

davon mit Folgekontakt

Jahr (Alter) ngesamt n Anteil in%

2002 (13) 6 4 66,6

2003 (14) 32 19 59,4

2004 (15) 92 48 52,2

2005 (16) 176 80 45,5

2006 (17) 147 45 30,6

2007 (18) 96 28 29,2

2008 (19) 72 9 12,5

In der Tabelle 9.10 sind die jährlich registrierten Probanden sowie der Anteil

derjenigen Personen mit mindestens einer weiteren Registrierung in einem

der folgenden Jahre aufgelistet. Mehrfachregistrierungen innerhalb desselben

Jahres bleiben in dieser Darstellung unberücksichtigt. Gerade in den frühen

Erhebungswellen zeigt sich der hohe Personenanteil mit Folgeregistrierungen.

Im Laufe der Zeit geht dieser Anteil kontinuierlich zurück, aber beträgt selbst

im Alter von 17 und 18 Jahren noch 30 Prozent. Dieser Rückgang muss je-

doch nicht gegen die Selbstreferentialität justizieller Registrierung sprechen,

denn mit dem Erfassungszeitraum endet auch die Möglichkeit, dass Folgere-

gistrierungen überhaupt in den Datensatz gelangen. Der erhebliche Rückgang

in 2008 könnte zumindest teilweise auch darauf zurückzuführen sein, dass Fol-

geregistrierungen bei Auskun�serteilung am 2. Oktober 2009 noch nicht in

das Register eingetragen waren.

9.1.2.6 Bewertung der Verfahrensentscheidung durch die Betro�enen

Im Rahmen der Dunkelfelderhebung wurden die Probanden jährlich gebe-

ten, ihr Zusammentre�enmit den Strafverfolgungsbehörden zu bewerten. Da-
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zu konnten sie angeben, ob sie die jeweils letzte Verfahrensentscheidung als

»(viel) zu hart«, »angemessen«, »zu weich« empfunden oder als »falsch, da

unschuldig« angesehen haben. Bei der Au�istung in Tabelle 9.11 werden nur

Personen berücksichtigt, die bis zur jeweiligen Erhebungswelle mindestens ei-

ne Registrierung im Hellfeld aufweisen. Die hier berichteten Antworten be-

ziehen sich damit auf Betro�ene aller Verfahrensvarianten: von folgenlosen

Diversionsentscheidungen gem. § 45 Abs. 1 JGG (Polizeikontakte) bis hin zu

formellen Verurteilungen. Die Fokussierung auf Befragte, die nur wegen ein-

gri�sintensiveren Justizkontakten registriert worden sind, führt nicht zu einer

grundlegend anderen Verteilung und wird deshalb nicht gesondert dargestellt.

Insgesamt zeigt sich eine über die Jahre recht stabile Antwortverteilung:

Mindestens die Häl�e der Befragten nimmt die in ihrem Fall von den Strafver-

folgungsbehörden angeordneten Maßnahmen als angemessen wahr (vgl. Ta-

belle 9.11).Weniger als 10 Prozent sind derMeinung, dass die jeweilige Verfah-

rensentscheidung eher »zu weich« ausgefallen sei. Demgegenüber bewerten

jährlich insgesamt 40 Prozent der registrierten Probanden die Maßnahmen

im Ergebnis als ungerecht: entweder weil sie sich für unschuldig und deshalb

als zu Unrecht verfolgt ansehen (etwa 15 Prozent) oder weil sie die zwar im

Grunde berechtigte Reaktion als »zu hart« oder »viel zu hart« emp�nden (et-

wa 25 Prozent). Bemerkenswert ist, dass jährlich etwa jeder sechste Proband

das Handeln der Justiz als Fehlentscheidung wertet.

Mit Blick auf das inAbschnitt 3.3.3.4 auf Seite 55 erörterte Potential wahrge-

nommener Verfahrensgerechtigkeit bieten diese deskriptiven Befunde durch-

aus Ansatzpunkte für weiterführende separate Analysen. In dieser Untersu-

chung werden sie jedoch nicht näher behandelt. Dafür gibt es empirische und

inhaltliche Gründe. Die o�ene Formulierung des Items und die zum Teil sehr

geringen Besetzungen der einzelnen Ausprägungen sprechen, ebenso wie die

überwiegende Akzeptanz der getro�enen Maßnahmen (bei Auslassung der

fehlenden Angaben), gegen die Verwendung der Information in den Längs-

schnittmodellen. Etliche Antwortverweigerungen und die zeitlich o�ene Fra-

gestellung, die sich auf das jeweils letzte Verfahren bezieht, ergibt sich eine

große Zahl fehlender Angaben. Überdies ist die Einbindung auch inhaltlich

nicht unerlässlich, denn imMittelpunkt der Untersuchung stehen mit sozialer

Exklusion in delinquente Peergruppen und Risikoeinschätzung zwei Phäno-

mene, die in erster Linie auf den Justizkontakt selbst und nicht auf das persön-

liche Gerechtigkeitsemp�nden zurückgeführt werden sollen.
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9.1.2.7 Zusammenfassung

Insgesamt entwickeln sich die justiziellen Registrierungen über das Jugend-

alter parallel zur Delinquenz im Dunkelfeld. Wenngleich der Rückgang mit

zwei Jahren Verzögerung im Vergleich zum Dunkelfeld einsetzt, lassen sich

auch im Hellfeld die Folgen der Spontanbewährung gut erkennen. Die deut-

liche und schnelle Reduktion auf ein absolutes Aufkommen von schließlich

noch 30 Prozent des zuvor im 17. Lebensjahr erreichten Höchststands prägt

damit auch das Bild der Justizreaktionen im Jugend- undHeranwachsendenal-

ter. Damit geht eine geringe Quote von Folgeregistrierungen einher: Nur etwa

30 Prozent der registrierten Probanden wurden nach dem ersten Kontakt ein

weiteres Mal justiziell erfasst.

Mit steigendem Alter scheint die Eingri�sintensität der (wenigen) Verfah-

rensentscheidungen zuzunehmen. Dabei kann jedoch nicht ermittelt werden,

in wieweit sich in dem gegenüber staatsanwaltscha�lichen Einstellungen ge-

steigerten Verurteilungsanteil die Nichterfassung von Verfahrenseinstellun-

gen gem. § 153, 153a StPO auswirkt.

9.2 Explorative Faktorenanalysen

Mittels explorativer (das heißt unrestringierter) Faktorenanalysen werden in

zwei Schritten Zusammenhangsstrukturen zwischen den Items gesucht, die

auf latente Konstrukte zur Operationalisierung einer »delinquenten Peergrup-

penbindung«, einer »delinquenten Normorientierung« und des »antizipierten

Entdeckungsrisikos« schließen lassen. Es handelt sich hierbei um einen ersten

vorbereitenden Analyseschritt (Abschnitt 7.3.1).

Die Routinen wurden jeweils pro integriertem Panelquerschnitt durchge-

führt und haben jeweils vergleichbare Ergebnisse erbracht. Deshalb werden in

den folgenden Abschnitten nur die explorativen Befunde aus dem integrierten

Panelquerschnitt 2006 beispielha� berichtet.

Die Prüfung der Verwendbarkeit im Längsschnitt erfolgt im Anschluss mit

Hilfe kon�rmatorischer Faktorenanalysen in Abschnitt 9.3.

9.2.1 Delinquente Peerbindung

Die explorative Untersuchung der Peerbindungen lässt auf drei Dimensionen

schließen, in die sich die Art der Freundeskontakte einordnen lässt:
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• Delinquente Gruppen (1)

• Konforme Gruppen mit Schulbindung (2)

• Nicht-delinquente, spaßorientierte Gruppen (3)

Für die weitere Untersuchung sozialer Exklusionwird der Faktor »delinquente

Peerbindung« verwendet, der sich in vergleichbarer Form in allen Erhebungs-

abschnitten �ndet. Dieser Faktor hat den höchsten Eigenwert und wird inhalt-

lich besonders durch die drei gewaltbezogenen Indikatoren c0052 (»Es gibt

Gruppen, die mit uns richtig verfeindet sind.«), c0054 (»Um unsere Interes-

sen durchzusetzen, wenden wir auch Gewalt an.«) und c0056 (»Wir prügeln

uns mit anderen Gruppen.«) geprägt. Insbesondere die beiden letztgenannten

Items stechen mit Faktorladungen > .8 hervor (vgl. Tabelle 9.12). Die Berück-

sichtigung von c0052 basiert auf der Überlegung, dass sich trotz der schwäche-

ren Ladung (.68) in dem Emp�nden von »Feindscha�« zum einen die generel-

le Bereitscha� zur Gewaltanwendung gegen andere ausdrücken kann. Zum an-

deren kann darin ein Hinweis auf die Herausbildung einer Gruppenidentität

bestehen, die sich durch die Abgrenzung von anderen de�niert.

Bei der Modellbildung werden nur diese Indikatoren berücksichtigt und

zwei allgemeinere Formulierungen, die mit Delinquenzbezug zwar ebenfalls

auf diesen Faktor laden, c0058 (»Wennwir zusammen au�auchen, haben ande-

re richtig Respekt.«) und c0061 (»Um Spaß zu haben, tun wir auch schon mal

etwas Verbotenes«) ausgeschlossen. Dadurch soll die Trennschärfe gegenüber

der verwandten Dimension spaßorientierter hedonistischer Freundeskontak-

te (vgl. Faktorkorrelation in Tabelle 9.13) erhöht werden.

Die Bindung an einen delinquenten Freundeskreis dient besonders der Ope-

rationalisierung sozialer Exklusion von Jugendlichen. Betrachtet man jedoch

die Dunkelfeldtäteranteile allgemeiner Deliktskategorien von zeitweise fast

50 Prozent (vgl. Tabelle 8.5), wird die ubiquitäre Verbreitung von Delinquenz

in diesem Lebensabschnitt allzu deutlich.49 In vielen dieser Fälle führen spon-

tane Prozesse zu einem schnellen und deutlichen Rückgang der berichteten

Stra�aten. Die geringeren Täteranteile bei Stra�aten mit Gewaltbezug legen

hingegen nahe, dass die Begehung dieser Delikte auch in der Jugendphase an-

ders bewertet wird. Die inhaltliche Ausrichtung auf die »Gewaltakzeptanz«

im Freundeskreis ermöglicht die Di�erenzierung von eher noch inkludierten

Freundeskreisen, in denen gelegentlich auch Stra�aten begangen werden, und

49 Besondere Bedeutung für dieses Phänomen haben leichte Eigentums- und Sachbeschädi-

gungsdelikte sowie Betäubungsmittelkonsum.
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Tabelle 9.12: »Delinquente Peerbindung«: Rotierte Faktorladungen

Faktor

Indikator 1 2 3

c0051 0.576

c0052 0.676

c0053

c0054 0.825

c0055 0.303

c0056 0.836

c0057 0.503

c0058 0.689

c0059

c0060 0.966

c0061 0.489 0.328

Eigenwert 3.568 1.481 1.095

Ladungen < 0.3 sind nicht dargestellt.

exkludierten Cliquen, die regelmäßig Stra�aten begehen und anderen Grup-

pen gegenüber aggressiv au�reten und damit eher unter sich bleiben.

Die Gewaltakzeptanz im Freundeskreis gewinnt zudem auch als lerntheo-

retische Erklärungsvariable Bedeutung, wenn Modellverhalten zur Nachah-

mung und die situativen Voraussetzungen für die Beteiligung an Gewaltdelin-

quenz operationalisiert werden sollen.Zwischen den Faktoren zeigen sich die

Zusammenhänge in der erwarteten Richtung: Hedonistische und gewalta�ne

Gruppen korrelieren positiv miteinander, wohingegen die Bindung an einen

konformenFreundeskreis, in demLernen (c0057) und�eater spielen (c0055)

im Vordergrund stehen, negativ mit den beiden Erstgenannten korreliert (vgl.

Tabelle 9.13).

Tabelle 9.13: »Delinquente Peerbindung«: Faktorkorrelationen

Delinquent Spaßorientiert Schulverbunden

Delinquent 1.000

Spaßorientiert 0.402 1.000

Schulverbunden −0.350 −0.378 1.000

9.2.2 Delinquente Normorientierung

Dem delinquenten Normkonzept wird eine wichtige Vermittlungsrolle im

Lernprozess zugeschrieben (Boers et al. 2010, S. 502 f.). Bei der explorativen
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Untersuchung der Einstellungsitems konnten zwei Faktoren ermittelt werden,

derenEigenwert (noch)≥ 1 ist (vgl. Tabelle 9.14).Die Ladungsstruktur undder

geringe Eigenwert des zweiten Faktors legen eine eindimensionale Lösung na-

he. Wenn jedoch eine zweifaktorielle Lösung angestrebt wird, scheint sich die

inhaltliche Di�erenzierung zwischen allgemeiner Delinquenz (1. Faktor) und

leichtenVerfehlungen, vor allem imBetäubungsmittelbereich (Marihuanakon-

sum, Handel mit BtM in geringem Umfang) sowie Gra�ti, zu vollziehen.50

Die einfaktorielle Lösung kann ein Hinweis auf mangelnde diskriminante

Validität der Items sein. Das bedeutet, dass sich die inhaltlich eigentlich zu

erfassende (spezi�sche) Dimension nicht ausreichend deutlich von anderen

Dimensionen abgrenzen lässt. Der Faktor verliert dann an Aussagekra�.

Für die weitere Analyse kann das problematisch sein, da inhaltliche Überle-

gungen die Fokussierung auf gewalta�ne Normkonzepte nahelegen (als »spe-

ci�c de�nitions«, Abschnitt 4.3). Statt alle Indikatoren des ersten Faktors zu

verwenden und so eine eher unspezi�sche, allgemeine Akzeptanz von Straf-

taten zu operationalisieren, beschränkt sich die Auswahl deshalb im Folgen-

den auf die Items mit Gewaltbezug. Herangezogen werden dazu die Indikato-

ren h0002 (»...jemanden angreifen und mit der Faust ins Gesicht schlagen.«),

h0003 (»...jemanden als Erster provozieren und einschüchtern«) sowie h0009

(»...von anderen Geld erpressen, damit sie in Ruhe gelassen werden (abzie-

hen)«).

Tabelle 9.14: »Delinquenzbezogene Normorientierungen«: Rotierte Faktorladungen

Faktor

Indikator 1 2

h0001 0.418 0.354

h0002 0.623

h0003 0.526

h0004 0.825 0.920

h0005 0.648

h0006 0.836 0.568

h0007 0.579

h0008 0.750

h0009 0.846

h0010 0.305 0.372

Eigenwert 4.741 1.013

Ladungen < 0.3 sind nicht darge-

stellt.

50 Zu den einzelnen Itemformulierungen siehe Abschnitt 8.3.4.
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Die Begrenzung ist zum einenmit Blick auf den gleichfalls spezi�schen, korre-

spondierendenUntersuchungsgegenstand »Gewaltdelinquenz« sinnvoll. Zum

anderen bietet diese Fokussierung inhaltliche Anknüpfungspunkte für dieMo-

dellierung des vermuteten Selektionsprozesses bei der Bindung an einen (ge-

walta�nen) delinquenten Freundeskreis. Ob sich diese Eingrenzung auf einen

Faktor jedoch empirisch halten lässt, wird im folgenden Abschnitt mit Hilfe

kon�rmatorischer Faktorenmodelle geprü�. Wie schon wegen der quasi ein-

faktoriellen Lösung zu erwarten, korrelieren die beiden Faktoren recht hoch

miteinander. Auch inhaltlich liegt ein Zusammenhang zwischen der Akzep-

tanz allgemeiner Delinquenz und der Akzeptanz eher selbstschädigender Be-

täubungsmitteldelikte durchaus nahe.

Tabelle 9.15: »Delinquenzbezogene Normorientierungen«: Faktorkorrelationen

Delinquenz Einfache Übertretungen

Delinquenz 1.000

Einfache Übertretungen 0.558 1.000

9.2.3 Antizpiertes Entdeckungsrisiko

Obwohl die Ladungsstruktur der Faktoren etwas abweicht, folgt die Auswahl

der Indikatoren für die Operationalisierung des antizipierten Entdeckungsri-

sikos den gleichen Überlegungen wie zuvor die Fokussierung des gewalta�-

nenNormkonzepts. Die explorative Faktorenanalyse deutet hier, anders als zu-

vor, auf dieDi�erenzierung von subjektiver Risikoeinschätzung bei Eigentums-

und Einbruchsdelikten einerseits undGewaltdelikten andererseits hin (vgl. Ta-

belle 9.16). Recht deutlich heben sich dabei die Items h0104 (»Erwischt zu

werden, wenn ich jemanden angreife und mit der Faust ins Gesicht schlage,

wäre...«) und h0105 (»Erwischt zu werden, wenn ich jemanden als Erster pro-

voziere und einschüchtere, wäre...«) hervor.51 Zusätzlich wird das Item h0111

(»Erwischt zu werden, wenn ich von anderen Geld erpresse, damit sie in Ruhe

gelassenwerden (abziehen), wäre...«) trotz der auf diesemFaktor sehr geringen

Ladung λ < .4 einbezogen. Auf diese Weise soll, wie schon zuvor, der Gewalt-

bezug des Faktors betont werden.

Das in diesemPunkt von derOperationalisierung desNormkonzepts abwei-

chende Ladungsmuster ist inhaltlich durchaus plausibel, wenn bei derAntwort

51 Zu den einzelnen Itemformulierungen siehe Abschnitt 8.3.5.
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Tabelle 9.16: »Antizipiertes Entdeckungsrisiko«: Rotierte Faktorladungen

Faktor

Indikator 1 2

h0103 0.497

h0104 0.735

h0105 0.902

h0106 0.556

h0107 0.915

h0108 0.518 0.349

h0109 0.407 0.463

h0110 0.936

h0111 0.500 0.366

h0112 0.550

Eigenwert 5.442 1.202

Ladungen < 0.3 sind nicht darge-

stellt.

eher die psychischeKomponente der Erpressung undweniger die Realisierung

der Drohung beachtet worden ist. Anders als zuvor bei der Abfrage eines nor-

mativen Einstellungskonzepts, geht es hier umdie subjektive Einschätzung des

Entdeckungsrisikos. Dabei kann es realistisch sein, dass die Risikobewertung

für physische Gewaltstra�aten, die auch äußerlich sichtbare Folgen haben kön-

nen, von der Bewertung bei Erpressung abweicht, die sich auch auf die Dro-

hung mit Gewalt beschränken kann. Dennoch wurde, auch mit Blick auf die

rechtliche Bewertung von Raubdelikten, dieser Indikator in den gemeinsamen

Faktor antizipiertes Entdeckungsrisiko bei Gewaltdelikten einbezogen.

Tabelle 9.17: »Antizipiertes Entdeckungsrisiko«: Faktorkorrelationen

Eigentum/Einbruch Gewalt

Eigentum/Einbruch 1.000

Gewalt 0.546 1.000

9.3 Kon�rmatorische Messmodelle im Längsschnitt

Die kon�rmatorische Faktorenanalyse kann je nach Analyseziel und Art des

Datensatzes unterschiedliche Funktionen haben. An dieser Stelle soll mit der

kon�rmatorischen Analyse die Konstruktvalidität der einzelnen Messmodel-
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le im Längsschnitt überprü� werden.52 Im Kern geht es damit um die Siche-

rung der für valide Panelanalysen notwendigen Messinvarianz zwischen den

Operationalisierungen über die Zeit. Der methodische Hintergrund wurde in

Abschnitt 7.3.2 erörtert. Als Datengrundlage wird das integrierte Vier-Wellen-

Panel (n = 1.781) verwendet. Die Schätzung der Modelle erfolgt mit der Statis-

tikso�wareMPlus 6 und demML(Maximum Likelihood)-Verfahren.

Die Prüfung erfolgt durch den inferenzstatistischen Vergleich der relevan-

ten Modellvarianten (paralleles Modell, τ-äquivalentes Modell, kongeneri-

sches Modell). Das Verhältnis zwischen der Güte der Datenanpassung (χ2)

und den in den Modellen jeweils verfügbaren Freiheitsgraden (d f ) liefert

zusammen mit den übrigen Fit-Indizes empirische Anhaltspunkte für die

Einschätzung der Konstruktvalidität im Zeitverlauf (vgl. ausführlich Ab-

schnitt 7.3.4). Bei Bestätigung des τ-äquivalenten Modells kann von, für kova-

rianzbasierte Längsschnittanalysen ausreichender, metrischer Messinvarianz

der latenten Variablen ausgegangen werden.

Zudem wird die Modellverbesserung durch die Spezi�kation von Residual-

autokovarianzen zwischen korrespondierenden Indikatorvariablen imZeitver-

lauf getestet. Solche Zusammenhänge zwischen den (diachronen) Messfeh-

lervarianzen der bedeutungsgleichen gemessenen Variablen sind typisch für

Längsschnittmodelle und spiegeln den »systemisch-spezi�schen« (Urban und

Mayerl 2014, S. 174 �.) Teil der Fehlervarianz des jeweiligen Items wider.

9.3.1 Delinquente Peerbindung

Die Invarianzprüfung im Längsschnitt beginnt mit dem parallelen Faktoren-

modell als restriktivste Variante über vier Zeitpunkte. Dazu werden die korre-

spondierenden Faktorladungen und die jeweils korrespondierenden Fehlerva-

rianzen der manifesten Variablen über die Zeit gleichgesetzt. Die so erzielte

Modellanpassung ist nicht ausreichend und lässt sich durch Freisetzung der

Fehlervarianzen erheblich verbessern (vgl. Tabelle 9.18). Folglichmuss die An-

nahme paralleler Messungen verworfen werden.

Der Vergleich des restriktionsfreien kongenerischen Faktorenmodells und

des hinsichtlich einer gleichen Ladungsstruktur restringierten τ-äquivalenten

Faktorenmodells erbringt ein weniger eindeutiges Ergebnis: So sprechen der

χ2-Wert und die verfügbaren d f für die kongenerischeVariante. DerVergleich

52 Da sich die Untersuchung nicht mehr wie in den exploratorischen Analysen auf jeweils eine la-

tente Variable beschränkt, sondern auch das Verhältnis der zeitlich versetzten, inhaltsgleichen,

latenten Variablen untereinander berücksichtigt, handelt es sich um Faktorenmodelle.
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der BIC-Werte53 deutet eher in Richtung des τ-äquivalentenModells. In jedem

Fall ist die τ-äquivalente Modellanpassung mit einem CFI-Wert von 0.996 be-

reits hervorragend, so dass aus pragmatischen Gründen die so restringierte

invariante Modellvariante gewählt wird (vgl. zu diesem Vorgehen: Widaman

et al. 2010, S. 13). Durch diese metrische Restriktion wird in den folgenden

Längsschnittanalysen die Gleichförmigkeit der latenten Variable »delinquente

Peerbindung« im Modell erzwungen.

Tabelle 9.18: »Delinquente Peerbindung«: Kon�rmatorische Messmodelle

Modell χ2 d f ∆χ2 ∆d f CFI RMSEA SRMR

parallel 680.803 47 0.939 0.087 0.079

τ-äquivalent 79.352 38 601.451 9 0.996 0.025 0.016

kongenerisch 56.869 32 22.483 6 0.998 0.021 0.011

Da die Unterschiede zwischen den beiden weniger restriktiven Modellvarian-

ten sehr gering sind, kann auf dieseWeise die sinnvolle Interpretation des Fak-

tors über die Zeit sichergestellt werden. Autokovariationen werden jeweils nur

zwischen den Messfehlern der Items c0052 und c0054 spezi�ziert.

9.3.2 Delinquenzbezogene Normorientierungen

Für die latenteDimension »delinquenzbezogeneNormorientierungen«wurde

in der exploratorischen Faktorenanalyse eine eindimensionale Lösung ermit-

telt. Mit dem kon�rmatorischen Faktorenmodell soll die Fokussierung auf die

Einstellung zu den spezi�sch gewaltbezogenen Handlungen »angreifen und

schlagen«, »provozieren und einschüchtern« und »abziehen« getestet werden.

Hier zeigt bereits die parallele Modellierung im Längsschnitt akzeptable FIT-

Werte (vgl. Tabelle 9.19). Diese verbessern sich nochmals signi�kant bei Frei-

setzung der Fehlervarianzen. Im Ergebnis kann also ein τ-äquivalentes Mo-

dell und damit Konstruktvalidität zwischen den zeitversetzten Messungen an-

genommen werden. Bei Betrachtung der fast parallelen Modellstruktur liegt

es nahe, dass Residualautokovariationen zwischen allen Items zur Modellver-

besserung beitragen. Insgesamt erscheint somit die Auslassung der übrigen

Indikatoren ohne Gewaltbezug auch empirisch gut begründbar.

Der Faktor weist damit inhaltlich einen sehr deutlichen Gewaltbezug auf

und fügt sich so plausibel in den vermuteten Vermittlungsprozess ein. We-

53 BIC steht für »Bayesian Information Criterion«.
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Tabelle 9.19: »Delinquenzbezogene Normorientierungen«: Kon�rmatorische Messmo-

delle

Modell χ2 d f ∆χ2 ∆d f CFI RMSEA SRMR

parallel 329.670 45 0.967 0.060 0.060

τ-äquivalent 39.375 36 290.295 9 1.000 0.007 0.012

kongenerisch 33.751 30 5.624 6 1.000 0.008 0.010

gen dieser inhaltlichen Fokussierung wird die Einstellungsdimension im Ver-

lauf der Arbeit mitunter auch als »gewaltlegitimierende Normorientierung«

bezeichnet.

9.3.3 Antizipiertes Entdeckungsrisiko

Das antizipierte Entdeckungsrisiko nachGewaltstra�aten soll durch Itemsmit

den gleichen Handlungsbeschreibungen erfasst werden, wie zuvor die delin-

quenten Normorientierungen. Statt einer persönlichen, normativen Aussage

wird an dieser Stelle jedoch die subjektive Einschätzung der Entdeckungswahr-

scheinlichkeit von »sehr unwahrscheinlich« bis »sehr wahrscheinlich« abge-

fragt.

Die Ladungsstruktur hat in der exploratorischen Analyse eine zweifaktoriel-

le Lösung nahegelegt, die jedoch nicht immer eindeutig zwischenGewalt- und

Sachbeschädigungsdelikten diskriminiert hat. Die durch dieModellierung vor-

gegebene Fokussierung auf Gewalttaten wird deshalb auch für diese Itemgrup-

pe im Faktorenmodell getestet.

Tabelle 9.20: »Antizipiertes Entdeckungsrisiko«: Kon�rmatorische Messmodelle

Modell χ2 d f ∆χ2 ∆d f CFI RMSEA SRMR

parallel 122.896 45 0.992 0.031 0.023

τ-äquivalent 84.153 42 38.743 3 0.996 0.024 0.020

kongenerisch 72.360 36 11.793 6 0.996 0.024 0.017

Im Zeitverlauf erzielt das parallele Modell bereits einen sehr guten Modell-

FIT (vgl. Tabelle 9.20). Die signi�kante Verbesserung durch Freisetzung der

Messfehlervarianzen führt zur Annahme der τ-äquivalenten Modellvariante
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und impliziert metrische Faktorinvarianz zwischen den Zeitpunkten. Durch

die Freisetzung der Ladungen konnte hingegen, unter Berücksichtigung der

eingebüßten d f , keine signi�kante Modellverbesserung erreicht werden.

9.4 Hinter den Faktoren: Grundbefunde der manifesten
Indikatorvariablen

Durch die Betrachtung der Antwortverteilung der manifesten Indikatoren der

Messmodelle lassen sich grundlegende Strukturen in der Stichprobe deskriptiv,

ohne inferenzstatistische Verfahren ermitteln. Da die Längsschnittanalysen

auf Kovarianzmodellen beruhen, und die Mittelwertstruktur dabei unberück-

sichtigt bleibt, werden die Zusammenhänge zwischen invarianten (das heißt

inhaltlich gleichen) Variablen als Stabilitäts- und nicht als Wachstumse�ekte

interpretiert (vgl. Abschnitt 7.2.3). Auf dieser Grundlage lassen sich somit kei-

ne Aussagen über die Entwicklung des Gesamtniveaus in der Stichprobe tref-

fen. Um dennoch einen Überblick zum Antwortverhalten im Altersverlauf zu

erhalten, wird nachfolgend die Antwortverteilung der Indikatoren der laten-

ten Variablen dargestellt.

Die Tabellen 9.21 bis 9.23 dienen außerdem der Überprüfung von Verzer-

rungse�ekten, die sich, ähnlich wie schon zuvor bei der selbstberichteten

Delinquenz oder justiziellen Registrierung, aus der einwilligungsbasierten

Hellfeldintegration ergeben können. Dazu wird die Antwortverteilung zwi-

schendenjenigen, die die Einwilligung in dieRegisterabfrage verweigert haben

(Verw .), und denjenigen, die in die Abfrage eingewilligt haben (HF−DF), wie

in Tabelle 8.5, jeweils zwischen einem Panelquerschnitt und dem korrespon-

dierenden Abschnitt im Vier-Wellen-Panel verglichen. Zusätzlich sind wiede-

rum die Antworten in den jährlichen, unverbundenen Querschnittserhebun-

gen aufgeführt. Auf diesen basieren sowohl das Dunkelfeld- als auch das inte-

grierte Hellfeld-Dunkelfeld-Panel.

Alle Itembatterien sind fünfstu�g skaliert und enthalten mit den Antwort-

möglichkeiten »weder noch« oder »teilweise« eine unbestimmte Mittelkatego-

rie. In denÜbersichtenwerden jeweils die Anteile der beidenAntwortmöglich-

keiten aufgelistet, die abseits der Mittelkategorie liegen und einen delinquenz-

steigernden E�ekt erwarten lassen, also: eine (eher) delinquente Peerbindung,

ein (eher) gewalta�nes Normkonzept und ein (eher) als gering eingeschätztes

Entdeckungsrisiko. ZurUntersuchung der empirischen Bedeutsamkeit derAb-

weichungen zwischen Dunkelfeld und integriertem Datensatz wird derMann-
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Whitney-Rangsummentest verwendet (Leonhart 2013, S. 242 �.). Da die Indi-

katoren im Messmodell als kontinuierliche Likert-Skalen behandelt werden,

wurde jeweils zusätzlich ein T-Test durchgeführt, der stets zu gleichen Ergeb-

nissen führte.

Die drei Itemgruppen unterscheiden sich sowohl in ihrem Zustimmungsle-

vel als auch in der Entwicklung des Antwortverhaltens zumTeil recht deutlich.

Bemerkenswert ist das im Vergleich zu den beiden eher kognitiven Dimen-

sionen (Normorientierungen und Risikobewertung) geringe Zustimmungsni-

veau delinquenter (struktureller) Peerbindung. Diese verzeichnet ihre höchs-

ten Zustimmungswerte in allen Datensatzvarianten mit knapp 10 Prozent be-

reits im Alter von 16 Jahren und verliert danach stetig an Bedeutung, so dass

im Alter von 20 Jahren nur 1 bis 2 Prozent der Befragten ihre Peergruppe als

»mit anderen verfeindet« ansehen (c0052). Insgesamt fällt die Zustimmung

zu den beiden Items, die explizit Gewalthandlungen thematisieren, gegenüber

der als Feindscha� zu anderen Gruppen indirekt abgefragten Gewaltbeteili-

gung nochmals geringer aus.

In dieser Itembatterie zeigen sich die meisten signi�kanten Unterschiede

durch die Verweigerung des Registerabgleichs. Einen ähnlichen Befund be-

richten Köllisch und Oberwittler (2004, S. 716), die mit Hilfe der delinquen-

ten Peergruppenbindung gezielt Verzerrungse�ekte im integrierten Hellfeld-

Dunkelfeld-Panel der Freiburger Kohortenstudie untersuchten. Sie vermuten,

dass Personen, die die Registerabfrage verweigern, gleichzeitig ihre Delin-

quenzbelastung im Dunkelfeld untertreiben, jedoch bei der (eher unverfängli-

chen) Beschreibung ihres Freundeskreises ehrlich berichten.

Für die kombinierte Analyse im Längsschnitt lassen die nur vereinzelt signi-

�kanten Unterschiede zwischen Dunkelfeldpanel und integriertem Panel aus-

sagekrä�ige Befunde erwarten. Die Panelintegration hat hier o�enbar einwilli-

gungsbedingte Ausfälle, ähnlich wie zuvor im Fall der Dunkelfelddelinquenz

(vgl. Tabelle 8.6), von vornherein kompensiert.

Zwar können Veränderungen zwischen den sukzessiv erfolgten Quer-

schnittserhebungen mangels Stichprobenidentität nur als Trend interpretiert

werden, doch zeigt der Vergleich mit den Panelabschnitten ebenfalls die

rückläu�ge Entwicklung und deutet so auch auf einen altersbedingten Rei-

fungsprozess hin. Dieser steht in engem Zusammenhang mit der im Dun-

kelfeld zu beobachtenden Spontanbewährung, die sich in stetig sinkenden

Prävalenzraten ausdrückt (siehe auch Abbildung 9.4).

Ähnlich verhält es sich mit der Akzeptanz von Gewalt (vgl. Tabelle 9.22).

Hier liegt die Zustimmung auf insgesamt höherem Niveau, insbesondere das
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Item h0003 (»jemanden als Erster provozieren und einschüchtern«) sticht mit

20 bis 25 Prozent Zustimmung im mittleren Jugendalter bei den 16- und 17-

jährigen zunächst noch hervor. Allerdings impliziert diese Aussage nur indi-

rekt den Einsatz physischer Gewalt (»provozieren und einschüchtern«) und

erscheint somit im Vergleich zu »schlagen« (h0002) und »abziehen« (h0009)

etwasweniger aggressiv. DieAkzeptanz vonGewalthandlungen geht imAlters-

verlauf ähnlich deutlich zurück wie die delinquente Peergruppenbindung, so

dass im Alter von 20 Jahren gerade noch 5 Prozent der Befragten schlagen als

(eher) harmlos bewerten (von ehemals 17 Prozent mit 15 Jahren). Diese Ent-

wicklung lässt sich in Abbildung 9.4 nachvollziehen und deutet inhaltlich auf

eine erfolgreich verlaufene Normsozialisation im Jugend- und frühen Erwach-

senenalter hin.

Im Unterschied zur Peergruppenbindung führt die Stichprobenselektion

durch die Einwilligungserteilung auch in den Querschnittsdaten dieser Item-

gruppe kaum zu systematischen Verzerrungse�ekten, die, wenn überhaupt

vorhanden, auf niedrigem Niveau liegen. Das bedeutet, dass die Einwilligung

in die Registerabfrage regelmäßig nicht von der Gewaltakzeptanz der Befrag-

ten abhing. Wie zuvor, kompensiert auch hier schon die Panelanbindung eini-

ge Verzerrungse�ekte.

Die Einschätzung des Entdeckungsrisikos nach Gewalttaten weicht sowohl

hinsichtlich des Levels als auch der Dynamik erheblich von den zuvor genann-

ten Konstrukten ab. Mindestens ein Viertel der Befragten hält es demnach für

unwahrscheinlich, nach einemRaubdelikt (»abziehen«, h0111) vonder Polizei

ermittelt (»erwischt«) zuwerden (vgl. Tabelle 9.23). Es geht dabei ausdrücklich

nicht umdie Bewertung eines Sanktionierungsrisikos, das Verfahrensentschei-

dungen mit umfasst.

Mindestens einDrittel der Probanden erwartet auch nach explizitenGewalt-

delikten (»angreifen und insGesicht schlagen«) kaum einen Ermittlungserfolg

der Polizei. Bei der Interpretation dieser Frage muss jedoch bedacht werden,

dass die subjektive Risikoeinschätzung für selbst begangene Stra�aten erfragt

wird. Somit kann die Risikobewertung »unwahrscheinlich« auf der (generel-

len) Geringschätzung der polizeilichen Ermittlungsfähigkeiten, aber auch auf

derHochschätzung der eigenen Fähigkeit, die Tat zu vertuschen, beruhen. Die-

se könnte auch unabhängig von der tatsächlichen Bereitscha�, eine Stra�at zu

begehen, hypothetisch geäußert werden: »Wenn ich jemanden schlagenwürde,

täte ich es so, dass die Polizei mich nicht erwischen wird.«

Gegen die Überbewertung der eigenen Fähigkeit beim Zustandekommen

der Risikoeinschätzung spricht jedoch die Kontinuität, die die Antwortstruk-
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Abbildung 9.4: Zustimmung bei zentralen Indikatorvariablen im Zeitverlauf. Alterszeit-

raum 16–19 Jahre, Duisburg 2005–2008, vier Panelwellen, n = 1.781

tur in allen Datensatzvarianten aufweist. Anders als die Bindung an delin-

quente Peergruppen oder die delinquente Normorientierung weist die Risi-

kobewertung kaum interpersonale Veränderungen auf (vgl. Abbildung 9.4).

Selbst im Alter von 19 Jahren, das heißt zu einem Zeitpunkt, an dem gerade

noch 6 Prozent der Probanden »angreifen und schlagen« als harmlos bewer-

ten, halten es, bei einem Täteranteil von unter 5 Prozent, (nach wie vor) über

40 Prozent der Befragten für unwahrscheinlich, nach einer solchen Stra�at ge-

fasst zu werden. Diese Di�erenz ist ein erster Hinweis darauf, dass Normsozia-

lisation und Spontanbewährung imDunkelfeld unabhängig von derWahrneh-

mung eines repressiv wirkenden Stra9ustizsystems erfolgen. Die Risikobewer-

tung unterscheidet sich weder in den Querschnittserhebungen noch in der Pa-

nelvariante systematisch zwischen der Dunkelfeld- und der integrierten Stich-

probe.
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In diesemKapitel werden die in Kapitel 6 formulierten Forschungshypothesen

mit insgesamt drei Längsschnittmodellen untersucht. Zwei Modellvarianten

behandeln jeweils Abschreckungse�ekte (Abschnitte 10.3 und 10.4), während

sich die Folgen von formeller Kontrolle für die Herausbildung und Festigung

delinquenter Normorientierungen mit nur einem lerntheoretisch fundierten

Deprivationsmodell analysieren lassen (Abschnitt 10.2). Bevor jedoch sekun-

däreAbweichung undAbschreckung imDetail und unter Berücksichtigung ih-

rer jeweils kognitiven und strukturellen Erklärungsebenenmodelliert werden,

wird zunächst der unmittelbare Zusammenhang zwischen formeller Kontrolle

und Gewaltdelinquenz in einem Zwei-Variablen-Panelmodell ermittelt.

Da Stabilitäts-, kreuzverzögerte Längsschnitt- und Querschnittse�ekte je-

weils unterschiedlich interpretiert werden, gliedern sich die folgendenModell-

darstellungen entlang dieser drei E�ektkategorien.

10.1 Zwei-Variablen-Panelmodell

Das Zwei-Variablen-Panelmodell umfasst den gesamten Analysezeitraum, be-

schränkt sich aber auf die Untersuchung des direkten wechselseitigen Zusam-

menhangs zwischen formeller Kontrolle und Dunkelfelddelinquenz. Die Pro-

banden sind hier, wie auch in den übrigen Modellen, zwischen 16 und 19 Jah-

ren alt. Für sich genommen, kommt dem Modell nur wenig inhaltliche Aus-

sagekra� zu, denn mangels kognitiver und struktureller Vermittlungsebene

bleiben zentrale theoretische Argumente bei der Erklärung sekundärer Abwei-

chung oder risikobasierter Konformität unbeachtet.

Dennoch ist das Modell als empirische Referenz bei der Interpretation der

nachfolgenden inhaltlichenModellvarianten hilfreich, denn es bietet einen ge-

nerellen Erwartungsrahmen im Hinblick auf die von Labeling- bzw. Abschre-

ckungstheorie postulierte Zu- bzw. Abnahme von Dunkelfelddelinquenz als

gegensätzliche Resultate formeller Kontrolle.

Allerdings könnenmit diesemModell wichtige erklärendeZwischenschritte

wie soziale Exklusion oder das subjektive Entdeckungsrisiko nicht berücksich-

tigt werden. So kann es sein, dass sich indirekte (distale) E�ekte erst durch

Einbezug vermittelnder Analyseebenen zeigen, denen wiederum selbst eine

Delinquenz steigernde oder senkende Wirkung zukommen mag. Aus diesem

Grund wird das Zwei-Variablen-Modell nur im Überblick dargestellt. Für die
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KONT 16 KONT 17 KONT 18 KONT 19

GewDel 16 GewDel 17 GewDel 18 GewDel 19

.15*** .12***

.06# .06**

.15*** .11** .13*** .19***

Abbildung 10.1: Zwei-Variablen-Panelmodell. Alterszeitraum 16–19 Jahre, Duisburg

2005–2008, vier Panelwellen, n = 1.781, stand. E�ekte, *** p < 0.001,

** p < 0.01, * p < 0.05, # p < 0.10

Erörterung der Stabilitätse�ekte zwischen inhaltlich gleichen Faktoren wird

auf die Ausführungen in Abschnitt 10.2.2 verwiesen.

10.1.1 Modellevaluation

Die Datenanpassung des Zwei-Variablen-Panelmodells ist bei einer Fallzahl

von n = 1.781 sehr gut (vgl. Tabelle 10.1). Dies ist jedoch bei einemweitgehend

unrestringierten Pfadmodell ohne latente Variablen naheliegend und äußert

sich sowohl in den deskriptiven Fit-Maßen CFI = 0.999 und RMSEA= 0.017

(90%-Kon�denzintervall: 0.000 ≤ RMSEA ≤ 0.034) als auch in dem niedrigen

χ2-Wert von 13.720 bei 9 Freiheitsgraden (d f ).

Tabelle 10.1: Zwei-Variablen-Panelmodell: Determinationskoe�zienten (R2)

Dimension t16 t17 t18 t19

Kontrolle – 0,04 0,20 0,29

Gewaltdelinquenz – 0,12 0,18 0,15

Die Anteile der durch die exogenen Variablen erklärten Varianz (Tabelle 10.1)

nehmen mit der Zeit zu und erreichen ein für ein Zwei-Variablen-Modell zu-

friedenstellendes Niveau. Freilich zeigen die Werte Potential für die Berück-

sichtigung weiterer Erklärungsgrößen.
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10.1.2 Kreuzverzögerte E�ekte

Die kreuzverzögerten Pfadkoe�zienten von formeller Kontrolle (»Kont«) auf

selbstberichtete Gewaltdelinquenz (»GewDel«) sind eher schwach und errei-

chen nur noch knapp ein akzeptables Signi�kanzniveau (Tabelle 10.2). Die

positiven Vorzeichen bedeuten einen gleichläu�gen Kausale�ekt von Polizei-

und Justizkontakten auf das Gewalthandeln im Dunkelfeld und lassen damit

eher erhöhte Abweichung statt Konformität erwarten. Dieser (pauschale) Be-

fund spiegelt möglicherweise das Resultat eines stigmatisierenden Kriminali-

sierungsprozesses wider, zumindest entspricht er im Ergebnis der zentralen

Erwartung des Labeling-Ansatzes.

Tabelle 10.2: Zwei-Variablen-Panelmodell: Stand. kreuzverzögerte E�ekte

E�ekt β S.E. z −Wert p

Kont16 → GewDel17 – – – –

Kont17 → GewDel18 0.06 0.036 1.685 0.092

Kont18 → GewDel19 0.06 0.028 2.244 0.025

GewDel16 → Kont17 0.15 0.031 4.739 0.000

GewDel17 → Kont18 0.12 0.035 3.296 0.001

GewDel18 → Kont19 – – – –

Hinweise auf eine Konformität begünstigende Wirkung formeller Kontrol-

le müssten sich in einem inversen Zusammenhang zwischen Polizei- und

Justizkontakten und nachfolgender Gewaltdelinquenz ausdrücken. Entspre-

chende Pfadkoe�zienten mit negativen Vorzeichen �nden sich in dem Zwei-

Variablen-Modell jedoch nicht.

In der anderen (kreuzenden) Richtung zeigt sich die mit Blick auf den reak-

tiven Charakter strafrechtlicher Sozialkontrolle erwartete steigerndeWirkung

vonGewaltdelinquenz auf nachfolgende justizielle Registrierungen. Bei der In-

terpretation muss beachtet werden, dass dieser Kausale�ekt um den simultan

wirkenden ungerichteten Zusammenhang im gleichen Zeitpunkt (das heißt

im Querschnitt) kontrolliert ist. Geht man davon aus, dass sich die strafrecht-

liche Reaktion auf einzelne entdeckte Stra�aten besonders im zeitlich korre-

spondierenden Querschnittszusammenhang abbildet, kommt dem verzöger-

ten Längsschnitte�ekt darüber hinaus eigene Bedeutung zu: Dieser spiegelt

dann ein unabhängig von der konkret entdeckten Stra�at erhöhtes Kontroll-

und Registrierungsrisiko wider.
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10.1.3 Querschnittse�ekte

Die ungerichteten Korrelationen im Querschnitt liegen auf einem für simulta-

ne Zusammenhänge eher niedrigen Niveau (Tabelle 10.3). Gleichwohl deuten

ihre positiven Koe�zienten erwartungsgemäß auf die gleichläu�ge wechsel-

seitige Beein�ussung der beiden Variablen hin. Mangels zeitlicher Sukzessi-

on und besonderer theoretischer Anhaltspunkte ist eine eindeutige Verursa-

chungsrichtung hier nicht zu ermitteln.

Tabelle 10.3: Zwei-Variablen-Panelmodell: Stand. ungerichtete Zusammenhänge

E�ekt r S.E. z −Wert p

Kont16 ↔ GewDel16 0.15 0.016 9.262 0.000

Kont17 ↔ GewDel17 0.11 0.038 2.835 0.005

Kont18 ↔ GewDel18 0.13 0.027 4.634 0.000

Kont19 ↔ GewDel19 0.19 0.021 8.915 0.000

Großer Anteil an den Korrelationen kommt der selbstberichteten, delinquen-

ten Aktivität imDunkelfeld zu, auf die formelle Kontrolle und justizielle Regis-

trierungen Bezug nehmen. Zudem können sich darin auch die Folgen der Da-

tensatzintegration ausdrücken, bei der falsch-negativeDunkelfeldangabenmit

Hilfe der Registerinformationen recodiert worden sind (vgl. Abschnitt 8.1.5).

10.2 Deprivationsmodell

Das Deprivationsmodell untersucht das stigmatisierende und exkludierende

Potential von Polizei- und Justizkontakten als auslösendes Ereignis im Prozess

sekundärer Abweichung (vgl. Abbildung 10.2). Als Indikator für soziale Exklu-

sion im Alter von 16 bis einschließlich 19 Jahren dient die Bindung an einen

delinquenten Freundeskreis (»DelPeers«).

Gruppendynamische und lerntheoretischeArgumente lassen für diesesUm-

feld eine Delinquenz steigernde Wirkung vermuten, die sich sowohl unmittel-

bar als auch über gewalta�ne delinquente Einstellungsmuster (»GewNorm«)

vermittelt auf der Handlungsebene (»GewDel«) niederschlägt. DasModell ver-

bindet Labeling Approach und Lerntheorie im Längsschnitt zu einem dynami-

schen Analyseansatz zur Erklärung von Delinquenzzunahmen. Um die Netto-

e�ekte der verschiedenen Modellebenen zu isolieren, werden Partialregressio-
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Abbildung 10.2: Deprivationsmodell. Alterszeitraum 16–19 Jahre, Duisburg 2005–2008,

vier Panelwellen, n = 1.781, stand. E�ekte, *** p < 0.001 ** p < 0.01

* p < 0.05

nen geschätzt, die in ihrer empirischen Bedeutung für die abhängige Variable

um die Ein�üsse der übrigen Drittvariablen kontrolliert sind.

10.2.1 Modellevaluation

Die Anpassung des Deprivationsmodells an die Daten ist bei einer Fall-

zahl von n = 1.781 sehr gut. Dies zeigt sich bereits anhand der deskrip-

tiven Fit-Maße CFI = 0.978 und RMSEA= 0.025 (90%-Kon�denzintervall:

0.023 ≤RMSEA ≤ 0.028). Der χ2-Wert ist mit 866.136 zwar sehr hoch, dies

ist jedoch eine Folge der Modellkomplexität: Bei 404 Freiheitsgraden (d f ) im

Modell beträgt das Verhältnis von χ2-Wert und df 1:2 und liegt damit deutlich

unter dem als Obergrenze vorgeschlagenen Verhältnis 1:5.

Durch den Einbezug der kognitiven und strukturellen Erklärungsebene

kann die Varianzaufklärung im Vergleich zum Zwei-Variablen-Modell zum

Teil deutlich gesteigert werden (Tabellen 10.1 und 10.4).
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Tabelle 10.4: Deprivationsmodell: Determinationskoe�zienten (R2)

Dimension t16 t17 t18 t19

Kontrolle – 0,08 0,29 0,39

Del. Peerbindung – 0,29 0,32 0,34

Del. Normkonzept – 0,40 0,56 0,50

Gewaltdelinquenz 0,21 0,27 0,24 0,18

10.2.2 Stabilitäten

Bei Stabilitäts- oder auch Markov-E�ekten handelt es sich um zeitverzögerte

lineare Regressionen auf inhaltlich gleiche (latente oder manifeste) Variablen.

Die Interpretation der so ermittelten Regressionskoe�zienten folgt einer eige-

nen Logik und impliziert, im Unterschied zu zeitverzögerten Zusammenhän-

gen zwischen inhaltlich verschiedenen Dimensionen, keine Aussage zu einer

sukzessiven Steigerung oder Abnahme des Phänomens durch sich selbst (Ur-

ban 2002, S. 12 �.).Dennmangels Berücksichtigung vonMittelwertinformatio-

nen beziehen sich Stabilitätse�ekte in kovarianzbasierten Strukturgleichungs-

modellen nur auf die interindividuelle Rangstellung innerhalb der Population

vonMessung zuMessung. Sie geben also keineAuskun� zur intraindividuellen

Entwicklung des Phänomens, unabhängig vom Gesamtniveau der Stichprobe

im Sinne eines autodynamischen Verstärkungse�ekts. Stattdessen lässt sich an

dieser besonderen E�ektart derGrad der Beständigkeit des Antwortverhaltens

im Zeitverlauf und im Verhältnis zu den anderen Probanden ablesen (vgl. aus-

führlich Abschnitt 7.2.3 auf Seite 140).

So zeigt sich, dass die Beschreibung der eigenen Clique immittleren Jugend-

alter zunächst stabil ausfällt (β = 0.46), zum Ende der Jugendphase und bei

Heranwachsenden jedoch durchaus Veränderungen zu erwarten sind: Hier le-

gen die deutlich schwächeren Stabilitätskoe�zienten (β = 0.33 bzw. 0.29) nahe,

dass sich die Verortung innerhalb der Stichprobe verändert (Tabelle 10.5).54

Somit kommt mit steigendem Alter der Charakterisierung der eigenen Clique

in dem einen Jahr weniger Vorhersagekra� für das nachfolgende Antwortver-

halten zu. Daraus lässt sich schließen, dass die Bindung an delinquente oder

konforme Freundeskreise im Altersverlauf durchaus �uktuiert und dass diese

54 Der z-Wert ist der Quotient aus dem geschätzten Zusammenhangskoe�zienten (β) und der

Standardabweichung (S.E.) und gibt Auskun� über das Signi�kanzniveau einer Parameter-

schätzung. Eine Fehlerwahrscheinlichkeit auf dem .05-Level beginnt ab der kritischen absolu-

ten Wertgrenze z ≥ ±1, 96 (Muthén und Muthén 2012, S. 719; Reinecke 2014, S. 115 f.).
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Tendenz bis ins Heranwachsendenalter zunimmt. Darüber, ob dies eine gene-

relle Zu- oder Abnahme der Bindungen an delinquente Peergruppen impli-

ziert, geben Stabilitätskoe�zienten hingegen keine Auskun�. Deutlich wird

also zunächst nur, dass sich die Kategorisierung des Umfelds als delinquent

oder konform im Laufe der Zeit verändert. Dies kann sich freilich auf die glei-

chen Personen beziehen, die ihr Verhalten ändern, oder auf einenWechsel des

Freundeskreises zurückgehen. Auch dazu kann mit Stabilitätse�ekten keine

Aussage getro�en werden. Bezieht man jedoch den reifungsbedingten gene-

rellen Rückgang der selbstberichteten Gewaltdelinquenz (Abschnitt 9.1.1) bei

der Interpretationmit ein, deutet solche Instabilität eher in Richtung eines sich

konform verhaltenden Umfelds.

Tabelle 10.5: Deprivationsmodell: Stand. Stabilitätskoe�zienten

t16 → t17 t17 → t18 t18 → t19

Dimension β z β z β z

Kontrolle 0.11 (3.660) 0.45 (6.345) 0.45 (4.673)

Del. Peers 0.46 (20.848) 0.33 (15.518) 0.29 (16.944)

Gew. Normen 0.56 (17.516) 0.54 (14.987) 0.40 (9.377)

Gewaltdelinquenz 0.23 (23.399) 0.28 (21.289) 0.28 (34.400)

t16 → t18 t17 → t19

Dimension β z β z

Kontrolle 0.09 (2.847) 0.26 (2.872)

Del. Peers 0.26 (12.780) 0.13 (6.250)

Gew. Normen 0.23 (6.416) 0.26 (5.816)

Gewaltdelinquenz 0.15 (11.194) – –

t16 → t19

Dimension β z

Kontrolle – –

Del. Peers 0.14 (5.265)

Gew. Normen 0.09 (2.420)

Gewaltdelinquenz 0.06 (6.354)

Die gleichenmethodischen Einschränkungen gelten für die Interpretation der

recht hohen Stabilitätswerte zwischen den Messungen justizieller Interventio-

nen. Eine selbstreferentielle, autodynamische Eskalation justizieller Interven-

tionen, wie sie auch im Rahmen der Labeling�eorie vermutet wird, lässt sich
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aus dieser E�ektart nicht ableiten (vgl. Abschnitt 7.1.3 auf Seite 129).Mit Blick

auf den hohen Anteil von Probanden ohne Registrierung (vgl. Tabelle 9.5) ist

eher davon auszugehen, dass sich hier die Stabilität der Nicht-Kontakte, also

desWertes 0, widerspiegelt. Dies muss jedoch nicht per se gegen selbstreferen-

tielle Prozesse im Justizsystem sprechen, denn die formelle Kontrolle könnte

sich auf eine registrierte und unabhängig von delinquenter Aktivität intensi-

ver überwachte Personengruppe beschränken (vgl. Abschnitt 9.1.2.5 auf Sei-

te 193). Zudem werden die Justizkontakte mit einer fünfstu�gen Variable er-

fasst, bei der alle Werte außer 0 eine Registrierung bedeuten. Auch dass des-

halb Veränderungen innerhalb des Wertebereichs 1 bis 4 nicht gegen einen

autodynamischen E�ekt sprechen, Steigerungen gar eine systemeigene Sankti-

onseskalation implizieren können, wird von Stabilitätskoe�zienten nicht be-

rücksichtigt.

ImUnterschied zur Dynamik in den Freundesbeziehungen auf der sozialen

Mesoebene erweist sich die Einstellungsebene mit der Akzeptanz oder Ableh-

nung von Gewalt als stabil. Markov-E�ekte erster Ordnung zwischen β = 0.56

und 0.40 deuten auf eine hohe Kontinuität in der Bewertung (Ablehnung oder

Akzeptanz) gewaltsamer Handlungen hin (so auch Seddig 2014a, S. 11, 2014b,

S. 226 f.).

Demgegenüber ist die selbstberichtete Gewaltdelinquenz und damit die

Handlungsebene sehr volatil. Schwache Stabilitätskoe�zienten von unter

β = 0.30 deuten auf Schwankungen in der jährlichen, delinquenten Aktivität

hin, die sich in ähnlicher Weise auch als »criss-cross«-Verläufe in den Inzi-

denzraten persistenter Intensivtäter wieder�nden lassen (�ornberry 2005,

S. 165; Boers et al. 2010, S. 513).

10.2.3 Kreuzverzögerte E�ekte

Die kreuzverzögerten E�ekte des Deprivationsmodells werden bei der Mo-

dellkonstruktion zunächst für alle theoretisch naheliegenden Pfade zwischen

den Analyseebenen spezi�ziert (Tabelle 10.7). Bereits bei der Anpassung der

Teilmodelle zeigten die χ2-Di�erenztests bedeutsame Modellverbesserungen

durch Restriktion nicht signi�kanter Pfade. Die zunächst berücksichtigten,

aber schließlich aus diesem empirischen Grund entfallenen Zusammenhänge

werden mit »–« gekennzeichnet.

Besonders bemerkenswert ist die verbesserte Datenanpassung des Depri-

vationsmodells, die der Ausschluss der zeitversetzten Pfade von Gewaltdelin-

quenz auf nachfolgend gesteigerteAkzeptanz delinquenter Einstellungsmuster



10.2 Deprivationsmodell 221

bewirkt (Tabelle 10.6 und 10.7). Dieser E�ekt ist bei der schrittweisen Modell-

bildung durch Integration von Teilmodellen zur Auspartialisierung von Selek-

tionse�ekten und für die Untersuchung der kognitiven Nettoe�ekte formeller

Kontrolle zunächst berücksichtigt worden (zum methodischen Vorgehen sie-

he Abschnitt 7.3.3 auf Seite 146). Durch die Restriktion dieser Pfade wurde je-

doch eine signi�kante Modellverbesserung erzielt, so dass die Vermutung un-

beobachteter Heterogenität auf der Einstellungsebene durch die Daten nicht

bestätigt werden kann.

Tabelle 10.6: Deprivationsmodell: Modellvergleich »Selektionse�ekte«

Modell χ2 df ∆χ2
a ∆d f p-Wert CFI RMSEA

Mit Selektionskontrolle 577.140 290 0.987 0.024

Ohne Selektionskontrolle 593.456 299 16.316 9 0.061 0.986 0.024

aDa in den Teilmodellen keine abhängigen, kategorialen Variablen enthalten sind, wird der

ML-Schätzer verwendet.

Mit Blick auf die oben berichteten, sehr unterschiedlichen Stabilitätse�ekte,

beständig auf der Einstellungsebene und volatil auf der Handlungsebene, ist

ein solcher Befund durchaus plausibel. Damit werden die deutlichen, zeitver-

zögerten Auswirkungen formeller Kontrolle auf die gesteigerte Akzeptanz de-

linquenter Normen von dem delinquenten Potential im Dunkelfeld nicht be-

ein�usst. Dieses führt also nicht zu verzerrenden Selektionse�ekten bei den

nachfolgend erhobenen delinquenten Einstellungsmuster, so dass in diesem

Modell die statistische Kontrolle um das Ausgangsniveau selbstberichteter Ge-

waltdelinquenz für die Untersuchung Delinquenz begünstigender Nettoe�ek-

te von Justizkontakten auf kognitiver Ebene verzichtbar ist.

Justizkontakte scheinen als relevante Erklärungsvariable die Herausbildung

oder Festigung eines gewaltbefürwortenden Normkonzepts eher zu begüns-

tigen. Hinsichtlich solcher Einstellungsveränderungen zeigen die standardi-

sierten kreuzverzögerten Regressionskoe�zienten mit β = 0.19 und 0.13 für

Längsschnittanalysen deutliche Verstärkung der Akzeptanz von Gewalthan-

deln nach einem Zusammentre�en mit der Justiz und unabhängig von zuvor

berichteter Delinquenz und Normorientierung.

Im Vergleich dazu haben Justizkontakte auf die nachfolgende Zuordnung

zu einem delinquenten Freundeskreis als Indikator sozialer Exklusion einen

geringeren Ein�uss (β = 0.05 und 0.12). Bei der Interpretation dieses Zusam-

menhangs im Längsschnitt muss jedoch berücksichtigt werden, dass gerade
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die Varianz des Faktors »DelPeers« durch die Kontrolle um die Vordelinquenz

(als »delinquentes Potential«) sowie um die zuvor und gleichzeitig erhobene

Gewalta�nität erheblich auspartialisiert ist.55 Im Vorgri� auf die vergleichba-

ren E�ekte im erweiterten Abschreckungsmodell (vgl. Tabelle 10.19) liegt es

ebenfalls nahe, hier von einer stabilen und nicht unbeachtlichen strukturellen

Exklusionswirkung justizieller Maßnahmen auszugehen. Danach ist zu erwar-

ten, dass justizielle Kontrolleingri�e unabhängig von der Dunkelfeldbelastung

zu einer stärkeren Verortung in einem delinquenten Umfeld führen.

Bemerkenswert ist außerdem, dass zwar im Hinblick auf die Anbindung

an einen delinquenten Freundeskreis durchaus relevante Selektionse�ekte der

selbstberichteten Vordelinquenz im Alter zwischen 17 und 19 Jahren erkenn-

bar sind (β = 0.08 und 0.09), diese jedoch im Vergleich mit justiziellen Ex-

klusionse�ekten tendenziell etwas geringer ausfallen (vgl. auch Tabelle 10.19).

Der gleichgerichtete Zusammenhang lässt wegen der ordinalen Skalierung der

vierstu�g erfassten exogenen Variable »formelle Kontrolle« überdies erwarten,

dass dieWahrscheinlichkeit sozialer Exklusion in eine delinquente Umgebung

mit Steigerung der Eingri�sintensität zunimmt.

Während somit für die Nettoe�ekte formeller Kontrolle eine regressions-

analytische Kontrolle unbeobachteter Heterogenität nur hinsichtlich der delin-

quenten Peerbindung notwendig ist, erweist sich der Kontakt mit Polizei oder

Justiz als Auslöser von strukturellen und kognitivenVeränderungen, denen im

Prozessmodell sekundärer Abweichung erhebliche Bedeutung zugeschrieben

wird.

Umgekehrt stellt die Mitgliedscha� in einer delinquenten Peergruppe, kon-

trolliert um die im gleichen Zeitpunkt berichtete Gewaltdelinquenz, ebenfalls

eine eigene und durchaus bedeutsame Ursache für das nachfolgende Zusam-

mentre�en mit der Justiz dar (β = 0.19 und 0.13).56 Das Zusammensein mit

delinquenten Freunden bewirkt somit, zumindest im Jugend- und frühen He-

ranwachsendenalter, ein objektiv erhöhtes Kontroll- und Registrierungsrisiko.

Berücksichtigt man die zuvor beschriebene exkludierende Wirkung von Jus-

55 Bereits Einstellungs- und strukturelle Ebene erklären einen großen Varianzanteil des jeweils

anderen Konstrukts (vgl. Tabelle 10.9).

56 Die kategoriale Skalierung der manifesten Variable »formelle Kontrolle« und die metrische

Skalierung der latenten Variable »Delinquente Peers« erfordert die Schätzung polyserieller

Korrelationen; je nach Skalenniveau enthält ein Modell deshalb unterschiedliche Zusammen-

hangsmaße (vgl. Reinecke 2014, S. 33 �.). MPlus gibt an diesen Stellen Logit-Koe�zienten

aus (Muthén und Muthén 2012, S. 718), deren Teilstandardisierung hinsichtlich der abhän-

gigen Variable eine Interpretation wie bei linearen Regressionsgewichten ermöglicht (Long

1997, S. 71).
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Tabelle 10.7: Deprivationsmodell: Stand. kreuzverzögerte E�ekte

E�ekt β S.E. z p

Kont16 → DelPeers17 0.05 0.022 2.196 0.028

Kont17 → DelPeers18 – – – –

Kont18 → DelPeers19 0.12 0.039 3.020 0.003

Kont16 → GewNorm17 0.06 0.024 2.253 0.024

Kont17 → GewNorm18 0.19 0.040 4.626 0.000

Kont18 → GewNorm19 0.13 0.041 3.073 0.002

DelPeers16 → Kont17 0.19 0.052 3.649 0.000

DelPeers17 → Kont18 0.13 0.057 2.301 0.021

DelPeers18 → Kont19 – – – –

DelPeers16 → GewNorm17 0.11 0.031 3.556 0.000

DelPeers17 → GewNorm18 – – – –

DelPeers18 → GewNorm19 – – – –

DelPeers16 → GewDel17 – – – –

DelPeers17 → GewDel18 – – – –

DelPeers18 → GewDel19 – – – –

GewNorm16 → DelPeers17 0.12 0.029 4.218 0.000

GewNorm17 → DelPeers18 – – – –

GewNorm18 → DelPeers19 0.07 0.021 3.124 0.002

GewDel16 → Kont17 0.10 0.040 2.511 0.012

GewDel17 → Kont18 0.11 0.038 2.833 0.005

GewDel18 → Kont19 – – – –

GewDel16 → GewNorm17 – – – –

GewDel17 → GewNorm18 – – – –

GewDel18 → GewNorm19 – – – –

GewDel16 → DelPeers17 – – – –

GewDel17 → DelPeers18 0.08 0.015 5.276 0.000

GewDel18 → DelPeers19 0.09 0.013 6.727 0.000
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tizkontakten, lässt sich aus diesem Wechselspiel von Exklusion und dadurch

wiederum gesteigerter Entdeckungswahrscheinlichkeit nunmehr das Potenti-

al für einen autodynamischen, strukturellenVerstärkungsprozess formeller So-

zialkontrolle empirisch ausmachen.

Hinsichtlich der Folgen delinquenter Freundeskontakte ergeben sich im

Längsschnitt nur wenige Hinweise; diese scheinen sich eher in simultanen Ef-

fekten auf derQuerschnittsebene auszudrücken. Zumindest für dasmittlere Ju-

gendalter lässt sich eine gesteigerte Akzeptanz gewaltbefürwortender Einstel-

lungsmuster als gelernte Konsequenz delinquenter Peerkontakte ausmachen

(β = 0.11). Unmittelbar verhaltensbezogeneWirkungen �nden sich, anders als

zeitgleich im Querschnitt, an dieser Stelle jedoch nicht.

Sowohl delinquente Einstellungsmuster als auch Dunkelfeldbelastung er-

weisen sich als Prädiktoren für delinquente Peerbindung. Durchaus plausibel

ist dabei, dass Gewaltakzeptanz neben justizieller Stigmatisierung den Kon-

takt in ein gewaltsam agierendes Umfeld etwas stärker (β = 0.12 und 0.07) be-

günstigt, als es das Gewalthandeln selbst tut (β = 0.08 bzw. 0.09). Bezieht man

den zuvor berichteten einstellungsbezogenen E�ekt formeller Kontrolle mit

ein, ergibt sich daraus ein zweiter plausibler Pfad in die soziale Exklusion: Die-

se wird demnach nicht nur unmittelbar durch das Stigma ausgelöst, sondern

ergibt sich auch mittelbar aus den veränderten gewalta�nen Einstellungsmus-

tern. Das empirische Modell kann für eine solche Interpretation jedoch allen-

falls vorsichtigeHinweise liefern, denn die indirekten E�ekte sind, über jeweils

drei Messzeitpunkte berechnet, (wenngleich signi�kant) doch sehr schwach.

10.2.4 Querschnittse�ekte

In diesemModell wird durch die simultane Schätzung der Ein�üsse von Grup-

penbindung und kognitiver Dimension auf das Gewalthandeln, bei Kontrolle

ihres eigenen wechselseitigen Verhältnisses zueinander (s. Tabelle 10.9), eine

näherungsweise Di�erenzierung der Erklärungsanteile der beiden Ebenen an

der Gewaltbelastung im Dunkelfeld angestrebt.

Auch wenn Querschnittse�ekte einer kausalanalytischen Interpretation

mangels zeitlicher Trennung von Ursache undWirkung nur eingeschränkt zu-

gänglich sind, eignen sie sich doch, um theoretisch fundierte und simultan

erwartete Zusammenhänge zu prüfen. Diese können in MPlus als gerichtete

Regressionen oder als ungerichtete Kovariationen (bzw. Korrelationen) spezi-

�ziert werden (Muthén undMuthén 2012, S. 652 �.). Ungerichtete Kovariatio-

nen (bzw. standardisierte Korrelationen, »r«) geben keine Erklärungsrichtung
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vor, sondern bilden, anders als gerichtete Regressionen, »β«, lediglich einen

korrelativen Zusammenhang zwischen den einbezogenenVariablen ab (Reine-

cke 2014, S. 230). Regressionen unterscheiden hingegen zwischen abhängiger

und unabhängige(n) Variablen und geben damit eine Erklärungsrichtung vor.

In diesem Modell erklären gerichtete Querschnittse�ekte das Aufkommen

und die Intensität der selbstberichteten Gewaltdelinquenz (Tabelle 10.8). Wie

im Abschnitt zuvor berichtet, �ndet die Annahme einer zeitversetzten, stei-

gerndenWirkung des delinquenten Freundeskreises auf dieGewaltdelinquenz

keine empirische Bestätigung. Allerdings ergeben die gerichteten Regressio-

nen in den Querschnitten einen positiven Zusammenhang zwischen delin-

quenter Freundesbindung und Gewaltdelinquenz und legen damit nahe, dass

Gewalthandeln in erheblichem Maß durch einen delinquenten Gruppenkon-

text begünstigt wird (bis zu β = 0.33). Dieser E�ekt nimmt in seiner Stärke

jedoch mit dem Alter deutlich ab und hat sich bis zum Erreichen des Her-

anwachsendenalters halbiert. Auch wenn hier Selektionse�ekte mangels zeit-

licher Trennung nicht gänzlich ausgeschlossen werden können, liegt die Ver-

mutung nahe, dass gerade delinquente, gewaltbefürwortende Freundeskreise

eine bedeutsame Risikoumgebung darstellen. Auch mit Blick auf die theoreti-

schen Überlegungen zur akutenVerhaltensbeein�ussung durch gruppendyna-

mische und kognitive Handlungsimpulse, ist dies nicht unplausibel.57

Tabelle 10.8: Deprivationsmodell: Stand. gerichtete Querschnittse�ekte

E�ekt β S.E. z p

DelPeers16 → GewDel16 0.31 0.022 13.705 0.000

DelPeers17 → GewDel17 0.33 0.020 16.674 0.000

DelPeers18 → GewDel18 0.18 0.020 11.577 0.000

DelPeers19 → GewDel19 0.17 0.015 10.876 0.000

GewNorm16 → GewDel16 0.21 0.025 8.290 0.000

GewNorm17 → GewDel17 0.11 0.027 3.526 0.000

GewNorm18 → GewDel18 0.07 0.021 3.526 0.000

GewNorm19 → GewDel19 0.08 0.020 3.776 0.000

Das besondere gruppendynamische Potential delinquenter Peerbindung zeigt

sich auch imVergleich zu den E�ektstärken von gewaltbefürwortendenNorm-

orientierungen auf Gewalthandeln. Diese fallen deutlich niedriger aus und lie-

57 Der χ2-basierte Modellvergleich legt zumindest für das Verhältnis von Normen zu Gewalt-

handeln einen gerichteten Zusammenhang als Regression nahe.
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gen im Mittel bei β < 0.15 (vgl. Tabelle 10.8). Dennoch zeigt auch die Einstel-

lungsebene, wiederum bei Beachtung möglicher Selektionse�ekte, im Jugend-

alter durchaus bedeutsames handlungsleitendes Potential. Mit dem Älterwer-

den scheint sich jedoch, zumindest hinsichtlich der Gewaltdelinquenz, eine

Abkoppelung von delinquenten Normeinstellungen und delinquenter Hand-

lungsebene zu vollziehen:Während sich dieGewaltprävalenz als Ausdruck der

Spontanbewährung bis zur Adoleszenz halbiert hat, sind die konformen Ver-

änderungen auf der Einstellungsebene weniger drastisch, obgleich auch hier

die Verbreitung delinquenter Einstellungsmuster kontinuierlich abnimmt.

Kontrolltheoretisch wird angenommen, dass geringe Selbstkontrolle, hier

ausgedrückt in einem gewalta�nen Normkonzept, das Zusammensein mit

einer delinquenten Freundesgruppe entscheidend begünstigt, während lern-

theoretische Modelle eher von einem reziproken Verhältnis zwischen kogniti-

ver und struktureller Ebene ausgehen (vgl. Akers 1991, S. 210). Bei der Ana-

lyse der kreuzverzögerten Selektions- und Lerne�ekte im Längsschnitt haben

sich bereits Hinweise auf die wechselseitige Beein�ussung von Einstellungs-

ebene und Peerbindung gezeigt. Auch im Querschnitt ergeben sich nun teils

sehr deutliche Zusammenhänge (r = 0.30 bis 0.54), die sich plausibel in das

im Zeitverlauf ermittelte Bild einfügen (Tabelle 10.9). Da ungerichtete Korre-

lationen keine E�ektrichtung implizieren, liegt die Vermutung nahe, dass sich

darin nicht nur das Resultat einer von Sympathie geprägtenWahl des Umfelds,

sondern auch die lerntheoretisch mit Verweis auf delinquente Gruppendyna-

mik und Imitation begründetenVeränderungen auf der Einstellungsebene aus-

drücken.

Tabelle 10.9: Deprivationsmodell: Stand. ungerichtete Zusammenhänge

E�ekt r S.E. z p

Kont16 ↔ GewDel16 0.15 0.021 7.024 0.000

Kont17 ↔ GewDel17 – – – –

Kont18 ↔ GewDel18 0.10 0.030 3.374 0.000

Kont19 ↔ GewDel19 0.20 0.020 10.153 0.000

DelPeers16 ↔ GewNorm16 0.54 0.020 26.385 0.000

DelPeers17 ↔ GewNorm17 0.40 0.028 14.270 0.000

DelPeers18 ↔ GewNorm18 0.30 0.029 10.259 0.000

DelPeers19 ↔ GewNorm19 0.32 0.024 13.440 0.000

Der Zusammenhang zwischen Dunkelfelddelinquenz und formeller Kontrol-

le im Hellfeld erweist sich als stabil und nimmt mit dem Alter auf niedrigem



10.3 Risikobezogenes Abschreckungsmodell 227

Niveau eher zu (r = 0.10 bis 0.20). Dies kann einerseits auf ein für diese Al-

tersgruppe generell erhöhtes Entdeckungsrisiko hindeuten, obgleich auch im

Hellfeld die nicht deliktspezi�sch analysiertenRegistriertenanteilemit der Zeit

ebenfalls zurückgehen. Andererseits könnten sich hier Anzeichen einer persis-

tenten Teilpopulation zeigen, die polizeibekannt und mit erhöhtem Registrie-

rungsrisiko fortgesetzt Stra�aten mit Gewaltbezug begehen. Einschränkend

muss jedoch beachtet werden, dass ein Teil des hier gemessenen Zusammen-

hangs auf den ergänzenden Recodierungen der Dunkelfeldangaben aufgrund

von Registerinformationen beruht (vgl. Abschnitt 8.1.5 auf Seite 163).

10.2.5 Zusammenfassung

Das Deprivationsmodell geht von einem Prozess sekundärer Abweichung aus,

der durch formelle Kontrolle initiiert wird und in einer Steigerung vonGewalt-

delinquenz mündet. Die Analyse berücksichtigt daher die Bindung an einen

delinquenten Freundeskreis sowie die Herausbildung delinquenter Normein-

stellungen als strukturelle und kognitive Vermittlungsebenen. Bei der Auswer-

tung zeigen sichHinweise auf soziale Exklusion in Form delinquenter Peerbin-

dung sowie die Steigerung delinquenter Einstellungsmuster nach Polizei- und

Justizkontakten. Hierbei handelt es sich um zeitversetzte Nettoe�ekte, die um

die vorherige Dunkelfeldbelastung kontrolliert sind und so auf die kausalen

Folgen strukturellen und subjektiven Labelings hindeuten können.

Kognitive und strukturelle Vermittlungsebenen beein�ussen sich als proxi-

male Faktoren gegenseitig und wirken zudem jeweils steigernd auf die delin-

quente Handlungsebene. Damit fügen sich die Dimensionen sinnvoll in das

Erklärungsmodell sekundärer Abweichung von Jugendlichen undHeranwach-

senden ein.Dies spricht dafür, bindungs- und lerntheoretischeZusammenhän-

ge auch bei der Untersuchung strafrechtlicher Stigmatisierung und sozialer

Exklusion zu berücksichtigen. Insgesamt scheint formelle Kontrolle das Poten-

tial für soziale Exklusion und delinquente Einstellungsveränderungen zu ber-

gen. Gleichwohl ist ein solches Resultat keineswegsmit Sicherheit zu erwarten,

und können auch andere, hier nicht untersuchte, ätiologische Faktoren die Bin-

dung an delinquente Peers begünstigen und so Gewaltdelinquenz verstärken.

10.3 Risikobezogenes Abschreckungsmodell

In dieser Arbeit wird individuelle Abschreckungmit einer risikobezogenen so-

wie in Abschnitt 10.4 mit einer um soziale Exklusion erweiterten Modellvari-
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ante untersucht. Zunächst wird mit dem risikobezogenen Modell die kausale

Wirkung von formeller Kontrolle auf das subjektiv wahrgenommene Entde-

ckungsrisiko (»EntRisk«) als Vermittlungsebene analysiert (Abbildung 10.3).

Rationale Handlungstheorien sehen darin einen Delinquenz reduzierenden

Ein�ussfaktor. Die abschreckendeWirkung formeller Kontrolle soll damit auf

der Steigerung des subjektiven Entdeckungsrisikos beruhen. Um dieses Kau-

salverhältnis zu untersuchen, wird der Zusammenhang zwischen formeller Re-

gistrierung und antizipiertem Entdeckungsrisiko durch zeitverzögerte Pfade

abgebildet.

KONT 16 KONT 17 KONT 18 KONT 19

GewDel 16 GewDel 17 GewDel 18 GewDel 19

EntRisk 

16

EntRisk 

17

EntRisk 

18

EntRisk 

19

.10*

-.18*** -.12*** -.08** -.05
#

.16*** .22***.14***

-.11* -.12
#

.10**.14***

-.07** -.14*

Abbildung 10.3: Risikobezogenes Abschreckungsmodell. Alterszeitraum 16–19 Jahre,

Duisburg 2005–2008, vier Panelwellen, n = 1.781, stand. E�ekte,

*** p < 0.001 ** p < 0.01 * p < 0.05 # p < 0.10

Dabei wird der Nettoe�ekt von Polizei- und Justizkontakten, wie schon zu-

vor im Deprivationsmodell, durch Partialregressionen ausgedrückt, die um

dieDunkelfeldbelastung als Ausdruck des delinquenten Potentials kontrolliert

sind.

Im Hinblick auf die handlungsleitendeWirkung eines gesteigerten subjekti-

ven Entdeckungsrisikos wird in diesem Modell ein linearer, das heißt von an-
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deren Faktoren unbeein�usster, gegenläu�ger Zusammenhang zwischen sub-

jektivem Entdeckungsrisiko und selbstberichteter Delinquenz angenommen.

DasVerhältnis von kognitiver Risiko- und delinquenterHandlungsebenewird

hier also zunächst noch ohne die delinquente Peerbindung als struktureller

Ein�ussfaktor geschätzt. Jedoch muss auch das Ausmaß der Risikoeinschät-

zung selbst nicht allein durch formelle Kontrolle geprägt worden sein, sondern

könnte auch auf Beobachtungen im Freundeskreis basieren, die hier (noch)

nicht berücksichtigt werden.

10.3.1 Modellevaluation

Die Datenanpassung des risikobezogenen Abschreckungsmodells ist bei einer

Fallzahl von n = 1.781 sehr gut. Dies zeigt sich bereits anhand der deskriptiven

Fit-Maße CFI = 0.992 und RMSEA= 0.014 (90%-Kon�denzintervall: 0.008 ≤

RMSEA ≤ 0.018). Der χ2-Wert ist mit 186.999 zwar hoch, dies ist jedoch eine

Folge der Modellkomplexität: Bei 141 Freiheitsgraden (d f ) im Modell liegt

das Verhältnis von χ2-Wert und d f unter 1:2 und damit deutlich unter dem

als CUT-OFF-Grenze diskutierten Verhältnis 1:5.

Tabelle 10.10: Risikobezogenes Abschreckungsmodell: Determinationskoe�zienten (R2)

Dimension t16 t17 t18 t19

Kontrolle – 0,05 0,22 0,30

Antiz. Entdeckungsr. – 0,19 0,25 0,28

Gewaltdelinquenz 0,03 0,14 0,18 0,15

Ohne soziale Bindungsebene ist der Anteil erklärter Varianz derDunkelfeldde-

linquenz in diesem Modell deutlich geringer als im Deprivationsmodell (vgl.

Tabellen 10.10 und 10.4). Die erklärte Varianz in den übrigen Dimensionen

unterscheidet sich kaum von den korrespondierenden Größen in den anderen

Modellen.

10.3.2 Stabilitäten

DieMarkov-Prozesse unterscheiden sich in den beiden Abschreckungsmodel-

len, soweit die gleichen Variablen betro�en sind, nur unwesentlich von de-

nen des Deprivationsmodells (vgl. Abschnitt 10.2.2). Daher wird hier nur auf

die Stabilität des antizipierten Entdeckungsrisikos eingegangen, das als kogni-

tives (Erwartungs-)Konzept sehr wohl Bezüge zu delinquenten Einstellungs-
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mustern aufweisen kann. Inhaltlich erfasst es allerdings als Wahrscheinlich-

keitsurteil nicht die (moralische) Bewertung eigener Handlungen oder ihrer

Prospektion, sondern äußert eine Prognose in Bezug auf das Verfolgungspo-

tential der Strafverfolgungsbehörden.58

Tabelle 10.11: Risikobezogenes Abschreckungsmodell: Stand. Stabilitätskoe�zienten

t16 → t17 t17 → t18 t18 → t19

Dimension β z β z β z

Kontrolle 0.10 (3.210) 0.37 (4.703) 0.36 (4.439)

Antiz. Entdeckungsr. 0.43 (16.564) 0.38 (13.937) 0.37 (13.677)

Gewaltdelinquenz 0.34 (33.751) 0.31 (27.731) 0.31 (38.358)

t16 → t18 t17 → t19

Dimension β z β z

Kontrolle 0.11 (3.398) 0.30 (3.583)

Antiz. Entdeckungsr. 0.19 (6.701) 0.15 (5.152)

Gewaltdelinquenz 0.19 (15.146) 0.07 (5.504)

t16 → t19

Dimension β z

Kontrolle – –

Antiz. Entdeckungsr. 0.13 (4.779)

Gewaltdelinquenz 0.08 (9.269)

Das antizipierte Entdeckungsrisiko ist in beiden Abschreckungsmodellen mit

β = 0.36 bis 0.43 recht stabil (vgl. Tabellen 10.11 und 10.18). Gleichwohl ist

die Stabilität hier weniger stark ausgeprägt als zwischen den gewalta�nen

Einstellungsmustern des Deprivationsmodells (vgl. Tabellen 10.5 und 10.11

bzw. 10.18). Das Stabilitätsniveau der Risikoeinschätzung liegt damit, ähnlich

wie das der delinquenter Peerbindung, zwischen der stabilen Einstellungs-

und der eher volatilen Handlungsebene (Gewaltdelinquenz).

10.3.3 Kreuzverzögerte E�ekte

Auch wenn sich in der kausalanalytischen Betrachtung des risikobezogenen

Abschreckungsmodells nur vereinzelt signi�kante, kreuzverzögerte E�ekte

58 Dementsprechend betrug bei einer separatenÜberprüfung der Zusammenhang zwischen den

beiden Faktoren β < 0.30.
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�nden, lassen sich aus genau diesem Umstand inhaltliche Aussagen in Be-

zug auf die (negativ) spezialpräventive Wirkung formeller Kontrolle ablei-

ten (Tabelle 10.13). Zur Untersuchung der Folgen von Justizkontakten für die

nachfolgende Risikoeinschätzung wird zunächst nur dieses Verhältnis in ei-

nem Teilmodell geschätzt und, wie zuvor für das Deprivationsmodell in Ab-

schnitt 10.2.3 beschrieben, kon�rmatorischen Modellvergleichen unterzogen.

In dem zunächst vollständig spezi�zierten Ausgangsmodell können keine

signi�kanten E�ekte zwischen der Variable »Justizkontakt« und der darau�ol-

genden Risikoeinschätzung ermittelt werden. Der kon�rmatorische Modell-

vergleich erbringt im zweiten Schritt, dass die Restriktion der nicht signi-

�kanten Parameter zu einer nochmals verbesserten Modellanpassung führt

(vgl. Tabelle 10.12). Dies geht zum einen aus dem χ2-Di�erenztest hervor, der

keine signi�kant verschlechterte Modellanpassung durch die Restriktion auf-

zeigt (p-Wert > 0.05). Zum anderen verbessern sich auch die deskriptiven Fit-

Indizes CFI und RMSEA durch die Restriktion. Beides sind jeweils deutliche

empirische Hinweise auf die Angemessenheit der Restriktion.

Tabelle 10.12: Risikobezogenes Abschreckungsmodell: Vergleich Teilmodelle »Sanktions-

e�ekte«

Modell χ2 df ∆χ2
a ∆d f p-Wert CFI RMSEA

Mit Abschreckungspfad 100.543 80 0.993 0.012

Ohne Abschreckungspfad 98.186 87 5.500 7 0.599 0.996 0.008

aWegen der Verwendung desWLSMV-Schätzers muss die χ2-Di�erenz gewichtet werden (Asparou-

hov und Muthén 2006). Dies erfolgt in MPlus mit Hilfe der DIFFTEST-Option (vgl. Muthén und

Muthén 2012, S. 451).

Dermangelnde empirische Zusammenhang zwischen formeller Kontrolle und

antizipiertem Entdeckungsrisiko zeigt sich also nicht trotz, sondern wegen der

im erstenModell ermittelten hohen Fehlerwahrscheinlichkeit sowie durch die

anschließend im inferenzstatistischen Modellvergleich bestätigte Restriktion

der Parameter. Dieser Befund bedeutet freilich nicht etwa, dass mangels Signi-

�kanz keine inhaltliche Aussage getro�en werden könnte. Vielmehr impliziert

dieses Zwischenergebnis mit Blick auf die zuvor in Abschnitt 6.3.1 formulierte

Abschreckungshypothese bereits folgende inhaltlicheAussage: Die Erwartung,

dass sich das subjektive Entdeckungsrisiko durch das Erleben formeller sozia-

ler Kontrolle erhöhe, kann empirisch nicht bestätigt werden.
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Tabelle 10.13: Risikobezogenes Abschreckungsmodell: Stand. kreuzverzögerte E�ekte

E�ekt β S.E. z p

Kont16 → EntRisk17 – – – –

Kont17 → EntRisk18 – – – –

Kont18 → EntRisk19 – – – –

EntRisk16 → Kont17 −0.11 0.054 −2.028 0.043

EntRisk17 → Kont18 −0.12 0.064 −1.828 0.068

EntRisk18 → Kont19 – – – –

EntRisk16 → GewDel17 – – – –

EntRisk17 → GewDel18 – – – –

EntRisk18 → GewDel19 – – – –

GewDel16 → Kont17 0.14 0.032 4.395 0.000

GewDel17 → Kont18 0.10 0.036 2.751 0.006

GewDel18 → Kont19 – – – –

GewDel16 → EntRisk17 – – – –

GewDel17 → EntRisk18 – – – –

GewDel18 → EntRisk19 – – – –

Umgekehrt zeigt sich ein schwach signi�kanter (p ≤ 0.10) und inverser Zu-

sammenhang zwischen Risikobewertung und nachfolgendem Justizkontakt

(β =−0.11 und −0.12). Wer eine höhere Risikoeinschätzung teilt, wird an-

schließend weniger häu�g registriert. Dieser Zusammenhang ließe sich durch

eine gleichfalls niedrigere nachfolgende Dunkelfelddelinquenz erklären. Al-

lerdings hat die Risikoeinschätzung gerade keine reduzierende Wirkung auf

die nachfolgende delinquente Aktivität, sondern nur auf diejenige im gleichen

Messzeitpunkt (vgl. Tabelle 10.14). Zwar kann sich in dem inversen, kreuzver-

zögerten Zusammenhang auch ein scheinkorrelativer Anteil verminderter de-

linquenter Aktivität ausdrücken, wenn Tat und Registrierung trotz der zeitli-

chen Harmonisierung bei der Datensatzkonstruktion (»Märzschnitt«, Schul-

te 2014, S. 15) in unterschiedliche Erhebungswellen fallen. Dieser E�ekt wird

jedoch imModell durch die kreuzverzögerte Regression vorhergehender Dun-

kelfeldbelastung auf justizielle Registrierungen kontrolliert (β = 0.14 und 0.10;

vgl. Tabelle 10.13). Somit scheint sich in dem gegenläu�gen und kausal inter-

pretierbaren Zusammenhang eher ein geschär�es Bewusstsein als eine eigene

inhaltliche Dimension auszudrücken.Wer nicht davon ausgeht, gefasst zu wer-

den, verhält sich o�enbar weniger vorsichtig und trägt ein höheres Registrie-

rungsrisiko. Im Umkehrschluss bedeutet dies: Wer mit justizieller Kontrolle
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rechnet, passt besser auf und wird trotz gleicher Dunkelfeldbelastung nicht

gefasst.

In der Längsschnittperspektive �ndet sich weder ein Hinweis auf die Ver-

ringerung des subjektiven Entdeckungsrisikos durch unsanktionierte Dunkel-

felddelinquenz noch auf den Rückgang vonGewaltdelinquenz als zeitversetzte

Folge einer subjektiv erhöhten Risikobewertung. Damit bleibt die Vermutung

zeitverzögerter Lerne�ekte nach der Vermeidung von Kontrollreaktionen, wie

sie Sta�ord und Warr (1993) unter dem Begri� »experiential e�ect« formulie-

ren, unbestätigt. Ebenso zeigt die gesteigerte Risikobewertung keine länger-

fristige, reduzierendeWirkung auf der delinquenten Handlungsebene. Solche

E�ekte sind jedoch im Querschnitt durchaus vorhanden.

10.3.4 Querschnittse�ekte

Auf der Querschnittsebene deutet ein moderater, inverser Zusammenhang

zwischen subjektivem Entdeckungsrisiko und Gewalthandeln auf einen simul-

tan wirkenden Verhaltense�ekt hin, der mit steigendem Alter jedoch immer

schwächer wird (β =−0.18,−0.12,−0.08,−0.05, Tabelle 10.14). Diese Abnah-

me könnte auf die Spontanbewährung zurückzuführen sein, wenn bei allge-

meinem Delinquenzrückgang auch die Bedeutung von Risikovorstellungen

für die Handlungsentscheidung weiter reduziert wird.

Tabelle 10.14: Risikobezogenes Abschreckungsmodell: Stand. gerichtete Querschnitts-

e�ekte

E�ekt β S.E. z p

EntRisk16 → GewDel16 −0.18 0.030 −6.158 0.000

EntRisk17 → GewDel17 −0.12 0.026 −4.836 0.000

EntRisk18 → GewDel18 −0.08 0.027 −2.886 0.004

EntRisk19 → GewDel19 −0.05 0.025 −1.890 0.059

Mit Blick auf die spezialpräventive Erwartung an formelle Kontrolle ist zu be-

achten, dass dieser Verhaltense�ekt die Beziehung zwischen subjektivem Ent-

deckungsrisiko und Verhalten betri und damit den Teil des Abschreckungs-

prozesses, für den schon theoretisch keine direkte Beein�ussung durch justi-

zielle Maßnahmen zu erwarten ist (vgl. Abschnitt 5.3 auf Seite 95). Eine sol-

che unmittelbar reduzierendeWirkung von formeller Kontrolle auf der Verhal-

tensebene konnte überdies schon im Zwei-Variablen-Panelmodell nicht ermit-

telt werden (Tabelle 10.2). Der hier zu beobachtende inverse Zusammenhang
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könnte also als Ausdruck der Konformität fördernden Wirkung der Risikobe-

wertung gedeutet werden und implizieren, dass diejenigen, die aus anderen

Gründen als Justizreaktionen (bspw. durch die elterliche Erziehung, Medien-

berichte oder den Freundeskreis) mit einer erhöhten Entdeckungswahrschein-

lichkeit rechnen, weniger Gewaltdelinquenz begehen. Umgekehrt kann der Ef-

fekt jedoch auch Ausdruck der delinquenzsteigernden Wirkung eines verrin-

gerten subjektiven Entdeckungsrisikos sein und darauf beruhen, dass in erster

Linie Personen mit geringerer Risikoerwartung eher Gewaltdelikte verüben.

Tabelle 10.15: Risikobezogenes Abschreckungsmodell: Mittelwertvergleiche summierte

Risikoindikatoren

Alter Gesamt Täter Nicht-Täter

n ∅ n ∅ n ∅

16 1.722 9,01 186 7,75 1.536 9,16

17 1.710 8,85 129 7,50 1.581 8,95

18 1.753 8,60 100 7,27 1.653 8,68

19 1.742 8,81 80 7,54 1.662 8,87

Abweichung der Tätergruppe (Gewaltdelinquenz) jeweilsmit

einer Fehlerwahrscheinlichkeit p < 0.01.

Durch Mittelwertvergleiche der summierten Indikatorvariablen zwischen Tä-

tern und Nicht-Tätern (selbstberichtete Gewaltdelinquenz) kann die e�ekt-

begründende Gruppe identi�ziert werden (Tabelle 10.15). Die Gegenüberstel-

lung zeigt, dass sich die signi�kanten Mittelwertunterschiede bei den Indika-

toren des subjektiven Entdeckungsrisikos nur in der (kleinen) Gruppe der Tä-

ter realisieren. Dieser Befund legt nahe, den gegenläu�gen Zusammenhang

zwischen Risikoeinschätzung undGewaltdelinquenz wenigermit Blick auf die

Konformität und stattdessen eher als Ausdruck gesteigerter Delinquenz durch

die verringerte Risikobewertung zu interpretieren.

Für dieGesamtbetrachtung derWirksamkeit strafrechtlicherAbschreckung

ist dies freilich nicht entscheidend, denn ohne die Ebene der reaktions-

bedingt veränderten Risikoeinschätzung bleibt schon der Ausgangspunkt

negativ-präventiver Erwartungen ohne Bedeutung.

Neben der zuvor bereits ermittelten, gegenseitigen Beein�ussung von Ge-

waltdelinquenz und justizieller Reaktion, implizieren die ungerichteten Kova-

riationen einen inversen und eher schwachen Zusammenhang zwischen Ri-

sikobewertung und Justizkontakt im Jugendalter (r =−0.07, −0.14). Ob sich
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Tabelle 10.16: Risikobezogenes Abschreckungsmodell: Stand. ungerichtete Querschnitts-

e�ekte

E�ekt r S.E. z p

Kont16 ↔ EntRisk16 −0.07 0.025 −2.857 0.004

Kont17 ↔ EntRisk17 −0.14 0.056 −2.466 0.014

Kont18 ↔ EntRisk18 – – – –

Kont19 ↔ EntRisk19 – – – –

Kont16 ↔ GewDel16 0.14 0.017 8.385 0.000

Kont17 ↔ GewDel17 0.10 0.040 2.552 0.011

Kont18 ↔ GewDel18 0.16 0.027 5.684 0.000

Kont19 ↔ GewDel19 0.22 0.018 12.615 0.000

darin in erster Linie ein »resetting«-Phänomen ausdrückt (Piquero und Pater-

noster 1998, S. 14), d.h. die subjektive Erwartung nach einem Justizkontakt

so schnell nicht wieder »Pech zu haben«, oder ob, wie schon zuvor im Längs-

schnitt beobachtet, größere Vorsicht bei der Begehung von Stra�atenmit weni-

ger Registrierungen belohnt wird, lässt sich mangels zeitlicher Trennung nicht

eindeutig ermitteln.

10.3.5 Zusammenfassung

Das risikobezogene Abschreckungsmodell untersucht die Erwartung, dass for-

melle Kontrolle zu einemhöheren subjektiven Entdeckungsrisiko beiträgt und

dadurch im Ergebnis Delinquenz reduzierend wirkt. Daneben werden die Fol-

gen unentdeckter Dunkelfelddelinquenz für das antizipierte Entdeckungsrisi-

ko analysiert.

Das antizipierte Risiko wird von Polizei- und Justizkontakten empirisch

nicht beein�usst. Bereits die entsprechenden kreuzverzögerten Regressionen

sind statistisch nicht bedeutsam. Der χ2-basierte Vergleich der Teilmodelle

spricht ebenfalls gegen eine Risiko steigernde Wirkung von Polizei- und Jus-

tizkontakten. Somit kann die Vermutung abschreckender formeller Kontrolle

nicht bestätigt werden.

Andersherum führt auch selbstberichtete Dunkelfelddelinquenz nicht zu ei-

ner Verringerung des antizipierten Entdeckungsrisikos. Anders als von Staf-

ford und Warr (1993) angenommen, scheint das Unterbleiben von formellen

Reaktionen, zumindest im Hinblick auf die Gewaltdelinquenz, ohne Bedeu-

tung für die Bewertung von Entdeckungsrisiken zu bleiben.
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Gleichwohl steht das subjektive Entdeckungsrisiko, unabhängig von seinem

Zustandekommen, zeitgleich in einem gegenläu�gen Zusammenhang mit Ge-

waltdelinquenz. Zunächst noch ohne die soziale Bindungsebene zu berück-

sichtigen, deutet sich in den Querschnittse�ekten ein rational handlungslei-

tendes Potential der Risikobewertung an, das Apel und Nagin (2011, S. 426)

als »certainty principle« bezeichnen.

10.4 Erweitertes Abschreckungsmodell

Nachdem sich bereits gezeigt hat, dass formelle Kontrolle durch Polizei- und

Justizbehörden (»Kont«) nicht zu einer höheren Risikobewertung (»EntRisk«)

beiträgt, werden im erweiterten Abschreckungsmodell die Auswirkungen von

sozialer Exklusion in die Analyse der Abschreckungsdynamik einbezogen (Ab-

bildung 10.4). Denn ohne Modellierung des sozialen Umfelds konnte das risi-

kobezogene Abschreckungsmodell weder die Bedeutung von vicarious expe-

riences für die subjektive Risikobewertung, noch die Bedeutung delinquen-

ter Freunde für den handlungsleitenden Entscheidungsprozess selbst in den

Blick nehmen. Um diese Lücke zu schließen, integriert das erweiterte Ab-

schreckungsmodell nun die Bindung an einen delinquenten Freundeskreis

(»DelPeers«) und untersucht aus einer lerntheoretischen Perspektive dessen

Ein�uss auf die subjektive Risikoeinschätzung (vgl. Abschnitt 5.2.2 auf Sei-

te 83). Daneben können mit diesem Modell die Folgen einer delinquenten

Peerbindung für das handlungsleitende und Konformität fördernde Potential

eines gesteigerten subjektiven Entdeckungsrisikos analysiert werden (vgl. Ab-

schnitt 5.3 auf Seite 95). Dies geschieht unter Berücksichtigung spontan und

gruppendynamisch geprägter Handlungsimpulse.

Während die Wirkung delinquenter Peerbindung auf das subjektive Entde-

ckungsrisiko durch Längs- und Querschnittse�ekte modelliert werden kann,

müsste sich die Moderation des (rationalen) Entscheidungsprozesses durch

einen Interaktionse�ekt ausdrücken. Diese besondere E�ektart zeigt, ob und

in welche Richtung der Zusammenhang zwischen zwei Variablen (hier: Risiko-

bewertung und Gewaltdelinquenz) durch Einbezug einer Drittvariable (delin-

quente Peerbindung) beein�usst wird. Das Vorgehen wird imAbschnitt 10.4.4

näher erläutert. Da sich jedoch im Ergebnis keine empirischen Anhaltspunk-

te für einen Moderatore�ekt zeigen, werden die dazu vorgenommenen Mo-

di�kationen (Einführung latenter Produktterm-Variablen) in dem abgebilde-
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Abbildung 10.4: Erweitertes Abschreckungsmodell. Alterszeitraum 16–19 Jahre,

Duisburg 2005–2008, vier Panelwellen, n = 1.781, stand. E�ekte,

*** p < 0.001 ** p < 0.01 * p < 0.05 # p < 0.10

ten und nachfolgend zu erörternden Analysemodell (Abbildung 10.4) nicht

berücksichtigt.

10.4.1 Modellevaluation

Die Datenanpassung des erweiterten Abschreckungsmodells ist bei ei-

ner Fallzahl von n = 1.781 sehr gut. Dies zeigt sich in Tabelle 10.17 be-

reits anhand der deskriptiven Fit-Maße CFI = 0.991 und RMSEA= 0.015

(90%-Kon�denzintervall: 0.012 ≤RMSEA ≤ 0.017). Der χ2-Wert ist mit

567.532 zwar hoch, dies ist jedoch erneut eine Folge der Modellkomplexität:

Bei 411 Freiheitsgraden (d f ) im Modell liegt das Verhältnis von χ2-Wert und

d f unter 1:2 und damit deutlich unter dem als CUT-OFF-Grenze diskutierten

Verhältnis 1:5.

Die Varianzaufklärung des erweiterten Abschreckungsmodells ist vergleich-

barmit der durch dasDeprivationsmodell, das ebenfalls die delinquente Freun-

desbindung berücksichtigt (Tabellen 10.17 und 10.4). Betrachtet man die deut-
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Tabelle 10.17: Erweitertes Abschreckungsmodell: Determinationskoe�zienten (R2)

Dimension t16 t17 t18 t19

Kontrolle – 0,07 0,32 0,36

Del. Peerbindung – 0,29 0,31 0,34

Antiz. Entdeckungsr. 0,05 0,19 0,25 0,29

Gewaltdelinquenz 0,19 0,25 0,23 0,18

lich geringeren Anteile erklärter Varianz vonGewaltdelinquenz im risikobezo-

genen Abschreckungsmodell, zeigt sich die analytische Bedeutung der sozia-

len Bindungsebene.

10.4.2 Stabilitäten

Das bereits vorgestellte, risikobezogene Abschreckungsmodell wird um den

Faktor delinquente Peerbindung erweitert. Die Markov-E�ekte dieser Varian-

te (Tabelle 10.18) sind im Wesentlichen mit den bereits im Deprivationsmo-

dell (Abschnitt 10.2.2) und im risikobezogenen Abschreckungsmodell (Ab-

schnitt 10.3.2) berichteten Stabilitäten vergleichbar und werden deshalb hier

nicht erneut besprochen.

10.4.3 Kreuzverzögerte E�ekte

Die Untersuchung von Exklusion führt im erweiterten Abschreckungsmodell

zu ähnlichen Ergebnissen wie schon zuvor im normbezogenen Deprivations-

modell (Abschnitt 10.2.3) und erweist sich damit auch in einem anderen Va-

riablenkontext als sehr beständig. Erneut entwickelt formelle Kontrolle ihre

exkludierende Wirkung im mittleren Jugend- und frühen Heranwachsenden-

alter und begünstigt die Bindung an delinquente Peergruppen. Wie im Depri-

vationsmodell zeigen sich auch in diesemModell die deutlicheren Kausale�ek-

te eher in der Adoleszenz (β = 0.14).

Im erweiterten Abschreckungsmodell wirkt formelle Kontrolle nicht allein

sozial exkludierend, sondern entwickelt einmalig auch Bedeutung für das sub-

jektive Entdeckungsrisiko. Anders als im risikobezogenen Abschreckungsmo-

dell, führt hier der Kontakt zu Polizei- und Justizbehörden im frühen Erwach-

senenalter zwischen 18 und 19 Jahren zu einem höher antizipierten Risiko. Ob

es sich bei diesem nur gerade noch signi�kanten E�ekt (β = 0.09, p = 0.066)

um eine Anomalie oder einen inhaltlich relevanten Zusammenhang handelt,
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Tabelle 10.18: Erweitertes Abschreckungsmodell: Stand. Stabilitätskoe�zienten

t16 → t17 t17 → t18 t18 → t19

Dimension β z β z β z

Kontrolle 0.10 (3.154) 0.49 (6.432) 0.43 (4.314)

Del. Peers 0.54 (30.695) 0.32 (14.815) 0.30 (22.106)

Antiz. Entdeckungsr. 0.40 (15.221) 0.37 (13.160) 0.36 (13.541)

Gewaltdelinquenz 0.25 (26.969) 0.25 (18.246) 0.28 (35.509)

t16 → t18 t17 → t19

Dimension β z β z

Kontrolle 0.11 (3.422) 0.25 (2.300)

Del. Peers 0.25 (11.590) 0.15 (7.340)

Antiz. Entdeckungsr. 0.18 (6.552) 0.16 (5.526)

Gewaltdelinquenz 0.16 (12.244) – –

t16 → t19

Dimension β z

Kontrolle – –

Del. Peers 0.14 (5.691)

Antiz. Entdeckungsr. 0.13 (4.734)

Gewaltdelinquenz 0.07 (7.700)

lässt sich aus derGegenüberstellung derModelle nicht eindeutig ableiten. Sieht

man in dem Zusammenhang keine Anomalie, sollte bei der Interpretation die-

ser Partialregression die Rolle der delinquenten Freundesbindung berücksich-

tigt werden.

Ähnlich wie im Deprivationsmodell verändert sich die Einstellungsebene

durch das Zusammensein mit delinquenten Freunden. Die kognitive Einstel-

lungsebene wird in diesem Modell jedoch nicht durch delinquenzbezogene

Normorientierungen, sondern durch das subjektive Entdeckungsrisiko abge-

bildet. Die kreuzverzögerten Längsschnitte�ekte deuten nur im Alter zwi-

schen 17 und 18 Jahren auf ein reziprokes Verhältnis zwischen delinquenter

Peerbindung und subjektivem Entdeckungsrisiko hin: In der einen Richtung

bewirkt der Kontakt zu delinquenten Freunden eine mit β =−0.11 im Längs-

schnitt nicht unbedeutendeVerringerung der subjektiven Risikoerwartung. In

der anderen Richtung deutet der deutlich schwächere negative Regressions-

koe�zient (β =−0.05) darauf hin, dass eine geringere Risikoerwartung eher
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Tabelle 10.19: Erweitertes Abschreckungsmodell: Stand. kreuzverzögerte E�ekte

E�ekt β S.E. z p

Kont16 → DelPeers17 0.05 0.023 2.050 0.040

Kont17 → DelPeers18 – – – –

Kont18 → DelPeers19 0.14 0.038 3.759 0.000

Kont16 → EntRisk17 – – – –

Kont17 → EntRisk18 – – – –

Kont18 → EntRisk19 0.09 0.046 1.836 0.066

DelPeers16 → Kont17 0.14 0.056 2.446 0.014

DelPeers17 → Kont18 0.12 0.054 2.207 0.027

DelPeers18 → Kont19 – – – –

DelPeers16 → EntRisk17 – – – –

DelPeers17 → EntRisk18 −0.11 0.028 −3.739 0.000

DelPeers18 → EntRisk19 – – – –

DelPeers16 → GewDel17 – – – –

DelPeers17 → GewDel18 0.10 0.018 5.640 0.000

DelPeers18 → GewDel19 – – – –

EntRisk16 → Kont17 −0.11 0.053 −2.089 0.037

EntRisk17 → Kont18 – – – –

EntRisk18 → Kont19 – – – –

EntRisk16 → DelPeers17 – – – –

EntRisk17 → DelPeers18 −0.05 0.023 −2.190 0.029

EntRisk18 → DelPeers19 – – – –

EntRisk16 → GewDel17 – – – –

EntRisk17 → GewDel18 – – – –

EntRisk18 → GewDel19 – – – –

GewDel16 → Kont17 0.08 0.040 1.976 0.048

GewDel17 → Kont18 0.07 0.039 1.713 0.087

GewDel18 → Kont19 – – – –

GewDel16 → DelPeers17 – – – –

GewDel17 → DelPeers18 0.09 0.014 6.294 0.000

GewDel18 → DelPeers19 0.08 0.014 6.241 0.000

GewDel16 → EntRisk17 – – – –

GewDel17 → EntRisk18 – – – –

GewDel18 → EntRisk19 – – – –
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zu einer Bindung an ein delinquentes Umfeld führt. Freilich ist es theoretisch

kaum zu erwarten, dass sich Personen wegen ihres ähnlich niedrigen, subjek-

tiven Entdeckungsrisikos zusammen�nden. Dieses inhaltliche Argument lässt

stattdessen vermuten, dass sich in dem Selektionse�ekt zu einem kleinen Teil

die delinquente, kognitive Einstellungsdimension zeigt, die im Deprivations-

modell als delinquente Normorientierung in der Wahl des Umfelds Ausdruck

gefunden hat. Dieser Aspekt wird sogleich bei der Einordnung der Zusammen-

hänge im Querschnitt noch einmal aufgegri�en.

Die Handlungsebene bleibt im Längsschnitt ohne Bedeutung für das sub-

jektive Entdeckungsrisiko. Wie schon im Deprivationsmodell, sind damit de-

linquente Selektionse�ekte auf der kognitivenModellebene nicht zu erwarten.

Inhaltlich spricht dieser Befund gegen einen Risiko senkenden Lerne�ekt un-

sanktionierter Gewaltdelinquenz. Anders verhält es sichmit der Selektionswir-

kung im Hinblick auf die delinquente Peerbindung. Hier bestätigt die Längs-

schnittanalyse erneut in Übereinstimmung mit dem Deprivationsmodell das

kausale Erklärungspotential von Gewaltdelinquenz für die delinquente Peer-

bindung: Personen mit einer höheren Gewaltbelastung im Dunkelfeld sind,

zumindest ab dem späten Jugendalter, eher mit einem delinquenten Freundes-

kreis zusammen.

10.4.4 Querschnittse�ekte

Die Querschnittsebene (Tabellen 10.20 und 10.21) ist für die Analyse des Ab-

schreckungsmechnismus bei der delinquenten Handlungswahl von besonde-

rer Bedeutung. Diese Ebene teilt sich in zwei Analysebereiche: Zum einen geht

es umdie Beein�ussung des subjektiven Entdeckungsrisikos, zum anderen um

dessen Verhaltenswirksamkeit.

Zunächst behandelt die Querschnittsebene die Auswirkung von delinquen-

ter Peerbindung auf das subjektive Entdeckungsrisiko. Es wird vermutet, dass

der Kontakt in ein delinquentes Umfeld, das heißt hier soziale Exklusion,

das subjektiv wahrgenommene Entdeckungsrisiko reduziert. Tatsächlich �n-

det sich fast durchgängig ein inverser Zusammenhang zwischen delinquenter

Peerbindung und antizipiertem subjektivem Entdeckungsrisiko, dessen Stär-

ke jedoch mit dem Alter abnimmt (β =−0.23 bis schließlich β =−0.10). Ob es

sich jedoch bei diesem Zusammenhang um einen Selektions- oder Lerne�ekt

handelt, lässt sich ohne Längsschnittinformationen nicht eindeutig di�eren-

zieren. Die Frage, in welcher Weise sich antizipiertes Risiko und delinquente
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Peerbindung zumgleichenZeitpunkt beein�ussen, kanndeshalb nurmitHilfs-

überlegungen beantwortet werden.

Bei der Suche nach einer zeitlichen Reihenfolge von Peerbindung und Ri-

sikoeinschätzung, kann der zeitliche Bezugsrahmen der verwendeten Items

eine vage Richtung liefern, denn die Fragen behandeln die mit den Freunden

verbrachte Freizeit und zielen so auf einen länger zurückreichenden Berichts-

zeitraum, während die Fragen zum subjektiven Entdeckungsrisiko eher eine

spontane Einschätzung erheben. Daraus kann man einen leichten zeitlichen

Versatz zwischen länger zurückreichender Peerbindung und spontaner Risi-

kobewertung innerhalb der Querschnittsinformationen ableiten.

Zusätzlich sollte die Plausibilität der Alternativthese geprü� werden. Die-

se impliziert einen Selektionse�ekt und legt nahe, dass sich gerade diejenigen

Personen delinquenten Gruppen anschließen, die von vornherein das Entde-

ckungsrisiko bei Stra�aten als gering einschätzen. Eine solche Annahme ist

jedoch inhaltlich schwer begründbar und passt nicht zu der zuvor im Depri-

vationsmodell ermittelten Selektion durch delinquenzbezogeneNormorientie-

rungen (vgl. Tabelle 10.7): Denn selbst wenn sich imFaktor »subjektives Entde-

ckungsrisiko« auch zum Teil selektierende, delinquenzbezogene Normorien-

tierungen ausdrücken, kommt dem Faktor, anders als delinquenten Normen

imDeprivationsmodell, nur einmalig imAlter zwischen 17 und 18 Jahren eine

mit β =−0.05 eher schwache Selektionswirkung für dieGruppenzugehörigkeit

im Längsschnitt zu. Dieser E�ekt ist zudem deutlich geringer als der gleichzei-

tig kreuzende Lerne�ekt (β =−0.11).

Neben einer lerntheoretischen Interpretation kann auch die emotionale Un-

terstützung durch die delinquente Gruppe eine plausible Erklärung für den

Zusammenhang im Querschnitt liefern. Denn der Rückhalt in einer Clique

kann schon als solcher mehr Selbstsicherheit gegenüber staatlichen Kontroll-

instanzen vermitteln und so zu einer geringeren Risikobewertung führen. Im

Ergebnis deuten empirische und inhaltliche Anhaltspunkte eher auf einen Ver-

änderungsprozess hin, der in erster Linie auf einer Risiko senkendenWirkung

delinquenter Peerbindung beruht.

Bereits aus dem Deprivationsmodell bekannt und erwartbar ist der de-

linquenzsteigernde E�ekt eines delinquenten Freundeskreises. Der im Ver-

gleich zum Deprivationsmodell nochmals stärkere Zusammenhang im mitt-

leren und späten Jugendalter (β ≈ 0.4) nimmt auch in diesem Modell im Ver-

lauf der Sozialisation deutlich ab und erreicht mit β ≈ 0.2 im Heranwachsen-

denalter das gleiche Niveau, wie es imDeprivationsmodell geschätzt wird (vgl.

Tabellen 10.8 und 10.20).
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Tabelle 10.20: Erweitertes Abschreckungsmodell: Stand. gerichtete Querschnittse�ekte

E�ekt β S.E. z p

DelPeers16 → EntRisk16 −0.23 0.029 −8.057 0.000

DelPeers17 → EntRisk17 −0.12 0.025 −4.937 0.000

DelPeers18 → EntRisk18 – – – –

DelPeers19 → EntRisk19 −0.10 0.026 −3.724 0.000

DelPeers16 → GewDel16 0.42 0.017 24.857 0.000

DelPeers17 → GewDel17 0.36 0.014 26.205 0.000

DelPeers18 → GewDel18 0.16 0.015 10.575 0.000

DelPeers19 → GewDel19 0.20 0.014 14.835 0.000

EntRisk16 → GewDel16 −0.07 0.030 −2.330 0.020

EntRisk17 → GewDel17 −0.05 0.027 −1.945 0.052

EntRisk18 → GewDel18 – – – –

EntRisk19 → GewDel19 – – – –

Es wurde bereits festgestellt, dass formeller Kontrolle keine oder allenfalls ei-

ne schwache (Abschreckungs-)Wirkung auf das subjektive Risikoemp�nden

zukommt (vgl. Tabellen 10.13 und 10.19). Demgegenüber lassen jedoch die

zuvor besprochenen Querschnittse�ekte vermuten, dass sich das subjektive

Risikoemp�nden durch die Bindung an einen delinquenten Freundeskreis ver-

ringert. Damit ist allerdings noch nicht geklärt, ob und wie sich die Bindung

an einen delinquenten Freundeskreis im Verhältnis zwischen Risikoemp�n-

den undGewalthandeln auswirkt. Dies ist der zweite zentrale Untersuchungsa-

spekt des erweiterten Abschreckungsmodells, der wegen seines unmittelbaren

Handlungsbezugs von vornherein eher auf der Querschnittsebene zu vermu-

ten ist. Hinweise auf die Bedeutung sozialer Exklusion für dieWirksamkeit der

Risikobewertung lassen sich durch den Vergleich der beiden Abschreckungs-

modelle ermitteln. Dabei zeigt sich, dass durch den Einbezug der delinquenten

Peerbindung als strukturelle Erklärungsvariable der zunächst ermittelte, inver-

se Zusammenhang zwischen Risikoeinschätzung und Gewalthandeln entwe-

der ganz entfällt oder sich, im mittleren Jugendalter, zumindest erheblich re-

duziert (vgl. Tabellen 10.14 und 10.20).

Die theoretischen Überlegungen in Abschnitt 5.3.3 auf Seite 99 deuten auf

ein durch delinquente Freundeskontaktemoderiertes Verhältnis zwischen sub-

jektivem Entdeckungsrisiko und Gewaltdelinquenz hin. Das impliziert inhalt-

lich, dass die handlungsleitende Wirkung des subjektiven Entdeckungsrisikos

nur in einem bestimmten, nämlich konformen Freundeskreis zum Tragen
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kommt. In einem delinquenten Freundeskreis könnten gruppendynamische

Prozesse die rationale Abwägung stören und so zu einem Bedeutungsverlust

des subjektiven Entdeckungsrisikos für die Handlungsentscheidung führen.

Empirisch drückt sich diese Moderation in einem Interaktionse�ekt zwi-

schen Risikobewertung und delinquenter Freundesbindung aus. Die Model-

lierung des Interaktionse�ektes erfolgt in einem separaten Modell mit Hilfe

von orthogonalisierten, latenten Produkttermen, die durch die Multiplikati-

on der unabhängigen (moderierten)Variable »Subjektives Entdeckungsrisiko«

mit der interagierenden (moderierenden)Variable »Delinquente Peergruppen-

bindung« gebildet werden (Little et al. 2006, 2007a; Lance 1988; MacKinnon

2008, S. 277; Kenny und Judd 1984, S. 203 �.). Durch die Residualzentrierung

wird die stochastische Unabhängigkeit des Interaktionsterms von den Aus-

gangsvariablen sichergestellt, denn durch dieses Verfahren geht nur derjenige

Varianzanteil in den latenten Produktterm ein, der nicht bereits wechselseitig

imVerhältnis der unabhängigen und dermoderierendenVariable erklärt wird

(Geldhof et al. 2012, S. 28 f.). Die Integration der latenten Interaktionsvariable

erfolgt für jeden Querschnitt des erweiterten Abschreckungsmodells. Dazu

wird die Dunkelfelddelinquenz nicht mehr nur auf die bereits spezi�zierten

Haupte�ekte (delinquente Peerbindung und antizipiertes Entdeckungsrisiko),

sondern zusätzlich auch auf den Interaktionsterm regressiert (vgl. nur Bram-

bor et al. 2005, S. 4 �.).

Der zumoderierendeHaupte�ekt ist auch in dermodi�ziertenVariante, wie

schon im ursprünglichen erweiterten Abschreckungsmodell, nicht (mehr) ge-

gen denZufall gesichert. Damit bestehtweiterhin kein interpretierbarerHaupt-

e�ekt zwischen subjektivem Entdeckungsrisiko und Gewalthandeln. Der Ein-

bezug der Interaktionsterme im Querschnitt ändert daran nichts. Diese sind

zwar bei kaum verändertem, guten Modell�t selbst signi�kant, aber ihre un-

standardisierten E�ekte bleiben äußerst schwach (zur Beschränkung auf un-

standardisierte Koe�zienten vgl. Allison 1977, S. 144 f.). Der Interaktionsterm

kann also nicht zur weiteren Auspartialisierung der abhängigen Variable Ge-

waltdelinquenz beitragen und so auch den partiellen Regressionse�ekt des sub-

jektiven Entdeckungsrisikos nicht erhöhen. Im Ergebnis ergeben sich damit

keine Hinweise auf eine Moderation durch delinquente Freunde im Verhält-

nis zwischen Risikobewertung und Gewalthandeln.

Der empirische Bedeutungsverlust des subjektiven Entdeckungsrisikos

kann auf eine Scheinkorrelation oder ein Mediationsverhältnis hindeuten.

Empirisch sind mediative und scheinkorrelative E�ekte voneinander nicht

zu unterscheiden (MacKinnon et al. 2000, S. 179; Baron und Kenny 1986,
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S. 1176). In beiden Fällen führt die Berücksichtigung einer zusätzlichen Varia-

ble (Dritt- oder Mediatorvariable) zur Verringerung oder zum vollständigen

Ausfall des zuvor zwischen unabhängiger und abhängiger Variable ermittel-

ten bivariaten Zusammenhangs. Bei der Di�erenzierung dieser Phänomene

kommt theoretischen Vorüberlegungen eine entscheidende Bedeutung zu.

Gra�sch können das theoretisch zu erwartende Vermittlungsverhältnis und

die im erweitertenAbschreckungsmodell ermittelten empirischen Zusammen-

hänge leicht verglichen werden. Statt eines Moderatore�ekts lässt sich anneh-

men, dass die Bedeutung der delinquenten Peerbindung (X) durch ein verrin-

gertes subjektives Entdeckungsrisiko (M) vermittelt wird (obereHäl�e vonAb-

bildung 10.5). Bei derModellierung diesesMediationsverhältnissesmüsste der

direkte E�ekt des delinquenten Umfelds auf die Gewaltdelinquenz erheblich

schwächer sein oder ganz ausfallen (c). Gleichzeitig müssten die übrigen Pfa-

de zwischen unabhängiger Variable und Mediator (a) sowie zwischen Media-

tor und abhängiger Variable (b) bedeutsame Zusammenhänge widerspiegeln.

Jedoch bleibt gerade der vermeintlich zu vermittelnde E�ekt delinquenter Peer-

bindung auf Gewaltdelinquenz sehr stabil (untere Häl�e von Abb. 10.5). Die

Reduktion im Vergleich zum risikobezogenen Modell realisiert sich stattdes-

sen im Verhältnis zwischen kognitiver und Handlungsebene (Pfad b). Empi-

risch deutet das auf ein Vermittlungsverhältnis vom subjektiven Entdeckungs-

risiko über die delinquente Peerbindung auf Gewaltdelinquenz hin. Für eine

solche Vermittlungskette �ndet sich jedoch keine plausible inhaltliche Erklä-

rung.

Die Interpretation als Scheinkorrelation liegt demgegenüber viel näher

(vgl. zu den empirischen Bedingungen Greenland und Morgenstern 2001,

S. 197 �.). Danach drücken die inversen Querschnittse�ekte des risikobezoge-

nen Abschreckungsmodells vor allem den dort zunächst unberücksichtigten

Zusammenhang zwischen delinquenter Peerbindung und Gewaltdelinquenz

aus. Statt einer eigenen handlungsleitendenWirkung repräsentiert die geringe-

re Risikoerwartung in diesem Fall die Bindung an einen delinquenten Freun-

deskreis. Dem subjektiven Entdeckungsrisiko kommt damit in Bezug auf die

Handlungsebene kein oder kaum ein eigener inhaltlicher Erklärungswert zu.

Mit Blick auf die in Tabelle 10.15 berichteten Mittelwerte wird das Argu-

ment nochmals deutlicher: Die Mittelwertvergleiche zeigen für jeden Quer-

schnitt, dass der gegenläu�ge Zusammenhang zwischen Risikoeinschätzung

und Gewalthandeln nicht auf dem konformen Teil der Stichprobe basiert, son-

dern den Zusammenhang zwischen einer verringerten Risikoeinschätzung

und einer höheren Delinquenzbelastung widerspiegelt. Gleichzeitig steht der
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Entdeckungsrisiko 
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Abbildung 10.5: Vergleich Mediation und Scheinkorrelation; Alter 17 Jahre, Duisburg

2006, Panelquerschnitt t17, n = 1.781; *** p < 0.001, ** p < 0.01, *

p < 0.05, # p < 0.10

delinquente Freundeskreis in Zusammenhang mit einer reduzierten Risikobe-

wertung. Im einfachen Abschreckungsmodell dür�e der inverse Zusammen-

hang zwischen subjektivem Entdeckungsrisiko und Delinquenz damit in ers-

ter Linie den gemeinsamen Varianzanteil von delinquenter Freundesbindung

undRisikoerwartung ausdrücken. Für die Interpretation als Scheinkorrelation

spricht auch die parallele Entwicklung der E�ektstärken zwischen Risikoein-

schätzung und Gewalthandeln im einfachen Abschreckungsmodell einerseits

(Tabelle 10.14) und delinquenter Freundesbindung und Risikoeinschätzung

andererseits (Tabelle 10.20).

Im Ergebnis spricht vieles dafür, den inversen, gerichteten Zusammenhang

zwischen subjektivem Entdeckungsrisiko und Gewaltdelinquenz im risiko-

bezogenen Modell neu zu bewerten (Tabelle 10.14). Inhaltlich bedeutet die

Scheinkorrelation zwischen subjektivem Entdeckungsrisiko und Gewaltdelin-

quenz, dass der dort zunächst ermittelte gegenläu�ge E�ekt nicht auf das antizi-

pierte Risiko zurückzuführen ist. Reduktion und Ausfall des Zusammenhangs



10.4 Erweitertes Abschreckungsmodell 247

Tabelle 10.21: Erweitertes Abschreckungsmodell: Stand. ungerichtete Querschnittse�ek-

te

E�ekt β S.E. z p

Kont16 ↔ DelPeers16 0.05 0.023 2.039 0.041

Kont17 ↔ DelPeers17 – – – –

Kont18 ↔ DelPeers18 – – – –

Kont19 ↔ DelPeers19 – – – –

Kont16 ↔ EntRisk16 −0.06 0.026 −2.325 0.020

Kont17 ↔ EntRisk17 −0.15 0.055 −2.737 0.006

Kont18 ↔ EntRisk18 – – – –

Kont19 ↔ EntRisk19 – – – –

Kont16 ↔ GewDel16 0.14 0.022 6.232 0.000

Kont17 ↔ GewDel17 0.08 0.042 1.948 0.051

Kont18 ↔ GewDel18 0.11 0.033 3.427 0.001

Kont19 ↔ GewDel19 0.21 0.019 10.869 0.000

bei Berücksichtigung delinquenter Peerbindung implizieren, dass sich in dem

zuvor ermittelten gegenläu�gen Zusammenhang zwischen subjektivem Entde-

ckungsrisiko und Gewaltdelinquenz nicht die Risikobewertung äußert, son-

dern die Zugehörigkeit zu einem delinquenten Freundeskreis: Wer sich mit

delinquenten Freunden umgibt, begeht selbst eher Stra�aten und schätzt auch

das Risiko, dabei entdeckt zu werden, als geringer ein. Damit bleibt das an-

tizipierte Risiko ohne Bedeutung für die delinquente Handlungsebene. Dies

spricht gegen die Erwartung eines rationalen Abwägungsprozesses, der das

subjektive Entdeckungsrisiko bei der Entscheidung für oder wider Gewaltde-

linquenz handlungsleitend berücksichtigt.

Schließlich zeigen die ungerichteten Querschnittse�ekte ein ähnliches Bild

wie die korrespondierenden Korrelationen im Deprivations- und im risiko-

bezogenen Abschreckungsmodell (Tabelle 10.21): Formelle Kontrolle und Ge-

waltdelinquenz stehen in einem moderaten, wechselseitigen Zusammenhang.

ImAlter von 16und 17 Jahren�ndet sich erneut der inAbschnitt 10.3.4 bespro-

chene gegenläu�ge Zusammenhang zwischen justizieller Registrierung und

subjektivem Entdeckungsrisiko.

10.4.5 Zusammenfassung

Durch den Einbezug delinquenter Freundesbindung wird das Abschreckungs-

modell um eine wichtige Analyseebene erweitert. Auf diese Weise wird der
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zentrale Befund des Deprivationsmodells, nämlich das sozial exkludierende

Potential formeller Sozialkontrolle, auch bei der Untersuchung von strafrecht-

licher Abschreckung bei Jugendlichen und Heranwachsenden berücksichtigt.

Das erweiterte Abschreckungsmodell behandelt die Folgen delinquenter

Peerbindung unter zwei Gesichtspunkten: Zum einen geht es um dieWirkung

für das subjektive Entdeckungsrisiko und zum anderen um die Bedeutung des

delinquentenUmfelds für die Bereitscha� zur rationalenHandlungswahl (»de-

terrability«). Die Analyse kann im Längsschnitt nur vereinzelt signi�kante Pfa-

de ermitteln und basiert deshalb im Wesentlichen auf Regressionen im Quer-

schnitt, so dass Selektionse�ekte nicht ausgeschlossen werden können. Gleich-

wohl fügen sich die gegenläu�gen E�ekte zwischen delinquenter Peerbindung

und antizipiertem Entdeckungsrisiko theoretisch plausibel in den Forschungs-

stand ein. Es ist zu vermuten, dass sich hier ein Lernprozess und die Sicher-

heit des Kollektivs ausdrücken, die eine Verringerung des subjektiven Entde-

ckungsrisikos zur Folge haben.

Mit der Integration der delinquenten Freundesbindung in das Modell ent-

fallen die gegenläu�gen E�ekte zwischen Risikobewertung und delinquenter

Handlungsebene weitgehend. Für eine Moderation des rationalen Entschei-

dungsprozesses durch die Bindungsebene �nden sich keine empirischen Hin-

weise. Dies legt den Schluss nahe, dass der vermeintlich rational wirkenden Ri-

sikobewertung per se keine handlungsleitende Bedeutung zukommt. Bei den

Zusammenhängen im risikobasierten Modell handelt es sich wahrscheinlich

um Scheinkorrelationen, in denen sich die Delinquenz steigernde Wirkung

delinquenter Peerbindung widerspiegelt.

Die Befunde widersprechen der Abschreckungstheorie damit auf beiden

Analyseebenen: Formelle Kontrolle bleibt im Wesentlichen ohne Wirkung

für das subjektive Entdeckungsrisiko, und die Risikobewertung selbst hat mit

Blick auf Gewaltdelinquenz keine handlungsleitende Bedeutung. An die Stelle

rationaler Abwägung und Risikobewertung treten delinquente Gruppendyna-

mik und spontane Handlungsimpulse.
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Die Darstellung dieses Kapitels erfolgt in zwei Schritten. Zunächst werden

die in Kapitel 6 formulierten Einzelhypothesen noch einmal wiedergegeben

und kurz ihre Bewährung oder Falsi�kation bewertet (Abschnitt 11.1). Im An-

schlusswerden die zentralenBefunde derModelle imZusammenhang erörtert

und re�ektiert (Abschnitt 11.2).

11.1 Bewährung der Hypothesen

Hypothese 1 Formelle Kontrolle verursacht oder verstärkt die Bindung an einen

delinquenten Freundeskreis (soziale Exklusion).

Die Hypothese hat sich bewährt. Die Überprüfung dieser Kausalannah-

me stellt hohe methodische Anforderungen und erfordert ein besonders

aufwendiges Analysedesign. Neben zeitlicher Sukzession liefert die quasi-

experimentelle Isolation von externer Ursache und Wirkung eine Näherung

an den Nettoe�ekt formeller Kontrolle. Sowohl im Deprivationsmodell als

auch im erweiterten Abschreckungsmodell deuten signi�kante, positive Re-

gressionskoe�zienten im Längsschnitt auf einen Verursachungsbeitrag for-

meller Kontrolle bei der Bindung an delinquente Freunde hin. Johnson et al.

(2004, S. 18 f.) haben ebenfalls mit einem Strukturgleichungsmodell delin-

quente Peerbindung als Folge formeller Kontrolle untersucht und in einer

vergleichbaren Alterskohorte ähnliche Längsschnitte�ekte nachgewiesen. Bei

der Interpretation des Befundes gilt es zu beachten, dass soziale Exklusion we-

der theoretisch noch empirisch als die einzige determinierte Folge formeller

Kontrolle zu erwarten ist. Die Formulierung von Wahrscheinlichkeitsaussa-

gen wird der Komplexität von Stigmatisierung und Exklusion wohl deutlich

besser gerecht:

We argue here for a more general synthesis of the labeling and

social control framework. We suggest that the labeling of actor as

deviant is one factor whichmayweaken the social bond to conven-

tional society, thereby freeing actor to deviate. (Paternoster und

Iovanni 1989, S. 383, Hervorhebungen P. S.)

In diese Richtung weisen auch die Befunde von Bernburg et al. (2006, S. 81),

die ein erhöhtes Risiko delinquenter Peerbindung und gesteigerterDunkelfeld-

belastung nach formellen Kontrollinterventionen im Jugendalter ermitteln.
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Hypothese 2 Formelle Kontrolle verursacht oder verstärkt die Herausbildung

delinquenzbezogener Normorientierungen.

Die Hypothese hat sich bewährt, bedarf aber weiterer Analysen. Im Depriva-

tionsmodell entwickelte formelle Kontrolle eine teils sehr deutliche Wirkung

bei der Herausbildung delinquenter Normorientierungen. Dies äußerte sich

durch positive Regressionskoe�zienten während des gesamten Analysezeit-

raums. Damit deutet der Befund auf problematische, kognitive Veränderun-

gen bei den Betro�enen hin, die formelle Kontrolle zusätzlich neben sozialer

Exklusion auslösen kann. Bei der Interpretation des Zusammenhangs gilt es

zu beachten, dass sich die Operationalisierung nicht auf die Selbstsicht der

Probanden bezieht, sondern deren delinquenzbezogene Normorientierungen

abfragt. Ob Stigma und Zuschreibung, wie es symbolisch-interaktionistische

Annahmen nahelegen, auch zu einer Neubewertung der eigenen Person als

kriminell geführt haben, kann mit diesen Daten nicht abschließend geklärt

werden. Gleichwohl zeigen sich die E�ekte außerhalb einer delinquenten Ler-

numgebung und bieten damit Raum für theoretische Erklärungsansätze, die

symbolische Kommunikation und deren unmittelbare Umsetzung auf der Ein-

stellungsebene behandeln.

Hypothese 3 Formelle Kontrolle steht in Zusammenhang mit selbstberichteter

Gewaltdelinquenz.

Die Hypothese hat sich bewährt. In den Querschnitten aller Modelle äu-

ßerte sich die wechselseitige Beein�ussung von Gewaltdelinquenz und for-

meller Kontrolle in moderaten positiven Korrelationen. Im Zwei-Variablen-

Panelmodell liefern zudempositive, kreuzverzögerte Regressionskoe�zienten

in beiden Richtungen Hinweise auf das reziproke Kausalverhältnis im Längs-

schnitt.

Hypothese 4 Formelle Kontrolle verursacht oder verstärkt einen selbstreferenti-

ellen Erhaltungs- oder Verstärkungsprozess, der eine erneute Registrierung durch

die Behörden wahrscheinlicher macht.

Die Hypothese hat sich bewährt, bedarf aber weiterer Analysen. Mangels Mit-

telwertinformationen können auf Grundlage von kovarianzbasierten Markov-

Modellen keineAussagen zu autodynamischenVerstärkungse�ekten getro�en

werden. Die in dieser Arbeit zwischen inhaltlich gleichen Variablen im Längs-
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schnitt ermittelten Stabilitätskoe�zienten geben keineAuskun� zu Steigerung

oder Abnahme eines Phänomens. Es konnte jedoch gezeigt werden, dass das

Zusammensein mit delinquenten Freunden zu einem objektiv erhöhten Kon-

trollrisiko führt (vgl. Hypothese 7). Zusammen mit der zuvor ermittelten ex-

kludierenden Wirkung formeller Kontrolle zeigt sich Potential für einen rezi-

proken Verstärkungsprozess, der, ausgehend von Polizei- und Justizkontakten,

vermittelt über die nachfolgend verstärkte Bindung an delinquente Peers zu

einem dadurch wiederum erhöhten Kontrollrisiko führt. Der Verlauf einer Re-

gisterkarriere kann auf diese Weise jedoch nicht nachgezeichnet werden. Wei-

terführende Analysen könnten diesen besonderen, selbstreferentiellen Aspekt

formeller Kontrolle mit Hilfe konditionaler Wachstumsmodelle besser erfas-

sen.

Hypothese 5 Die Bindung an einen delinquenten Freundeskreis verursacht oder

verstärkt Gewaltdelinquenz.

Die Hypothese hat sich bewährt. Der Zusammenhang wurde imDeprivations-

modell und im erweiterten Abschreckungsmodell untersucht. In beiden Mo-

dellen konnten zwar deutliche Regressionskoe�zienten in den Modellquer-

schnitten, jedoch keine belastbaren E�ekte im Längsschnitt ermittelt werden.

Dies schränkt die kausalanalytische Aussagekra� der empirischen Modelle in

diesemPunkt ein.Gleichwohl ist das Ergebnis theoretisch sehr plausibel, wenn

man das Zusammenseinmit delinquenten Freunden, abseits lerntheoretischer

Annahmen, als situativ wirkenden Steigerungsfaktor von Gewaltdelinquenz

ansieht. Zu einem ähnlichen Befund kommen�ornberry et al. (1994, S. 69),

die ebenfalls deutliche simultane Zusammenhänge, aber keine Längsschnittef-

fekte nachweisen.

Hypothese 6 Die Bindung an einen delinquenten Freundeskreis verursacht oder

verstärkt die Herausbildung delinquenter Normorientierungen.

Die Hypothese hat sich bewährt. Im Längsschnitt zeigte sich jedoch nur in

der Altersspanne zwischen 16 und 17 Jahren ein zeitlich versetzter, kausa-

ler Steigerungse�ekt, ausgehend von delinquenter Peerbindung auf die delin-

quente Normorientierung. In den übrigenModellquerschnitten weisen die ho-

hen Korrelationskoe�zienten auf eine starke gegenseitige Beein�ussung der

beiden Ebenen hin. Allerdings lässt sich allein auf Grundlage der ungerich-

teten Korrelationen eine eindeutige E�ektrichtung statistisch nicht ermitteln.
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Gleichwohl bieten die inhaltlichen Bezugsrahmen der gewähltenOperationali-

sierungen zumindest einen zeitlichen Anhaltspunkt: Unterstellt man, dass die

Kategorisierung des Freizeitverhaltens im Freundeskreis eher auf einem län-

ger zurückreichenden, tatsächlich erlebten Bewertungszeitraum basiert, wäh-

rend die Angaben zu delinquenten Normorientierungen die spontane Ein-

schätzung im Zeitpunkt der Erhebung widerspiegeln (vgl. Abschnitt 8.3.3),

lässt sich eine gewisse zeitliche Reihung auch im Querschnitt zwischen der

Bindungs- und der kognitiven Dimension vermuten. Das kann, bei allen me-

thodischen Einschränkungen, einen Hinweis für die Einordnung des Zusam-

menhangs als Lerne�ekt liefern.

Hypothese 7 Die Bindung an einen delinquenten Freundeskreis erhöht die

Wahrscheinlichkeit strafrechtlicher Registrierung, unabhängig von der Dunkel-

feldbelastung im Zeitpunkt der Registrierung.

Die Hypothese hat sich für die Zeit bis zur Adoleszenz bewährt. Die Steige-

rung des objektiven Kontrollrisikos zeigte sich im Deprivationsmodell und

im erweiterten Abschreckungsmodell durch signi�kante Längsschnitte�ekte

im mittleren und späten Jugendalter von 16 bis 18 Jahren. Kontrolliert um de-

linquentes Vorverhalten und die selbstberichtete Gewaltdelinquenz zum Re-

gistrierungszeitpunkt, erwies sich der Kontakt zu delinquenten Freunden im

Längsschnitt als statistisch sehr bedeutsame Ursache für justizielle Registrie-

rungen. Einen ähnlichen Befund berichtet Köllisch (2009, S. 42 f.). Auf diese

Weise kommt der Bindung an delinquente Freunde, neben der Vermittlungs-

funktion im Prozess sekundärer Abweichung, zusätzlich Erklärungspotential

für das Entstehen von justiziellen Registerkarrieren zu.

Hypothese 8 Delinquenzbezogene Normorientierungen begünstigen die Bin-

dung an einen delinquenten Freundeskreis.

DieHypothese hat sich bewährt. Die Annahme knüp� an das kontrolltheoreti-

sche Selektionsargument an, das den vielfach ermittelten Zusammenhang zwi-

schen delinquenter Peerbindung undDelinquenz als Scheinkorrelation deutet.

Dahinter liegt die Vermutung, dass sich in derWahl der (delinquenten) Freun-

de bereits bestehende delinquente Einstellungsmuster widerspiegeln. Statt ei-

nes Lerne�ekts wird angenommen, dass sich Personen mit ähnlichen Einstel-

lungen eher in einem Freundeskreis zusammen�nden und dannweiterhin das

tun und denken, was sie auch ohne die Freunde getan hätten. ImDeprivations-
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modell sprechen positive Regressionskoe�zienten im Längsschnitt für das Se-

lektionsargument: Wer über delinquente Einstellungsmuster verfügt, bindet

sich eher an delinquente Freunde. Diese Vermutung wurde zuvor bereits von

der Lerntheorie aufgegri�en und mit Längsschnittuntersuchungen bestätigt

(Bentrup 2014, S. 263 �.; Seddig 2014a, S. 15;�ornberry et al. 1994, S. 70). Bei

der Analyse im Zeitverlauf relativiert sich jedoch ihr exklusiver Erklärungsan-

spruch: Ebenso wie das Deprivationsmodell deuten die interaktionalen Unter-

suchungen auf einen wechselseitigen Verstärkungskreislauf aus delinquenten

Normen und delinquenter Peerbindung hin.

Hypothese 9 Delinquenzbezogene Normorientierungen verursachen oder ver-

stärken Gewaltdelinquenz.

DieHypothese hat sich bewährt. LerntheoretischeAnsätze sehen in delinquen-

ten Normorientierungen die zentrale Vermittlungsebene für die Erklärung de-

linquenter Handlungen (Bentrup 2014, S. 272; Pratt et al. 2010, S. 790). Al-

lerdings konnte der Zusammenhang im Deprivationsmodell nur durch Re-

gressionen innerhalb desselben Panelquerschnitts abgebildet werden. Zwei

Aspekte sprechen, auch ohne zeitliche Sukzession, für eine Verhaltensbeein-

�ussung durch die Einstellungsebene: Zum einen brachten die Modellverglei-

che bei der Entwicklung des Gesamtmodells keinen Hinweis für einen Selekti-

onse�ekt der delinquenten Handlungsebene (Abschnitt 10.2.3 auf Seite 220).

Zum anderen ist es plausibel und theoretisch zu erwarten, dass sich unmit-

telbar handlungsleitendes Potential proximaler Erklärungsfaktoren eher auf

der Querschnittsebene realisiert. Denn imUnterschied zu Lernprozessen oder

dem Aufbau neuer Freundeskreise ist hier die enge zeitliche Kongruenz zwi-

schen postulierter Ursache und tatsächlicher Vornahme der Handlung beson-

ders naheliegend (vgl., allerdings in Bezug auf Abschreckungse�ekte, Gras-

mick und Bursik 1990, S. 844).

Hypothese 10 Gewaltdelinquenz verursacht oder verstärkt die Bindung an

einen delinquenten Freundeskreis.

Die Hypothese hat sich für das späte Jugendalter und die frühe Adoleszenz

bewährt. Entsprechende Längsschnitte�ekte konnten in beiden Modellen, die

den Freundeskreis als soziale Bindungsebene berücksichtigen, ab dem Alter

von 17 Jahren beobachtet werden. Zusammenmit der bereits erörterten Selek-

tion durch delinquenzbezogene Normorientierungen spricht dieser Befund
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für ein interaktionales Verhältnis von Bindungs-, Einstellungs- und Hand-

lungsebene. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dass die Hand-

lungsebene zwar die Bindung an den Freundeskreis, nicht jedoch die Heraus-

bildung delinquenter Normen beein�usst. Gerade wegen der zu diesem Zeit-

punkt in der Alterskohorte weitgehend abgeschlossenen Spontanbewährung

(vgl. Abbildung 9.1 auf Seite 180) lässt sich dieser Befund auch im Zusammen-

hang mit sozialer Exklusion interpretieren: Mit demHerausreifen aus dem Al-

terszeitraum ubiquitärer Verbreitung vonDelinquenz könnte nicht nur die jus-

tizielle Stigmatisierung durch formelleKontrolle, sondern auch die von denBe-

hördenunentdeckte, aber imUmfeld bekanntgewordeneGewaltdelinquenz zu

einem Ausschluss aus konformen Freundeskreisen führen. Die allgemeine ge-

sellscha�liche Ächtung von körperlicher Gewalt legt die Erwartung nahe, dass

sich viele Menschen von einer Person abwenden, die als gewalttätig bekannt

ist. In diesem Fall kann sich also gerade nach überwiegendem Abschluss der

Normsozialisation im jugendlichen Umfeld auch das Gewaltverhalten selbst

als exkludierendes Stigma auswirken.

Hypothese 11 Gewaltdelinquenz erhöht das nachfolgende Kontroll- und Ent-

deckungsrisiko unabhängig von der Dunkelfeldbelastung zu späteren Registrie-

rungszeitpunkten.

Die Hypothese hat sich bewährt. Die Steigerung des Kontrollrisikos durch

Gewaltdelinquenz äußert sich während des Jugendalters in positiven Längs-

schnitte�ekten, die jeweils um den Ein�uss der jeweils aktuellen Gewaltbe-

lastung im Querschnitt kontrolliert sind. Durch die Auspartialisierung des si-

multanen Zusammenhangs zwischen den beiden Dimensionen kann der Net-

toe�ekt delinquenten Vorverhaltens ermittelt werden. Die Harmonisierung

derDatumsbereiche bei der chronologischen Zuordnung von Registrierungen

und Dunkelfeldangaben (Märzschnitt, vgl. Abschnitt 8.1.3 auf Seite 157) re-

duziert die Wahrscheinlichkeit, dass sich in den Längsschnitte�ekten vor al-

lem die justiziellen Registrierungen wegen solcher Stra�aten ausdrücken, die

bereits im vorherigen Dunkelfeldzeitraum entdeckt und von den Probanden

berichtet worden sind. Interessant ist gerade für den betro�enen Alterszeit-

raum, dass dort Registrierungen wegen Gewaltdelikten eine im Vergleich zu

Eigentums- und Verkehrsdelikten eher untergeordnete Rolle zukommt (vgl.

Abbildung 9.3). Möglicherweise unterliegen Gewalttäter einem gesteigerten

objektiven Kontrollrisiko und werden deshalb auch bei der Begehung von an-

deren Stra�aten ohne Gewaltbezug eher entdeckt. Hinter diesem E�ekt könn-
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te sich ebenso das erhöhte Kontrollrisiko einer polizeibekannten, gewalttäti-

gen Intensivtäterpopulation verbergen. An dieser Stelle ließe sich die Analy-

se durch die theoretische und empirische Bestimmung von risikosteigernden

Hintergrundfaktoren und durch den genauen Vergleich des berichteten und

des registrierten Deliktspektrums weiterführen.

Hypothese 12 Formelle Kontrolle durch Polizei oder Justiz steigert das subjektiv

wahrgenommene Entdeckungsrisiko bei Gewaltdelikten.

Die Hypothese wurde nicht bestätigt. Im risikobezogenen Abschreckungsmo-

dell wurden keine, im erweiterten Abschreckungsmodell nur ein einzelner

schwach signi�kanter Zusammenhang zwischen formeller Kontrolle und sub-

jektivem Entdeckungsrisiko ermittelt. Wie deshalb zu erwarten, führte auch

die Restriktion der Abschreckungspfade im Längsschnitt zu keiner signi�kan-

ten Verschlechterung der Modellanpassung an die empirischen Daten. Dieser

konsistente Befund spricht gegen jenen risikovermittelten Abschreckungsef-

fekt, der formeller Kontrolle vielfach zugeschrieben wird. Mit Blick auf die als

Ergebnis von Abschreckung postulierte Delinquenzreduktion deuten bereits

die im Längsschnitt des Zwei-Variablen-Panelmodells ermittelten schwachen

Steigerungse�ekte formeller Kontrolle generell in die entgegensetzte Richtung.

Doch negativ-spezialpräventive Wirkungen blieben nicht nur im Längs-

schnitt aus, auch kurzfristig steigerte der Kontakt zu Polizei und Justiz nicht

das subjektive Entdeckungsrisiko. Im Gegenteil: Innerhalb desselben Panel-

querschnitts drückte sich während des Jugendalters ein inverses Verhältnis

der beiden Dimensionen in signi�kanten schwachen bis moderaten, negati-

ven Korrelationskoe�zienten aus; in der Adoleszenz ist der Zusammenhang

schließlich ganz entfallen. Ob sich in dem gegenläu�gen Verhältnis ein »reset-

ting e�ect« (Piquero und Paternoster 1998, S. 14) oder Konformität und eine

deshalb verringerte Registrierungserwartung widerspiegeln, lässt sich anhand

der ungerichteten Korrelationen im Querschnitt nicht ausmachen. Für eine

detaillierte Analyse der hier im Einzelnen wirkenden Faktoren bietet sich wie-

derum der Einsatz konditionaler Wachstumsmodelle an (vgl. Schulz 2014).

Hypothese 13 Die Steigerung des subjektiv wahrgenommenen Entdeckungsrisi-

kos bei Gewaltdelikten reduziert Gewaltdelinquenz.

Die Hypothese wurde nicht bestätigt. Delinquenz reduzierende Längsschnitt-

e�ekte �nden sich in keinem der Modelle. Bemerkenswert sind jedoch die
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negativen Regressionskoe�zienten in den Querschnitten des risikobezogenen

Abschreckungsmodells, die einen moderaten Verhaltense�ekt des subjektiven

Entdeckungsrisikos in der erwarteten Richtung nahelegen. NachKontrolle der

delinquenten Peerbindung im erweiterten Abschreckungsmodell sind die Zu-

sammenhänge jedoch, außer im mittleren Jugendalter mit 16 Jahren, nicht

mehr signi�kant. Ein solcher Befund kann gleichermaßen auf ein Mediations-

verhältnis oder eine Scheinkorrelation hindeuten und erfordert somit umso

mehr eine theoretische Einordnung (Baron und Kenny 1986, S. 1176). EinMe-

diationsverhältnis, in diesemFall ausgehend von der kognitivenEbeneüber die

soziale Bindungsebene auf die Handlungsebene, würde inhaltlich eine Selek-

tion der Freunde entsprechend der subjektiven Risikobewertung implizieren

und lässt sich damit theoretisch kaumplausibel begründen. Die Interpretation

der unkontrollierten Querschnittse�ekte als Scheinkorrelationen passt hinge-

gen zu einem Deutungsansatz, der (gerade) Gewaltdelinquenz weniger von

strafrechtlicher Risikoabwägung als vielmehr von Gruppendynamik, Sponta-

neität und Emotionen beein�usst sieht. Das von Hochstetler (2001, S. 745)

dokumentierte Zitat eines jugendlichen Probanden fasst dieses Phänomen zu-

sammen:

»You just don’t care, you know. You get the attitude that, hey, what-

ever happens happens. I’m not gonna worry about that [conse-

quences] until it happens, [...].«

In diesem Fall ist das subjektive Entdeckungsrisiko kein handlungsleitendes

Moment in einem rationalen Entscheidungsprozess, sondern beinhaltet als

Scheinkorrelation einen Erklärungsanteil der zunächst unberücksichtigten,

delinquenten Bindungsebene.

Hypothese 14 Unsanktionierte Gewaltdelinquenz reduziert das subjektiv wahr-

genommene Entdeckungsrisiko.

Die Hypothese wurde nicht bestätigt. Anders als es die Überlegungen von Staf-

ford und Warr (1993) und die Befunde von Matsueda et al. (2006, S. 110 f.)

zum »experiential e�ect« erwarten lassen, bleibt unentdeckte Gewaltdelin-

quenz in beiden Abschreckungsmodellen im Längsschnitt ohne Wirkung auf

das subjektive Entdeckungsrisiko. Das spricht gegen einen Erfahrungsprozess,

in demdasAusbleiben von polizeilicher oder justizieller Reaktion zu einer Ero-

sion der vorhandenen Risikobewertung führt. Möglicherweise liegt das an der

geringen Verbreitung von Gewaltdelinquenz, wie es Sta�ord undWarr (1993)
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für schwere(re) Stra�aten vermuten. In diesem Fall kann die Nichtreaktion

als Zufall gewertet werden, und eine Anpassung des subjektiven Entdeckungs-

risikos bleibt aus. Im Hinblick auf diese Frage könnten weiterführende Analy-

sen die Folgen unentdeckter Delinquenz in anderen Deliktsbereichen verglei-

chend untersuchen.

Hypothese 15 Die Bindung an einen delinquenten Freundeskreis reduziert das

subjektive Entdeckungsrisiko.

Die Hypothese hat sich bewährt, bedarf aber weiterer Analysen. Wie sich im

Vergleich der beiden Abschreckungsmodelle gezeigt hat, kommt der delin-

quenten Peerbindung eine zentrale empirische Erklärungs- und Kontrollfunk-

tion für das Au�reten von Gewaltdelinquenz zu. Besonders deutlich wurde

dies mit Blick auf die bei Hypothese 13 erörterte Scheinkorrelation zwischen

dem subjektiven Entdeckungsrisiko und selbstberichteter Gewaltdelinquenz.

Diese Interpretation als Lerne�ekt impliziert einenKausalzusammenhang zwi-

schen delinquenter Peerbindung und subjektivem Entdeckungsrisiko, der je-

doch nur im späten Jugendalter einmalig im Längsschnitt ermittelt werden.

Dafür zeigten sich in allen übrigenZeitpunkten zumindest schwache bismode-

rate, inverse Querschnittse�ekte zwischen delinquenter Peerbindung und sub-

jektivem Entdeckungsrisiko. Deshalb lassen sich Kausalaussagen erneut nur

mit den bereits bei der Bearbeitung vonHypothese 6 erörterten Einschränkun-

gen tre�en. Gleichwohl sprechen neben lerntheoretischen Argumenten auch

gruppendynamische Annahmen für eine Beein�ussung des subjektiven Ent-

deckungsrisikos durch den delinquenten Freundeskreis. Diese wirken situativ

und können auch durch ein generell gesteigertes Selbstbewusstsein und kol-

lektive Unterstützung zu einer Verringerung der Risikowahrnehmung führen.

Dies legt die Vermutung nahe, dass soziale Exklusion den Abschreckungspro-

zess an dieser theoretisch wichtigen Stelle unterlaufen kann.

Hypothese 16 Die Delinquenz mindernde Wirkung des antizipierten Entde-

ckungsrisikos wird durch die Bindung an einen delinquenten Freundeskreis re-

duziert.

Die Hypothese wurde nicht bestätigt. Die Berücksichtigung von Interaktions-

termen in einer Modellvariante hat nicht dazu geführt, dass dem scheinkorre-

lativen Haupte�ekt des subjektiven Entdeckungsrisikos (neben der delinquen-

ten Peerbindung) ein eigener, bedeutsamer Erklärungsanteil im Modell zu-
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kam. Dadurch fehlte auch in dieser Modellvariante ein Zusammenhang zwi-

schen subjektivem Entdeckungsrisiko und Gewaltdelinquenz, der hätte mode-

riert werden können.

11.2 Diskussion

Die gesellscha�liche Reaktion auf Norm- und Regelverletzungen ist seit vielen

Jahrzehnten ein herausgehobener kriminologischer Untersuchungsbereich.

Noch länger analysiert die Kriminologie die Ursachen und Entstehungsbedin-

gungen von Delinquenz selbst. Diese Arbeit hat beide Aspekte in einem hand-

lungsbezogenen Erklärungsansatz zusammengeführt, der darauf abzielt, die

Verhaltenswirksamkeit von Kriminalisierung als einer spezi�schen, sozialen

Reaktion auf abweichendes Verhalten zu ermitteln.

Die empirische Überprüfung stellt, neben inhaltlicher Plausibilität, ein

nachvollziehbares Kriterium bei der wissenscha�lichen Bearbeitung theoreti-

scher Annahmen dar. Deshalb kann quantitative, sozialwissenscha�liche For-

schung Hinweise auf soziale Phänomene und Zusammenhangsstrukturen lie-

fern. Gleichwohl birgt jeder Befragungsdatensatzmethodische und inhaltliche

Einschränkungen, die zur abschließenden Einordnung der Untersuchungser-

gebnisse re�ektiert werden. Die Studie Kriminalität in der modernen Stadt

liefert einen Paneldatensatz, der eine individuelle Kombination von justiziel-

len Registrierungsdaten und persönlichenDunkelfeldberichten für einen Zeit-

raum von bis zu acht Jahren während der besonders wichtigen Entwicklungs-

phasen Jugend und früher Adoleszenz ermöglicht. Das Untersuchungsdesign

beschränkt sich nicht auf eine behördlich vorselektierte Registriertenkohorte

und erlaubt eine statistische Kontrolle durch die selbstberichtete delinquente

Vorbelastung. Dadurch ist die multivariate Isolation von justiziellen Nettoef-

fekten im Vergleich zu Registererhebungen verlässlicher. Zudem stehen die

Dunkelfeldinformationen gleichzeitig für die Operationalisierung der (abhän-

gigen) delinquentenHandlungsebene zurVerfügung.Wegender konzeptionel-

len Trennung von Kontroll- und Handlungsebene ist diese Untersuchungsan-

lage besonders gut für die Analyse von Labeling- und Abschreckungse�ekten

geeignet.

Die in vielen sozialwissenscha�lichenUntersuchungen vorgenommeneDif-

ferenzierung nach Geschlecht war in dieser Arbeit bereits wegen der geringen

Klassengrößen nicht möglich. Sie ist allerdings auch nicht notwendig, wenn

Abschreckung oder soziale Stigmatisierung nicht auf geschlechtsspezi�sche
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Unterschiede zurückgeführt werden. Denn es wird zwar vielfach davon aus-

gegangen, dass die Registrierungswahrscheinlichkeit vonmännlichen Proban-

den höher sei, doch mit Blick auf die Folgen justizieller Reaktionen liefern we-

der Labeling- noch Rational-Choice-�eorie Argumente für eine notwendige

Di�erenzierung nach Geschlecht.

Im Vergleich dazu können die teils geringen Klassengrößen und die dar-

aus resultierenden extremen Verteilungen viel eher Probleme für eine vali-

de Modellschätzung bereiten. Die Datenstruktur ist gleichwohl typisch für

Täterbefragungen und wird durch das aufwendige Längsschnittdesign noch-

mals negativ beein�usst. So führte die Integration der beiden Datenquellen

zu einem Gesamtpanel zu teils erheblichen wechselseitigen Fallausschlüssen

(Abschnitt 8.1.4), die jedoch keine Verzerrung der selbstberichteten Gewalt-

täteranteile bewirkten. Wie zu erwarten, verstärkten die Fallausschlüsse die

üblichen, extrem schiefen Wertverteilungen in den Modellvariablen. Schließ-

lich sei auf die empirischeHerausforderung hingewiesen, kategoriale Registrie-

rungsinformationen zu berücksichtigen, denn auch hier können die extrem

ungleichen Klassenbesetzungen zu verzerrten Parameterschätzungen führen.

Diesen Fehlerquellen sollte durch die Verwendung des robusten Schätzalgo-

rithmusWLSMVbegegnet werden. Ob dies in jedem Fall erfolgreich war, lässt

sich nur schwer ausmachen. Die untereinander konsistenten Modelle und die

guten FIT-Werte deuten jedoch darauf hin, dass die verschiedenen Schätzun-

gen insgesamt belastbare Parameter ergeben haben.

Um den methodischen Einschränkungen bei der Interpretation gerecht zu

werden, wurden die Aussagen im Laufe der Auswertung immer weiter abstra-

hiert. Ausgehend von der Betrachtung auf der Variablenebene anhand von

Einzelhypothesen zu Beginn dieses Kapitels, sollen nun zwei zentrale Befunde

hervorgehoben werden. Diese spiegeln die Kernaussagen der beiden�eorie-

ansätze wider und wurden mit unterschiedlichen Modellvarianten wiederholt

getestet. In der Gegenüberstellung erlauben sie sehr basale Annahmen zu den

Folgen formeller Kontrolle.

11.2.1 Stigma und Exklusion

Formelle Kontrolle durch Polizei und Justiz begünstigt soziale Exklusion im

Jugendalter. Je nach Lebenssituation und Ursache äußert sich das Phänomen

auf unterschiedliche Weise und in verschiedenen Dimensionen gesellscha�li-

cher Teilhabe. Zur Erfassung sozialer Exklusion von Jugendlichen und Heran-

wachsenden wurde in dieser Arbeit die Bindung an einen delinquenten Freun-



260 11 Zusammenfassung und Diskussion

deskreis verwendet (Abschnitt 3.3 auf Seite 31). Hinter dem delinquenten Iso-

lationsprozess werden Ablehnung und Rückzug aus dem konformen Umfeld

vermutet.

Bei der Erklärung des Phänomens soziale Exklusion hil� die marxistische

Rezeption des Labeling Approach nicht weiter, wenn sie Polizei- und Justiz-

behörden pauschal als klassenkämpferische Herrscha�sinstrumente disquali-

�ziert. Die notwendige kritische Analyse der sozialenMacht- undHerrscha�s-

verhältnisse sollte darauf gerichtet sein, schwerwiegende Probleme wie zum

Beispiel institutionellen Rassismus (vgl. dazu Belina 2016) oder rechtswidrige

Polizeigewalt o�enzulegen und dagegen wirksame Lösungsansätze zu empfeh-

len. Nicht ohne Grund bemängeln Menschenrechtsorganisationen und Straf-

verteidigerinnen und Strafverteidiger immer wieder wirkungslose Kontroll-

und Beschwerdestrukturen in den deutschen Sicherheitsbehörden (Amnes-

ty International 2014). Traurige Beispiele der jüngsten Zeit haben aber auch

gezeigt, dass vermeintlich unbedeutende Mängel bei der internen Kontrolle

und die Vernachlässigung von rechtsstaatlichenGrundsätzen (so zumBeispiel

das Diskriminierungsverbot aus Art. 3 GG) in extremen Rechtsverletzungen

gipfeln können. Das vollständige Behördenversagen während des jahrelangen

NSU-Terrors und im Anschluss daran ist in der Geschichte der Bundesrepu-

blik wohl ohne Beispiel. Auch die trotz schwerwiegender Widersprüche und

ungeklärter Fragen eingestellten Ermittlungen zum Tod von Oury Jalloh, der

am 7. Januar 2005 auf einer feuerfestenMatte, anHänden und Füßen �xiert im

Dessauer Polizeigewahrsam verbrannt ist, zeigt die Notwendigkeit, der schon

lange kritisierten »Mauer des Schweigens« in den Sicherheitsbehörden (Behr

2009) durch grundlegende strukturelle Veränderungen und e�ektive unabhän-

gige Kontrolle beizukommen. Doch so verstörend diese beiden Beispiele sind,

sie betre�en nicht das alltägliche Au�reten von Polizei und Justiz gegenüber

Jugendlichen. Die deskriptiven Befunde inAbschnitt 9.1.2 auf Seite 184 haben

in Übereinstimmung mit behördlichen Entscheidungsstatistiken gezeigt, dass

eine große Zahl der Verfahren folgenlos eingestellt wird. Die etablierte Diversi-

onspraxis hat inDeutschland zu einer deutlichenVerschiebung von strafenden

hin zu informellen Verfahrenserledigungen geführt und ihre Einführung gilt

als eine der erfolgreichsten kriminalpolitischen Maßnahmen der deutschen

Strafrechtsgeschichte. Zumindest die Häl�e der sanktionierten Personen fühl-

te sich in dieser Untersuchung von der Justiz gerecht behandelt. Aus diesem

Grund ist es für die Analyse von sekundärer Abweichung nicht ausreichend,

ihre Ursache ausschließlich in der vermeintlichen Punitivität der Behörden zu

suchen.
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Die richtige Einordnung der vom Labeling Approach beschriebenen Dy-

namik gelingt besser, wenn man den historisch lang geprägten Hintergrund

und die vorherrschenden sozialen Attribute von Kriminalität berücksichtigt,

die im Zusammenhang mit der sozialen Konstruktion von Kriminalität in Ab-

schnitt 2.2.1 auf Seite 10 undmit der Bedeutung des persönlichenUmfelds bei

der Entstehung eines Stigmas (Abschnitt 3.2.1 auf Seite 25) diskutiert wurden.

Kriminalität ist als Ergebnis staatlicher Zuschreibung für viele Menschen ein

emotional stark negativ besetztes Phänomen und kann als Master-Status die

Sicht auf andere Personen erheblich prägen. Es wird zum Stigma, wenn daraus

ein gestörter Kontakt zwischen Betro�enen und Nicht-Betro�enen folgt. In

dieser Untersuchung wurde am Beispiel delinquenter Freundeskreise gezeigt,

dass auch rechtlich unbedeutende Polizeikontakte diese problematische Fol-

ge haben können. Die Erklärung dafür scheint in der Besonderheit des Phä-

nomens Kriminalität zu liegen, das in der menschlichen Wahrnehmung so

eng mit den Reaktions- und Kontrollinstanzen Polizei und Justiz verknüp�

ist. Auch wer nur »Ärger mit der Polizei« hat, kann schnell als kriminell gelten

und Exklusion erfahren.

Freilichmuss ein solcher Zustand, gerade bei Jugendlichen undHeranwach-

senden, nicht zum vollständigen und dauerha�en Bruchmit konformenGrup-

pen führen und ist, das zeigen die schwachen Stabilitätse�ekte auf der Bin-

dungsebene und der deutliche Rückgang der Täteranteile im Hell- und Dun-

kelfeld, sicher nicht unumkehrbar. Die Rückkehr in ein konformes Umfeld

ist den meisten registrierten Probanden bis zum Ende der Schulzeit o�en-

bar trotz formeller Kontrolle gelungen. Dennoch birgt auch die kurzzeitige

Bindung an delinquente Peers in dem betre�enden Zeitraum erhebliche Risi-

ken für die erfolgreiche jugendliche Normsozialisation. Das delinquente Kol-

lektiv erhöht die Wahrscheinlichkeit erneuter Stra�aten und steigert das ob-

jektive Entdeckungs- und Kontrollrisiko für den Einzelnen. Auf diese Weise

kann formelle Kontrolle am Ende zu mehr Delinquenz und mehr Kontrollein-

gri�en beitragen. Weder auf der kognitiven Einstellungs- noch auf der Bin-

dungsebene wurden Hinweise auf eine Konformität begünstigende Wirkung

von Polizei- oder Justizkontakten im Jugendalter gefunden. Dies ist ein Resul-

tat, das dem gesetzlich und verfassungsrechtlich verankerten Präventionsan-

spruch des Strafrechts durchaus entgegensteht.
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11.2.2 Abschreckung

Gleiches gilt mit Blick auf die vielfach postulierte Abschreckungswirkung des

Strafrechts. Hier geht es weniger um Einsicht oder Abkehr, sondern um die

Erwartung, wegen einer Stra�at entdeckt zu werden, die zur Konformität füh-

ren soll. In der hier untersuchten Population sind justizielle Registrierungen

im Längsschnitt jedoch weitgehend ohne Wirkung für das subjektive Entde-

ckungsrisiko geblieben. Sie führten kaum zu einer Steigerung der Risikoein-

schätzung und bewirken auf der Handlungsebene keine Reduktion von Ge-

waltdelinquenz. Damit fand die negativ-präventive Erwartung an das Straf-

recht in dieser Hinsicht keine Bestätigung.

Daneben hat sich außerdem gezeigt, dass dem subjektiven Entdeckungsrisi-

ko in einem vermeintlich rationalen Entscheidungsprozess zwischen Gewalt-

delinquenz und Konformität nicht zwangsläu�g eine handlungsleitende Funk-

tion zukommt. Bedenktman, dass die empirischenModelle das Verhalten von

Jugendlichen in einer potentiell gewaltsam eskalierenden Situation erklären

sollen, ist dieser Befund sehr plausibel. Gerade Jugendliche und Heranwach-

sende müssen während der Sozialisation noch lernen, ihre Emotionen zu kon-

trollieren. Rationalität und Abwägung sind wichtige Kennzeichen eines abge-

schlossenen Reifungsprozesses und prägen selbst bei Erwachsenen eher sol-

che Situationen, die nicht emotional aufgeladen sind. Deshalb erscheint ein

zu gering bewertetes Entdeckungsrisiko als Ursache für Delinquenz eher un-

wahrscheinlich. Daran hat auch die Berücksichtigung der delinquenten Peer-

gruppe alsModeratorvariable in einemmöglicherweise je nachUmgebung un-

terschiedlich verlaufenden Abschreckungsprozess (vgl. Abschnitt 5.3 auf Sei-

te 95) nichts geändert.

Demgegenüber wurde die Bindung an einen delinquenten Freundeskreis

als bedeutsamer Erklärungsfaktor fürGewaltdelinquenz bestätigt. Dies spricht

für einen delinquenten Handlungszusammenhang, der besonders von Sponta-

neität und Gruppendynamik geprägt ist. Das bedeutet, dass der delinquenten

Gruppe neben ihrer möglichen Funktion als Lernumgebung auch eine situati-

ve Erklärungsdimension für das Au�reten von Gewaltdelinquenz zukommen

kann, die außerhalb eines Abwägungsprozesses liegt. Gerade diese Spontanei-

tät spricht deutlich gegen das Vorhandensein des rationalen Akteurs, den das

Abschreckungsmodell stets erwartet.
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11.3 Ausblick

Die Befunde dieser Arbeit fügen sich in die internationale wissenscha�liche

Diskussion der letzten drei Jahrzehnte ein. Viele Untersuchungen haben auf

die negativen Auswirkungen formeller Kontrolle für den Schulerfolg oder für

die Integration in den Arbeitsmarkt hingewiesen. Einzel- und Metaanalysen

begründen erhebliche Zweifel an der präventivenWirksamkeit des Strafrechts

bei jungen Menschen (vgl. Abschnitt 5.2.1). Die negativen Auswirkungen von

formeller Kontrolle bei Jugendlichen und Heranwachsenden sind auch in die-

ser Untersuchung sichtbar geworden: Strafverfolgung kann das Risiko proble-

matischer Exklusion steigern. Gleichzeitig entfaltet sie, wenigstens bei Jugend-

lichen und Heranwachsenden in gewaltsam eskalierenden Situationen, keine

nachweisbare abschreckende Wirkung. Es kann insgesamt nicht gesagt wer-

den, dass strafrechtliche Reaktionen das Normbewusstsein fördern und so die

gesetzlich und politisch gewünschte Konformität junger Menschen steigern.

Zumindest strukturelles Labeling durch soziale Exklusion scheint auf den ver-

breiteten negativen Assoziationen mit dem Master-Status kriminell zu grün-

den (vgl. Abschnitt 3.2.1). Hier wirkt dann ein Mechanismus, der über viele

Generationen hinweg geprägt wurde und dessen negative gesellscha�liche Be-

deutungen selbst durch umsichtige Entscheidungen der Reaktionsinstanzen

nicht leicht zu vermeiden sind.

Wie lässt sich die Situation verbessern? Ein wichtiger Ansatzpunkt liegt in

den o�mals verzerrten kriminalpolitischen und populären Debatten im Zu-

sammenhang mit strafrechtlicher Sozialkontrolle. Vielfach geht es dabei weni-

ger umdie Frage, ob das Strafrecht in der problematisiertenKonstellation über-

haupt hilfreich ist, sondern eher darum, durch welche und wie viel anzudro-

hende Strafe Konformität erzielt werden könnte. Dass diese Reaktionsform ge-

nerell große Risiken birgt, wird dabei allzu o� ausgeblendet.59 Dennoch erfol-

gen kriminalpolitische Diskussionen, insbesondere nach medienwirksamen

schweren Stra�aten, o� fernab dieser grundsätzlichen Kritik, die mitunter als

»Kuschelpädagogik« di�amiert wird. Die Reaktion auf Normverstöße sollte je-

doch nicht an den Kategorien (zu) hart oder (zu) weich ausgerichtet werden,

sondern fragen, welche Maßnahmen angemessen und im Hinblick auf die Le-

galbewährung von Jugendlichen und Heranwachsenden zielführend sind. Pu-

nitives Durchgreifen und Strafschärfungen sind einen Erfolgsnachweis schul-

dig geblieben, stattdessen ist die Austauschbarkeit zumindest innerhalb der

59 Von dem Phänomen berichtet Foucault (1977, S. 340 �.) schon unter Verweis auf behördliche

Rückfallraten aus dem 19. Jahrhundert.
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strafrechtlichen Sanktionsformen gut belegt (vgl. Streng 2005, S. 71 �.). Ist

die Legalbewährung das Ziel, sollte soziale Exklusion in ein delinquentes Um-

feld unbedingt vermieden werden: Zum einen führt in den allermeisten Fäl-

len die entwicklungsbedingt während des Jugendalters erfolgende Normsozia-

lisation ohnehin und ohne justizielle Interventionen zur Spontanbewährung

und in die Konformität (vgl. Boers et al. 2014 und Abschnitt 9.1.1). Zum ande-

ren begünstigt gerade soziale Inklusion in Form einer stabilen Partnerscha�

und eines dauerha�enBeschä�igungsverhältnisses bei der kleinen, gleichwohl

problematischen, Gruppe persistenter Mehrfach- oder Intensivtäter den ge-

wünschten Delinquenzabbruch (vgl. im Überblick Boers und Herlth 2016).

Für die gezielte und langfristige Förderung dieser Ausstiegsprozesse sind nicht

Polizei und Justiz, sondern die pädagogisch arbeitenden Institutionen der Ju-

gendhilfe berufen und quali�ziert. Ein moderner kriminalpolitischer Diskurs

sollte diesen Aspekt besonders herausstellen und gegen populistische Forde-

rungen nach mehr Kriminalisierung konsequent verteidigen. Mehr noch: Ge-

rade in den Bereichen jugendlicher Massenkriminalität ist es sinnvoll, gezielt

nach alternativen Präventions- undReaktionsformen zu suchen unddenRück-

gri� auf das Strafrecht und seine Institutionen generell in Frage zu stellen.

Ebenso wie in den behördlichen Strafverfolgungsstatistiken, ent�el auch in

dieser Untersuchung der überwiegende Anteil justizieller Registrierungen auf

Eigentums-, Sachbeschädigungs- und Betäubungsmitteldelikte ohne Gewalt-

bezug. Gerade in diesem Deliktsspektrum drängt sich die Frage nach der An-

gemessenheit strafrechtlicher Verfolgung auf und besonders hier könnte auch

die materiell-rechtliche Entkriminalisierung von Verhaltensweisen wirksam

ansetzen. Damit ist freilichwiederumnicht gemeint, dass die Verletzung eigen-

tumsrechtlicher oder gesundheitsschützender Regeln generell ohne jede Reak-

tion bleiben sollten. Doch lassen sich abseits von Polizei und Justiz viele For-

men sozialpädagogischer Jugendarbeit denken, die von Jugendlichen freiwillig

angenommen werden und die sie langfristig und niedrigschwellig in einer kri-

tischen Lebensphase begleiten. In diesem Rahmen können Regeln vermittelt

und auf deren Verletzung informell reagiert werden.

Abseits des Strafrechts können schließlich auch zivilrechtliche Ausgleichs-

ansprüche die verursachten materiellen Schäden verdeutlichen helfen, wenn

sie in einem betreuten Programm re�ektiert und abgezahlt werden. Dazu ha-

ben Träger der Jugendhilfe in vielen Städten Opferfonds eingerichtet, die zum

Beispiel aus Spenden und gerichtlichen Bußgeldzuweisungen gespeist werden

und kurzfristig und unbürokratisch zinsfreie Darlehen zur Schadenswieder-

gutmachung ausreichen. Der Schadensersatz wird dabei direkt und in einer
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Summe an den Geschädigten ausgezahlt und anschließend von dem ersatz-

p�ichtigen Jugendlichen im Rahmen einer Darlehensvereinbarung in Raten

an den Opferfonds zurückgezahlt oder, in Absprache mit dem Gericht und

der Jugendgerichtshilfe, durch Arbeitsstunden abgegolten (Bubenitschek et al.

2014, S. 111 �.; Zieger 2013, S. 48).

Gewaltstra�aten bergen deutlich mehr soziales Kon�iktpotential als Eigen-

tumsdelikte oder Sachbeschädigungen. Körperliche Übergri�e stellen eine er-

hebliche Verletzung der persönlichen Integrität dar und können langwäh-

rende physische und psychische Schäden verursachen. Mit Verweis auf die

Wiedergutmachung für Betro�ene von Gewalttaten und die präventive Siche-

rungsfunktion durch Inha�ierung erscheint die pauschale Zurückdrängung

des Strafrechts in diesem Deliktsbereich o�mals unangemessen. In jedem Fall

sollen wirksamer Opferschutz sowie die dauerha�e und lösungsorientierte

Kon�iktbearbeitung Anlass und Ziel staatlicher Reaktion sein. In dieser Ar-

beit wurde jedoch gezeigt, dass formelle Kontrolle Jugendliche und Heran-

wachsende nicht von neuen Gewaltdelikten abschreckt. Mit seinem repressi-

ven Blick auf die Vergangenheit liefert das Strafverfahren allenfalls eine sehr

abstrakte Form der Schuldvergeltung und bleibt o� ohne Bezug zu dem in-

dividuellen Kon�ikt. Im Jahr 1990 ist der Täter-Opfer-Ausgleich als richterli-

che Weisung gem. § 10 Abs. 1 Nr. 7, § 15 Abs. 1 Nr. 2, § 23 Abs. 1 sowie § 45

Abs. 2 und 3 bzw. § 47 Abs. 1 Nr. 3 JGG in das Jugendstrafrecht eingeführt wor-

den. Vier Jahre später wurde sein Anwendungsbereich durch § 46a StGB und

§ 153a Abs. 1 Nr. 2 und 5 StPO in das Erwachsenenstrafrecht hinein erweitert

(BT-Drs. 12/6853), und seit dem Jahr 1999 gibt § 155a StPO den Staatsanwalt-

scha�en und Gerichten auf, »in jedem Stadium des Verfahrens die Möglich-

keiten [zu] prüfen, einen Ausgleich zwischen Beschuldigtem und Verletztem

zu erreichen«.

Damit sieht das Strafrecht schon jetzt ein nichtstrafendes konsensuales Ver-

fahren zur Schadenswiedergutmachung und Streitbeilegung ausdrücklich vor.

Gute Mediationsangebote scha�en einen geschützten Raum, in dem gerade

auch die Betro�enen von Gewalttaten angstfrei dem Täter gegenübertreten

können, und sie sind dann erfolgreich, wenn die Kon�iktbearbeitung zu ei-

ner Entschuldigung des Täters führt, die das Opfer mit gutem Gefühl anneh-

men kann. Beachtenswert sind in diesem Zusammenhang die Befunde, die

Hartmann et al. (2018, S. 63, 65) bei der Auswertung der bundesweiten TOA-

Statistik der Jahre 2015/2016 für das Bundesjustizministerium ermittelt haben:

Die mit 90 bis 97 Prozent höchsten Erfolgsraten weisen jene Ausgleichsverfah-

ren auf, die wegen Gewaltdelikten (Raub, Erpressung oder Körperverletzung)
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durchgeführt wurden. Dies zeigt, ebenso wie die hohe Erfüllungsquote von

knapp 90 Prozent bei den seitens der Täter zugesagten Entschädigungen, dass

informelle nichtstrafende Vermittlungs- und Ausgleichsverfahren durchaus

geeignet sind, auch schwerwiegende Regelverstöße aufzuarbeiten und durch

die konsensuale Kon�iktlösung den sozialen Frieden im Einzelfall wiederher-

zustellen.

Das Strafrecht hat im Laufe der Jahrhunderte Modernisierung und rechts-

staatliche Einhegung erfahren, aber in seinem Kern ist es das staatliche Instru-

ment gewaltsamer Regeldurchsetzung und Repression geblieben. Als Unter-

stützung für dieGeschädigten bietet es in erster Linie die ö�entlicheDokumen-

tation des Sachverhalts und daneben für manche eine gewisse Genugtuung.

Dem stehen das Risiko justizieller Stigmatisierung mit ihrem schädlichen, De-

linquenz steigernden Potential und die theoretisch und empirisch begründe-

ten Zweifel an den Grundannahmen ökonomisierter Abschreckungsmodelle

gegenüber. Die Verfassung einer freiheitlichen Demokratie verlangt, das Straf-

recht nur als letztes Mittel einzusetzen. Darin sollte der ständige Au�rag an

den Gesetzgeber gesehen werden, kontinuierlich und evidenzbasiert alle ma-

teriellen und prozessualen Strafvorschri�en immer wieder daraufhin zu prü-

fen, ob und wie sich deren Schutzgüter ohne Kriminalisierung erreichen las-

sen. Dazu könnte das Parlament zum Beispiel einen ständigen Strafrechtsaus-

schuss bilden, der selbständig Vorschläge zur Entkriminalisierung des Rechts

erarbeitet und demPlenum als Gesetzesentwürfe zur Abstimmung vorlegt. Da

alltägliche Vermögens- oder Betäubungsmitteldelikte einen großen Teil der di-

vertierten Ermittlungsverfahren ausmachen, dür�en diese Bereiche kurzfris-

tig wahrscheinlich das größte Potential für materielle Entkriminalisierung bie-

ten. Die verbindliche Ausweitung und Erprobung von neuenMediations- und

Ausgleichsverfahren sollte darauf abzielen, auch die prozessuale Entkriminali-

sierung weiter auszudehnen und dadurch den konsensual ausgerichteten Stra-

tegien zur außergerichtlichen Kon�iktlösung mehr Raum zu geben. An der

gemeinsamenAufgabe, das Strafrecht zurückzudrängen, kann sich eineGesell-

scha� langfristig politisch weiterentwickeln, wenn es darum geht, bei sozialen

Kon�ikten kün�ig besser nicht-strafende Strategien der Kriminalisierung von

Menschen vorzuziehen. Ein Strafurteil mag sich zwar äußerlich nur gegen den

Delinquenten richten, doch liegt darin immer auch ein Scheitern von Zivilisa-

tion.
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Formblatt »Persönlicher Code«

Abbildung .2: Formblatt »Persönlicher Code«
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Registerblüte

Abbildung .3: Freud’sche Eintragungen im BZR?
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